
941 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (395 der Bei-' Schranken findet, wo dies im öffentlichen Inter
~~gen): . Bunde.~gesetz,. mit dem Vorschriften esse notwendig ist.' Die Maßnahmen, die dem 
uber die Ausubung von Gewerben erlassen Grundsatz der Gewerbefreiheit zum Durchbruch 
werden (Gewerbeordnung 1972 - GewO verhelfen sollen, sind vor allem die nahezu voll-

1972) ständige Abschaffung der Bedarfsprüfung, die Ein-
Die Bemühungen um die Schaffung einer neuen schränkung der Zahl der konzessionierten Ge

GeweI'beordnung, welche die bereits mit dem werbe und Handwerke, die Herabsetzung des für 
kaiserlichen Patent vom 20. Dezember 1859 er- die Ausübung von Gewerben vorgeschriebenen 
lassene und bis heute durch zirka 50 Novellen Mindestalters auf das für die Erlangung der 
abgeänderte Gewerbeordnung ablösen soll, rei- Eigenberechtigung festgelegte Alter, die Erweite
chen bis in das Jahr 1957 zurück. Mit einer Ent- rung des Selbstbedienungsrechtes der Gewerbe
schließung vom 10. Dezember 1957 zum Bundes- treibenden, der AU:sbau der übrigen Nebenrechte, 
Finanzgesetz 1958 ersuchte der Nationa,lrat den die Möglichkeit der Führung von Nebenbetrieben 
damaligen Bundesminister für Handel und sowie 'die Erhöhung der beruflichen Mobilität 
Wiederaufbau, eine Kommission' zur Schaffung der qewerbetreibenden durch die Erleichterung 
der Grundlagen für eine neue Gewerbeordnung des Überganges auf verwandte Gewerbe. Diese 
zu berufen. Die Ergebnisse der Arbeiten dieser Maßnahmen sollen insbesondere einer Verbesse
Kommission sowie die zahlreichen und umfang- rung des Wettbewerbes in der Wirtschaft dienen 
reichen Stellungnahmen, die im Zuge des allge- und eine Steigerung der wirtschaftlichen Lage be-
meinen Begutachtungsverfahrens zu den Teilent- wirken. . 
würfen und ,dem im Jahre 1971 versendeten Ge- Dem Anliegen eines wirksameren Umwelt
samtentwurf einer neuen Gewerbeordnung ein- schutzes wird in der GeweI'beordnung 1973 ins
langten, bildeten die Grundlage für die von der besondere durch die Neugestaltung des Betriebs
Bundesregierung am 4. Juli 1972 beschlossene und anlagenrechtes Rechnung getragen. Weiters ent
dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Be- hält die Gewel"beordnung 1973 Bestimmungen, 
handlung zugeleitete Regierungsvorlage der. Ge- die einen wirksameren Schutz der Konsumenten 
werbeor,dnung 1972. gewährleisten sollen. Schlie~lich führt die Ge-

Schon der große Geltung&bereich der Gewerbe- werbeordnung 1973 ,auch das Problem der Stel
ordnung läßt die grundsätzliche Bedeutung dieses lung der land- und forstwirtschafrJichen EI'Werbs
Gesetzeswerkes für das Wirschaftsleben erkennen. und Wirtschaftsgenossenschaften in gewerberecht
Entsprechend der Bedeutung der Gewerbeord- licher Hinsicht einer Lösung zu, der ein~ Eini
nung herrschen zu vielen Fragen oft sehr ab- gung zwischen den Interessenvertretungen der 
weichende Standpunkte, die von den zahlreichen gewerblichen Wirtschaft und der Landwirtschaft 
berührten Interessengruppen wie den' Gewerbe- zugrunde liegt. 
treibenden selbst, der Landwirtschaft, der Kon- Der Handelsausschuß hat sich erstmals in seiner 
sumenten, der freien Berufe usw. vertreten wur- Sitzung am 15. November 1972 in Gegenwart des 
den. Trotz dieser Schwierigkeiten war es aber zu- Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu
letzt doch möglich, in allen umstrittenen Fragen strie Dr. S t a ri ba ehe r mit dieser Regierungs
eine für die in Betracht kommenden Interessen- vorlage befaßt. Einstimmig wurde beschlossen, 
gruppen annehmbare Lösung zu finden. zur Vorbehandlung einen Unterausschuß einzu-

setzen, dem von der SPO die Abgeordneten E g g, 
Die Gewerbeordnung 1973 orientiert sich am lng. Hob 1, M ü h 1 b ach e r, Müll e r, S k r i

Grundsatz der Gewerbefreiheit, die nur dort te k undT e sc h 1, von der OVP die Abgeord-
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2 941 der Beilagen 

neten K 0 11 e r, Dr. Mus s i 1, Ing. S eh m i t
zer, Staudinger und Dipl.-Ing. Zitt
m a y r sowie von der FPö Abgeordneter Dipl.
Ing. H a n r eie h angehörten. 

Der Unter ausschuß hat in der Zeit vom 
15. November 1972 bis 4. Juli 1973 fünfzehn 
mehrstündige Sitzungen abgehalten, in denen 
zahlreiche Abänderungen des Gesetzentwurfes 
vorgenommen worden sind. 

Den Beratungen im Unterausschuß wurden 
zahlreiche Experten sowie Beamte verschiedener 
Ressorts beigezogen. 

Außerdem wurden zu der Unterausschuß
sitzung am 10. April 1973 informierte Vertreter 
der sachlich berührten Fachverbände der Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft, des öster
reichischen Photohändlerverbandes, der Oster
reichischen Krztekammer, der Bundes-Ingenieur
kammer, der Osterreichischen Dentistenkammer, 
der Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederöster
reich und das Burgenland, der Kammer der Wirt
schaftstreuhänder sowie der Bundeskonferenz der 
Kammern der freien Berufe österreichs eingela
den. 

Der Handelsausschuß hat in seiner Sitzung am 
9. November 1973 den vom Abgeordneten 
Ing. Hob 1 erstatteten Bericht des Unteraus
schusses entgegengenommen und die Regierungs
vorlage mit den vom Unterausschuß vorgeschla
genen Abänderungen in Beratung gezogen. 

In der auf den Bericht des Unterausschusses 
folgenden Debatte ergriffen die Abgeordneten 
Dr. Mus s i 1, M ü h 1 b a ehe r, Dipl.-Ing. Dok
tor Z i t t m a y r, Dipl.-Ing. Ha n r eie hund 
Ing. S c h mit zer sowie der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie Dr. S t a r i
ba ehe r das Wort. 

In dieser Sitzung wurden von den Abgeord
neten Dr. Mussil, Mühlbacher und 
Dipl.-Ing. Ha n r eie h drei, von den Abgeord
neten lng. Hob 1, Dr. Mus s i 1 und Dipl.
lng. H a n r eie h zwei Abänderungsanträge 
und von den Abgeordneten Dipl.-Ing. Doktor 
Z i t t m a y r, M ü h I b a ehe rund Dipl.
Ing. H a n r eie hein Abänderungsantrag ein
gebracht. Ferner hat der Ausschuß einige Druck
fehlerberichtigungen vorgenommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung der vom Unterausschuß 
vorgeschlagenen Abänderungen sowie unter Be
rücksichtigung der sechs oberwähnten Abände
rungsanträge und der Druckfehlerberichtigungen 
in der diesem Bericht beigedruckten Fassung ein
stimmig angenommen. 

Ferner nahm der Ausschuß die beigedruckte, 
von den Abgeordneten Dr. Mus s i 1, M ü h 1-
ba c her und Dipl.-Ing. Ha n r e ich bean
tragte Entschließung einstimmig an. 

Die Beratung im Handelsausschuß hatte fol
gendes Ergebnis: 

Zu § 1 Abs. 2 und 5: 

Nicht nur die in den Erläuterungen zu § 1 
der Regierungsvorlage auf S. 103 angeführten 
Werksküchen und Leihbibliotheken für die Be
triebsangehörigen, sondern auch zahlreiche 
andere ·soziale Leistungen werden nicht der Ge
werbeordnung unterliegen, weil diese Leistungen 
zu den Selbstkosrten, unter den Selbstkosten oder 
überhaupt kostenlos erbracht werden. Aber auch 
die Tätigkeiten öffentlich-rechtlicher Interessen
vertretungen im Rahmen ihres gesetzlichen Auf
gabenbereiches, insbesondere die Beratung der 
Mitglieder durch die Kammern der gewerblichen 
Wirtschaft, durch die Kammern für Arbeiter 
und Angestellte, durch die Landwirtschafts
kammern usw., und nach dem Kostendedcungs
prinzip ausgeübte Tätigkeiten wie die Behcrber
gung und Verpflegung in _ Schulungsheimen 
werden - wenn sich nicht aus sonstigen Um
ständen ergibt, daß ein Ertrag oder sonstiger 
wirtschaftlicher Vorteil erzielt werden soll -
nicht der Gewerbeordnung unterliegen (vgl. Erk. 
des BGH vom 18. Feber 1938, Slg. Nr. 1794 A, 
und Erk. des VwGH vom 26. Oktober 1961, 
Z. 372/60). 

Zu § 2 Abs. 1 Z. 3: 

Durch diese Ausnahmebestimmung wird die 
Tätigkeit der "Maschinenringe" erfaßt und vom 
Anwendungsbereich der Gewerbeordnung aus
genommen. 

Zu § 2 Abs. 1 Z. 4: 

Der Ausschuß ist zu der Auffassung gelangt, 
daß nur jene land- und forstwirtschaftlichen Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften dem An
wendungsbereich der Gewerbeordnung unterstellt 
werden .sollen, die sich nach Erscheinungsbild 
und Betriebsform gewerblichen Betrieben ange
nähert haben, wie vor allem die Ein- und Ver
kaufsgenossenschaften (Lagerhausgenossenschaf
ten). Dieser Wandel im Erscheinungsbild hat 
schon jetzt seinen Niederschlag darin gefunden, 
daß die in Rede stehenden Ein- und Verkaufs
genossenschaften bereins zum großen Teil über 
einschlägige Gewerbeberechtigungen verfügen. 

In der neuen Z. 4 des § 2 Abs. 1 werden in 
den lit. a bis g die von der Gewerbeordnung 
ausgenommenen Tätigkeiten der land- und forst
wirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften taxativ aufgezählt, die jedoch, 
dem Wesen der Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften entsprechend, nur so weit von 
der Gewerbeordnung ausgenommen werden 
sollen, als "der Geschäftsbetrieb dieser Genossen
schaften im wesentlichen der Förderung des Er
werbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder 
dient." 
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941 der Beilagen 3 

Anläßlich der Einbeziehung bestimmter land
und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften in den Anwendpngs
bereich der Gewerbeordnung wird wohl auch die 
Frage eines allfälligen Nachlasses der Einver
leibungsgebühren gemäß § 57 b HKG in der 
Fassung der 4. Handelskammergesetznovelle, 
BGBl. Nr. 208/1969, für diese Genossenschaften 
Zu erwägen sein (vgl. § 57 f HKG in der gel
tenden Fassung). 

Lit. a übernimmt im wesentlichen die in 
Art. IV Abs. 2 des Kundmachungspatentes zur 
geltenden Gewerbeordnung enthaltene Ausneh
mung von Verwertungsgenossenschaften vom 
Anwendungsbereich der Gewerbeordnung. 

In lit. c werden derzeit übliche Zweige des 
Verkaufes unverarbeiteter land- und forstwirt
schaftlicher Erzeugnisse durch Genossenschaften 
erfaßt und von den Bestimmungen der Gewerbe
ordnung ausgenommen. Hiebei wird die ein
schränkende Bestimmung des § 2 Abs. 5 beson
ders zu beachten sein. Ein- und Verkaufs
genossenschaften (Lagerhausgenossenschaften), die 
hinsichtlich des Einkaufes land- und forstwirt
schaftlicher Betriebsmittel den Vorschriften der 
Gewerbeordnung unterliegen, werden daher für 
den Verkauf der in lit. c angeführten land- und 
fotstwirtschaftlichen Erzeugnisse einer Gewerbe
berechtigung bedürfen. 

Für die Auslegung des in lit. d verwendeten 
Ausdruckes "Verpackungen und Umhüllungen" 
ist im Hinblick auf die Einheit der Gesetzes
sprache der Klammerausdruck im § 33 Abs. 1 
Z. 4 heranzuziehen. . 

Die in lit. e angeführten Tätigkeiten umfassen 
die Tätigkeiten der Saatbaugenossenschaften. Als 
Vorbild diesel' Bestimmung diente die im § 5 
Abs. 1 Z. 11 des Körperschaftsteuergesetzes 1966, 
BGBl. Nr. 156, enthaltene Definition der Saat
baugenossenschaften. 

In lit. f werden die Tätigkeiten bestimmter 
Nutzgenossenschaften wie Alpgenossenschaften, 
Weidegenossenschaften und Zuchtgenossenschaf
ten zusammengefaßt. Die Tätigkeit der Kühl
genossenschaften, die nicht der vorangehenden 
Begriffsumschreibung unterliegt, mußte beson
ders hervorgehoben werden. Unter dem "Halten 
von Nutztieren" ist im Hinblick auf den 
Klammerausdruck ,,(Abs. 3 Z. 2)" das "Halten 
von Nutztieren zur Zucht, Mästung oder Ge
winnung tierischer Erzeugnisse" zu verstehen. 
Aus dem Hinweis auf Abs. 3 Z. 1 und 2 
geht im übrigen hervor, daß die in lit. f zu
sammengefaßten Tätigkeiten nicht der Ausübung 
eines land- und fontwirtschaftlichen Neben
gewerbes gemäß § 2 Abs. 4, also z. B. nicht dem 
Betrieb eines Schlachthofes, dienen dürfen. 

Unter lit. g fällt z. B. die Tätigkeit der Ein
forstungsgenos;senschaften. 

Zu § 2 Abs. 1 Z. 9 und Z. 19: 

Hier wird auf Art. III der Regierungsvorlage 
der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1972, 
182 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Nationalrates XIII. GP, verwiesen, 
wonach zu den Angelegenheiten des Gewerbes 
im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
nicht die Angelegenheiten des Berg- und Schi
führerwesens sowie die Privatzimmervermietung, 
d. i. die durch die gewöhnlichen Mitglieder des 
eigenen Hausstandes als häusliche Neben
besdläftigung ausgeübte Vermietung von nicht 
mehr als 10 Fremdenbetten, gehören. 

Bezüglich § 2 Abs. 1 Z. 9 und Z. 19, der die 
dort näher umschriebenen Erwerbszweige der 
häuslichen Nebenbeschäftigungen (darunter fällt 
u. a. die im Rah m e n ein e r h ä u s 1 ich e n 
N e ben b e s c h ä f t i gun gausgeübte Privat
zimmervermietung) und die Tätigkeit der Berg
und Schiführer vom Anwendungsbereich der 
Gewerbeordnung ausnimmt, ist der Ausschuß 
von der Erwägung ausgegangen, daß die ob
erwähnte verfassungsrechtliche Bestimmung be
treffend Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG spätestens 
mit der neuen Gewerbeordnung ebenfalls in 
Kraft tritt. 

Zu § 2 Abs. 1 Z. 10 und 11: 

Bei der Formulierung "die zur Berufsausübung 
zählenden und in deren Rahmen vorgenommenen 
Tätigkeiten" wurde davon ausgegangen, daß hie
durch alle vorerwähnten Tätigkeiten erfaßt 
werden sollen, auch wenn die Ausübung solmer 
Tätigkeiten für sim allein betrachtet in den 
Anwendungsbereich der Gewerbeordnung fiele. 

So werden beispielsweise zufolge dieser Be
stimmung zur Berufsausübung der Rechtsanwälte 
zählende Tätigkeiten wie etwa die Vermögens
verwaltung von den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung ausgenommen, sein, wenn sie 
"im Rahmen der Berufsausübung des Rechts
anwaltes" (d. h. von einer in die Liste der 
Rechtsanwälte eingetragenen Person) vor
genommen werden. Zur Berufsausübung der 
Rechtsanwälte zählende Tätigkeiten werden auch 
dann nom im Rahmen der Berufsausübung des 
Rechtsanwaltes vorgenommen, wenn die in die 
Liste der Rechtsanwälte eingetragene Person sim 
nur mehr mit diesen Tätigkeiten (z. B. nur mehr 
mit der Vermögensverwaltung) befaßt. 

Ferner werden zufolge dieser Bestimmung z. B. 
zur Berufsausübung der Apotheker zählende und 
in deren Rahmen vorgenommene Tätigkeiten, 
und zwar Herstellung und Verarbeitung von 
Arzneimitteln, Handel mit Arzneimitteln sowie 
Vertrieb diätetischer Lebensmittel und sonstiger 
der Gesundheitspflege dienender Artikel von den 
Bestimmungen der Gewerbeordnung aus
genommen sein. 
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4 941 der Beilagen 

Zu § 2 Abs. 5: 

Diese Bestimmung trägt Vorsorge dafür, daß 
land- und forstwilitSchaftliche Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die Tätigkeiten ge
mäß Abs. 1 Z. 3 lit. abis d ausüben, nur dann 
von der Gewerbeordnung ausgenommen sind, 
wenn sie sich auf die von der Gewerbeordnung 
ausgenommenen Tätigkeiten beschränken. 

Zu § 2 Abs. 6: 

Auch die von der Gewerbeordnung ausgenom
menen land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften sollen jenen Be
stimmungen unterworfen werden, die die Ge
werbeordnung aus bestimmten öffentlichen Inter
essen, wie zum Schutz von Leben und Gesund
heit von Menschen, zum Schutz der Nach
barschaft vor Bel~stigungen, zum Schutz der 
Konsumenten usf. für notwendig hält; 

Zu § 5: 

Die Anmeldungsgewerbe und konzessionierten 
Gewerbe erfassen selbstverständlich nicht Tätig
keiten, die den von den Bestimmungen der Ge
werbeordnung ausgenommenen Berufen vorbe
halten sind. 

Zu § 7 Abs. 7: 

Unter Fremdenverkehrsgewerbe werden jeden
falls das Gastgewerbe, die Rei!seb~ros ,und das 
Fremdenführergewerbe zu verstehen sein. 

Abs. 7 erfaßt beispielsweise nicht die Bau
gewerbe, die Gewerbe der Kraftfahrzeug
mechaniker, der Aufstellung von Zentral
heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen, der 
Drucker usw. 

Selbstverständlich hindert Abs. 7 es nicht, daß 
ein Unternehmer, der ein Erzeugungsgewerbe 
in der Form eines Industriebetriebes ausübt, 
auch Waren im Wege der V:ergabe der Arbeiten 
an Unternehmer oder unselbständige Heim
arbeiter herstellt. Eine derartige Erzeugung im 
Weg.e der Vergabe schließt die Anwendung der 
Abs. 1 bis 6 grundsätzlich'nicht aus, sofern diese 
Vergabe nicht überwiegt oder gar ausschließlich 
erfolgt. 

Zu § 11 Abs. 5 bis 7: 

Wenn eine Kapitalgesellschaft durch über
tragung des Unternehmens auf einen Gesell
schafter oder in eine Personengesellschaft des 
Handelsrechtes umgewandelt wird, ohne daß eine 
Liquidation stattfindet (vgl. §§ 1 ff des Bundes
gesetzes über die Umwandlung von Handels
gesellschaften, BGBL Nr. 187/1954, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 68/1969, bzw. 
§§ 3 ff des Strukturverbesserungsgesetzes, BGBL 
Nr. 69/1969, in der Fassung der Bundesgesetze 

BGBL Nr. 417/1970 und 493/1972); geht im 
Zeitpunkt der Eintragung der Umwandlung die 
betreffende Kapitalgesellschaft unter. Damit 
endigt auch die ,Gewerbeberechtigung der 
Kapitalgesellschaft, sodaß der Nachfolgeunter
nehrper eine neue Gewerbeberechtigung begrün
den muß (Nachfolgeunternehmer ,sind der im 
§ 11 Abs. 5 genannte Gesellschafter und die 
dort genannte Personengesellschaft des Handels
rechtes). Der Ausschuß war der Meinung, daß 
es einem Bedürfnis der Praxis entspricht, in 
diesen Fällen vorzusehen, daß der Nachfolge
unternehmer auf Grund der Gewerbeberechti
gung der bisherigen Kapitalgesellschaft das Ge
werbe durch längstens sechs Monate nach der 
Eintragung der Umwandlung in das Handels
register weiter ausüben darf. Innerhalb dieses 
Zeitraumes hat nämlich der Nachfolgeunter
nehmer die Möglichke,it, die seiner Gewerbe
ausübung entsprechende Gewerbeberechtigung zu 
erlangen. 

Ebenso soll dann, wenn der Betrieb eines 
Einzelkaufmannes oder einer Per,sonengesellschaft 
des Handelsrechtes bei der Gründung einer 
Kapitalgesellschaft in diese gegen Gewährung von 
Gesellschaftsanteilen eingebracht wird (v gl. 
§§ 8 ff des ob erwähnten Sti-ukturverbesserungs
gesetzes), die Kapitalgesellschaft zunächst das 
Gewerbe sechs Monate lang auf Grund der dem 
eingebrachten Betrieb entsprechenden Gewerbe
berechtigung weiterführen dürfen, wobei die 
Kapitalgesellschaft die Möglichkeit hat, während 
dieser Zeit die entsprechende Gewerbeberechti
gung zu erlangen. 

Es soll auch für den Fall vorgesorgt werden, 
daß zwei oder mehrere Aktiengesellschaften 
durch Bildung einer neuen Gesellschaft ver
schmolzen werden. Bei einer Verschmelzung von 
Aktiengesellschaften durch Neubildung erlöschen 
die übertragenden Gesellschaften mit der Ein
tragung der' neuen Gesellschaft in das Handels
register (§ 233 Abs. 6 des Aktiengesetzes 1965), 
sodaß. auch die Gewerbeberechtigungen der über
tragenden Gesellschaften untergehen und die neue 
Gesellschaft neue Gewerbeberechtigungen begrün
den muß. In Hinkunft soll es jedoch der neuen 
Gesellschaft gestattet s~in, auf Grund der Ge
werbeberechtigungen der sich vereinigenden Ge
sellschaften deren Gewerbe durch, längstens 'sechs 
Monate nach der Eintragung der neuen Gesell
schaft weiter auszuüben. Innerhalb dieses Zeit-
raumes hat auch die neue Gesellschaft die Mög
lichkeit, die ihrer Gewerbeausübung entsprechen
den Gewerbeberechtigungen zu erwirken. 

Zu § 15 Z. 1: 

Die Ergänzung des § 15 Z. 1 durch die Worte 
"bereits im Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung 
oder des Ansuchens um Konzessionserteilung" 
soll dem Schutze wohl erworbener Rechte dienen. 
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Durch diese Ergänzung 5011 verhindert werden, 
daß Personen, die rechtmäßig eine Gewerbe
berechtigung erlangt haben, wegen eines später 
erlassenen bundesrechtlichen oder landesrecht
lichen Verbotes einer gewerberechtlichen 
Sanktion unterworfen werden. § 15 Z. 1 kann 
nur Verfügungen im Bereiche des Gewerbe
rechtes treffen; der Bestand der in Z. 1 erwähnten 
Rechtsvorschriften wird daher im Sinne einer 
verfassungskonformen Auslegung durch die vom 
Ausschuß vorgeschlagene Ergänzung nicht be
rührt. 

Rechtsvorschriften, die die Ausübung von ge
werblichen T~tigkeiten in einem bestimmten 
Standort verbieten, sind u. a. die landesrecht
lichen Bestimmungen über das Bestehen eines 
unbedingten Bauverbotes oder § 89 Abs. 9 der 
Bauordnung für Wien, wonach Verkehrswege 
wie Stiegen, Gänge oder Hausflure nicht als 
Geschäftslokale verwendet werden dürfen. 

Zu § 22: 

Die Erläuterungen zu § 22 der Regierungs
vorlage der GewO 1972 geben auf S. 127 die 
Begründung für die übermittlung besonders 
wichtiger Vel"0rdnungen an die Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft zur Begutad1tung. 

Selbstverständlich werden besonders wichtige 
Verordnungen, die die Interessen berühren, deren 
Wahrnehmung anderen Interessenvertretungen 
als der Bundeswirtschaftskammer, wie dem 
österreichischen Arbeiterkammertag, der Präsi
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
österreichs, der Bundes-Ingenieurkammer, der 
Bundeskonferenz der freien Berufe usw. obliegt, 
auch diesen Interessenvertretungen unter Ein-

erfordern, unter Bedachtnahme auf die Gesichts
punkte ,des Abs. 3 zweiter Satz durch Verord
nung die gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 vorgesehene 
Nachsicht von bestimmten oder von allen in 
einer Verordnung im Sinne des Abs. 3 ange
führten Zeugnissen betreffend den Nachweis der 
Befähigung für ein konzessioniertes Gewerbe 
auszuschließen. 

Zu § 28 Abs. 7: 

Auf § 22 Abs. 4 betreffend die Ermächtigung 
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie, in bestimmten Fällen durch Verord
nung die gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 vorgesehene 
Nach,sicht von bestimmten oder von allen in 
einer Verordnung im Sinne des § 22 Abs. 3 ange
führten Zeugnissen betreffend den Nachweis der 
Befähigung für ein konzessioniertes Gewerbe 
auszuschließen, wird hingewiesen. 

Wenn nun jemand zwar seinerzeit das vorge
schriebene Zeugnis erlangt hatte, sohin den vor
geschriebenen Bildungsweg zurückgelegt hat, 
durch bestimmte Umstände (z. B. Verlust der 
Unterlagen) nicht mehr in der Lage wäre, dieses 
Zeugnis vorzulegen und auch die Beschaffung 
einer Zweitausfertigung nicht möglich wäre, so 
wäre es durchaus unbillig, wenn auch in einem 
solchen Fall eine Nachsicht vom formellen Be
fähigungsnachweis ausgeschlossen wäre. Abs. 7 
des § 28 soll vorsorgen, daß in den geschilderten 
Fällen eine Nachsicht von der Vor lag e des 
Zeugnisses dann möglich ist, wenn zufolge einer 
Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 eine Nachsicht 
gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 ausgeschlossen ist. 

Zu § 32 Abs. 3: 

räumung einer angemessenen Frist zur Begut- Durch Abs. 3 soll festgelegt werden, daß .a 11 e 
achtung zu übermitteln sein. Gewerbetreibenden zur Ausübung des nicht der 

Der Ausschuß ist bezüglich des nunmehrigen Konzessionspflicht unterliegenden Güterwerk
Abs. 4 von der Erwägung ausgegangen, daß verkehrs berechtigt sind, dies allerdings nur im 
es zumindest bei Gewerben, durch deren Aus- Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung. So wird. 
\ibung besondere Gefahren für Leben oder etwa ein zum Handel mit Baustoffen befugter 
Gesundheit von Menschen entstehen können Händler z: B. zur Wiederveräußerung erworbene 
("besonders gefährliche Gewerbe", wie die Her- Baustoffe 1m Werkverkehr befördern dürfen. 
stellung von zur arzneilichen Verwendung be-' Für die Frage, ob und inwieweit die Güter
stimmten Stoffen und Präparaten, insbesondere beförderung der Konzessionspflicht unterliegt 
die Herstellung von immunbiologischen und von oder nicht bzw. ein zulässiger Güterwerkverkehr 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten, die vorliegt, sind die jeweiligen Spezialvorschriften 
Gewerbe der Baumeister, Zimmermeister), wohl heranzuziehen (vgl. hiezu das derzeit geltende 
nicht vertretbar wäre, wenn der Nachweis jener Güterbeförderungsgesetz, BGBl. Nr. 63/1952, in 
Zeugnisse nachgesehen werden könnte, der gerade der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 36/ 
wegen der besonderen Gefährlichkeit des 1963 und BGBl. Nr. 54/1963 und insbesondere 
betreffenden Gewerbes in einer Befähigungs- dessen §§ 4 und 8). 
nachweisverordnung vorgesehen wurde. 

Durch den neu eingefügten Abs. 4 des § 22 
soll sohin der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie ermächtigt werden, wenn 
es Gründe der Abwehr von besonderen Gefahren 
für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 

Aus § 4 Abs. 2 des derzeit geltenden Güter
beförderungsgesetzes ergibt sich,. daß durch § 32 
Abs. 3 Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Ge
werbeberechtigung nicht nur zur Ausübung des 
Güterwerkverkehrs mit Kraftfahrzeugen über 
400 kg sondern auch mit Kraftfahrzeugen bis 
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einschließlich 400 kg und mit Zugtieren berechtigt 
sind. 

Zu § 32 Abs. 4: 

Durch Abs. 4 soll festgelegt werden, daß a 11 e 
Gewerbetreibenden zur Ausübung des nicht der 
Konzessionspflicht unterliegenden nichtlinien
mäßigen Personenwerkverkehrs berechtigt sind, 
dies allerdings nur im Rahmen ihrer Gewerbe
berechtigung (vgl. die analoge Regelung des 
Abs. 3 hinsichtlich des G ü te r werkverkehrs). 
Für die Frage, ob und inwieweit die nichtlinien
mäßige Personenbeförderung der Konzessions
pflicht unterliegt oder nicht bzw. ein zulässiger 
nichtlinienmäßiger PeI"Sonenwerkverkehr vor
liegt, sind die jeweiligen Spezial vorschriften 
heranzuziehen. . 

Da der 1 i nie n m ä ß i g e Personenwerk
verkehr mit Kraftfahrzeugen nicht den Bestim
mungen der Gewerbeordnung unterliegt (vgl. § 2 
Abs. 1 Z. 15), hat Abs. 4 diesbezüglich keine 
Berechtigung festgelegt sondern lediglich klar
gestellt, daß die betreffende Spezialnorm (der 
derzeit geltende § 2 des Kraftfahrliniengesetzes 
1952) unberührt bleibt. 

Zu § 33 Abs. 2: 

Hinsichtlich dieser Bestimmung ist der Aus
schuß von den folgenden Erwägungen - vgl. 
auch .die Erläuterungen der Regierungsvorlage 
der GewO 1972 zu dieser Bestimmung - aus
gegangen: 

Zur überprüfung und überwachung von An
lagen, Einrichtungen und Gegenständen sollen 
grundsätzlich nur die zur Herstellung der betref
fenden Anlagen, Einrichtungen und Gegenstände 
berechtigten Gewerbetreibenden befugt sein. So 
wird z. B. Zur überprüfung von Waffen grund
sätzlich nur der Inhaber einer entsprechenden 
Konzession gemäß § 131 berechtigt sein. Dieser 
Grundsatz gilt aber nur soweit, als nicht gesetz
liche Vorschriften anderes bestimmen (z. B. hin
sichtlich der Aufzüge, Dampfkessel). 

Bemerkt wird, daß durch diese Bestimmung 
auch klargestellt wird, daß die überprüfung von 
Blitzschutzanlagen nur von Gewerbetreibenden 
durchgeführt werden darf, die zur Ausübung 
einer Konzession für die Gewerbe der Elektro
installation der Oberstufe oder der Unterstufe 
oder der Errichtung von Blitzschutzanlagen be
rechtigt sind, auch wenn als die der Konzessions
pflicht unterliegende Tätigkeit im § 169 nur die 
Errichtung von Blitzschutzanlagen genannt wird. 

Die bezüglichen Rechte der nicht der Gewerbe
ordnung unterliegenden Berufe, insbesondere die 
betreffenden Rechte der Ziviltechniker, bleiben 
selbstverständlich unberührt (vgl. auch die Be
stimmung des § 376 Z. 43). 

Zu § 34: 

Hinsichtlich § 34 ist der Ausschuß - auch 
unter Bedachtnahme auf die geltende Rechts
lage (vgl. § 96 e Abs. 4 der geltenden GewO) -
davon ausgegangen, daß unter Großhandel all
gemein jene Handelstätigkeit verstanden wird, 
bei der Waren vornehmlich nicht an Verbraucher 
sondern an Wiederverkäufer, Erzeuger, Ver
arbeiter usf. abgesetzt werden, bei der jedoch 
der Verkauf an Verbraucher nebenher oder in 
untergeordnetem Umfang nicht ausgeschlossen 
ist. Von dieser Auffassung ausgehend war es 
nicht erforderlich, im § 34 ein solches Recht 
de~ Großhändlel's zum Verkauf von Waren an 
Verbraucher etwa nebenher oder im untergeord
neten Umfang festzulegen. Aus ährilichen Erwä
gungen war es ebenfalls nicht erforderlich, das 
Recht der Kleinhändler zum gelegentlichen Ab
schluß eines Großhandels geschäftes eigens fest
zulegen. 

Zu § 34 Abs. 1 Z. 6: 

Wie schon die Erläuterungen zu § 34 Abs. 1 
Z. 1 der Regierungsvorlage erkennen lassen, er
faßt das Recht der Händler zur Anpassung der 
Waren an die Bedürfnisse des Marktes (also aller 
zukünftigen Kunden der Händler) selbstver
ständlich auch das Recht zur Anpassung der 
Waren an die individuellen Bedürfnisse des (ein
zelnen) Kunden. 

Zu § 37: 

Die Berechtigung zur Führung eines Neben
betriebes gemäß § 37 hängt u. a. von der Vor
aussetzung ab, daß die gewerblichen Tätigkeiten 
ces Nebenbetriebes in wirtschaftlichem und fach
lichem Zusammenhang mit den Tätigkeiten des 
Hauptbetriebes stehen. 

Der Ausschuß ist in Ergänzung des ersten Ab
satzes der Erläuterungen zu § 37 der Regierungs
vorlage der GewO 1972 davon ausgegangen, daß 
ein wirtschaftlidter Zusammenhang im . Sinne 
dieser Bestimmungen durchaus audt dann 
gegeben ist, wenn sich der mit Reparaturen be
faßte Nebenbetrieb nie ht auf Reparaturen 
für K und endes Hauptbetriebes beschränkt. 

Zu § 41 Abs. 1 Z. 3: 

Im Sinne des § 42 ABGB sind unter Kindern 
alle Verwandten in der absteigenden Linie zu 
verstehen. 

Zu § 46 Abs. 1: 

Die Bestimmung, nach der bei einer Tätigkeit 
bis zu drei Tagen keine weitere Betriebsstätte 
vorliegt, soll nicht zur Folge haben, daß die 
Gewerbetreibenden allzu häufig in "Kurz
filialen" ihr Gewerbe ausüben; vielmehr bestimmt 
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der letzte Satz des Abs. 1, wann in diesem 
Zusammenhang ein nicht erlaubtes Feilbieten im 
Umherziehen vorliegt. 

Zu § 47: 

Der von der Regierungsvorlage der 
GewO 1972 verwendete Ausdruck "Filialleiter" 
wurde durch den Ausdruck "Filialgesch~fts
führer" ersetzt, um jenen Fällen gerecht zu 
werden, in denen der Filialleiter keineswegs die 
gemäß § 47 verantwortliche Person - in Hin
kunft sohin "Filialgeschäftsführer" - ist. 

Zu § 50 Abs. 2: 

Aus öffentlichen Rücksichten, insbesondere im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit und im Interesse 
der Volksgesundheit, hielt es der Ausschuß für 
notwendig, ein Verbot des Versandhahdels mit 
Giften, zur arzneilichen Verwendung bestimmten 
Stoffen und Präparaten, Heilbehelfen, Waffen 
und Munition sowie pyrotechnischen Artikeln 
aufzunehmen. Hinsichtlich der zur arzneilichen 
Verwendung bestimmten Stoffe und Präparate 
kann sich dieses Verbot selbstverständlich nur 
auf jene Stoffe Und Präparate beziehen, deren 
Verkauf an Letztverbraucher durch bundes recht
liche Vorschriften auch außerhalb von Apotheken 
gestattet ist (vgl. insbesondere § 224); der Ver
kauf aller anderen zur arzneilichen Verwendung 

, bestimmten Stoffe und Präpara;te an Letztver
braucher ist außerhalb von Apotheken nicht ge
,stattet und kann somit gemäß § 2 Abs. 1 Z. 11 
nicht Gegenstand einer gewerberechtlichen Rege
lung sein. Im Hinblick auf die Bestimmung 
des § 146 Abs. 2 werden durch den Begriff 
"pyrotechnische Artikel" auch die harmlOsen 
pyrotechnischen Scherzartikel er faßt, so daß auch 
diese unter das Verbot des Versandhandels fallen. 

Unter Versandhandel wird nach dem all
gemeinen Sprachgebrauch eine Betriebsform des 
Einzelhandels, aho eine Form des Verkaufes von 
Waren an Letztverbraucher, verstanden, bei der 
das Anbieten der Waren nicht in offenen Laden
geschäften (Schaufenstern), sondern schriftlich 
mittels Katalogen, Anzeigen, Prospekten oder 
auch durch Vertreter erfolgt und die schriftlich 
bestellten Waren den Käufern im Versandwege 
(meist Postversand) zugestellt werden (Doktor 
Gablers Wirtschafts-Lexikon, 7. Auflage, Stutt
gart 1967; Der Große Brockhaus, Wiesbaden 
1967; Staatslexikon, 6. Auflage, Verlag Herder, 
Freiburg im Breisgau 1963). 

Der mit Hilfe von Vertretern vorgenommene 
Versandh<lndel wird bezüglich der Waren, bei 
denen' der Versandhandel verboten sein soll, 
bereits durch das Verbot des Aufsuchens von 
Bestellungen auf diese Waren bei Privatpersonen 
verhindert (siehe § 57 Abs. 1). Für den auf Grund 

schriftlichen Anbietens erfolgenden Versand
handel mußte jedoch ein ausdrückliches Verbot 
festgelegt werden. 

Obwohl der Begriff des Versandhandels nach 
dem allgemeinen Sprachgebrauch sowohl den 
Verkauf von Waren aus fremder wie auch aus 
eigener Erzeugung umfaßt (Der Große Brock
haus, Wiesbaden 1967), mußte ausdrücklich fest
gelegt werden, daß auch der Verkauf der betref
fenden Waren aus eigener Erzeugung unter das 
Verbot des Versandhandels fällt. Denn in der 
Terminologie des Gewerberechtes wird unter 
Handel nur der Verkauf von Waren aus fremder, 
nicht jedoch aus eigener Erzeugung. verstanden. 
Ein Verbot des Versandgeschäftes nur hinsichtlich 
von Waren aus fremder, nicht jedoch aus eigener 
Erzeugung, wäre aber nicht ausreichend. 

Zu § 53 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 6: 

Durch die Verwendung des Begriffes "Natur
blumen" soll lediglich zum Ausdruck kommen, 
daß Kunstblumen nicht' im Umherziehen feil
geboten werden dürfen. 

Zu § 57 Abs. 1: 

Die Erweiterung der Liste der Waren, bei 
denen ein Aufsuchen von Bestellungen bei Privat
personen verboten sein soll, trägt insbesondere 
konsumentenpolitischen Erwägungen Rechnung. 
Bei einigen der in dieser Liste aufscheinenden 
Waren wurde darüber hinaus auch ein Verbot 
des Versandhandels festgelegt. Siehe hiezu § 50 
Abs. 2 und die ausführlichen Darlegungen im 
Bericht des Ausschusses zu § 50 Abs. 2. Hinsicht
lich des Begriffes der zur arzneilichen Verwen
dung bestimmten Stoffe und Präparate wird 
ebenfalls auf den Ausschußbericht zu § 50 Abs. 2 
hingewiesen. 

Zu § 62 Abs. 1: 

Zur Ausstellung einer Legitimation innerhalb 
einer Woche soll die Bezirksverwaltungsbehörde 
insbesondere dann verpflichtet sein, wenn dem 
Ansuchen, ein polizeiliches Führungszeugnis bei
geschlossen' ist, das die Einholung einer Straf
registerauskunft entbehrlich macht, und im Falle 
eines_ Handlungsreisenden der Nachweis erbracht 
wird, daß es sich um einen Angestellten des 
Gewerbetreibenden handelt. Diese Regelung soll 
entsprechend den Erfordernissen des Wirtschafts
lebens die Ausstellung der Legitimationen inner
halb kürzester Zeit gewährleisten. 

Zu § 66 Abs. 4: 

Unter äußerer Geschäftsbezeichnung im Sinne 
des § 66 Abs. 1 ist eine Bezeichnung zu ver
stehen, die bereits vor, dem Betreten der Be
triebsstätte erkennbar sein muß. Es gibt aber 
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Fälle, in denen im Rahmen eines anderen Be
triebes ein Gewerbe in untergeordnetem Umfang 
ausgeübt wird (z. B. Theaterbuffet, Gastgewerbe 
in der Betriebsart . eines Heurigenbuffe1Cs im Rah
men einer Buschenschenke). Insbesondere war 
dabei auch auf jene Fälle Bedacht zu nehmen, 
in denen der Inhaber des Hauptbetriebes nicht 
mit dem Gewerbetreibenden ident ist (z .. B. 
Verkaufsstelle eines anderen Gewerbetreibenden 
in einem Supermarkt). In diesen Fällen: liegt oft 
keine besondere räumliche Abgrenzung vom 
Hauptbetrieb vor, so daß für die Kunden nicht 
erkennbar ist, an welcher Stelle sie eine solche 
Betriehsstätte betreten. Da es aber wirklichkeits
fremd wäre, etwa zu verlangen, daß auf einem 
Theater auch eine äußere Geschäftsbezeichnung 
hinsichtlich des Theaterbuffets anzubringen ist, 
sieht die vorliegende Regelung von der Ver
pflichtung zur Anbringung einer "äußeren" Ge
schäftsbezeichnung ab. Gleichzeitig wird aber 
vorgesorgt, daß ein solcher Gewerbebetrieb durch 
eine entsprechende Aufschrift zu kennzeichnen 
ist. 

Zu § 69 Abs. 2: 

Von der Anführung weiterer Gewerbe, ins
besondere von Handwerken, konnte vor allem 
im Hinblick auf die neu eingefügte Bestimmung 
des § 73 Abs. 1, wonach die Gewerbetreibenden 
regelmäßig von ihnen verwendete Geschäfts
bedingungen in den für den Verkehr mit Kun
den bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu 
machen haben, abgesehen werden, da bei diesen 
Gewerben in einer Verordnung gemäß § 69 
Abs. 2 voraussichtlich lediglich eine solche Ver
pflichtung zur Ersichtlichmachung der Geschäfts
bedingungen festgelegt würde. 

Zu § 82 Abs. 1: 

Die. Neuformulierung der Verordnungs
ermächtigung erfolgte im Hinblick auf die not
wenige Präzisierung ihres Inhaltes. Dieser wird 
zunächst durch den Hinweis auf die im § 74 
Abs. 2 aufgezählten, geschützten Interessen näher 
umschrieben. Darüber hinaus wird bei der Er
bssung einer Verordnung auf Grund der vor
liegenden Bestimmung auf den jeweiligen Stand 
der technischen Entwicklung und auf die son
stigen, insbesondere hinsichtlich der Möglich
keiten einer Vermeidung unzumutbarer Belästi
gungen der Nachbarschaft maßgeblichen wissen
schaftlichen Erkenntnisse Bedacht zu nehmen 
sem. 

In diesem Zusammenhang werden auch die 
Gesichtspunkte der Raumordnung besonders 
hervorgehoben. Bei der Erlassung einer Ver
ordnung wird daher zu prüfen sein, ob eine 
Differenzierung der Vorschriften nach dem 
Standort der Betriebsanlage angezeigt ist; hiebe; 
wird nach den in den Raumordnungsgesetz~n 

der Bundesländer aufscheinenden Widmungsarten 
für Grqndflächen unterschieden werden müssen. 
Das soll aber nicht bedeuten, daß für alle Vor-. 
schriften eine deral1tige Differenzierung vorzu-. 
nehmen ist; so wird etwa bei gewissen Emissionen' 
der Umstand, daß Betriebsanlagen in dem einen 
oder dem anderen Widmungsgebiet liegen, 
manchmal keine Differenzierung rechtfertigen. 

" 
Zu § 87 Abs. 3: 

Im Falle der Entziehung der Gewerbe
berechtigung nur' für eine bestimmte Zeit lebt 
die Gewerbeberechtigung nach Ablauf der Frist 
wieder von selbst auf (vgl. Erk. des VwGH vom 
8. Juli 1958, Slg. Nr. 4727 A). 

Zu § 94: 

Der Ausschuß ist davon ausgegangen, daß 
Damenkleidermacher und Herrenkleidermacher 
als ver w a n d t e Handwerke gemäß § 20 
Abs. 1 anzusehen sein werden. Auf § 19 Abs. 2, 
wonach eine Person, die den Befähigungsnachweis 

I für ein Handwerk erbringt, eine ZusMzprüfung 
für ein mit diesem Handwerk verwandtes Hand
werk ablegen kann, sei verwiesen. 

Zu § 96 Abs. 1 Z. 1: 

Der Ausschuß hielt den ausdrücklichen Hinweis 
der Regierungsvorlage darauf, daß die Verab
reichung von Fleisch, Fleischwaren und Geflügel 
auch in warmem Zustand erfolgen darf, für ent
behrlich, weil die Verabreichung von Speisen die 
Verabreichung sowohl von warmen als auch von 
kalten Speisen einschließt (vgl. hiezu auch § 189 
Abs. 1 Z. 2 und § 189 Abs. 2). 

Zu § 97 Abs. 2: 

Die ausdrückliche Feststellung in dieser Be
stimmung, daß die Konditoren auch zur Erzeu
gung von Salzknabberwaren berechtigt sind, soll 
in der Vergangenheit entstandene diesbezügliche 
Zweifel über den Berechtigungsumfang der Kon
ditoren beseitigen. Dadurch wird aber keines
wegs zum Ausdruck gebracht, daß damit die 
Rechte der Konditoren auf dem Gebiete der 
nicht süßen Backwaren erschöpfend umschrieben 
wären. So sind die Konditoren zweifellos etwa 
auch zur Erzeugung von Salz- und Käsebäckereien 
berechtigt. Vgl. hiezu auch die Ausführungen 
in Heller's Kommentar zur Gewerbeordnung, 
2. Auflage, Wien 1937, auf Seite 189. 

Zu § 103 Abs. 1 lit. a Z. 2: 

Durch die Einreihung des unter § 103 Abs. 1 
1it. a Z. 2 genannten Gewerbes der "Dienst
leistungen. in der automatischen Daten
verarbeitung und Informationstechnik" unter die 
gebundenen Gewerbe bleiben die Vorbehaltsrechte 
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der gemäß § 2 'Abs .. 1 Z. 10 von den Bestim
mungen der Gewerbeordnung ausgenommenen 
Wirtschaftstreuhänder selbstverständlich unbe
rührt .. Schon mit Rücksicht auf diese Ausnahme 
der Wirtschaftstreuhänder von der Gewerbe
ordnung konnte eine Ergänzung der Gewerbe
bezeichnung "Dienstleistungen in der auto- . 
matischen Datenverarbeitung und Informations
technik" etwa durch die Worte "soweit solche 
Tätigkeiten nicht den Wirtschaftstreuhändern 
vorbehalten sind" oder dgl. als entbehrlich uriter
bleiben. Hinsichtlich der Vorbehaltsrechte der 
Wirtschaftstreuhänder sei auf § 33 Abs. 1 der 
Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl. 
Nr. 125/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 26/1965 verwiesen. 

Das unter Z. 2 angeführte Gewerbe befaßt 
sich mit rein mechanischen Rechenoperationen 
zur Durchführung der ihm von seinen Kunden, 
z. B. von Wirtschaftstreuhändern, Zivil
technikern, Ärzten, Gewerbetreibenden, gestell
ten Aufgaben (z. B. die rein mechanischen 
Rechenoperationen zur Durchführung einer 
Kundenbuchhaltung, einer Lohn- und Gehalts
verrechnung oder dgl.). 

Bei den Dienstleistungen des in Rede stehenden 
Gewerbes handelt es sich um technisch-mecha
nische Vorgänge auf Grund der Unterlagen und 
im Rahmen der Anweisungen der jeweiligen 
Kunden. Hiebei werden die von den Kunden 

standenen Konsumentenschutzes liegenden Rege
lung nur dann, wenn die neue Gewerbeordnung 
eine spezielle Befähigungsnachweisregelung für 
den Fotohandel gestattet. 

Handelsgewerbetreibende, deren auf Grund 
der alten Gewerbeordnung begründete Gewerbe
berechtigungen ausdrücklich auf den Fotohandel 
lauten, sind jedenfalls weiterhin zum Fotohandel 
berechtigt. Zum Schutz wohlerworbener Rechte 
mußte aber auch auf jene Gewerbetreibende 
Bedacht genommen werden, die den Fotohandel 
auf Grund von Gewerbeberechtigungen ausüben, 
welche das Wort "Fotohandel" nicht enthalten, 
aber zu dieser Tätigkeit im Hinblick auf ihren 
Wortlaut doch berechtigen. Hinsichtlich solcher 
Gewerbetreibender sieht § 376 Z. 15 Abs. 1 eine 
übergangsregelung vor: sie dürfen dann weiter 
den Fotohandel auf Grund ihrer bisherigen 
Gewerbeberechtigung betreiben, wenn sie den 
Fotohandel tatsächlich ausüben und die weitere 
Ausübung binnen sechs Monaten nach dem In
krafttreten der neuen Gewerbeordnung der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. 

Zu§ 103 Abs. llit. c Z. 23: 

Bei den Versicherungsmaklern handelt es sich 
um Handelsmakler im Sinne der §§ 93 ff' des 
Handelsgesetzbuches. 

Zu § 116 Ahs. 1 Z. 1: 

gelieferten Unterlagen nach maschinentechnisch Der Ausschuß hielt den ausdrücklichen Hinweis 
optimalen Kriterien in die Maschinensprache der -der Regierungsvorlage darauf, daß die Ver ab
Datenverarbeitungsanlage übersetzt (Daten- reichung von Fleisch, Fleischwaren, Fisch und 
erfassung wie z. B. Lochung). Diese Unterlagen Geflügel auch in warmem Zustand erfolgen darf, 
müssen bereits alle Merkmale enthalten, die für für entbehrlich, weil die Verabreichung von 
dit, übersetzung In die Maschinensprache Speisen die Verabreichung sowohl von warmen 
erforderlich sind. als auch von kalten Speisen einschließt (vgl. hiezu 

Eine Prüfung der gelieferten Weisungen und 
sonstigen Unterlagen oder, eine diesbezügliche 
Beratung etwa nach steuerrechtlichen Gesichts
punkten oder eine Kontierung - eine dispositive 

. Tätigkeit, bei der die Entscheidung über die Zu
ordnung rechnerischer Größen (z. B. hinsichtlich 
Buchhaltungskonten, einzelner Lohnarten) . er
folgt - darf selbstverständlich nicht erfolgen. 

Zu § 103 Abs. 1 Iit. b Z. 18: 

Der Fotohandel nimmt schon seit längerer 
Zeit eine Sonderstellung innerhalb des Handels 
ein. Diese Sonderstellung fand ihren Ausdruck 
durch einen im Kartellregister eingetragenen 
Marktregelungsvertrag, der u. a. eine besondere 
Befähigung für den Fotohändler vorsieht. Diese 
besondere Befähigung des Fotohändlers wird vor 
allem mit der Notwendigkeit der Kunden
beratung begründet, ohne die ein Fotohandel 
praktisch nicht möglich wäre. Das Kartellgesetz, 
BGBl. Nt. 460/1972, ermöglicht eine Bei
behaltung dieser im Interesse eines wohl ver-

auch § 189 Abs. 1 Z. 2 und § 189 Abs. 2). 

Zu § 143: 

Durch die Verwendung der für die Zünd
waren erzeugung erforderlichen Substanzen (z. B . 
Kaliumchlorat, roter Phosphor, Schwefel usw.) 
können bei unsachgemäßer Manipulation Ge
fahren für Leben und Gesundheit von Menschen 
entstehen. Der Ausschuß ist daher zu der über
zeugung gelangt, daß das Gewerbe der Zünd
warenerzeugung wegen der mit dieser Tätigkeit 
verbundenen besonderen Gefahren weiterhin, der 
geltenden Rechtsl~ge entsprechend, an eine Kon
zession gebunden werden soll. 

Zu § 144 und § 145: 

Diese Bestimmungen wurden den §§ 148 und 
149 bzw. §§ 151 und 152 nachgebildet, weil 
ebenso wie die Gewerbe der Erzeugung von 
pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln 
usf. und des Betriebes von Sprengungsunterneh
men auch das Gewerbe der Zündwarenerzeugung 
ein Gewerbe ist, dem vom Standpunkt der 

941 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 119

www.parlament.gv.at



10 941 der Beilagen 

öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit eine 
besondere Bedeutung zukommt. Die für' die 
§§ 148 und 149 bzw. §§ 151 und 152 maß
gebenden Erwägungen (vgl. die Erläuterungen 
zu den §§ 144 und 145 der Regierungsvorlage der 
GewO 1972) müssen daher auch für die§§ 144 
und 145 der neuen Gewerbeordnung Geltung 
haben. 

Zu § 157 Abs. 1: 

Zu § 328 Abs. 3 und 4: 

Unter den "im Abs. 1 angeführten Kammern" 
sind alle im Abs. 1 genannten Kammerorgani
sationen, also auch die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs, zu ver
stehen. 

Zu § 334 Abs. 1 Z. 1 und 2: 

Durch Z. 1 sollen nur öffentliche Tankstellen 
erfaßt werden. Hingegen unterliegt etwa eine 

Die Verwendung des Ausdruckes "Hochbauten Tankstelle eines Betriebes, die ausschließlich zum 
und andere verwandte Bauten", wie ihn auch § 2 Betanken der zum Betrieb gehörenden Kraft
des sog. "Baugewerbegesetzes" (Gesetz vom fahrzeuge verwendet wird, nicht dieser Bestim-
26. Dezember 1893, RGBL Nr. 193, betreffend mungo 
~ie Regelung der konzessionierten Baugewerbe, I Hingegen macht es gemäß Z. 2 keinen Unter
m der Fassung der Gewerbeordnungsnovelle schied aus, ob mit Hilfe der dort beschriebenen 
1935, BGBL. Nr. 548, und des Bundesgesetzes Anlagen öffentliche oder nichtöffentliche Tank
vom 17. Juli 1957, BGBL Nr. 179) verw:~det, stellen beliefert werden sollen. 
an Stelle des Ausdruckes "Bauten aller Art soll 
besonders deutlich zum Ausdruck bringen, daß 
sich am diesbezüglichen Berechtigungsumfang der 
Baumeister gegenüber der geltenden Rechtslage 
nichts ändern soll. Die Befugnisse des Baumeisters 
gemäß § 157 Abs. 1 werden sich sohin ebenso 
wie nach der geltenden Rechtslage auch in Hin
kunft U. a. ebenfalls auf Tiefbauten erstrecken. 

Zu § 182: 

Das in dieser Bestimmung näher beschriebene 
Anhörungs- und Berufungsrecht soll den Seilbahn
unternehmen U. a. nur dann zustehen, wenn 

Zu § 351 Abs. 5: 

Unter den besonderen Verwaltungsaufwand, 
entsprechend dem die Prüfungsgebühr zu be
messen ist, fallen alle jene Kosten, die durch die 
Abhaltung der jeweiligen Prüfung entstehen. So 
wird neben der ausdrücklich angeordneten Be
rücksichtigung einer angemessenen Entschädigung 
der Mitglieder der Prüfungskommission etwa 
auch auf jene Kosten Bedacht zu nehmen sein, 
die durch das Mieten von für die Prüfung not
wendigen Räumlichkeiten entstehen. 

das Gebiet, in dem der Schlepplift errichtet Zu § 356 Abs. 1: 
werden soll, nur von einer oder mehreren Seil- Unter den bekanntgewordenen Nachbarn im 
b~hnen ~ieser Seilbahnunterr:ehme.n erschlossen Sinne des letzten Satzes sind vor allem die gemäß 
Wird. Diese Voraussetzung 1st mcht gegeben, § 353 im Ansuchen anzugebenden Eigentümer 
",:enn d~s Gebiet, für das der ?etreffende Schl~pp- "der angrenzenden Grundstück.e sowie Nachbarn, 
Mt ernchtet werd~n soll, mcht" nur von emer I die etwa über eine Anlage, die Gegenstand eines 
oder ~ehr~ren ~ellbahnen sondern. Z. B. au.ch Betriebsanlagenverfahrens ist, bei der Gewerbe
von emer offenthchen Straße oder emem bereitS behörde Beschwerde geführt haben zu verstehen. 
bestehenden Schlepplift erschlossen wird. ' 

z'u § 196 Abs. 2: 

Zufolge dieser Bestimmung genügt es, wenn 
der Gewerbetreibende zwei Arten von kalten 
nichtalkoholischen Getränken bereithält (z. B. 
ein Mineralwasser und eine Limonade) und auf 
Verlangen ausschenkt. Welche Arten von kalten 
nichtalkoholischen Getränken bzw. welche 
Firmenerzeugnisse" bereitgehalten werden, bleibt 
selbstredend dem Gastgewerbetreibenden über
lassen. 

Zu § 199 Abs. 4: 

Unter Verabreichungsplätzen, d. s. zum Genuß 
von Speisen oder Getränken bestimmte Plätze, 
sind selbstverständlich nicht nur Sitzplätze son
dern Z. B. auch Stehplätze einschließlich der 
Möglichkeit, Speisen, Getränke usw. abzustellen, 
zu verstehen. 

Zu § 365 Abs. 2: 

Das Gewerberegister stellt lediglich einen in
ternen Verwaltungsbehelf dar, so daß ihm in 
keiner Weise der Charakter eines öffentlichen 
Buches zukommt. Aus der Verpflichtung der 
Bezirksverwaltungsbehörden zur Auskunfts
erteilung im Falle der Glaubhaftmachung eines 
berechtigten Interesses an der Auskunft kann 
daher keinesfalls ein Recht auf Ein s ich t
nah m e m das Gewerberegister abgeleitet 
werden. 

Zu § 369 Abs. 1: 

Gemäß § 131 Abs. 2 der geltenden Gewerbe
ordnung kann die Strafe des Verfalles von 
Gegenständen nur insoweit verhängt werden, 
als es sich nicht um Gegenstände handelt, "die der 
Straffällige bei Antritt eines Arbeitspostens als 
Ausstattung oder ium Betrieb seiner Landwirt-
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schaft benötigt oder die zu den gebräuchlichen 
häuslichen Arbeiten notwendig sind". Die in der 
Regierungsvorlage der GewO 1972 vorgesehene 
Nachfolgebestimmung war jedoch nach Auf
fassung des Ausschusses zu eng gefaßt. Mit der 
nun vorliegenden· Fassung soll in einer weniger 
kasuistischen Diktion etwa jene Rechtslage bei
behalten werden, wie sie bisher auf Grund des 
§ 131 Abs. 2 der geltenden Gewerbeordnung 
bestand. Unter den Worten "seines Berufes" 
ist zunächst jener Beruf zu verstehen, der vom 
Beschuldigten tatsächlich. ausgeübt wird, wobei 
die Ausübung dieses Berufes nicht rechtswidrig 
sein darf. Wird vom Beschuldigten im Zeitpunkt 
des Strafverfahrens kein solcher Beruf ausgeübt, 
dann wird der erlernte Beruf des Beschuldigten 
den Maßstab dafür bilden, ob und gegebenen
falls welche Gegenstände der Strafe des Ver
falles unterliegen. 

Zu § 372: 

Diese Bestimmung soll bei grundsätzlicher Bei
behaltung der bisherigen Rechtslage den § 151 
der geltenden Gewerbeordnung ersetzen. In den 
Fällen, in denen § 372 Abs. 2 das Zufließen der 
Strafgelder und des Erlöses verfallener Gegen
stände an die Landeskammern der gewerblichen 
Wirtschaft ausschließt, findet § 15 'VStG 1950 
Anwendung, wonach Geldstrafen und der Erlös 
verfallener Gegenstände dem Bezirksfürsorge
verband zufließen, dem der Ort, wo die Ver
waltungsübertretung begange~ wurde, angehört. 

Zu § 376 Z. 34 Abs. 2: 

Die Verwendung von Schwefelkohlenstoff, 
Tetrachloräthan und Trichloräthylen zur Raum
durcbgasung war schon auf Grund der in Öster
reich in Geltung gesetzten Polizeiverordnung 
über die Verdunstung von Schwefelkohlenstoff, 
Tetrachloräthan (Azetylentetrachlorid) und 
Trichloräthylen bei Raumentwesungen vom 
2. August 1944, deutsches RGBl. I S. 168, ver
boten, deren Aufrechterhaltung (bis zur Er
lassung . der diesbezüglichen im § 244 vor-

ist eine formelle Aufrechterhaltung der vor
genannten Polizeiverordnung . aus 1944 nicht 
mehr möglich. Statt dessen soll der Inhalt dieser 
Verordnung, nämlich das Verbot der Verwendung 
bestimmter Stoffe zur Raumdurchgasung, bis zur 
Erlassung der diesbezüglichen im § 244 vorgesehe
nen Verordnung normiert werden. 

Zu § 376 Z. 47: 

Die Aufrechterhaltung der im Abs. 1 ange
führten Bestimmungen des VI. Hauptstückes der 
bisher geltenden Gewerbeordnung dient dazu, 
diese Bestimmungen bis zu einer Neuregelung 
der einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften 
insoweit unberührt zu lassen, als ihre Geltung 
und Anwendbarkeit noch gegeben sind. Es wur
den daher jene Bestimmungen des VI. Haupt
stückes in diese Aufzählung nicht aufgenommen, 
die zwar nicht formell außer Kraft gesetzt 
worden sind, deren Aufrechterhaltung jedoch 
nicht mehr erforderlich ist (z. B. §§ 79 und 89). 

Da die Gewerberechtsreform einerseits Belange 
des Arbeitsrechtes grundsätzlich nicht berühren 
soll, wozu auch die Aufrechterhaltung arbeits
rechtlicher Bestimmungen durch Abs. 1 dient, 
andererseits aber eine Reihe von arbeitsrecht
lichen Vorschriften unter der Strafsanktion der 
bisher geltenden Gewerbeordnung (§§ 131 ff) 
steht, übernimmt Abs. 3 im wesentlichen die 
Strafsätze der bisher geltenden Gewerbeordnung 
für die in Betracht kommenden Bestimmungen. 
Damit soll lediglich die Beibehaltung des gegen
wärtigen Rechtszustandes ohne Vorgriff auf eine 
künftige Neuregelung dieser Gebiete gewähr
leistet werden. 

Weiters wird bemerkt, daß mit der Anführung 
des Sonntagsruhegesetzes im Abs. 2 lit. bauch 
die Bestimmungen des Feiertagsruhegesetzes 
1957, BGBl. Nr. 153, in der geltenden Fassung 
gemäß dessen § 2 Abs. 1 Z. 1 von der Straf
sanktion mitumfaßt sind. 

gesehenen Verordnung) mit Rücksicht auf das Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Han
Ergebnis des Begutachtungsverfahrens durch· delsausschuß somit den An t rag, der National
§ 369 Abs. 1 Z. 44 der Regierungsvorlage der rat wolle 
GewO 1972 vorgesehen war. 1. dem an g e s chI 0 s sen enG e set z-

Da jedoch die vorgenannte Polizeiverordnung e n t w u r f die verfassungsmäßige Zu-
zufolge § 8 der Verordnung über die Polizei- stimmung erteilen, 
verordnungen der Reichsminister vom 2. die bei g e d r u c k t e 
14. November 1938, deutsches RGBl. I S. 1582, ß u n g 
der eine bestimmte Geltungsdauer vorgesehen 
hatte, außer Kraft getreten ist (v gl. auch Erk. 
des VfGH vom 9. Oktober 1968, B 105/68), 

Ing. Hobl 
Berichterstatter 

annehmen. 

Wien, am 9. November 1973 

Staudinger 
Obmann 

Entschlie-
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Bundesgesetz vom XXXXXXXX;XX, 
mit dem Vorschriften über die 'Aus
übung von Gewerben erlassen werden 

(Gewerbeordnung 1973 - GewO 1973) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Hauptstück 

Allgemein'~ Bestimmungen 

L Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt, soweit nicht 
die §§ 2 bis 4 anderes bestimmen, für alle 
gewerbsmäßig ausgeübten und nicht gesetzlich 
verbotenen Tätigkeiten. 

(2) Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt, 
wenn sie selbständig, regelmäßig und in der 
Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder son
stigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleich
gültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist. 

(3) Selbständigkeit im Sinne dieses Bundes
gesetzes liegt vor, wenn die Tätigkeit auf eigene 
,Rechnung und Gefahr ausgeübt wird. 

(4) Auch eine einmalige Handlung gilt als 
regelmäßige Tätigkeit, wenn, nach den Um
ständen des Falles auf die Absicht der Wieder
holung geschlossen werden kann oder wenn sie 
längere Zeit erfordert. Das Anbieten einer den 
Gegenstand eines Gewerbes bildenden Tätigkeit 
an einen größeren Kreis von Personen oder bei 
Ausschreibungen wird der Ausübung des Gewer
bes gleichgehalten. 

(5) Die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, liegt auch 
dann vor, wenn der Ertrag oder sonstige wirt
schaftliche Vorteil den Mitgliedern einer Per
sonenvereinigung zufließen soll. 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz ist - unbeschadet 
weiterer Ausnahmen durch besondere bundes-

gesetzliche Vorschriften - auf die in den nach
folgenden Bestimmungen angeführten Tätigkei
ten nicht anzuwenden: 

1. die Land- und Forstwirtschaft (Abs. 2 und 3); 

2. die Nebengewerbe der Land- und Forstwirt
schaft (Abs. 4); 

3. die Vermittlung von im Abs. 4 Z. 3 bis 7 
angeführten Leistungen durch Vereine im 
Sinne des Vereinsgesetzes 1951, BGBL Nr. 233, 
deren satzungs gemäßer Zweck diese Vetmitt
lungstätigkeit umfaßt, zwischen ihren Mitglie
~n; . 

4. die nachstehenden Tätigkeiten land- und 
forstwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften nach Maßgabe des 
Abs. 5, soweit der Geschäftsbetrieb dieser 
Genossenschaften im wesentlichen der Förde
rung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer 
Mitglieder dient: 

a) der Betrieb von Sägen, Mühlen, Molkereien, 
Brennereien, Keltereien und sonstigen nach 
altem Herkommen üblichen Zweigen der 
Verarbeitung land- und forstwirtschaft
licher Erzeugnisse; 

b) die Vermittlung des Einkaufes und Ver
kaufes sowie die Versteigerung von Zucht
vieh; 

c) der Verkauf unverarbeiteter pflanzlicher 
Erzeugnisse - ausgenommen Getreide und 
Kartoffeln - sowie von Ferkeln, Fischen, 
Geflügel, Eiern und Honig, auch im Wege 
der Versteigerung; 

d) der im Zusammenhang mit den Tätigkeiten 
gemäß lit. c vorgenommene Einkauf von 
Verpackungen und Umhüllungen für die 
von der lit. c erfaßten Erzeugnisse; 

e) die Züchtung, Vermehrung, Bearbeitung, 
Verwertung und Beschaffung von Saatgut; 
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f) die Nutzung von land- und forstwirtschaft
lichen Grundstücken und ortsfesten land
und forstwirtschaftlichen Betriebseinrich
tungen, sofern diese Tätigkeit der Hervor
bringung und Gewinnung pflanzlicher Er
zeugnisse (Abs. 3 Z. 1) oder dem Halten 
von Nutztieren (Abs. 3 Z. 2) dient, sowie 
die Nutzung von Kühlanlagen, diese jedoch 
nur für den Eigenverbrauch der Mitglie
der; 

g) die Wahrnehmung der Rechte der Mitglie
der hinsichtlich der Ausübung 'von Nut
zungsrechten im Sinne des Grundsatzgeset
zes 1951 über die Behandlung der Wald
und Weidenutzungsrechte sowie besonderer 
Felddienstbarkeiten, BGBL Nr. 103; 

5. den Buschenschank (Abs. 7); 

6. den Bergbau (Abs. 8); 

7. die literarische Tätigkeit, die Ausübung der 
schönen Künste (Abs. 9) sowie die Ausübung 
des Selbstverlages der Urheber; 

s. die gegen Stunden- oder Taglohn oder gegen 
Werksentgelt zu leistenden Verrichtungen ein
fachster Art; 

9. die nach ihrer Eigenart und ihrer Betriebs
weise in die Gruppe der häuslichen Neben
beschäftigungen fallenden und durch die 
gewöhnlichen Mitglieder des eigenen Haus
standes betriebenen Erwerbszweige; 

10. die zur Berufsausübung zählenden und in 
deren Rahmen vorgenommenen Tätigkeiten 
der Rechtsanwälte, Notare, Verteidiger in 
Strafsachen, Ziviltechniker, Patentanwälte, 
Versicherungstechniker, Wirtschaftstreuhän
der, Börsesensale und der von öffentlichen 
Versteigerungsanstalten bestellten Sens ale, den 
Betrieb von autorisierten Untersuchungs-, Er
probungs- und Materialprüfungsanstalten und 
von öffentlichen Wäg- und Meßanstalten 
sowie die Tätigkeiten sonstiger Personen oder 
Anstalten, die von der Behörde hiefür beson
ders bestellt und in Pflicht genommen wur
den, die Revision und die damit im Zusam
menhang ausgeübte Beratung von Erwerbs
und \Virtschaftsgenossenschaften und ihnen 
gleichgestellten Vereinen, alle Auswanderungs
geschäfte; 

11. die Ausübung der Heilkunde, die zur Berufs
ausübung zählenden und in deren Rahmen 
vorgenommenen Tätigkeiten der Dentisten, 
Hebammen und Ammen, der Tierärzte unbe
schadet der Tätigkeit der Viehschneider gemäß 
§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 50 sowie der Apotheker, 
die Krankenpflegefachdienste, die medizinisch
technischen Dienste sowie die Sanitätshilfs
dienste, den Betrieb von Kranken- und Kur
anstalten, die in Anstalten zur Wiederherstel
lung der Arbeitsfähigkeit oder im Rahmen 

von Rehabilitationsprogrammen öffentlich
rechtlicher Körperschaften zu leistenden 
gewerblichen Arbeiten; 

12. die Ausübung der Erwerbszweige des Privat
unterrichtes und der Erziehung und den Be
trieb jener Anstalten, die diesen Aufgaben 
dienen, ferner die gewerblichen Arbeiten von 
öffentlichen Schulen oder mit dem öffent
lichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen; 

13. die gewerblichen Arbeiten von Anstalten, die 
von öffentlichen Wohlfahrts- und Fürsorge
einrichtungen betrieben werden; ferner von 
geschützten Werkstätten im Rahmen der Be
hindertenhilfe sowie von Anstalten für den 
Vollzug von Freiheitsstrafen und von mit 
Freiheitsentzug verbundenen vorbeugenden 
Maßnahmen; 

14. den Betrieb von Bank- oder Bauspargeschäf
ten, den Betrieb öffentlicher Pfandleih-, Ver
wahrungs- oder Versteigerungsanstalten sowie 
den Betrieb von Versicherungsunternehmen; 

15. den Betrieb von Eisenbahnunternehmen und 
von deren Hilfseinrichtungen sowie deren 
Hilfstätigkeiten einschließlich des Betriebes 
von Seilbahnen, die auch als Schlepplifte 
betrieben werden können, den Betrieb von 
Schiffahrtsunternehmen mit Wasserfahrzeu
gen, den Betrieb von Fähren (Überfuhren) 
und von Kraftfahrlinienunternehmen; 

16. den Betrieb von Luftverkehrsunternehmen 
(Luftbeförderungsunternehmen und Luftfahr
zeug-Vermietungsunternehmen), von Zivil
flugplatzunternehmen sowie von Hilfsbetrie
ben der Luftbeförderungs- und Zivilflugplatz
unternehmen; 

17. den Betrieb von Theatern und Lichtspiel
theatern und von Unternehmen öffentlicher 
Belustigungen und Schaustellungen aller Art, 
musikalische und litera,(ische Darbietungen; 

18. die Herausgabe und die Herstellung periodi
scher Druckschriften durch deren Herausgeber 
und den Kleinverkauf solcher Druckschriften; 

19. die Tätigkeit der Berg- und Schiführer; 

20. den Betrieb von Elektrizitätsversorgungs
unternehmen ; 

21. die unter das Schieß- und Sprengmittelgesetz 
fallenden Erzeugungs-, Verarbeitungs- und 
Verkaufstätigkeiten; . 

22. die Vermittlung und den Abschluß von 
Wetten aus Anlaß sportlicher Veranstaltungen 
(Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher); 

23. die Arbeitsvermittlung und die Berufsbera
tung im Sinne des Arbeitsmarktförderungs
gesetzes, BGBL Nr. 31/1969, in der Fassung 
des Bundesgesetzes, BGBL Ni-. 173/1973; 

941 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)14 von 119

www.parlament.gv.at



941 der Beilagen 15 

24. den Betrieb der dem Bund zustehenden 
Monopole und Regalien sowie die Erzeugung 
von Blatternimpfstoff. 

(2) Die Ausnahme der Land- und Forstwirt
schaft von den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes (Abs. 1 Z. 1) gilt nicht für die Bestim
mungen des § 53 Abs. 6 und § 367 Z. 18. 

(3) Zur Land- und Forstwirtschaft im Sinne 
dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 Z. 1) gehören 

1. die Hervorbringung und Gewinnung pflanz
licher Erzeugnisse mit Hilfe der Naturkräfte, 
einschließlich des Wein- und Obstbaues, des 
Gartenbaues und der Baumschulen; 

2. das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung 
oder Gewinnung tierischer Erzeugnisse; 

3. Jagd und Fischerei. 

(4) Unter Nebengewerben der Land- und 
Forstwirtschaft im Sinne diesesl Bundesgesetzes 
(Abs. 1 Z. 2) sind zu verstehen: 

1. die Verarbeitung und Bearbeitung hauptsäCh~ 
lich des eigenen Naturproduktes bis zur Erzie
lung eines Erzeugnisses, wie es von Land- und 
Forstwirten in der Regel auf den Markt ge
bracht wird, soweit die Tätigkeit der Verarbei
tung und Bearbeitung gegenüber der Tätigkeit 
der Erzeugung des Naturproduktes wirtschaft
lich untergeordnet bleibt; das gleiche gilt für 
den Wert der allenfalls mitverarbeiteten Er
zeugnisse gegenüber dem Wert des Naturpro
duktes; 

2. der Abbau der eigenen Bodensubstanz; 

3. Dienstleistungen, ausgenommen Fuhrwerks
dienste (Z. 4 und 5), mit land- und forst
wirtschaftlichen Betriebsmitteln, die im eige
nen Betrieb verwendet werden, für andere 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe in dem
selben oder in einem angrenzenden Verwal
tungsbezirk; mit Mähdreschern vorgenommene 
Dienstleistungen nur für landwirtschaftliche 
Betriebe in demselben Verwaltungsbezirk oder 
in einer an diesen Verwaltungsbezirk angren
zenden Ortsgemeinde; 

4. Fuhrwerksdienste mit hauptsächlich im eigenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ver
wendeten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, 
Zugmaschinen, Motorkarren und Transport-

. karren, die ihrer Leistungsfähigkeit nach den 
Bedürfnissen des eigenen land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes entsprechen, für andere 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe in dem
selben Verwaltungsbezirk oder in einer an die
sen Verwaltungsbezirk angrenzenden Orts
gemeinde zur Beförderung von land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, von Gütern 
zur Bewirtschaftung land- und forstwirtschaft
lich genutzter Grundstücke oder von Gütern, 

die der Tierhaltung dienen, zwischen Wirt
schaftshöfen und Betriebsgrundstücken oder 
zwischen diesen und der nächstgelegenen Ab
gabe-, übernahme-, Verarbeitungs- oder Ver'
ladestelle ; 

5. Fuhrwerksdienste mit anderen als Kraftfahr
zeugen sowie das Vermieten von Reittieren; 

6. das Vermieten von land- und forstwirtschaft
lichen Betriebsmitteln, die im eigenen land
und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendet 
werden, an andere land- und forstwirtschaft
liche Betriebe in demselben oder in emem 
angrenzenden Verwaltungsbezirk für andere 
als Beförderungszwecke; 

7. das Vermieten von land- und forstwirtschaft
lichen Betriebsmitteln, die im eigenen land
und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendet 
werden, an andere land- und forstwirtschaft
liche Betriebe in demselben Verwaltungsbezirk 
oder in einer an diesen Verwaltungsbezirk an
grenzenden Ortsgemeinde für Beförderungs
z~ecke im Umfang der Z. 4. 

(5) Wird eine der im Abs. 1 Z. 4 lit. a 
bis c angeführten Tätigkeiten gemeinsam mit 
einer den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
unterworfenen Tätigkeit ausgeübt, so unterliegt 
die land- und forstwirtschaftliche Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft auch hinsichtlich der 
Tätigkeiten gemäß Abs. 1 Z. 4 lit. abis d den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(6) Die Ausnahme von Tätigkeiten land- und 
forstwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes (Abs. 1 Z. 4) gilt nicht für die 
Bestimmungen über das Feilbieten im Umher
ziehen, die Bestimmungen über das Sammeln und 
oie Entgegennahme von Bestellungen, die Schutz
bestimmungen und die Bestimmungen über die 
Betriebsanlagen (§§ 53 bis 62, 69 bis 84, 333 bis 
338, 353 bis 360, 362, 366 bis 369 und 371 bis 
373). 

(7) Unter Buschenschank im Sinne dieses Bun
desgesetzes (Abs. 1 Z. 5) ist der buschenschank
mäßige Ausschank von Wein und Obstwein, von 
Trauben- und Obstmost und von Trauben- und 
Obstsaft durch Besitzer von Wein- und Obst
g~.rten, soweit es sich um deren eigene Erzeug
nisse handelt, zu verstehen; im Rahmen des 
Buschenschankes ist auch die Verabreichung von 
kalten Speisen und der Ausschank von Mineral
wasser und kohlensäurehältigen Getränken zu
lässig, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß 
diese Tätigkeiten dem Herkommen im betreffen
den Bundesland in Buschenschenken entsprechen. 
Die Verabreichung von warmen Speisen allf 
Grund dieser Ausnahmebestimmung ist nicht zu
lässig. 
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(8) Unter Bergbau im Sinne dieses Bundes
gesetzes (Abs. 1 Z. 6) ist die Aufsuchung und 
Gewinnung von, bergfreien, grundeigenen und 
bundeseigenen Mineralien, die Aufsuchung und 
Gewinnung der sonstigen Mineral,ien unter Tage 
und deren Förderung bis zu Tage nach Maßgabe 
des § 133 des Berggesetzes, BGBL Nr. 73/1954, 
die Aufsuchung und Erforschung geologischer 
Strukturen, die zur unterirdischen behälterlosen 
Speicherung von Bitumen in flüssigem oder gas
förmigem Zustand verwendet werden sollen, und 
die unterirdische behälterlose Speicherung von 
Bitumen dieser Art sowie die Ausübung der den 
zu diesen Tätigkeiten Berechtigten nach den berg
rechtlichen Vorschriften sonst zustehenden Rechte 
zu verstehen. 

(9) Unter Ausübung der schönen Künste im 
Sinne dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 Z. 7) ist die 
eigenschöpferische Tätigkeit in einem Kunstzweig 
zu verstehen. Die Restaurierung von Kunstwer
ken ist dann Ausübung der schönen Künste, wenn 
für die Wiederherstellung eine nachgestaltende 
künstlerische Fähigkeit erforderlich ist. 

(10) Auf die Anlagen der dem Bund zuste
henden Monopole und Regalien sowie zur Er
zeugung von Blatternimpfstoff (Abs. 1 Z. 24) 
finden - sofern andere Rechtsvorschriften keine 
diesbezüglichen Bestimmungen enthalten - die 
Bestimmungen über die Betriebsanlagen und die 
damit zusammenhängenden Bestimmungen die
ses Bundesgesetzes (§§ 74 bis 84, 333 bis 338, 
353 bis 360, 362, 366 bis 369 und 371 bis 373) 
Anwendung. 

§ 3. (1) Auf die im § 31 des Patentgesetzes 
1970, BGBL Nr. 259, genannten Personen sind 
hinsichtlich der Ausübung der Erfindung folgende 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes nicht anzu-
wenden: ' 

(3) Wenn die im § 87 Ahs. 1, § 89 Ahs. 1 oder 
§ 91 A'bs. 2 angeführten Voraussetzungen auf die 
im § 31 'des Patentgesetzes 1970 genannten 
Personen zutreffen, so ist die Ausübung 
der Erfindung zu untersagen, und zwar auch 
dann, wenn diese Voraussetzungen schon vor der 
Anzeige der Ausübung der Erfindung einge
treten sind. § 87 Abs. 2 bis 6 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Wenn die Voraussetzungen gemäß § 26 
oder §' 27 sinngemäß zutreffen, so hat die 
Behörde die Nachsicht von der Untersagung der 
Ausübung zu erteilen. 

§ .4. (1) Auf das Halten von Räumen zur 
Einstellung von Kraftfahrzeugen ist dieses 
Bundesgesetz nur dann anzuwenden, wenn 

1. es sich nicht um eine bloße Raumvermietung 
handelt, sondern auch Dienstleistungen über
nommen weJ;'den; oder 

2. Kraftfahrzeuge von mehr als fünf hausfremden 
Personen eingestellt werden; Mietet oder 
Untermieter einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes in dem Gebäude, in dem sich 

'der Einstellraum befindet, oder in einem dazu
gehörigen Gebäude gelten nicht als hausfremde 
Einsteller ; oder 

3. m~t den Einstellern eine über die Haftung 
des Bestandgebers na,ch dem allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuch hinausgehende Haf
tung vereinbart wird. 

(2) Abs. 1 Z. 2 gilt nicht für die Vermietung 
an Personen, die die vermieteten Räume selbst 
zum Halten von Räumen zur Einstellung von 
Kraftfahrzeugen benützen. 

(3) Als Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 
Z. 1 sind nicht anzusehen: 
1. das öffnen und SchIießen der Haustore und 

des Einstellraumes bei der Ein- und Ausfahrt; 

1. die Vorschriften über die Gewerbeanmeldung 2. das Beistellen von Wasser, Licht und zentraler 
und die Erteilung der Konzession sowie die Beheizung; 
Vorschriften über die für die Gewerbe- 3. die bauliche Instandhaltung der Einstellräume 
ausübung erforderliche Befähigung; und Abflußkanäle. 

2. die Vorschriften des § 8, ,des § 9 Abs. 3 bis 5, (4) pie Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
der §§ 10 bi~ 14 und 15 Z. 1, des § 29, des § 30, sind nicht anzuwenden, wenn Arbeitgeber Ein
,des § 33 Abs. 1 Z. 5 zweiter Teilsatz, Z. 6 und stdlräume lediglich an ihre Arbeitnehmer ver
Z. 7 hinsichtlich ,der Vermietung fremder mieten oder lediglich deren Kraftfahrzeuge ein
Erzeugnisse, des § 40, ,des § 41 Abs. 1 Z. 2 stellen. 
und 3, des § 43, des § 46, des § 48, ,des § 49, 
des § 52 Abs. 1 hinsichtlich der Verpflichtung 
zur Anzeige, der §§ 85 bis 90, des § 91 Abs. 1 
erster Satz und Abs. 2 und des § 93. 

(2) Andere als im Abs. 1 angeführte Vor
schriften dieses Bundesgesetzes sind auf die im 
§ 31 des Patentgesetzes 1970 genannten Personen 
sinngemäß anzuwenden. 

2. Einteilung der Gewerbe 

§ 5. Die Gewerbe sind entweder 
1. Anmeldungsgewerbe, das sind Gewerbe, die bei 

Erfüllung der allgemeinen und der etwa vor
geschriebenen besonderen Voraussetzungen auf 
Grund der Anmeldung des betreffenden 
Gewerbes ausgeübt werden dürfen (§ 6), oder 
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2. konzessionierte Gewerbe, das sind Gewerbe, 
d,ie erst nach Erlangung einer Bewilligung 
(Konzession) ausgeübt werden dürfen (§ 25). 

§ 6. Die Anmeld~ngsgewerbe werden bezeichnet 
als' 

1. Handwerke, wenn als Befähigungsnachweis die 
Meisterprüfung (§ 18), 

2. gebundene Gewerbe, wenn ein Befähigungs~ 
nachweis anderer Art, 

3. freie Gewerbe, wenn kein Befähigungsnachweis 

als Voraussetzung der Gewerbeausübung vor
geschrieben ist. 

§ 7. (1) Ein Gewerbe wird in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeübt, wenn für den Be
trieb im wesentlichen nachfolgende Merkmale 
bestimmend sind: 

L hoher Einsatz von Anlage- und Betriebskapi
tal; 

2. Verwendung andersartiger als der dem Hand
werk und den gebundenen Gewerben gemäßen 
Maschinen und technischen Einrichtungen oder 
Verwendung einer Vielzahl von Maschinen und 
technischen Einrichtungen gleichen Verwen
dungszweckes ; 

3. Einsatz von Maschinen und technischen Ein
richtungen überwiegend in räumlich oder orga
nisatorisch zusammenhängenden Betriebsstät
ten; 

4. serienmäßige Erzeugung, typisierte Verrich
tungen; 

5. weitgehende Arbeitsteilung im Rahmen eines 
vorbestimmten Arbeitsablaufes; 

6. größere Zahl von ständig beschäftigten Arbeit
nehmern und überwiegen der nur mit be
stimmten regelmäßig wiederkehrenden Teil
verrichtungen beschäftigten Arbeitskräfte oder 
automatisierte Betriebsweise; 

7. organisatorische Trennung in eine technische 
und eine kaufmännische Führung, wobei sich 
die Mitarbeit des Gewerbetreibenden 1m 
wesentlichen auf leitende Tätigkeiten be
schränkt. 

(2) pie Merkmale nach Abs. 1 müssen nur 
insoweit vorliegen, als sie für die Gestaltung 
des ArbeItsablaufes bedeutsam sind; sie müssen 
auch nicht alle vorliegen, doch müssen sie gegen
über den für eine andere Betriebsform sprechen
den Merkmalen überwiegen. 

(3) Für die Ausübung in der Form eines Indu
striebetriebes sind Organisation und Einrichtung 
des Gesamtbetriebes maßgebend; es muß nicht 
jede Teilarbeit in der Form eines Industriebetrie
bes ausgeübt werden. 

(4) Das Gewerbe muß nicht in jeder Betriebs
stätte in der Form eines Industriebetriebes aus
geübt werden. Es muß sich aber um gewerbliche 
Tätigkeiten handeln, die mit dem industriellen 
Charakter des Gesamtbetriebes vereinbar sind. 

(5) Für Anmeldungsgewerbe (§ 6), die in der 
Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden, 
ist kein Befähigungsnachweis erforderlich. 

(6) Bei konzessionierten Gewerben, die in der 
Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden, 
kann die Erbringung des Befähigungsnachweises 
durch den Konzessionswerber unterbleiben, wenn 
der Befähigungsnachweis durch einen Geschäfts
führer erbracht wird. 

(7) Die Abs. 1 bis 6 finden auf die Handels
gewerbe, Verkehrsgewerbe, Fremdenverkehrs
gewerbe, ferner auf Gewerbe, die überwiegend 
an die Einzelperson angepaßte Waren erzeugen, 
die persönliche oder überwiegend an die Einzel
bedürfnisse angepaßte Dienstleistungen erbringen 
und schließlich auf Gewerbe, die Waren im Wege 
der Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder 
unselbständige Heimarbeiter herstellen, jedenfalls 
keine Anwendung. 

3. Allgemeine Voraussetzungen für die Ausübung 
von Gewerben 

§ 8. (1) Voraussetzung der Ausübung eines 
Gewerbes durch eine natürliche Person ist ihre 
Eigenberechtigung. 

(2) Nicht eigenberechtigte Personen und eigen
berechtigte Personen, die noch nicht das 24. Le
bensjahr zurückgelegt haben, können trotz Nicht
erfüllung der persönlichen Voraussetl,ungen nach 
diesem Bundesgesetz ein Gewerbe anmelden oder 
eine Konzession erlangen, wenn auf Grund einer 
Rechtsnachfolge von Todes wegen oder einer 
Schenkung auf den Todesfall mehr als die Hälfte 
eines Gewerbebetriebes auf sie übergegangen ist 
und hinsichtlich dieses Gewerbebetriebes keine 
Fortbetriebsrechte gemäß § 41 Abs. 1 Z. 2 und 3 
bestehen; für die Ausübung des Gewerbes' muß 
jedoch ein Geschäftsführer' (§ 39) bestellt oder 
es muß die Ausübung einem Pächter (§ 40) über
tragen werden. Bei nicht eigenberechtigten Per
sonen hat der' gesetzliche Vertreter die erforder
liche Gewerbeanmeldung zu erstatten oder die 
erforderliche Konzession zu beantragen sowie 
den Geschäftsführer zu bestellen oder die Aus
übung des Gewerbes an den Pächter zu über
tragen. 

(3) Geht die Eigenberechtigung verloren, so 
kann ein Gewerbe durch einen vom gesetzlichen 
Vertreter bestellten Geschäftsführer (§ 39) weiter 
ausgeübt werden oder die weitere Ausübung 
einem vom gesetzlichen Vertreter bestellten 
Pächter (§ 40) übertragen werden. 

2 

941 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 17 von 119

www.parlament.gv.at



18 941 der Beilagen 

(4) Hat eme eigenherechtigte Pet:son das 
24. Lebensjahr wrückgelegt oder erlangt eine 
Person, die das 24. Lebensjahr zurückgelegt hat, 
die Eigenberechtigung und hat sie bei ,der An
meJ.dung des Gewerbes oder der Erteilung der 
Konzession den persönlichen Voraussetzungen 
nicht selbst entsprechen müss,en, so darf das Ge
werbe nur ·dann werter ausgeübt werden, wenn 
sie nunmehr diesen Voraussetzungen genügt. Die 
persönliche Ausübung des Gewerbes ist der Be
hörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). 

§ 9. (1) Juristische Personen im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches . und Personengesellschaften 
des Handelsrechtes (Offene Handelsgesellschaften 
und Kommanditgesellschaften) können Gewerbe 
ausüben, müssen jedoch einen Geschäftsführer 
oder Pächter (§§ 39 und 40) bestellt haben. 

(2) Scheidet der Geschäftsführer oder der 
Pächter aus, so darf das Gewerbe bis zur Bestel
lung eines neuen Geschäftsführers oder Pächters, 
längstens jedoch während zweier Monate, weiter 
ausgeübt werden. Die Bezirksverwaltungs
behörde, bei konzessionierten Gewerben die zur 
Erteilung der Konzession zuständige Behörde, 
hat diese Frist auf Antrag bis zur Dauer von 
sechs Monaten zu verlängern, wenn mit der 
weiteren Ausübung des Gewerbes ohne Geschäfts
führer oder Pächter keine Gefahren für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen ver
bunden sind. Diese Behörde hat die Frist von 
zwei Monatert zu verkürzen, wenn mit der wei
teren Ausübung des Gewerbes ohne Geschäfts
führer oder Pächter eine besondere Gefahr für 
das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
verbunden ist. 

(3) Sofer!). Personengesellschaften des Handels
rechtes ein Gewerbe, für das die Erbr.ingung 
eines Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, 
ausüben wollen, muß ein Gesellschafter, der nach 
dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung 
und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt 
ist, als Geschäftsführer (§ 39) bestellt werden. 
Dieser Gesellschafter muß einzeln zeichnungs
berechtigt oder, falls nur gemeinsame Vertre
tungsbefugnisse vorgesehen sind, an jeder gemein
samen Vertretungsbefugnis beteiligt sein. Diese 
Bestimmungen gelten nicht für konzessionierte 
Gewerbe, die in der Form eines Industriebetrie
bes (§ 7) ausgeübt werden. 

(4) Ist. eine juristische Person Gesellschafter 
einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, so 
wird dem Abs. 3 auch entsprochen, wenn als 
Geschäftsführer (§ 39) dieser Personengesellschaft 
eine natürLiche Person bestellt wird, die dem zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der 
betreffenden juristischen Person angehört und 
innerhalb dieses Organs die ,im Abs. 3 für den 
Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung hat. 
Dieser juristischen Person muß innerhalb der 

Personengesellschaft des' Handelsrechtes ,die im 
Abs. 3 für den Geschäftsführer vorgeschriebene 
Stellung zukommen. 

(5) Ist eine Personengesellschaft des Handels
rechtes Gesellschafter einer anderen solchen Per
sonengesellschaft, so wird dem Abs. 3 auch ent
sprochen, wenn als Geschäftsführer (§ 39) eine 
natürliche Person bestellt wird,· die ein Gesell
schafter der betreffenden Mi1tlgiiedsgeseUschaft ist 
und die innerhalb dieser Mitgliedsg.esellschaft die 
im Ahs. 3 für ·den Geschäftsführer vorgeschrie
bene Stellung hat. Dieser Mitgliedsgesellschaft 
muß innerhalb der Personengesel1schaft des Han
delsrechtes die im Abs. 3 für den GeschäftJSführer 
vorgeschriebene Stellung zukommen. 

§ 10. Personengesellschaften des Handelsrechtes 
dürfen ein Gewerbe schon vor ihrer Bintragung 
·in das Hand~lsregister auf Grund der Gewerbe
anmeldung oder der Konzession ausüben, wenn 
sie der Behörde bei der Gewerbeanmeldung 
(§ 339) oder im Ansuchen um die Konzession 
(§ 341. Abs. 1) den Abschluß des Gesellschafts
vertrages glaubhaft dargetan haben. Die Gewerbe
berechtigung endigt, wenn die Eintragung in das 
Handelsregister rechtskräftig versagt wird oder 
die Personengesellschaft der Be2Jirksverwaltungs
behörde, bei konzessionierten Gewerben der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde, 
nicht ,innerhalb Jahresfrist die Eintragung in das 
Handelsregister nachgewiesen hat; diese Behörde 
hat jedoch die Frist auf Antrag angemessen zu 
verlängern, wenn das anhängige Verfahren über 
die Eintragung in das Handelsreg,ister innerhalb 
Jahresfrist nicht abgeschlossen ist. 

§ 11. (1) Die Gewerbeberechtligung einer 
jUl1istischen Person endigt, wenn die juristische 
Person untergeht. 

(2) Ferner endigt die Gewerbeberechtigung 
einer juristischen Person insoweit, als sie im Hin
blick auf ihren Wirkungsbereich zur Ausübung 
des Gewerbes gemäß § 9 Abs. 1 nicht mehr be
rechtigt ist. 

(3) Die GewerbeberechtJigung einer Personen
geseIlschaft des Handelsrechtes endigt, wenn 
keine Liquidation stattfindet, mit der Auflösung 
der Gesellschaft, sonst im Zeitpunkte der Beendi
gung der Liquidation; die Gewerbeberechtigung 
einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
endigt nicht, wenn die -Gesellschaft fortgesetzt 
wird. Der Liquidator hat die Beendigung der 
Liquidation innerhalb von zwei Wochen der Be
zirksverwaltungsbehörde, bei konzessionierten 
Gewerben der für die Erteilung der Konzession 
zuständigen Behörde, anzuzeigen. 

(4) Auf Grund der Gewerbeberechtigung einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes darf das 
Gewerbe durch längstens sechs Monate nach dem 
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Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters von 
einem der Gesellschafter als Einzelkaufmann 
weiter ausgeübt werden; dieser hat das Aus
scheiden des letzten Mitgesellschafters und die 
weitere Ausübung des Gewerbes innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters der Behörde (§ 345 Abs. 1), 
anzuzeigen. Die Gewerbeberechtigurtg endigt nach 
Ablauf von sechs Monaten nach dem Ausscheiden 
des letzten Mitgesellschafters, wenn nicht inner
halb dieser Frist ein Gesellschafter in das 
Geschäft eintritt (§ 28 des Handelsgesetzbuches); 
die Personengesellschaft des Handelsrechtes hat 
den Eintritt des Gesellschafters in das Geschäft 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
diesem Eintritt der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzu
zeigen. 

(5) Wenn eine Kapitalgesellschaft durch über
tragung des Unternehmens auf einen Gesellschaf
ter oder in eine Personengesellschaft des Handels
rechtes umgewandelt wird, ohne daß eine Liqui
dation stattfindet, darf auf Grund der Gewerbe-
berechtigung der Kapitalgesellschaft das Gewerbe 
durch längstens sechs Monate nach der Eintragung 
der Umwandlung in das Handelsregister vom 
Nachfolgeunternehmer weiter ausgeübt werden. 
Der Nachfolgeunternehmer hat die Umwandlung 
und die weitere Ausübung des Gewerbes inner
halb von zwei Wochen nach der Eintragung der 
Umwandlung der Behörde (§ 345 Abs. 1) a~zu
zeigen. Nach Ablauf von sechs Monaten nach der 
Eintragung der Umwandlung endigt die Gewerbe
berechtigung. 

(6) Wird der Betrieb eines Einzelkaufmannes 
oder einer Personengesellschaft des Handelsrech
tes bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft in 
diese gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen 
eingebracht, so darf auf Grund der diesem Be
trieb' entsprechenden Gewerbeberechtigung des 
Einzelkaufmannes oder der Personengesellschaft 
des Handelsrechtes das Gewerbe durch längstens 
sechs Monate nach der 'Eintragung der Kapital
gesellschaft in das Handelsregister von ihr wei
ter ausgeübt werden. Die Kapitalgesellschaft hat 
die Eintragung und die weitere Ausübung des 
Gewerbes innerhalb von zwei Wochen nach der 
Eintragung der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzu
zeigen. Nach Ablauf von sechs Monaten nach 
der Eintragung endigt die Gewerbeberechtigung. 

(7) Werden Aktiengesellschaften durch Neu
bildung einer Aktiengesellschaft verschmolzen 
(§ 233 Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98), so 
dürfen auf Grund der Gewerbeberechtigungen 
der sich vereinigenden Gesellschaften die Gewerbe 
durch längstens sechs Monate nach der Eintra
gung der neuen Gesellschaft in das Handelsregi
ster von ihr weiter ausgeübt werden. Die neue 
Gesellschaft hat die Neubildung und die weitere 
Ausübung der Gewerbe innerhalb von zwei 

Wochen nach der Eintragung der Behörde (§ 345 
Abs. 1) anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs Mona
ten nach der Eintragung endigen die Gewerbe
berechtigungen. 

§ 12. Die Umwandlung einer Offenen Handels
gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft oder 
einer Kommanditgesellschaft in eine Offene 
Handelsgesellschaft berührt nicht die Gewerbe
berechtigung. Die Gesellschaft hat die Umwand
lung innerhalb von vier Wochen nach der Ein- < 

tragung der Umwandlung in das Handelsregister 
der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. 

§ 13. (1) Wer 
1. wegen einer vorsätzLichen, mit mehr als ein

jähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung, 
2. wegen einer aus Gewinnsucht begangenen oder 

gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßenden 
sonstigen strafbaren Handlung, 

3:wegen eines Vergehens gemäß §§ 485 bis 486 c 
des Österreichischen Strafgesetzes 1945, ASlg. 
Nr.2, oder 

4. wegen eines Finanzvergehens 

von einem Gericht verurteilt worden ist, ist 
von der Ausübung des ·Gewerbes auszuschließen, 
wenn die Verurteilung noch nicht getilgt ist und 
nach der Eigenart der strafbaren Handlung und 
nach der. Persönlichkeit des Verurteilten die 
Begehung der gleichen oder einer ähnHchen Straf
tat bei Ausübung des Gewerbes zu befürchten 
ist. 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des 
Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach 
§ 37 Abs. 1 lit. ades Finanzstrafgesetzes, BGBL . 
Nr. 129/1958, der Hinterziehung von Monopol
einnahmen, des vorsätzlichen Eingl1iffes in ein 
staatliches Monopolrecht oder der Monopol
hehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. ades Finanz
strafgesetzes von einer Finanzstrafbehörde 
bestraft worden ist, ist von der Ausübung des; 
Gewerbes auszuschließen, wenn über ihn wegen 
eines solchen Flinanzvergehens eine Geldstrafe: 
von mehr als 10.000 S oder neben einer Geld
strafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, seit. 
der Bestrafung noch nicht fünf Jahre vergangen. 
sind und nach der Eigenart der strafbaren Hand
lung und nach der Persönlichkeit des Bestraften 
die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat bei Ausübung des Gewerbes zu. 
befürchten ist. 

(3) Eine natürliche oder juristische Person oder 
eine Personen gesellschaft des Handelsrechtes,. 
über deren Vermögen schon einmal der Konkurs: 
oder zweimal das Ausgleichsverfahren eröffnet 
w9rden ist, ist von der Ausübung des Gewerbes. 
auszuschließen; ein solcher Ausschluß ist nicht 
auszusprechen, wenn der Konkurs oder das Aus-
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gleichsverfahren durch den Konkurs oder das durch den Ausländer oder Staatenlosen den 
Ausgleichsverfahren oder durch strafgesetzwidrige öffentlichen Interessen, insbesondere den' Inter
Handlungen eines Dritten verursacht worden ist. essen der österreichischen Wirtschaft, sei es auch 

(4) Die Bestimmung des Abs. 3 ist auch anzu- den örtlichen Interessen eines Wirtschaftszweiges, 
wenden, wenn es sich um eine natürliche oder nicht zuwiderläuft. 
juristische Person oder eine Personengesellschaft (3) Die Voraussetzung gemäß Abs. 2 gilt nicht 
des Handelsrechtes handelt, gegen die schon ein- für Personen, die im Sinne des § 1 des Bundes
mal der Antrag auf Konkurseröffnung gestellt, gesetzes vom 7. März 1968, BGBl. Nr. 126, über 
der Antrag aber mangels eines zur Deckung der die Aufenthaltsberechtigung von Flüchtlingen im 
Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich Sinne der Konvention über die Rechtsstellung 
hinreichenden Vermögens abgewiesen worden ist. der Flüchtlinge, BGBl. N r. 55/1955, als Flücht-

(5) Eine natürliche Person list von der Aus- linge anerkannt sind, sofern diese Personen 
übung des Gewerbes auszuschließen, wenn ihr ein gemäß Art. 7 der genannten Konvention nach
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der weisen, daß sie sich drei Jahre im Gebiet der 
Geschäfte einer juristischen Person oder Republik österreich aufhalten. 
Personengesellschaft des Handelsrechtes zusteht (4) Juristische Personen und Personengesell
oder zugestanden ist, auf die der Abs. 3 oder 4 schaften des Handelsrechtes, die weder ihren Sitz 
anzuwenden ist oder anzuwenden war. noch eine Niederlassung im Inland haben, 

(6) Eine natürliche Person, die durch das dürfen, soweit Staatsverträge nicht anderes vor
Urteil eines Gerichtes eines Gewerbes verlustig sehen, Gewerbe nicht ausüben. § 10 gilt sinn
erklärt wurde oder der eine Gewerbeberechtigung gemäß. 
auf Grund des § 87 Abs. 1 Z. 2 entzogen worden (5) Das Gewerbe darf trotz des Verlustes der 
ist, ist von der Ausübung eines Gewerbes aus- österreichischen Staatsbürgerschaft oder des Weg
zuschließen, wenn durch die Ausübung dieses falles der im Abs. 1 umschriebenen Gegen
Gewerbes der Zweck der mit dem Gel'ichtsurteil seitigkeit weiter ausgeübt werden, solange die 
ausgesprochenen Verlustigerklärung des Gewerbes Gewerbeberechtigung nicht entzogen oder die 
oder der Entziehung auf Grund des § 87 Abs. 1 Ausübung des Gewerbes durch einen Geschäfts
Z. 2 vereitelt werden könnte. Dies gilt auch führer oder Pächter oder die für eine solche Aus
für eine natürliche Person, hinsichtlich der ein übung erteilte Genehmigung nicht widerrufen 
Widerruf gemäß § 91 Abs. 1 wegen Zutreffens der worden ist (§§ 88 Albs. 1 und 91). 
im § 87 Abs. 1 Z. 2 angeführten Voraussetzungen 
erfolgt ist. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind 
auf eine juristische Person oder eine Personen
gesellschaft des Handelsr·ech·tes sinngemäß anzu
wenden, wenn die Voraussetzungenaer Abs. 1 
bis 6 auf eine natürl~che Person zutl'effen, ,der 
ein maßgebender Einfluß auf ,den Betrieb der 
Geschäfte zusteht. 

§ 14. (1) Ausländische natürliche Personen 
dürfen, sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt,. Gewerbe wie Inländer ausüben, wenn 
dies in Staatsverträgen festgelegt wOl'den ist oder 
wenn der Bezirksverwaltungsbehörde, bei kon
zessionierten Gewerben der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde, nachge
wiesen wurde, daß österreichische natürliche 
Personen' ,in dem Heimatstaat des Ausländers 
bei der Ausübung des betreffenden Gewerbes 
keinen anderen wie immer gearteten Beschrän
kungen unterliegen als die Angehörtigen dieses 
Staates (Gegenseitigkeit). 

(2) Angehörige eines Staates, hinsichtlich dessen 
diese Gegenseitigkeit nicht nachgewiesen werden 
kann, und Staatenlose bedürfen für die Aus
übung des Gewerbes einer Gleichstellung mit 
Inländern durch den Landeshauptmann. Die 
Gleichstellung kann ausgesprochen werden, wenn 
anzunehmen ist, daß die Ausübung des Gewerbes 

§ 15. Eine gewerbliche Tätigkeit darf nicht 
ausgeübt werden, 
1. tin einem Standort, in dem die Ausübung 

dieser Tätigkeit bereits im Zeitpunkt der Ge
werbeanmeldung oder des Ansuchens um Kon
zessionserteilung durch Rechtsvorschriften ver
boten war, oder 

2. wenn Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
oder der hierauf gegründeten Verordnungen 
dieser Tätigkeit entgegenstehen; die etwa 
erforderliche Genehmigung der Betriebsanlage 
(§ 74) muß bei der Anmeldung des Gewerbes 
oder der Erteilung der Konzession aber noch 
nicht vorliegen, sofern das Gewerbe wenigstens 
zum Teil auch ohne den Betrieb dieser Anlage 
ausgeübt werden kann. 

4. Besondere Voraussetzungen für die Ausübung 
von Gewerben 

a) Befähigungsnachweis 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 16. ~1) Voraussetzung für <;lie Ausübung 
1. von Handwerken (§ 6 Z. 1), 
2. von gebundenen Gewerben (§ 6 Z. 2) und 
3. von konzessionierten Gewerben (§ 5 Z. 2) In 

den besonders vorgesehenen Fällen 
ist ferner der Nachweis der Befähigung. 
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(2) Unter Befähigungsnachweis ist der Nach
weis zu verstehen, daß der Einschreiter die fach
lichen einschließlich der kaufmännischen Kennt
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, um 
die dem betreffenden Gewerbe eigentümlichen 
Tätigkeiten selbständ~g ausführen zu können. 

§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines Gewer
bes oder bei der Erteilung einer Konzession, bei 
der Bestellung oder Genehmigung als Geschäfts
führer (§ 39), Pächter (§ 40) oder Filialgeschäfts
führer (§ 47) die Befähigung nachgewiesen hat 
oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen 
hatte, darf auch--ohne Nachweis der Befähigung 

, ein gleiches Gewerbe persönlich oder als Pächter 
ausüben oder als Geschäftsführer oder Filial
geschäftsführer in einem gleichen Gewerbe tätig 
sein, auch wenn die Bestimmungen über den 
Befähigungsnachweis geändert worden sind, falls 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist. 

(2) Bei jenen konzessionierten Gew~rben, für 
die eine Vorschrift im Sinne des § 22 Abs. 9 gilt, 
isr die Befähigung vor Erteilung einer Konzes
sion, Genehmigung als Geschäftsführer (§ 39), 
Pächter (§ 40) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) 
auch dann nachzuweisen, wenn. die Befähigung 
an läßlich einer früheren Konzessionserteilung, 
Genehmigung als Geschäftsführer, Pächter oder 
Filialgeschäftsführer bereits nachgewiesen worden 
war. 

Befähigungsnachweis für Handwerke 

§ 18. (1) Die Befähigung für ein Handwerk 
(§ 6 Z. 1) ist durch das Zeugnis über die erfolg
reich abgelegte Meisterprüfung nachzuweisen. 

(2) Bei der Meisterprüfung hat der Prüfling 
die Fähigkeiten und Kenntnisse, die erforderlich 
sind, um die dem Gewerbe eigentümLichen 
Arbeiten meisterlich auszuführen, und die zur 
selbständigen Ausübung des Gewerbes notwen
digen kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse 
nachzuweisen. 

(3) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer 
1. die Lehrabschlußprüfung in dem dem Hand

werk entsprechenden Lehrberuf, in einem ver
wandten Lehrberuf, in einem Lehrberuf eines 
verwandten Handwerks (§ 20 Abs. 1 und 3) 
oder eines verwandten handwerksartigen 
Gewerbes (§ 20 Abs. 2 und 3) bestanden hat 
und 

2. durch mindestens zweieinhalb Jahre im Hand~ 
werk selbst oder, falls die Lehrabschlußprüfung 
in dem dem Handwerk entsprechenden Lehr
beruf abgelegt worden ist, auch in einem ver
wandten Handwerk oder verwandten hand
werks artigen Gewerbe oder bei Tätigkeiten des 
Handwerks im Rahmen zusätzlicher Befugnisse 
zur Ausübung anderer Gewerbe fachlich ver
wendet worden ist (Verwendungszeit). 

(4) Die im Abs. 3 Z. 1 vorgesehene Ablegung 
der Lehrabschlußprüfung wird durch den erfolg
reichen Besuch einer Schule ersetzt, soweit dies 
in Vorschriften auf Grund des Berufsausbildungs
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, vorgesehen ist. Auf 
dLe im Abs. 3 Z. 2 vorgesehene Verwendungszeit 
ist eine Lehrzeit nicht anzurechnen. 

(5) Darf die Meisterprüfung auf Grund einer 
Verordnung gemäß § 19 Abs. 5 für mehrere 
Handwerke gemeinsam abgelegt werden, so 
genügt es, wenn die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß Abs. 3 für eines dieser Handwerke nach
gewiesen werden. 

(6) Der Verwendung gemäß Albs. 3 Z. 2 wird 
e~ne einschlä,gi'ge Verwendung im Rahmen ,der 
Ausübung eines Gewerbes in . der Form eines 
Industriebetriebes (§ 7) gleichgestellt. 

(7) Der Nachweis des erfolgreichen Besuches 
einer Schule, in der die Schüler in den den 
Gegenstand eines Handwerkes bildenden Tätig
keiten fachgemäß ausgebildet und praktisch 
unterwiesen werden, ersetzt nach Maßgabe des 
Abs. 8 den fachlich-theoretischen Teil der 
Meisterprüfung, wenn den Schülern während des 
Besuches der Schule die zur selbständigen Aus
übung des betreffenden Gewerbes erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse auf fachlich-theore
tismem Gebiet vermittelt werden. 

(8) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat hinsichtlich der der Aufsicht 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
unterliegenden Schulen im Einvernehmen mit 
diesem Bundesminister und hinsichdim der der 
Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung unterl~egenden Schulen ,im Ein
vernehmen mit diesem Bundesminister mit Ver
ordnung festzulegen, ob der erfolgreime Besuch 
einer Schule den fachlich-theoretischen Teil der 
Meisterprüfung ersetzt. Hiebei sind maßgebend 
1. bei öffentlichen Schulen oder mit dem öffent

lichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen, an 
denen auf Grund von gemäß § 6 des Schul
organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, 
erlassenen Lehrplänen unterrichtet wird, die 
Gestaltung des Lehrplanes; 

2. bei den sonstigen Schulen die Gestaltung des 
Lehrplanes und die vermittelten Fähigkeiten 
und Kenntnisse. 

(9) Hinsichtlich des Gewerbes der Kraftfahr
zeugmechaniker(§ 94 Z. 41) gelten Abs. 7 und 8 
mit der Maßgabe, daß 
1. der Nachweis des erfolgreichen Besuches einer 

Schule im Sinne des Abs. 7 auch den kauf
männisch-rechtskundlimen Teil der Meister
prüfung ersetzt, wenn den Schülern während 
des Besuches der Schule auch die zur selbstän
digen Ausübung des Gewerbes der Kraftfahr-
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zeugmechaniker erforderlichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse auf kaufmännischem Gebiet ver
mittelt werden und daß 

2. der Nachweis des erfolgreichen Besuches einer 
Schule im Sinne der' Z. 1 einschließlich einer 
Verwendungszeit gemäß Abs. 3 Z. 2 auch die 
Meisterprüfung zur Gänze ersetzt. 

(10) Ob und inwieweit ein Zeugnis einer aus
ländischen Schule im Hinblick auf die Gestaltung 
des Lehrplanes sowie die durch die betreffende 
.1Usländische Schule vermittelten Fähigkeiten und 
Kenntnisse den Zeugnissen einer in einer Ver
ordnung gemäß Abs. 8 und 9 genannten inlän
dischen Schule gleichzuhalten ist, hat der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industfiie im 
Einzelfall zu bestimmen. Der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie hat hiebei hin
sichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der 
Aufsicht des Bundesministers für Unterricht und 
Kunst unterLiegen, das Einvernehmen mit diesem 
Bundesminister und hinsichtlich der Gleich
haltung mit Schulen, die der Aufsicht des Bundes
ministers für W,issenschaft und Forschung unter
liegen, das Einvernehmen mit diesem Bundes
minister herzustellen. 

§ 19. (1) Die Meisterprüfung kann nur für das 
Handwerk in seinem vollen Umfang und nicht 
mit der Einschränkung auf ein Teilgebiet oder 
Teilgebiete des Handwerks abgelegt werden. 

nologische Gesichtspunkte und die manchen 
Handwerken in volkswirtschaftlicher Hinsicht 
zukommenden besonderen Aufgaben durch Ver
ordnung festzulegen, für welche Handwerke 
Meisterprüfungen gemeinsam abgelegt werden 
können. Bei nicht verwandten Handwerken dür
fen jedoch höchstens drei Gewerbe zur gemein
samen Meisterprüfung zusammengefaßt werden. 

§ 20. (1) Verwandte Handwerke sind solche 
Handwerke, in denen gleiche oder ähnliche Roh
und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet wer
den oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die' 
gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge und Fach
kenntnisse erfordern und in einer Verordnung 
gemäß Abs. 3 bezeichnet werden. 

(2) Mit einem Handwerk verwandte hand
werks artige Gewerbe sind konzessionierte Ge
werbe, in denen gleiche oder ähnLiche Roh- und 
Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet werden 
wie in einem bestlimmten Handwerk oder Tätig
keiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähn
liche Arbeitsvorgänge und Fachkenntnisse er
fordern wie ein bestlimmtes Handwerk und in 
einer Verordnung gemäß Abs. 3 bezeichnet wer
den. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat mit Verordnung festzulegen. 
welche Handwerke verwandt und welche hand
werksartligen Gewerbe mit einem Handwerk ver
wandt sind. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein 
Handwerk erbringt (§ 18), kann eine Zusatz- § 21. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge
prüfung fül- ein mit diesem Handwerk ver- werbe und Industrie hat durch Ver~rdnung unter 
wandtes Handwerk (§ 20 Abs. 1 und 3) ablegen. Bedachtna?me a~f § 18 Abs. 2 fur alle Han~
Gegenstand dieser Zusatzprüfung sind jene für I werke Melsterpruf~ng~ordnungen zu erl~sse~, dte 
das verwandte Handwerk erforderlichen Kennt- den Stoff der schnfdlchen und der mundIlchen 
nisse und Fähigkeiten, die nicht schon im Rahmen Prüf~ng sowie die Ausführung v?n M~ster- I 

des Befähigungsnachweises für das betreffende arbel~en. reg:ln. Der. Stoff d~r Melst~rprufung 
Handwerk nachzuweisen waren. Die Prüfung im hat sich m emen fachhch-praktllschen, emen fach
kaufmännisch-rechtskundlichen Teil hat jedenfalls lich-theoretlischen und einen kaufmännisch-rechts
zu entfallen. kundlichen Teil zu gliedern. Für Personen, die 

eine Meisterprüfung bereits abgelegt haben, hat 
die Prüfung im kaufmännisch-rechtskundlichen 
Teil zu entfallen. Für Handwerke, die häufig von 
BLinden ausgeübt werden, ist in der Meister
prüfungsordnung vorzusehen, daß die Prüfungen 
in einer dem Gebrechen des minden angepaßten 
Weise stattzufinden haben. 

(3) Wer den Befähigungsnachweis für ein hand
werksartiges Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3) 
erbringt, kann eine Zusatzprüfung für ein mit 
<liesem handwerksartigen Gewerbe verwandtes 
Handwerk ablegen. Gegenstand dieser Zusatz
prüfung sind jene für dieses verwandte Hand-

'werk erforderlichen Kenntni~se und Fähigkeiten, 
·die nicht schon im Rahmen des Befähigungs
nachweises für das betreffende handwerksartige 
Gewerbe nachzuweisen waren. 

(4) Die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 oder 3 
gilt als Meisterprüfung im verwandten Hand
werk. 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat unter Bedachtnahme auf tech-

(2) Die Meisterprüfungsordnungen haben fer
ner den Stoff der schr,iftlichen und der münd
lichen Zusatzprüfungen (§ 19 Abs. 2 und 3) fest
zulegen. Für Ausmaß und Art der Zusatzprüfun
gen ist auch maßgebend, in welchem Umfang in 
den verwandten Gewerben (§ 20) gleiche oder 
ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge 
verwendet werden oder Täcigkeiten zu verrichten 
sind, die gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge 
erfordern. 
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Befähigungsnamweis für gebundene und für 
konzessionierte Gewerbe 

§ 22. (1) Die Befähigung für gebundene und, 
soweit durm besondere Vorsmriften vorgesehen, 
für konzessionierte' Gewerbe ist durm Belege 
der folgenden Art namzuweisen: 

- 1. Zeugnis über eine erfolgreim abgelegte Lehr
absmlußprüfung oder Nachweis einer smul
mäßigen Ausbildung, durch die die Lehrab
smlußprüfung auf Grund von Vorschriften 
gemäß dem Berufsausbildungsgesetz ersetzt 
wird; 

2. Zeugnis über eine famIiche TätJigkeit 
a) in dem betreffenden Gewerbe oder im Rah

men zusätzlimer Befugnisse zur Ausübung 
anderer Gewerbe, 

b) in dem mit dem betreffenden Gewerbe 
verwandten Handwerk (§ 20 Abs. 2 und 3), 
wenn das betreffende Gewerbe ein hand
werks artiges ist, oder 

c) in einem dem Gewerbe fachlich nahestehen
den Berufszweig; 

3. Ze~gnis über eine erfolgreich abgelegte Prü
fung, die bei konzessionierten Gewerben auch 
in der Ablegung der für Handwerke vorge
sehenen Meisterprüfung bestehen kann; 

4. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch emer 
Smule; ,/ 

5. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch emes 
Lehrganges. 

(2) Unter fachlicher TätJigkeit (Abs. 1 Z. 2) ist 
eine Tätigkeit zu verstehen, die geeignet ist, die 
Erfahrungen und Kenntnisse zu vermitteln, die 
zur selbständigen Ausübung des betreffenden Ge
werbes erforderlim sind. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industr,ie hat - soweit nimt durch dieses 
Bundesgesetz schon eine Regelung getroffen wor
den ist - durch Verordnung festzulegen, durm 
welme der im Abs. 1 bezeimneten Belege - für 
sich allein oder ,in entsprechender Verbindung 
untereinander - die Befähigung für gebundene 
oder für konzessionierte Gewerbe, gegebenenfalls 
für deren eingesmränkte Ausübung, nachzuwei
sen ist; i~ dieser Verordnung ist aum die Dauer 
einer allenfalls vorgesehenen fachlimen Täcigkeit 
(Abs. 1 Z. 2) festzulegen. Hiebei ,ist auf den jewei
ligen Stand der Entwicklung des betreffenden 
Gewerbes, auf die von .Personen, die Leistun
gen des Gewerbes in Anspruch nehmen, üblicher
weise gestellten Anforderungen, auf Gefahren 
für Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von 
der Gewerbeausübung ausgehen können, auf die 
an die selbständige Ausübung des Gewerbes zu 
stellenden Anforderungen und auf die für das 
Gewerbe geltenden besonderen Remtsvorschrif
ten Bedacht zu nehmen. 

(4) Wenn es Gründe der Abwehr von beson
deren Gefahren für das Leben oder die Gesund
heit von Mensmen erfordern, hat der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
unter Bedamtnahme auf die Gesimtspunkte des 
Abs. 3 zweiter Satz durm Verordnung festzu
legen, daß der Namweis bestimmter oder aller 
in einer Verordnung im Sinne des Abs. 3 ange
führten Zeugnisse betreffend den Namweis der 
Befähigung für ein konzessioniertes Gewerbe 
nimt gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 namgesehen wer
den darf~ 

(5) Ob und inwieweit ein Zeugnis einer aus
ländismen Smule oder eines ausländismen Lehr
ganges ,im Hinblick auf die durm die ,betreffende 
ausländische Smule oder den betreffenden aus
ländismen Lehrgang vermittelten Fähigkeiten und 
Kenntnisse - bei einer ausländismen Smule aum 
im Hinblick auf die Gestaltung ihres Lehr
planes - den Zeugnissen einer in einer Verord
nung gemäß Abs. 3 genannten inländismen Smule 
oder eines inländismen Lehrganges gleimzuhalten 
ist, hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im Einzelfall zu bestJimmen. Der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie hat hiebei hinsimüim äer Gleimhaltung. 
mit Smulen, die der Aufsimt des Bundesministers 
für Unterrimt und Kunst unterliegen, das Ein
vernehmen mit diesem Bundesminister und hin
sichtlim der Gleimhaltung mit Smulen, die der 
Atif~mt des Bundesministers für Wissensmaft 
und Forsmung unterliegen, das Einvernehmen 
mit diesem Bundesminister herzustellen. Betrifft 
die Entsmeidung den Befähigungsnamweis für 
eines der im Abs. 10 genannten Gewerbe, so hat 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe .und 
Industrie aum das Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Gesundheit und Umweltsmutz 
herzustellen. 

(6) Verordnungen gemäß Abs. 3 dürfen nur 
dann den Namweis einer erfolgreim abgelegten 
Lehrabsmlußprüfung vorsehen, wep.n im Zeit
punkt der Erlassung der Verordnung Erfahrun
gen, die sich über einen zur Beurteilung ausrei
menden Zeitraum erstrecken, über eine einschlä
gige Ausbildung in Betrieben oder Smulen be
reits vorliegen. 

(7) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann unter Berücksichtigung tem
nologischer und kaufmänn;ischer Gesichtspunkte 
durm Verordnung bestimmen, ob und ,inwieweit 
der Befähigungsnachweis für ein anderes Ge
werbe als Befähigungsnachweis aum für ein be
stimmtes gebundenes Gewerbe zu gelten hat. 

(8) Für gebundene Gewerbe, bei denen die Be
fähigung durch ein Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung nachzuweisen ist, ferner für 
konzess'ionierte Gewerbe, bei denen die Befähi
gung durch ein Zeugnis über eine erfolgreich 
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abgelegte Prüfung anderer Art als die Meister
prüfung (Konzessions prüfung) nachzuweisen ist, 
hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 
Stand der Entwicklung des betreffenden Gewer
bes, auf die von Personen, die die Leistungen 
des Gewerbes in Anspruch nehmen, üblicherweise 
gestellten Anforderungen, auf Gefahren für 
Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von der 
Gewerbeausübung ausgehen können, auf die an 
die selbständige Ausübung des Gewerbes zu stel
lenden Anforderungen und auf die für das Ge
werbe geltenden besonderen Rechtsvorschriften 
durch Verordnung die erforderlichen Vorschrif
ten über die Zulassung zur Prüfung, und den 
Stoff der schriftlichen und mündlichen Prüfung 
zu erlassen. 

(9) Wenn es Gründe der Abwehr von beson
deren Gefahren für das Leben oder die Gesund
heit von Menschen erfordern, hat der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung festzulegen, daß Zeugnisse be
treffend den Nachweis der Befähigung für ein 
konzessioniertes Gewerbe nicht mehr zu berück
sichtigen sind, wenn der Inhaber des Zeugnisses 
seit der Prüfung, dem Besuch der Schule oder des 
Lehrganges oder seit der fachlichen Tätigkeit, 
die durch das betreffende Zeugnis bescheinigt 
wird, sich 10 Jahre lang nicht mehr in dem 
betreffenden konzessionierten Gewerbe betätigt 
hat. 

(10) Verordnungen gemäß Abs. 3, 4, 6, 8 und 9 
betreffend den Befähigungsnachweis für das Ge
werbe gemäß § 220, das Gewerbe der Herstellung, 
Abfüllung oder Abpackung von immunbiolo
gischen und von bestimmten mikrobiologischen 
Präparaten (§ 221), das Gewerbe des Großhandels 
mit Drogen und Pharmazeutika (§ 222), das 
Drogistengewerbe (§ 223), das Gewerbe 
der Sterilisierung von medizinischen Injektions
spritzen und Infusionsgeräten und des Handels 
mit diesen Gegenständen (§ 228) oder für das 
Gewerbe der Erzeugung von medizinischem 
Naht- und Organersatzmaterial und des Handels 
mit diesen Erzeugnissen (§ 232) sind im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz zu erlalssen. 

§ 23. (1) Wer den Befähigungsnachweis für ein 
Handwerk erbringt, kann eine Zusatzprüfung 
für ein mit diesem Handwerk verwandtes hand
werksartiges Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3) able
gen. Gegenstand dieser Zusatzprüfung sind jene 
für dieses verwandte handwerksartige Gewerbe 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
nicht schon im Rahmen des Befähigungsnach
weises für das betreffende Handwerk nachzu
weIsen waren. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
un1. Industr;ie hat durch Verordnung auch unter 
Be achtnahme auf die Umstände ,gemäß § 22 
A s. 8 den Stoff der schriftlichen und mündlichen 
Zusatzprüfung festzulegen. Die Prüfung kauf
männischer Kenntnisse hat jedenfalls zu entfallen. 
Für Ausmaß und Art der Zusatzprüfung ist auch 
m~ßgebend, in welchem Umfang in dem betref
fen:den Handwerk gleiche oder ähnliche Roh
und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet wer
dei' oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die 
gle che oder ähnliche Arbeitsvorgänge erfordern. ' 
wi in dem mit diesem Handwerk verwandten 
ha dwerksartigen Gewerbe. 

3) Die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt als 
BelähigungsnachweiS im betreffenden verwandten 
ha dwerksartigen Gewerbe. 

Er atz der Beschäftigungszeit durch Schulbesuch, 
Verwendung im Bundesheer oder andere 

Verwendung 

24. (1) Der erfolgreiche Besuch einer Schule, 
er die Schüler in den den Gegenstand eines 
erbes bildenden Tätigkeiten fachgemäß aus

ge 'ldet und praktisch unterwiesen werden, er
set t nach Maßgabe des Abs. 2 zum Teil die vor
ges riebene Beschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z. 2, 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 und § 106), wenn den Schülern 
wäJitrend des Besuches der Schule die zur selbstän
dig~n Ausübung des betreffenden Gewerbes er
forderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse vermit
telt werden. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat hinsichtlich der Schulen, die 
de

1
' Aufsicht des Bundesminis.ters für Unterricht 

un Kunst unterliegen, im Einvernehmen mit 
die em Bundesminister, hinsichtlich der Schulen, 
die der Aufsicht des Bundesministers für Wissen
sch ft und Forschung unter],iegen, im Einver
neh en mit diesem Bundesminister durch Ver
ord ung festzulegen, in welchem Ausmaß der 
erf 19rei~e Besuch einer Schule die Beschäfti~ 
gu gszeit (Abs. 1) ersetzt; hiebei sind maßgebend 
1. b i öffentlichen Schulen oder mit dem öffent

lichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen, an 
d nen auf Grund von gemäß § 6 des Schul
o ganisationsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962, er
I ssenen Lehrplänen unterrichtet wird, die Ge
s altung des Lehrplanes; 

2. b~i den sonstigen Schulen die Gestaltung des 
L hrplanes und die vermittelten Fähigkeiten 
u d Kenntnisse. 

( ) Verordnungen gemäß Abs. 2 betreffend 
den. Befähigungsnachweis für das Gewerbe gemäß 
§ 2fO, das Gewerbe der Herstellung, Abfüllung 
ode~ Abpackung von immunbiologischen und von 
bestfmmten mikrobiologischen Präparaten (§ 221), 
das ,Gewerbe des Großhandels mit Drogen und 
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Pharmazeutika (§ 222), das Drogisten
gewerbe (§ 223), das Gewerbe der Sterili
sierung von medizinischen Injektionsspritzen und 
Infusionsgeräten und des Handels mit diesen 
Gegenständen (§ 228) oder für das Gewerbe der 
Erzeugung von medizinischem Naht- und Organ
ersatzmaterial und des Handels mit diesen Er
zeugnissen (§ 232) sind im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz zu erlassen. 

(4) Ob und inwieweit ein Zeugnis einer aus
ländischen Schule im Hinblick auf die Gestaltung 
des Lehrplanes sowie die durch die betreffende 
ausländische Schule vermittelten Fähigkeiten und 
Kenntnisse den Zeugnissen einer ,in einer Ver
ordnung gemäß Abs. 2 genannten inländi
schen Schule gleichzuhalten ist, hat der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie im Einzelfall zu bestimmen. Der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und -Industrie hat 
hiebei hinsichtl>ich der Gleichhaltung mit Schulen, 
die der Aufsicht des Bundesministers für Unter
richt und Kunst unterliegen, das E'invernehmen 
mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der 
Gleichhaltung mit Schulen, die der Aufsicht des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
untediegen, das Einvernehmen mit diesem Bun
desminister herzustellen. Betrifft die Entscheidung 
den Befähigungsnachweis für eines der im § 22 
Abs. 10 genannten Gewerbe, so hat der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie auch 
das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz herzustellen. 

(5) Sofern zum Präsenzdienst einberufene 
Wehrpflichtige oder zeitverpflichtete Soldaten 

1. während ihrer Dienstleistung im Bundesheer 
regelmäßig zu Verwendungen herangezogen 
wurden, die den Gegenstand von Gewerben 
bilden, für die ein Befähigungsnachweis vor
geschrieben is~, und 

2. in dem betreffenden Gewerbe vor der Ver
wendung im Bundesheer die Lehrabschluß
prüfung erfolgreich abgelegt haben, wenn die
ses Bundesgesetz als Befähigungsnachweis eine 
solche vorschreibt, 

so ist diesen Personen die Zeit der Verwendung 
im Bundesheerauf die Dauer der vorgeschl'ie
benen Beschäftigungszeit (§ 18 Ahs. 3 Z. 2, § 22 
Abs. 1. Z. 2 und § 106) anzurechnen. 

(6) Sofern eine Verwendung im Bundesheer 
dem Gegenstand eines Gewerbes gemäß Abs. 5 
nur teilweise entspricht, so hat der Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Landes
verteidigung durch Verordnung festzulegen, in 
welchem Ausmaß die Zeit dieser Verwendung 
geeignet ist, die im Abs. 5 angeführte Dauer der 
Beschäftigungszeit zu ersetzen. Hiebei ist auf die 

Fähigkeiten und Kenntnisse Bedacht zu nehmen, 
die während einer solchen Verwendung im Bun
desheer für das jeweilige Gewerbe vermittelt 
werden. 

(7) Die Zeit, in der Personen in einer Anstalt 
für Blinde, Taube oder sonstige Körperbehin
derte nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß
prüfung zu Verwendungen herangezogen werden, 
die den- Gegenstand von Gewerben bilden, für 
die ein Befähigungsnachweis vorgeschrieben rist, 
ist auf die Dauer der vorgeschl'iebenen Beschäfti
gungsz,ei~ (§ 18 Abs. 3 Z. 2, § 22 Abs. 1 Z. 2 und 
§ 106) nach Maßgabe des Abs. 8 zur Gänze oder 
zum Teil anzurechnen. 

(8) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat durch Verordnung festzulegen, 
in welchem Ausmaß eine Verwendung gemäß 
Abs. 7 geeignet ist, die vorgeschriebene Beschäf
tigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z. 2, § 22 Ah<;. 1 Z. 2 und 
§ 106) zu ersetzen. Bei dieser Festlegung ist auf 
die durch die Verwendung vermittelten Kennt
nisse und Fähigkeiten sowie auf die Art der 
Behinderung Bedacht zu nehmen. 

(9) Die Zeit, in der Personen nach erfolgreich 
abgelegter Lehrabschlußprüfung bei einem Lehr
herrn gemäß § 2 Abs. 5 lit. abis e des Berufs
ausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, zu Ver
wendungen herangezogen werden, die den Gegen
stand von Gewerben bilden, für die ein Befähi
gungsnachweis vorgeschrieben ist, ist auf die vor
geschriebene Beschäfnigungszeit (§ 18 .A!bs. 3 Z. 2, 
§ 22 Abs. 1 Z. 2 und § 106) zur Gänze anzurech
nen. 

b) Besondere Voraussetzungen für konzessionierte 
Gewerbe 

§ 25. (1) Eine Bewilligung (Konzession) für ein 
konzess,ioniertes Gewerbe (§ 5 Z. 2) ist zu erteilen, 
wenn 
1. bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen 

für die Ausübung von Gewerben (§§ 8 bis 15) 
keine Tatsachen vorliegen, die es zweifelhaft 
machen, ob der Bewerber oder, falls s,ich eine 
juristische Person oder Personengesellschaft des 
Handelsrechtes um die Konzession bewirbt, 
eine der im § 13 Abs. 7 genannten Personen 
die für die Ausübung des Gewerbes erforder
liche Zuverlässigkeit besitzt, und 

2. die hinsichtlich der Ausübung des betreffenden 
konzessionierten Gewerbes allenfalls vorge
schriebenen besonderen Voraussetzungen er
füllt sind. 

(2) Liegt eine der im Abs. 1 angeführten Vor
aussetzungen nicht vor, so ist die Konzession zu 
verweigern. 

(3) Die Konzess,ion ist unter Bedingungen, mit 
Beschränkungen oder Auflagen zu erteilen, wenn 
die allgemeinen oder die besonderen Voraus set-
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zungen nur bei Erfüllung dieser Bedingungen und 
bei Einhaltung dieser Beschränkungen und Auf
lagen gesichert sind. 

(4) Sofern die· Erteilung der Konzession vom 
Bedarf nach der beabsichtigten Gewerbeausübung 
abhängig .ist, ist bei seiner Feststellung vom gegen
wärbigen und dem zu erwartenden Beda.rf auszu
gehen. 

5. Nachsicht von den Voraussetzungen für die 
Ausübung von Gewerben 

§ 26. (1) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z. 2) hat 
bei Vorliegen der Voraussetzungen für den Aus
schluß von der Gewerbeausübung wegen Eröff
nung des Konkurses oder zweimaliger Eröffnung 
des Ausgleichsverfahrens oder Abweisung eines 
Antrages auf Konkurseröffnung mangels eines 
zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens 
voraussichtlich hinreichenden Vermögens die 
Nachsicht vom Ausschluß von der Gewerbeaus
übung zu erteilen, wenn auf Grund der nunmeh
rigen wirtschaftlichen Lage der natürlichen oder 
jUI"istischen Person oder Personen gesellschaft des 
Handelsrechtes erwartet werden kann, daß sie 
den mit der Gewerbeausübung verbundenen 
ZahlungspHichten nachkommen wird. 

(2) Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z. 2) hat bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für den Aus
schluß von der Gewerbeausübung gemäß § 13 
Abs. 5 die Nachsicht vom Ausschluß von der Ge
werbeausübung zu erteilen, wenn auf Grund· der 
Umstände, die zu dem Antrag auf Eröffnung des 
Konkurses oder zu den Anträgen auf Eröffnung 
der Ausgleichsverfahren über das Vermögen der 
betreffenden juristischen Person oder Personen
gesellschaft des Handelsrechtes geführt haben und 
nach der Persönlichkeit der natürlichen Person 
erwartet werden kann, daß sie 
Gewerbeausübung verbundenen 
pflichtungen nachkommen wird. 

den mit der 
Zahl ungsv er-

§ 27. Die Behörde (§ 346 Abs. 1 Z. 2) hat bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für den Aus
schluß von der Gewerbeausübung gemäß § 13 
Abs. 6 die Nachsicht vom Ausschluß von der 
Gewerbeausübung zu erteilen, wenn sich natür
liche Personen, ,in den Fällen von juristischen 
Personen und Personengesellschaften des Handels
rechtes die im § 13 Abs. 7 genannten Personen, 
später durch längere Zeit einwandfrei verhalten 
haben. 

§ 28. (1) Sofern eine Verordnung gemäß § 22 
Abs. 4 nichts Gegenteiliges bestimmt, ist die 
Nachsicht vom vorgeschriebenen Befähigungs
nachweis - ausgenommen vom Erfordernis der 
Zusatzprüfung gemäß § 99 oder § 102 - zu er
teilen, wenn nach dem Bildungsgang und der bis
herigen Tätigkeit des Nachsichtsbewerbers ange-

nommen werden kann, daß er die ·für die Ge
werbeausübung erforderlichen Kenntnisse, Fähig
keiten und Erfahrungen besitzt und 
1. a) ihm die Erbringung des vOl'1geschriebenen 

Befähigungsnachweises wegen seines Alters, 
seiner mangelnden Gesundheit oder aus 
sonstigen, in seiner Person gelegenen wich
tigen Gründen nicht ·zuzumuten ist, oder 

b) wenn besondere ördiche Verhältnisse für 
die Erteilung der Nachsicht sprechen, und 

2. keine Ausschließungsgründe gemäß § 13 vor
liegen. 

(2) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur für 
einen Teil des vorgeschriebenen Befähigungsnach
weises erteilt werden; sofern der Bildungsgang 
und die bisherige Tätigkeit des Nachsichtswerbers 
lediglich diesen Teil der Berufsausbildung zu er
setzen vermögen. 

(3) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit 
der Beschränkung auf eine Teiltätigkeit des Gewer
bes oder unter Ausschluß des Rechtes zur Aus
bildung von Lehrlingen erteilt werden. wenn 
die Befähigung lediglich in diesem Umfang gege
ben ist. 

r(4) Die Nachsicht gemäß Ahs. 1 darf nur mit 
der Beschränkung auf den Betrieb des Gewerbes 
in einem bestimmten Standort erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z. 1 
lit. b nur für den gewählten Standort gegeben 
sipd. 

(5) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur dann 
befristet erteilt werden, wenn es sich um die 
Fortführung eines bestehenden Betriebes handelt. 

(6) Die Nachsicht von den Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Meisterprüfung oder zu 
einer Prüfung im Sinne des § 22 Abs. 1 Z. 3 
ist zu erteilen, wenn nach .dem Bildungsgang 
und der bisherigen Tänigkeit des Nachsichts
werbers eine erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
erwartet werden kann. 

(7) Wenn eine Nachsicht gemäß Abs. 1 bis 5 
auf Grund einer Verordnung gemäß § 22 Abs. 4 
nicht erteilt werden darf und der Nachsichts
werber das vorgeschriebene Zeugnis nicht vor
legen kann, jedoch nachweist, daß er dieses Zeug
nis bereits erlangt hatte, so ist· die Nachsicht 
von der Vorlage des vorgeschriebenen Zeugnisses 
zu erteilen. 

6. Umfang der Gewerbeberechtigung 

§ 29. Für den Umfang der Gewerbeberechti
gung ist der Wortlaut des Gewerbescheines 
(§ 340) - sofern dieser noch nicht ausgestellt 
worden ist, der Gewerbeanmeldung (§ 339) -
oder des Bescheides, mit dem die Konzession er
teilt worden ist (§ 343), im Zusammenhalt mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften maßgebend. 
Im Zweifelsfalle sind die den einzelnen Gewer
ben eigentümlichen Arbeitsvorgänge, die ver-

941 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)26 von 119

www.parlament.gv.at



941 der Beilagen 27 

wendeten Roh- und Hilfsstoffe sowie Werkzeuge 
und Maschinen, die historische Entwicklung und 
die in den beteiligten gewerblichen Kreisen be
stehenden Anschauungen und Vereinbarungen 
zur Beurteilung des Umfanges der Gewerbe
berechtigung heranzuziehen. 

§ 30. Zur Ausüb~ng von Handwerken befugte 
Gewerbetreibende ·dürfen auch Leistungen ver
wandter Handwerke (§ 20 Abs. 1 und 3) erbr,in
gen, sofern hiedurch der sich aus der Gewerbe
berechtigung ergebende Charakter des Gesamt
betriebes gewahrt bleibt. 

§ 31. Einfache Teiltätigkeiten von Handwerken 
oder gebundenen Gewerben, deren ordnungs
gemäße Ausübung den sonst . vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis nicht erfordert, sind den 
betreffenden Gewerben nicht vorbehalten. 

§ 32. (1) Allen Gewerbetreibenden steht das 
Recht zu, ihre Betriebseinrichtungen, sonstigen 
mechanischen Einrichtungen, Betriebsmittel, 
sonstigen Betriebsbehelfe und Betriebsgebäude 
instandzuhalten und instandzusetzen. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
haben sich die Gewerbetreibenden, soweit dies 
aus Gründen der Sicherheit notwendig ist, ent
sprechend ausgebildeter und erfahrener Fach
kräfte zu bedienen. Der Ausbildung von Lehr
lingen im Rahmen der Bestimmungen des Berufs
ausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, steht 
dieses Gebot nicht entgegen. 

(3) Alle Gewerbetreibenden sind im Rahmen 
ihrer Gewerbeberechtigung zur Ausübung des 
nicht der Konzessionspflicht unterliegenden 
Werkverkehrs mit Gütern berechtigt. 

-<4) Alle Gewerbetreibenden sind im Rahmen 
ihrer Gewerbeberechtigung zur Ausübung des 
nicht der Konzessionspflicht unterliegenden nicht
linienmäßigen Personenwerkverkehrs berechtigt. 
Die Bestimmungen des § 2 des Kraftfahrlinien
gesetzes 1952, BGBl. Nr. 84, über den zulässigen 
linienmäßigen Personenwerkverkehr bleiben un
berührt. 

Rechte der Erzeuger 
§ 33. (1) Gewerbetreibenden, die zur Erzeu

gung berechtigt sind, stehen, sofern gesetzl1ich 
nicht anderes bestimmt ,ist, insbesondere folgende 
Rechte zu: 

1. Arbeiten, die im zulässigen Umfang ihrer 
Gewerbeausübung tiegen, zu planen; 

2. alle jene Vorarbeiten und Vollendungsarbei
ten vorzunehmen, die dazu dienen, ihre Er
zeugnisse absatzfähig zu machen; 

3. Gesamtaufträge auf die Herstellung eines Er
zeugnisses zu übernehmen, sofern ein wich
tiger Teil der Arbeiten ihrem Gewerbe zu
kommt, jedoch unter der Voraussetzung, daß 
sie die ihnen nicht zustehenden Arbeiten 
durch befugte Gewerbetreibende ausführen 
lassen; , 

4. die dem marktmäßigen Verkauf ihrer Erzeug
nisse dienenden Verpackungen und Umhül
lungen (Säcke, Kartonagen, Tuben, Dosen, 
K!lsten und ähnliche Gegenstände), Etiketten 
und sonstigen Hilfsmittel, soweit sie handels
üblich sind, herzustellen und zu bedrucken; 

5. das Bedrucken von Webwaren, Strick- und 
Wirkwaren, Tapeten, Glaswaren, Gummi- und 
Plastikwaren, Kunstharzgegenständen sowie 
von Verpackungen und Umhüllungen, Etiket
ten, Briefumschlägen und sonstigen Hilfsmit
teln im Sinne der Z. 4, soweit es sich bei 
allen diesen Waren um eigene Erzeugnisse 
handelt; desgleichen dürfen die im Rahmen 
des Rechtes der Erzeuger gemäß Z. 6 zuge
kauften derartigen Waren bedruckt werden; 

6. neben den Waren eigener Erzeugung auch 
fremde Erzeugnisse gleicher Art sowie ent
sprechendes Zubehör zu verkaufen oder den 
Verkauf dieser Erzeugnisse und dieses Zube
hörs, jedoch ohne ständig damit betraut zu 
sein, zu vermitteln, unter der Voraussetzung,' 
daß der Charakter des Betriebes als Erzeu
gungsbetrieb gewahrt bleibt; . 

7. Waren eigener Erzeugung sowie unter der 
Voraussetzung, daß der Charakter als Er
zeugungsbetrieb gewahrt bleibt, auch fremde 
Erzeugnisse gleicher Art sowie entsprechen
des Zubehör zu vermieten; 

8. die ausschließlich zur Herstellung 'ihrer eige
nen Erzeugnisse bestimmten Maschinen, 
Werkzeuge und sonstigen Werksvorrichtun
gen selbst anzufertigen; 

9. die Montage, Aufstellung und InSitandsetzung 
von Erzeugnissen im Rahmen ,ihrer Berechti
gung; 

10. der Verkauf von Druckwerken, die Anlei
tungen über den Gebrauch, die Wartung, die 
Betreuung, die Pflege und dgl. der Erzeug
nisse enthalten. 

(2) Die überprüfung und überwachung von 
Anlagen, Einrichtungen und Gegenständen darf, 
sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, nur 
von den zur Herstellung der betreffenden Anla
gen, Einrichtungen oder Gegenstände berechIJig
ten Gewerbetreibenden vorgenommen werden. 

Rechte der Händler 

§ 34. (1) Den Händlern stehen im Rahmen 
ihrer GewerbeberechIJigung ,insbesondere folgende 
Rechte zu, insoweit die angeführten Tälligkeiten 
dem ausgeübten Handelszweig entsprechen sowie 
nicht ausschließlicher Gegenstand eines konzessio
nierten Gewerbes sind und sofern gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist: 

1. der Verkauf gebrauchter Waren; 

2. das Vermieten von Waren; 
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3. die Vermittlung des Kaufes und 
von Waren, jedoch ohne ständig 
traut zu sein; 

Verkaufes I (2) Zur Unterbringung von. Kraftfahrzeugen 
damit be- befugte Gewerbetreibende dürfen Treib- und 

4. die Beistellung des zu verwendenden Mate
rials, wenn Aufträge zur Herstellung von 
Waren an befugte Erzeuger erteilt werden; 

5. die Durchführung einfacher Gravuren mittels 
Graviermaschinen; 

6. die Anpassung der Waren an die Bedürfnisse 
des Marktes; 

7. die Montage der gelieferten Waren an Ort 
und Stelle, sofern diese mit einfachen Hand
griffen vorgenommen werden kann undhie
für keine besonderen Fachkenntnisse erforder
lich sind; 

8. die regelmäßige Wartung ("Service"); 

9. der Austausch schadhaft gewordener Bestand
teile, die Nachfüllung von Behältern oder die 
Anbringung von Zubehör, sofern dies mit ein
fachen Handgriffen vorgenommen werden 
kann; 

10. der Verkauf von Druckwerken, die Anlei
tungen über den Gebrauch, die Wartung, die 
Betreuung, die Pflege und dgl. von Waren ent
halten, zu deren Verkauf die Händler befugt 
sind. 

(2) Bei Ausübung des im Abs. 1 Z. 8 ange
führten Rechtes hat sich der Händler entspre
chend ausgebildeter und ·erfahrener Fachkräfte zu 
bedienen. Der Ausbildung von Lehrlingen im 
Rahmen der Bestimmungen des Berufsausbil
dungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969 steht dieses 
Gesetz nicht entgegen. 

§ 35. Die Händler sind berechtigt, Bestellungen 
auf Waren, zu deren Verkauf sie befugt sind, zu 
übernehmen und diese Waren auch durch be
fugte selbständige Erzeuger herstellen zu lassen. 
Sie sind auch berechtigt, zu diesem Zwecke Maß 
zu nehmen. Sie sind auch befugt, Bestellungen 
auf Anderungen, Bearbeitungen order Instand
setzungen von Waren, zu ,deren Verkauf sie 
befugt sind, zu übernehmen, sofern sie diese 
Arbeiten durch befugte Gewerbetreibende aus
führen lassen. 

Rechte der Dienstleistungsgewerbetreibenden 

§ 36. (1) Den Dienstleistungsgewerbetreibenden 
stehen die ,den Erzeugern im § 33 eingeräumten 
Rechte sinngemäß zu, wenn hiebei der Charakter 
des Betriebes als Dienstleistungsbetrieb gewahrt 
bleibt. Den Dienstleistungsgewerbetreibenden 
steht unter dieser Voraussetzung auch das Recht 
zum Verkauf von Waren zu, die sie be- oder 
verarbeiten oder bei den Leistungen .ihres Ge
werbes anwenden oder von Geräten, die sie an 
ein Leitungsnetz anzuschließen berechtigt sind. 

Schmierstoffe für die bei ihnen eingestellten 
Kraftfahrzeuge, zur Instandsetzung von Kraftfahr
zeugen befugte Gewerbetreibende dürfen Treib
und Schmierstoffe anläßlich der Instandsetzung 
für die von ihnen ausgebesserten Kraftfahrzeuge 
verkaufen. 

Nebenbetriebe 

§ 37. (1) Gewerbetreibende, die Handwerke, 
gebundene oder konzessionierte G~werbe aus
üben, dürfen gewerbliche Tätigkeiten, die den 
Gegenstand eines gebundenen Gewerbes oder 
eines Handwerks darstellen und in wirtschaft
lichem und fachlichem Zusammenhang mit der 
Tätigkeit des Hauptbetriebes stehen, ausführen, 
wenn sie dabei eine Person, die den Befähigungs
nachweis für das betreffende Gewerbe erbl'ingt, 
hauptberuflich beschäftigen (Nebenbetrieb). 

(2) Die Führung eines solchen Nebenbetriebes 
bedarf in jeder Betriebsstätte der Bewilligung 
der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese Bewilli
gung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 1 genann
ten Voraussetzungen vorliegen. § 15 ist anzu
wenden. 

(3) Scheidet der befähigte Arbeitnehmer aus, so 
hat der Gewerbetreibende binnen sechs Wochen 
einen neuen Arbeitnehmer, der den für diesen 
aufgestellten Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 
entspricht, zu bestellen und diese Bestellung 
der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen 
(§ 345 Abs. 2). Die Bezirksverwaltungsbehörde 
kann diese FI1ist bis zur Dauer von drei Monaten 
verlängern, wenn dies aus wirtschaftlichen Grün
den gerechtfertigt ist. 

(4) Das Gewerbe der Spediteure darf nicht als 
Nebenbetrieb geführt werden. 

7. Ausübung von Gewerben 

Wesen der Gewerbeberechtigung 

§ 38. (1) Das Recht, ein Gewerbe auf Grund 
der Anmeldung oder einer Konzession auszuüben 
(Gewerbeberechtigung), ist ein persönliches Recht, 
das nicht übertragen werden kann; es kann 
durch Dritte nur insoweit ausgeübt werden, als 
in diesem Bundesgesetz bestimmt ist. 

(2) Als Gewerbetreibender im Sinne dieses Bun
desgesetzes ist, sofern nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, der Gewerbeinhaber einschließlich 
des Fortbetriebsberechtigten sowie der gemäß 
§ 40 bestellte Pächter zu verstehen. 

a) Gewerberechtlicher Geschäftsführer und 
Pächter 

§ 39. (1) Der Gewerbeinhaber kann für die 
Ausübung seines Gewerbes einen Geschäftsführer 
bestellen, der der Behörde (§ 333) gegenüber für 
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die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschrif
ten verantwortlich ist; er hat einen Geschäfts
führer zu bestellen, wenn er keinen Wohnsitz 
im Inland hat. 

(2) Der Geschäftsführer muß den für die Aus
übung des Gewerbes vorgeschriebenen persön
lichen Voraussetzungen entsprechen. Außerdem 
muß er seinen Wohnsitz im Inland haben und in 
der Lage sein, sich im Betrieb entsprechend zu 
betätigen. 

(3) In den Fällen, in denen ein Geschäftsführer 
zu bestellen ist, muß der Gewerbeinhaber sich 
eines Geschäftsführers bedienen, der sich im Be
trieb entsprechend betätigt. 

(4) Die Bestellung eines Geschäftsführers für 
die Ausübung eines Anmeldungsgewerbes h;t 
der Gewerbeinhaber der Bezirksverwaltungsbe
hörde anzuzeigen; ebenso hat der Gewerbe
inhaber das Ausscheiden eines solchen Geschäfts
führers der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzei
gen (§ 345 Abs. 2). 

(5) Die Bestellung eines Geschäftsführers für 
die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes 
bedarf der Genehmigung der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde (§ 341 
Abs. 3), um die der Gewerbeinhaber anzusuchen 
hat. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
im Abs. 2 angegebenen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Das Ausscheiden eines Geschäftsführers ist 
vom Gewerbeinhaber der für die Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(6) Der Gewerbeinhaber ist von seiner Verant
wortung für die Einhaltung der gewerberecht
lichen Vorschriften im Rahmen des § 370 nur 
hefr;eit, wenn er ,die Bestellung eines dem Abs. 2 
entsprechenden Geschäftsführers gemäß Abs. 4 
angezeigt oder die gemäß Abs. 5 erforderliche 
Genehmigung erlangt hat. 

(7) Dem Gewerbeinhaber steht es frei, in den 
Fällen, in denen dieses Bundesgesetz die Bestel
lung eines Geschäftsführers vorschreibt, statt des
sen die Ausübung des Gewerbes einem Pächter 
(§ 40) zu übertragen. 

§ 40. (1) Der Gewerbeinhaber kann, sofern 
nicht hinsichtlich eines Gewerbes anderes be
stimmt ist, die Ausübung des Gewerbes einer 
Person übertragen, die es auf eigene Rechnung 
und im, eigenen Namen ausübt (Pächter des Ge
werbes). 

(2) Der Pächter des Gewerbes muß den für 
die Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen 
persönlichen Voraussetzungen entsprechen; die 
Bestimmungen des § 39 Abs. 4 bis 6 gelten sinn
gemäß. 

(3) Das Recht des Pächters zur Ausübung des 
Gewerbes entsteht bei Anmeldungsgewerben 
frühestens mit dem Einlangen der Anzeige über 
die übertragung der Ausübung des Gewerbes 

an den Pächter bei der Bezirksverwaltungsbe
hörde (§ 345 Abs. 2), bei konzessionierten Gewer
ben frühestens mit der Genehmigung der über
tragung der Ausübung des Gewerbes an den 
Pächter. Das Recht ,des Pächters zur Ausübung 
des Gewerbes erlischt - abgesehen von den in 
diesem Bundesgesetz besonders geregelten Fäl
len - mit dem Widerruf ,der übertragung, 
spätestens aher mit der Endigung ,des Pacht
verhältnisses. 

(4) Der Pächter eines Gewerbes kann einen 
Geschäftsführer bestellen (§ 39 Abs. 1); in den 
Fällen, in denen dieses Bundesgesetz dem Ge
werbeinhaber die Bestellung eines Geschäftsfüh
rers vorschreibt, hat der Pächter einen Geschäfts
führer zu bestellen. Der Pächter darf das Gewerbe 
nicht weiterverpachten. § 39 Abs. 2 bis 6 gelten 
für diesen Geschäftsführer sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß der Pächter die Bestellung und 
das Ausscheiden des Geschäftsführers der zu
ständigen Behörde anzuzeigen und um die Ge
nehmigung der Bestellung des Geschäftsführers 
anzusuchen hat. 

b) Fortbetriebsrechte 

§ 41. (1) Das Recht, einen Gewerbebetrieb auf 
Grund der von einer anderen Person erstatteten 
Gewerbeanmeldung oder der dieser erteilten Kon
zession fortzuführen (Fortbetriebsrecht), steht 
zu: 

1. der Verlassenschaft nach dem Gewerbeinhaber; 

2. dem überlebenden Ehegatten, in dessen recht
lichen Besitz der Gewerbebetrieb des Gewerbe
inhabers auf Grund einer Rechtsnachfolge von 
Todes wegen oder einer Schenkung auf den 
Todesfall ganz oder teilweise übergeht; 

3. unter den Voraussetzungen der Z. 2 auch den 
Kindern und Wahlkindern sowie den Kindern 
der Wahlkinder des Gewerbeinhabers bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres; 

4. dem Masseverwalter für Rechnung der Kon
kursmasse; 

5. dem vom Gericht bestellten Zwangsverwalter 
oder Zwangspächter. ' 

(2) Ein bereits auf Grund eines Fortbetriebs
rechtes fortgeführter Gewerbebetrieb darf nur in 
den Fällen des Abs. 1 Z. 1, 3, 4 oder 5 neuerlich 
fortgeführt werden. ' 

(3) Die BestimmuIlJgen des Abs. 1 und 2 
gelten auch für Gewerbebetriebe, die vorüber
gehend stillgelegt sind. 

(4 ) Wenn das FortbetI1iebsrecht nicht einer 
natürlichen Person zusteht, die das Vorliegen 
der für die Ausübung des betreffenden Gewerbes 
vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen 
nachweist oder der die etwa erforderliche Nach
Slicht(§§ 26 bis 28~ erteilt wurde, ist von dem 
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oder den Fortbetriebsberechtigten, falls sie nicht 
eigenberechtigt sind, von ihrem gesetzlichen Ver
treter, ohne unnötigen Aufschub ein Geschäfts
führer (§ 39) zu bestellen. Können ,der oder die 
Fortbetriebsberechtigten ,den für die Ausübung 
des betreffenden Gewerbes allenfalls vorgeschrie
benen Befähigungsnachweis nicht erbpingen, so 
kann die Behörde (§ 346 Abs. 1) auf 
,deren Antra'g die Bestellung eines Geschäfts
führers nachsehen, wenn mit ,der Ausübung des 
GeweI'bes ohne Geschäftsführer keine Gefahren 
für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
verbunden sind. 

§ 42. (1) Das Fortbetriebsrecht der Verlassen
schaft entsteht mit dem Ableben des Gewerbe
inhabers. Der Vertreter der Verlassenschaft hat 
jedoch ohne unnötigen Aufschub der Bezirks
verwaltungsbehörde den Fopvbetrieb anzuzeig~n 
(§ 345 Abs. 2). 

(2) Das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft 
endet: 
1. mit der Beendigung der Verlassenschafts

abhandlung durch Einantwortung; 
2. mit dem Zeitpunkt der übernahme des 

Gewerbebetriebes durch den Vermächtnisneh
mer oder durch den auf den Todesfall Be
schenkten; 

3. mit der Verständigung der Erben und Not
erben, daß eine Verlassenschaftsabhandlung 
von Amts wegen nicht eingeleitet wird; 

4. mit der überlassung des Nachlasses an Zah
lungs Statt; . 

5. mit der Eröffnung des Konkurses über die 
Verlassenschaft oder 

6. mit dem Zeitpunkt, in dem der Gewerbebetrieb 
des Gewerbeinhabers auf Grund einer Ver
fügung des Verlassenschaftsgerichtes ganz oder 
teilweise in den rechtlichen Besitz eines 
Rechtsnachfolgers von Todes wegen übergeht. 

§ 43. (1) Das Fortbetriebsrecht des über-
lebenden Ehegatten und der ,KJinder, Wahlkinder 
sowie Kinder der Wahlkinder des Gewerbeinha
bers entsteht mit dem Zeitpunkt, in dem das 
Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft gemäß § 42 
Abs. 2 endet. Der Fortbetrieb durch den Ehe
gatten ist von diesem, der Fortbetrieb durch die 
Kinder, Wahlkinder und Kinder der Wahlkinder 
von ihrem gesetzlichen Vertreter, falls sie aber 
eigenberechtigt sind, von ihnen selbst ohne 
unnötigen Aufschub der Bezirksverwaltungs
behörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2). 

(2) Hinterläßt der Gewerbeinhaber sowohl 
einen fortbetriebsberechtigten Ehegatten als auch 
fortbetI'iebsberechlligte Kinder, Wahlkinder und 
Kinder der Wahlkinder, so steht ihnen das Fort
betriebsrecht gemeinsam zu. 

(3) Der fortbetriebsberechlligte Ehegatte und 
die fortbetriebsberechtigten K'inder, Wahlkinder 

und Kinder der Wahlkinder können spätestens 
einen Monat nach der Entstehung ihres Fort
betriebsrechtes auf dieses mit der Wirkung ver
zichten, daß das Fortbetriebsrecht für ihre Per
son als überhaupt nicht entst~nden gilt. Diese 
Verzichtserklärung, die bei der Bezirksverwal
tungsbehörde zu erstatten ist, ist nach dem Zeit
punkt ihres Einlangens oder ihrer Abgabe bei 
dieser Behörde unwiderruflich. Ist der Fort
betriebsberechtigte nicht eigenberechtigt, so kann 
für ihn nur sein gesetzlicher Vertreter mit Zu
stimmung des Gerichtes rechtswirksam verzich
ten. 

§ 44. Das Fortbetriebsrecht des Masse
verwalters entsteht mit der Eröffimng des Kon
kurses über das Vermögen des Gewerbeinhabers. 
Der Masseverwalter hat jedoch den Fortbetrieb 
ohne unnotlgen Aufschub der Bezirks
verwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 2). 
Das Fortbetriebsrecht des Masseverwalters endet 
mit der Aufhebung des Konkurses. 

§ 45. Das Fortbetriebsrecht des Zwangs
verwalters entsteht mit der Bestellung durch 
das Gericht, das Fortbetriebsrecht des Zwangs
pächters mit dem Beginn des l?achtverhältnisses. 
Das Gericht hat den Zwangsverwalter oder den 
Zwangspächter der Bezirksverwaltungsbehörde, 
bei konzessionierten Gewerben der für die 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde, 
bekanntzugeben. Das FortbetI'iebsrecht des 
Zwangsverwalters endet mit der Einstellung der 
Zwangsverwaltung, das Fortbetriebsrecht des 
Zwangspächters mit der Beendigung des Pacht
verhältnisses. 

c) Weitere Betriebsstätten, Verlegung des 
Betriebes 

§ 46. (1) Unter einer weiteren Betriebsstätte 
ist jede standortgebundene Einrichtung zu ver
stehen, die zur regelmäßigen Entfaltung einer 
gewerblichen Tätigkeit in einem anderen Stand
ort als dem, auf den die Gewerbeanmeldung 
oder die Konzession lautet, bestimmt ist. Eine 
weitere Betriebsstätte liegt nicht vor, wenn es 
sich um eine Tätigkeit von nicht mehr als drei 
Tagen handelt. Wird eine solche Tätigkeit mehr 
als einmal innerhalb eines Zeitraumes von vier 
Monaten ausgeübt, liegt ein gemäß § 53 nicht 
zulässiges Feilbieten im Umherziehen vor. 

(2) Ein Gewerbe darf in einer weiteren 
Betr,iebsstätte innerhalb wie außerhalb der 
Gemeinde des Standortes ausgeübt werden, wenn 
die Ausübung im Standort der weiteren Betriebs
stätte zulässig (§ 15) und nicht von vornherein 
durch einen Nachsichtsbescheid örtlich beschränkt 
worden ist. Die Einschränkung der Ausübung 
eines Gewerbes im Standort der Gewerbe
berechtigung auf den Bürobetpieb steht der 
Gewerbeausübung ohne diese Einschränkung in 
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einer weiteren Betriebsstätte nicht entgegen. Der 
Nachweis des Vorliegens der persönlichen Vor
aussetzungen für die Ausübung des Gewerbes, 
insbesondere- der allenfalls vorgeschriebene 
Nachweis einer besonderen Befähigung, ist nicht 
erforderlich. 

(3) Das Recht zur Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes (§ 5 Z. 1) in einer weiteren 
Betriebsstätte wird durch die hievon bei der 
Behörde erstattete Anzeige des Gewerbeinhabers 
begründet (§ 345 Abs. 4). 

(4) Der Inhaber einer Konzession (§ - 5 Z. 2) 
bedarf, sofern nicht hinsichtlich des betreffenden 
konzessionierten Gewerbes anderes bestimmt ist, 
zur Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte einer besonderen Bewilligung der 
Behörde (§341 Abs. 4). Für diese Bewilligung 
gelten nach Maßgabe des Abs. 2 die Vorschriften 
für die Erteilung der Konzession. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
nicht für die Ausübung eines Gewerbes auf 
Messen oder messeähnlich·en - Veranstaltungen 
im Rahmen der für die Messe oder messe ähnliche 
Veranstaltung geltenden BestJimmungen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
nicht für Räumlichkeiten, die nur der Auf
bewahrung von Waren oder Betriebsmitteln 
dienen, sofern in diesen weder Waren abge
geben, noch Bestellungen entgegengenommen 
werden. Diese Ausnahme gilt auch dann, wenn 
auf diese Räumlichkeiten die Bestimmungen über 
gewerbliche Betl'liebsanlagen (§§ 74 bis 83) anzu
wenden sind. 

§ 47. (1) Der Gewerbetreibende kann für die 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte eine Person bestellen, die der 
Behörde gegenüber für die Binhaltung der 
gewerberechtlichen Vorschriften in der weiteren 
Betriebsstätte verantwortlich ist (Filialgeschäfts
führer). 

(2) Der Filialgeschäftsführer muß den für die 
Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen per
sönlichen Voraussetzungen entsprechen, seinen 
Wohnsitz im Inland haben und in der Lage sein, 
sidl in der weiteren Betriebsstätte entsprechend 

, zu betätigen. 

(3) Die Bestellung eines Filialgeschäftsführers 
für die Ausübung eines Anmeldungsgewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte hat der Gewerbe
treibende der Behörde (§ 345 Abs. 4) anzuzeigen. 
Ebenso hat der Gewerbetreibende das Ausschei
den eines solchen Filialgeschäftsführers der Be
hörde (§ 345 Abs. 4) anzuzeigen. 

(4) Die Bestellung eines Filialgeschäftsführers 
für die Ausübung eines konzessionierten Gewer
bes in einer weiteren Betriebsstätte bedarf der 
Genehmigung der Behörde (§ 341 Abs. 4). Die 

Genehmigung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 2 
angegeberien Voraussetzungen erfüllt sind. Das 
Ausscheiden des Filialgeschäftsführers ist vom Ge
werbetreibenden der für die Erteilung der Ge
nehmigung der Bestellung des Filialgeschäftsfüh
rers zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(5) Der Gewerbetreibende ist von seiner Ver
antwortung für die Einhaltung der gewerbe
rechtlichen Vorschriften in der weiteren Betriebs· 
stätte im Rahmen des § 370 nur befreit, wenn 
er die Bestellung eines dem Ahs. 2 entsprechenden 
Filialgeschäftsführers gemäß Abs. 3 angezeigt oder 
die gemäß Abs. 4 erforderliche Genehmigung er
langt hat. 

§ 48. (1) Das Recht zur Ausübung des 
Gewerbes in der weiteren Betriebsstätte erLischt 
mit dem Einlangen der Anzeige des Gewerbe
inhabers über die Einstellung der Gewerbe
ausübung in der weiteren Betriebsstätte bei der 
Behörde (§ 345 Abs. 4 oder 5), wenn nicht der 
Gewerbeinhaber die Einstellung mit einem 
späteren Tage erklärt oder an den Eintritt einer 
Bedingung bindet. 

(2) Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres 
Einlangens bei der Behörde (§ 345 Abs. 4 oder 5) 
unwiderruflich. Ist die Anzeige unter der Bedin
gung erstattet worden, daß eine bestimmte Per
son für den Standort' der weiteren Betriebsstätte 
eine Gewerbeberechtigung zur Ausübung des 
gleichen Gewerbes erlangt, so ist die Anzeige 
hinfällig, wenn diese Person die Gewerbe
anmeldung oder das Konzessnonsansuchen zurück
zieht, wenn sie stirbt oder untergeht oder wenn 
rechtskräftig entschieden wurde, daß diese Per
son die GewerbeberechtJigung nicht erlangt; diese 
Regelung gilt sinngemäß, wenn die Anzeige über 
die Etinstellung der Gewerbeausübung in der 
weiteren Betriebsstätte unter der Bedingung 
erstattet worden ist, daß eine bestimmte Person 
für diesen Standort das Recht zur Ausübung 
des gleiches Gewerbes in einer weiteren Betriebs-
stätte erlangt. ' 

§ 49. (1) Für die Verlegung des Betriebes eines 
Anmeldungsgewerbes in einen anderen Standort 
gilt die Bestimmung des § 46 Abs. 2 sinngemäß; 
das Recht zur Ausübung im neuen Standort wird 
durch die bei der Behörde erstattete Anzeige 
d~s Gewerbeinhabers über die Verlegung des Be
triebes begründet (§ 345 Abs. 6). 

(2) Für die Verlegung des Betriebes eines kon
zessionierten Gewerbes in einen anderen Stand
ort gelten die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 
und 4 sinngemäß. 

(3) Abs. 1 und 2 sind auch auf die Verlegung 
des Betriebes einer weiteren Betr~ebsstätte in 
einen anderen Standort anzuwenden. 
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cl) Gewerbliche Tätigkeiten außer halb von 
Betriebsstätten 

- § 50. (1) Gewerbetreibende dürfen insbeson
dere, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, 
im Rahmen ihres Gewerbes 

1. Waren, Roh- und Hilfsstoffe und Betl1iebs-
mittel überall einkaufen und einsammeln; 

2. Waren auf Bestellung überallhin liefern; 

3. bestellte Arbeiten überall verrichten; 

4. Tätigkeiten des Gewerbes, die ihrer Natur 
nach nur außerhalb von Betriebsstätten vor
genommen werden können, überall verf\ichten; 

5. nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 54 bis 
62 Personen zum Zwecke des Sammelns von 
Bestellungen aufsuchen und Bestellungen ent
gegennehmen, in den Fällen des § 55 Abs. 2 
zweiter Satz und Abs. 3 die dort bezeichneten 
Waren auch schon bei der Entgegennahme der 
Bestellungen ausfolgen; 

6. auf Märkten und marktähnlichen Veranstal
tungen nach Maßgabe der §§ 324 ff. Waren 
verkaufen und Bestellungen entgegennehmen; 

7. auf Messen und messeähnlichen Veranstaltun
gen im Rahmen der einschlägigen Be
stimmungen Waren verkaufen, Bestellungen 
entgegennehmen und Kostproben verab
reichen oder ausschenken; 

8. unentgeltlich Kostproben in den zum Verkauf 
bestimmten Räumen eines anderen Gewerbe
treibenden verabreichen oder ausschenken, 
sofern letzterer zum Verkauf der betreffenden 
Waren berechtigt ist und 

9. bei Festen, sportlichen Veranstaltungen oder 
sonstigen Anlässen, die mit größeren Ansamm
lungen von Menschen verbunden sind, den 
Kleinverkauf von Lebens- und Genußmitteln 
und sonstigen Waren, die zu diesen Gelegen
heiten üblicherweise angeboten werden, vor
übergehend ausüben, jedoch nicht im Umher
ziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu 
Haus. 

(2) Der Versandhandel mit Giften, zur arznei
lichen Verwendung bestimmten Stoffen und Prä
paraten, Heilbehelfen, Waffen und Munition 
sowie pyrotechnischen Artikeln an Letztverbrau
cher ist unzulässig. Dieses Verbot gilt auch für 
den Absatz von aus eigener Erzeugung stammen
den Waren oder von zugekauften Waren (§ 33 
Abs. 1 Z. 6) in der Art des Versandhandels an 
Letztverbraucher. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat, wenn es Gründe der öffent
lichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres, wenn es 
Gründe der Volksgesundheit oder des Jugend-

schutzes erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz, oder wenn es - neben den Fällen des 
Abs. 2 - wegen der besonderen Gefahr einer 
Irreführung oder Benachteiligung der Bevölke
rung erforderlich ist, mit Verordnung auch wei
tere Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer der 
Versandhandel an Letztverbraucher unzulässig ist. 
Ein solches Verbot gilt auch für den Absatz von 
aus eigener Erzeugung stammenden Waren oder 
von zugekauften Waren (§ 33 Abs. 1 Z. 6) in der 
Art des Versandhandels an Letztverbraucher. 

§ 51. (1) Natürliche und juristische Personen, 
die im Ausland eine Tätigkeit befugt ausüben, auf 
die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden wären, dürfen bestellte gewerMiche 
Arbeiten, die nicht Gegenstand eines konzes
sionierten Gewerbes sind, im Inland unter der 
Voraussetzung ausführen, daß in dem betref
fenden ausländischen Staat österreichischen 
Gewerbetreibenden das gleiche Recht zusteht. 

(2) Die Besnimmung des Abs. 1 gilt auch für 
Personen gesellschaften des Auslandes, die den 
Personengesellschaften des österreichischen Han
delsrechtes entsprechen. 

§ 52. (1) Die Ausübung von Tätigkeiten, die 
nicht der Konzessionspflicht unterliegen, durch 
Gewerbetreibende mittels Automaten, die für 
die Selbstbedienung durch Kunden bestimmt 
sind, unterliegt nicht dem § 46 Abs. 1 bis 3, 
jedoch haben die Gewerbetreibenden die Auf
stellung derartiger Automaten außerhalb des 
Standortes und außerhalb einer gemäß § 46 
Abs. 3 oder 4 geführten Betriebsstätte der 
Bezirksverwaltungsbehörde vorher anzuzeigen. 

(2) Der Verkauf von zur arzneilichen Verwen
dung bestimmten 'Stoffen und Präparaten sowie 
Heilbehelfen durch Automaten, ferner der Aus
schank und der Verkauf von alkoholischen Ge
tränken außerhalb der Betriebsräume durch 
Automaten ist verboten. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat, wenn es Gründe der öffent
lichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe 
der Volksgesundheit oder des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz, 
durch Verordnung zu bestimmen, daß auch 
andere als die im Abs. 2 genannten gewerbLichen 
Tätigkeiten nicht oder nur unter bestimmten 
Voraussetzungen mittels Automaten ausgeübt, 
insbesondere daß bestimmte Waren nicht oder 
nur unter bestimmten Voraussetzungen mittels 
Automaten verkauft oder verabreicht werden 
dürfen. 
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e} Feilbieten im Umherziehen 

§ 53. (1) Das Feilbieten im Umherziehen von 
Ort zu Ort oder von Haus zu Haus darf nur 
ausgeübt werden auf Grund 
L der Anmeldung des freien Gewerbes des Feil

bietens von Obst, Gemüse, Kartoffeln, Natur
blumen, inländischem Brennholz, inländischer 
Butter und inländischen Eiern oder 

2. einer Bewilligung der Gemeinde, die nur Ge
werbetreibenden, die ihre Tätigkeit in kleine
rem Umfang ausüben, zu deren besserem Fort
kommen auf Ansuchen für das Feilbieten ihrer 
eigenen Erzeugnisse, beschränkt auf das Ge
meindegebiet, nach Anhörung der zuständigen 
Gliederung der Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft auf Widerruf zu erteilen ist. 

(2) Bei dem Feilbieten gemäß Abs. 1 dürfen 
Waren nicht von Kraftfahrzeugen oder bespann
ten Fuhrwerken aus angeboten werden. 

(3) Die Gemeinde kann das Feilbieten gemäß 
Abs. 1 für bestimmte Waren, allenfalls auf be
stimmte Zeit und allenfalls für bes,timmte Ge
meindeteile mit Verordnung untersagen oder 
Beschränkungen unterwerfen, wenn die öffent
liche Sicherheit, die Volksgesundheit, der Jugend
schutz oder der Schutz der Bevölkerung vor 
übermäßigen Belästigungen eine solche Maß
nahme erfordern. 

(4) Bei Ausübung des Feilbietens im Umher
ziehen gemäß Abs. 1 Z. 1 ist der Gewerbeschein 
stets mitzuführen und ·auf Verlangen der behörd
lichen Organe vorzuweisen. 

(5) Für das Feilbieten gemäß Abs. 1 Z. 2 hat 
die Gemeinde eigene amt1iche Leg1timationen 
auszufertigen. Für· einen Gewerbetreibenden ist 
nur je eine Legitimation auszufertigen, die auch 
auf einen im vorhinein zu nennenden Stellver
treter lauten kann. Bei Ausübung dieses Feilbie
tens ist die Legitimation stets mitzuführen und 
auf Verlangen der behördlichen Organe vorzu
weIsen. 

(6) Land- und Forstwirten üst das Feilbieten 
im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus 
zu Haus nur hinsichtlich folgender in ihrem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hervor
gebrachter. Erzeugnisse gestattet: Obst, Gemüse, 
Kartoffeln, Naturblumen, Brennholz, Butter und 
Eier. Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

f) Sammeln und Entgegennahme von Bestellun
gen 

Sammeln und Entgegennahme 
von B e s tell u n gen auf Die n s t

leistungen 

§ 54. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen selbst 
oder durch ~hre bevollmächtigten Arbeitnehmer 
Personen überall aufsuchen, um Bestellungen auf 

Dienstleistungen, die Gegenstand ihres Gewerbes 
sind,. zu sammeln, sofern nicht in sonstigen -
Rechtsvorschriften anderes bestimmt ist. 

(2) Wenn es wegen der besonderen Gefahr 
einer Irreführung oder Benachteiligung der Be
völkerung erforderlich ist, hat der Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie mit Ver
ordnung die Dienstleistungen zu bezeichnen, hin
sichtlich derer das Aufsuchen von Privatpersonen 
(§ 57 Abs. 1) und die Entgegennahme von Be
stellungen bei Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) außer
halb der Betriebsstätte oder der Wohnung des 
Gewerbetreibenden jedenfalls verboten ist. 

(3) Werden Bestellungen auf Dienstleistungen 
entgegen einer Verordnung gemäß Abs. 2 aufge
sucht, so hat der Besteller das Recht, spätestens 
am fünften Tage nach Abschluß des Vertrages 
zurückzutreten. Der Rücktritt ist bei sonstiger 
Rechtsunwirksamkeit schriftlich zu erklären. Es 
genügt, wenn die schriftliche Erklärung des 
Rücktrittes binnen des genannten Zeitraumes 
abgesendet wird. 

Sammeln und Entgegennahme 
von Bestellungen auf Waren 

Aufsuchen von Personen, die Waren der ange
botenen Art für die Ausübung einer selbständi

gen Erwerbstätigkeit benötigen 

§ 55. (1) Gewerbetreibende, die zum Verkauf 
von Waren berechtigt sind, und Handelsagenten 
sowie ihre Bevollmächtigten (Handlungsreisen
den) dürfen nach Maßgabe ihrer Gewerbeberech
tigung Personen überall aufsuchen, um Bestel
lungen auf Waren, die diese Personen für die 
Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
benötigen, zu sammeln. Die Gewerbetreibenden 
und die Bevollmächtigten (Handlungsreisenden) 
müssen amtliche Legitimationen (§ 62) mit sich 
führen und diese auf Verlangen der behördlichen 
Organe vorweisen. Die Bevollmächtigten müssen 
Angestellte des zum Aufsuchen von Bestellun
gen berechtigten Gewerbetreibenden sein. 

(2) Beim Aufsuchen gemäß Abs. 1 dürfen keine 
Waren zum Verkauf, sondern nur Muster mit
geführt werden. Dieses Verbot gilt nicht für 
Waren, die ihrem Wesen nach einen Verkauf 
nach Muster nicht gestatten. 

(3) Beim Aufsuchen von Personen im Sinne 
des Abs. 1, die ständige Kunden des zum Auf
suchen von Bestellungen gemäß Abs. 1 be
rechtigten Gewerbetreibenden sind, dürfen 
Waren, die diese Kunden für ihren Geschäfts
betrieb benötigen und regelmäßig beziehen, mit
geführt und auch schon bei der Entgegennahme 
der Bestellung ausgefolgt werden. In diesen Fäl
len besteht keine Legitimationspflicht gemäß 
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Abs. 1 und die Bevollmächtigten müssen nicht 
Angestellte, doch müssen sie Arbeitnehmer des 
zum Aufsuchen von Bestellungen berechtigten 
Gewerbetreibenden sein. 

Aufsuchen von Land- und FOl'stwirrten 

§ 56. (1) § 55 findet auf das Aufsuchen von 
Land- und Forstwirten, die Waren der angebote
nen Art für die Ausübung ihrer Erwerbstätligkeit 
benötigen, mit der Maßgabe Anwendung, daß 
das Sammeln von Bestellungen auf 
1. elektrische Betriebsmittel, .die zum Anschluß 

an eine Stromquelle mit höchstens 380 Volt 
Nennspannung und zur Verwendung in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben bestlimmt 
sind und üblicherweise von elektrotechnisch 
Fachunkundigen benützt werden, 

2. Küken und Ferkel, 

3. Obstbäume, Obststräucher und Reben 

nur in einzelnen Fällen auf ausdrückLiche, schrift
liche, auf bestlimmte Waren lautende, an den 
zum Verkauf der Waren berechtigten Gewerbe
treibenden oder den Handelsagenten gerichtete 
Aufforderung gestattet ist. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 findet auf 
solche in Z. 1 genannte Betriebsmittel keine 
Anwendung, die mit einem Prüfzeichen (Sicher
heitszeichen) gemäß § 8 Abs. 6 des Elektro
technikgesetzes, BGBI. Nr. 57/1965, versehen 
sind oder für die oder deren Type das Vorlie
gen der elektrotechnischen Sicherheit im Sinne 
des § 3 Abs. 1 des Elektrotechnikges"etzes durch 
ein Gutachtender im § 8 Abs. 4 dieses Gesetzes 
genannten Stellen nachgewiesen ist. Dieser Nach
weis wird I auch durch eine vom österreichischen 
Verband für Elektrotechnik (öVE) auf Grund 
der Güte~eichenverordnung vom 9. April 1942, 
deutsches RGBI. I S. 273, erteilte- Genehmigung 
fü, <in Ö'l"ei<h;'<h" Priifzoi<hon "b,,<he. 

jufsuchen von Privatpersonen 

§ 57. (f) Das Aufsuchen von Privatpersonen, 
das sind andere als die in den §§ 55 Abs. 1 und 56 
Abs. 1 genannten Personen, zum Zwecke des 
Sammelnsvon Bestellungen auf Waren ist hin
sichtlich des Vertriebes von Lebensmitteln, Mit
teln zur Körper- und Schönheitspflege, Giften, 
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen 
und Präparaten, Heilbehe'fen,Textilien, Uhren, 
Gold-, Silber- und Platinwaren, Juwelen und 
Edelsteinen, Waffen und Munition, pyrotechni
schen Artikeln, Grabsteinen und, Grabdenkmälern 
und deren Zubehör sowie Kränzen und sonstigem 
Gräberschmuck innerhalb wie außerhalb der Ge
meinde des Standortes verboten. 

, (2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat, wenn es Gründe der öffent
lichen Sicherheit erfordern, 'im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres, wenn es 
Gründe der Volksgesundheit oder des Jugend
schutzes erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz, oder wenn es '- neben den Fällendes 
Abs. ~ - wegen der besonderen Gefahr einer 
Irreführung oder Benachteiligung der Bevölke
rung erforderlich ist, mit Verordnung auch wei
tere Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer das 
Aufsuchen von Privatpersonen jedenfalls ver
boten ist. 

(3) Hinsichtlich anderer Waren ist das Auf
suchen von Privatpersonen zum Zwecke des 
Sammelns von Bestellungen den Gewerbetreiben
den, die zum Verkauf dieser Waren berechtigt 
sind, und ihren Bevollmächtigten (Handlungs
reisenden) innerhalb der Gemeinde des Stand
ortes gestattet, hingegen außerhalb der Gemeinde 
des Standortes nur in einzelnen Fällen 
auf ausdrückliche, schriftliche, auf bestimmte 
Waren lautende, an ·den Gewef'betreibenden ge
richtete Aufforderung ge;tattet. Es ist dem Ge
werbetreibenden nicht gestattet, die Aufforde
rung durch Versendung vorgedruckter Aufforde
rungsschreiben auf andere Art als, im Postweg 
herbeizuführen; es ist verboten, sie mit Preis
ausschreiben oder ähnLichen Veranstaltungen zu 
verbinden. Das Aufforderungsschreiben muß von 
der Person, die aufgesucht werden will, eigen
händig unterfertigt und dem Gewerbetreibenden 
im Postweg zugekommen sein. Der Gewerbe
treibende oder sein Bevollmächtigter (Hand
lungsreisender) muß dieses Aufforderungsschrei
ben beim Aufsuchen von Bestellungen bei dieser 
Person mitführen. Die Gewerbetreibenden und 
die Bevollmächtigten müssen amtliche Legitima
tionen (§ 62) mit sich führen und diese auf Ver
langen der behördlichen Organe vorweisen. 

(4) § 55 Abs. 2 findet sinngemäß Anwendung. 

Sammeln von Bestellungen auf Druckwerke 

, § 58. Die zum Handel mit vervielfältigten 
Schriften oderverV'ielfältigten bildlichen Dar
stellungen berechtigten Gewerbetreibenden dür
fen Bestellungen auf diese Druckwerke von Haus , 
zu Haus entweder selbst sammeln oder durch 
ihre Bevollmächtigten (Handlungsreisend~n) 
sammeln lassen. Die Gewerbetreibenden und die 
Bevollmächtigten müssen amtliche legitimationen 
(§ 62) mit sich führen und diese auf Verlangen 
der behördlichen Organe vorweisen. Das Sam
meln solcher Bestellungen an sonstigen Orten, 
insbesondere auf der Straße ist verboten. §§ 55 
und 57 finden keine Anwendung. 
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Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von 
Pri va tpersonen 

§ 59. (1) Bestellungen auf Waren von Privat
personen dürfen nur entgegengenommen werden 
1. in den Betriebsstätten oder der Wohnung des 

Gewerbetreibenden, 
2. auf Messen, messeähnlichen Veranstaltungen, 

Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, 
3. anläßlich des gemäß §§ 57 und 58 zulässigen 

Sammelns von Bestellungen und 
4. bei Vorführungen von Modewaren (Modellen) 

oder Luxusartikeln vor einem geladenen Publi
kum, soweit es sich um solche Waren handelt. 

(2) In allen anderen als den im Abs. 1 g:nan~-
ten Fällen, insbesondere auf der Straße, 1st die 
Entgegennahme von Bestellungen auf Wa.ren von 
Pl'ivatpersonen unzulässig. Eine unzuläSSIge Ent
gegennahme von Bestellungen liegt auch vor, 
wenn die während einer Werbeveranstaltung von 
den Veranstaltungsbesuchern ausgefüllten Bestell
scheine von einem Dritten zur Weiterleitung 
an den Gewerbetreibenden übernommen wer
den. 

Rücktritt vom Vertrag 

§ 60. Werden Bestellungen unter Nichteinhal
tung der Bestimmungen des § 57 oder des § 59 
aufgesucht oder entgegengenommen, so hat der 
Käufer das Recht, spätestens am fünften Tage 

. nach Abschluß des Kaufvertrages zurückzutreten. 
Der Rücktritt ist bei sonstiger RechtSunwirk
samkeit schriftlich zu erklären. Es genügt, wenn 
die schriftliche Erklärung des Rücktrittes binnen 
des genannten Zeitraumes abgesendet wird. 

§ 61. Die Bestimmungen der §§ 55 bis 60 gelten 
sinngemäß für das Sammeln und die Entgegen
nahme von Bestellungen auf das Vermieten von 
Waren. 

Legitimationen für Gewerbetreibende und Hand
I ungsreisende 

§ 62. (1) Um die Ausstellung der Legitima
tionen für Gewerbetreibende und für Handlungs
reisende (§ 55 Abs. 1, § 57 Abs. 3 und § 58) 
hat der Gewerbetreibende bei der Beurksver
waltungsbehörde anzusuchen und gleichzeitig 
hinsichtlich der Handlungsreisenden nachzuwei
sen, daß sie seine Angestellten sind. Wenn hin
sichtlich eines solchen Ansuchens keine Erhebun
gen erforderlich sind und die Voraussetzungen 
für die Ausstellung der Legitimation vorliegen, 
so hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Legi
timation ehestens, spätestens aber eine Woche 
nach dem Einlangen des Ansuchens auszustellen~ 

(2) Die Ausstellung der Legicimatlion für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er 
nicht zur Ausübung der betreffenden gewerb
lichen Tätigkeit berechtigt ~t. Die Ausstellung 

der Legitimation für den Handlungsreisenden ~~t 
zu verweigern, wenn die Person, für welche ehe 
Legitimation beantragt wird, wegen einer vor
sätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedrohten Handlung oder wegen einer aus Ge
winnsucht begangenen oder gegen die öffentliche 
Sittlichkeit verstoßenden sonstigen strafbaren 
Handlung von einem Gericht verurteilt worden 
ist und nach der Eigenart der strafbaren Hand
lung und der Persönlichkeit des Verurteilten die 
Begehung der gleichen oder einer ähnlic~en Straf
tat beim Geschäftsbetrieb zu befürchten 1st. 

(3) Die Legitimation für den Handlungsreisen
den ist durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß die im 
Abs. 2 angeführten Umstände nach Ausstellung 
der Legitimation eingetreten sind. 

(4) Die Legitimationen für den Gewerbetrei
benden und den Handlungsreisenden haben den 
zur Kontrolle der Person und der Art der mit
geführten Muster notwenrugen Anforderungen 
zu genügen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat durch Verordnung 
festzulegen, auf welche Weise die Legitimationen 
hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen Anforde
rungen zu entsprechen haben. 

. (5) Soweit Staatsverträge nicht anderes vor
sehen, dürfen von den im § 51 angeführten 
natürlichen und juristischen Personen und Perso~ 
nengesellschaften Bestellungen im Inland nur 
unter Einhaltung der sinngemäß anzuwendenden 
§§ 54 bis 61 gesammelt oder entgegengenommen 
werden. Die Abs. 1 bis 4 gelten in diesem Fall 
nur für Personen, die über keine Legitimations
karte im Sinne des Art. 10 der Internationalen 
Konvention zur Vereinfachung der Zollformali
täten, BGBl. Nr. 85/1925, verfü·gen. 

g) Namensführung und Bezeichnung der Betriebs
stätten 

§ 63. (1) Gewerbetreibende, rue natürliche Per
sonen sind, haben zur äußeren Bezeichnung der 
Betriebsstätten und auf den Geschäftsurkunden 
ihren Familiennamen in Verbindung mit minde
stens einem ausgeschriebenen Vornamen zu ver
wenden; die verwendeten Vornamen müssen 
sich mit den der Behörde nachge
wiesenen Vornamen decken. Bei Abgabe der 
Unterschrift im Geschäftsverkehr haben sich· die 
Gewerbetreibenden zumindest des Familien
namens zu bedienen. Im übrigen Geschäftsver
kehr insbesondere in Ankündigungen, dürfen 
AbkUrzungen des Namens oder andere Bezeich
nungen verwendet werden, sofern dies nicht in 
einer Weise geschieht, die geeignet ist, Verwechs
lungen hervorzurufen. Die Angabe lediglich eines 
Postfaches oder einer Telefonnummer ist aber 
nicht erlaubt. 
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(2) Gewerbetreibende, die juristische Personen 
und nicht in das Handels- oder Genossenschafts
register eingetragen sind, haben sich zur äußeren 
Bezeichnung der Betriebsstätten und bei Abgabe 
der Unterschrift im Geschäftsverkehr ihres ge
setzlichen oder ,in den Statuten festgelegten 
Namens zu bedienen. Im übrigen gilt Abs. 1 
sinngemäß. 

(3) Für in das Handels- oder Genossenschafts
register eingetragene juristische Personen und 
Personengesellschaften des Handelsrechtes gelten 
die Vorschriften des Abs. 1 sinngemäß für die 
Verwendung der Firma. Die Personengesellschaf
ten des Handelsrechtes haben auch vor ihrer Ein
tragung in das Handelsregister die von ihnen 
gewählte Firma zu gebrauchen. Natürliche Per
sonen, die Inhaber einer in das Handelsregister 
eingetragenen Firma sind, können entweder die 
Firma oder den FamiLiennamen und Vornamen 
verwenden. 

(4) Anderungt;n des Namens oder der Firma 
sind innerhalb von vier Wochen der Behörde 
(§ 345 Abs. 2) anzuzeigen; bei Anderungen 
von bereits im' Handels- oder Genossenschafts
register eingetragenen Firmen beginnt die Fnist 
mit der Eintragung der Anderung in das Han
dels- oder Genossenschaftsregister zu laufen. 

§ 64. (1) Dem Namen (§ 63 Abs. 1 und 2) 
dürfen Zusätze beigefügt werden, die zur nähe
ren Kennzeichnung der Person oder des Unter
nehmens verwendet werden und der Wahrheit 
entsprechen. Phantasienamen dürfen als Zusätze 
zur näheren Kennzeichnung des Unternehmens 
nur dann verwendet werden, wenn sie nicht 
geeignet sind, eine Irreführung herbeizuführen. 

(2) Unzulässig sind Zusätze, die ein nicht beste
hendes Gesellschaftsverhältnis andeuten, wenn 
nicht § 63 Abs. 3 anzuwenden ist, oder die sonst 
geeignet sind, eine Irreführung über die Art oder 
den Umfang des Gewerbebetriebes oder die Ver
hältnisse des Gewerbetreibenden herbeizuführen 
oder bei nicht in das Handelsregister eingetrage
nen Firmen den Eindruck zu erwecken, daß es 
sich um eine in das Handelsregister eingetragene 
Firma handelt. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn 
Inhaber einer in das Handelsregister eingetrage
nen Firma Zusätze verwenden wollen, die nicht 
in das Handelsregister eingetragen sind. 

§ 65. Wenn ein Gewerbebetrieb vom überleben
den Ehegatten des Gewerbeinhabers, von den 
Kindern, Wahlkindern oder Kindern der Wahl
kinder oder von einem Zwangsverwalter oder 
auf Rechnung der Verlassenschaft oder der Kon
kursmasse fortgeführt wird, ist er unbe
schadet der Bestimmung des § 63 Abs. 3 
letzter Satz unter dem bisherigen Namen zu be
treiben; ein auf den Fortbetrieb des Gewerbes 
hinweisender Zusatz ist beizufügen. 

§ 66. (1) Die Gewerbetreibenden sind ver~ 
pflichtet, ihre Betriebsstätten mit einer äußeren 
Geschäftsbezeichnung zu versehen. Diese Ver
pflichtung gilt auch für Betriebsstätten, die einer 
nur vorübergehenden Ausübung eines Gewerbes 
dienen, ferner für Magazin'e und dgl., für Gewin
nungsstätten und für Baustellen. 

(2) Die äußere Geschäftsbezeichnung hat zu
mindest den Namen des Gewerbetreibenden 
(§ 63) und einen ·im Rahmen der Gewerbe
berechtigung gehaltenen unmißverständLichen 
Hinweis auf den Gegenstand des Gewerbes in 
gut sidltbarer Schrift zu enthalten. 

(3) Für Automaten, die nicht in unmittelbarem 
örtlichem Zusammenhang mit einer Betriebs
stätte betrieben werden, g>ilt Abs. 2 mit der Maß
gabe, daß auch der Standort des Gewerbetrei
benden anzugeben ist. 

(4) Wird die Tätigkeit eines Gewerbetreibenden 
in der Stätte einer anderen wenn auch nicht den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegen
den regelmäßigen Tätigkeit ausgeübt und ist diese 
Tätigkeit des Gewerbetreibenden ihrer Art oder 
ihrem Umfang nach im Verhältnis zu der ande
ren Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung, 
so ist die Verpflichtung zur äußeren Bezeichnung 
der Betriebsstätte erfüllt, wenn der Gewerbe
treibende eine solche Betriebsstätte mit einer 
Aufschrift kennzeichnet, die zumindest seinen 
Namen (§ 63) und einen im Rahmen der Ge
werbeberechtigung gehaltenen unmißverständ
lichen Hinweis auf den Gegenstand des Gewer
bes in gut sichtbarer Schrift enthält. Die Kenn
zeichnung hat so zu erfolgen, daß einer' Irre
führung über die Person des Gewerbetreibenden 
und den Gegenstand des Gewerbes vorgebeugt 
wird. 

§ 67. Zum Zwecke des Schutzes des gewerb
lichen Verkehrs oder der Verbraucher vor Irre
führungen hinsichtlim Art, Umfang und Gegen
stand des Gewerbes kann der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie durch Verord
nung besondere Vorschriften über die Angabe 
des Gegenstandes des Gewerbes in der äußeren 
Gesmäftsbezeichnung erlassen. 

A uszeichn ung 

§ 68. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie kann einem gewerblichen 
Unternehmen die Auszeichnung verleihen, im 
geschäftlichen Verkehr das Staatswappen der 
Republik österreich mit einem entsprechenden 
Hinweis auf den Auszeichnungscharakter als 
Kopfaufdruck auf Gesmäftspapieren, auf Druck
schriften und Verlautbarungen sowie in der 
äußeren Geschäftsbezeichnung und in sonstigen 
Ankündigungen führen zu dürfen. 
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(2) Die Auszeichnung gemäß Abs. 1 darf nur 
verliehen werden, wenn das Unternehmen 
1. handelsgerichtlich eingetragen ,ist, 

2. sich durch außergewöhnliche Leistungen um 
die österreichische Wirtschaft Verdienste er
worben hat und 

3. in dem betreffenden Wirtschaftszweig eine füh
rende und allgemein geachtete Stellung ein
nimmt. 
(3) Vor der Verleihung der Auszeichnung ge

mäß Abs. 1 hat der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie .die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und den Osterreichischen 
Arbeiterkammerrag aufzufordern, innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten ein Gutachten ab
zugeben. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat die Auszeichnung zu wider
rufen, wenn das Staatswappen trotz Abmahnung 
nicht der Vorschrift des Abs. 1 entsprechend 
geführt wird oder wenn die Voraussetzungen für 
die Verle1ihung der Auszeichnung nach Abs. 2 
nicht mehr gegeben sind. 

(5) Gewerbliche Unternehmen, denen die Aus
zeichnung gemäß Abs. 1 nicht verliehen worden 
ist, dürfen dasStaatswappen der Republik 
Osterreich im geschäftlichen Verkehr nicht füh
ren. 

h) Schutzbestimmungen 

Betriebsberater einschließlich der Betriebsorga
nisatoren (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 4), 
Chemischputzer (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 8), 
Färber (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 16), 
Spediteure (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 44), 
Transportagenten (§ 103 Abs. Ilit. b Z. 47), 
Vermög,ensberater (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 49), 
Viehschneider (§ 103 Abs. Ilit. b Z. 50), 
Werbeberater (§ 103 Abs. l1it. b Z. 54), 
Werbungsmittler (§ 103 Abs. Ilit. b Z. 55), 
Frachtenreklamation (§ 103 Abs. 1 lit. c Z. 7), 
übernahme von Arbeiten für die Gewerbe der 
Chemischputzer oder Färber (§ 103 Abs. Ilit. c 
Z.21), 
Vermieten von Kraftfahrzeugen ohne Beistel
lung eines Lenkers (§ 103 Abs. 1 lit. c Z. 22), 
Versicherungsmakler (§ 103 Abs. 1 lit. c Z. 23), 
Wäscher und Wäschebügler (§ 103 Abs. 1 lit. c 
Z.24), 
Zimmer- und Gebäudereiniger (§ 103 Abs. 1 
lit. c Z. 27), 
Reisebüros (§ 208), 
Fremdenführergewerbe (§ 214), 
Schädlingsbekämpfung (§ 243), 
Immobilienmakler (§ 259), 
Immobilienverwalter (§ 263), 
Personalkreditvermittlung (§ 267), 
Ausgleichsvermittlung (§ 271), 
Pfandleiher (§ 278), 
Versteigerung beweglicher Sachen (§ 295), 
Auskunfteien über Kreditverhältnisse (§ 303), 
Einziehung fremder Forderungen (§ 307), 
Berufsdetektive (§ 311), 
Bewachungsgewerbe (§ 318), 
freie Gewerbe (§ 6 Z. 3), die die Erbringung 
von Diensten, die Besorgung von Geschäften 
für ihre Auftraggeber, das Vermieten von Ein
richtungen oder Gegenständen zur Benützung 
durch ihre Kunden oder Vermittlungen zum 
Gegenstand haben. 

§ 69. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann, zur Vermeidung 
einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit 
von Menschen durch Verordnung festlegen, wel
che Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der 
Gewerbeausübung hinsichtlich der Einrichtung 
der Betriebsstätten, hinsic~tlich der Waren, die 
sie erzeugen oder verkaufen oder deren Verkauf 
sie vermitteln, hinsichtlich der Einrichtungen 
oder sonstigen Gegenstände, die sie zur Benüt- - (3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
zung bereithalten, oder hinsichtlich der Dienst- nicht auf den Gebieten des Gesundheitswesens, 
leistungen, die sie erbringen, zu treffen haben. der Nahrungsmittelkontrolle, der Arzneimittel-

kontrolle, des Giftwesens sowie des Arbeitneh-(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann zum Schutz der Kunden vor merschutzes. 
Vermägensschäden für folgende Gewerbe durch (4) Die Bezirksverwaltungsbehärde, bei kon
Verordnung festlegen, welche Maßnahmen die zessionierten Gewerben die zur Erteilung der Kon
Gewerbetreibenden bei der Gewerbeausübung zession zuständige Behärde, kann erforderlichen
hinsichtlich der Einrichtung der Betriebsstätten, falls eirtem Gewerbetreibenden Maßnahmen im 
hinsichtlich der Waren, die sie erzeugen oder ver- Sinne des Abs. 1 mit Bescheid auftragen, wenn 
kaufen oder deren Verkauf sie vermitteln, hin- diesbezüglich keine Regelung in einer Verord
sichtlich der Einrichtungen oder sonstigen Gegen- nung gemäß Abs. 1 erlassen worden ist. 
stände, die sie zur Benützung bereithalten, oder 
hinsichtlich der Dienstleistungen, die sie erbrin
gen, zu treffen haben: 

Antiquitäten- und Kunstgegenständehandel 
(§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 1), 

Berater in Versicherungsangelegenheiten (§ 103 
Abs. 1 lit. b Z. 2), 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bei kon
zessionierten Gewerben die zur Erteilung der 
Konzession zuständige Behörde, kann auf Antrag 
von den Bestimmungen einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 abweichende Maßnahmen im Sinne des 
Abs. 1 mit Bescheid zulassen, wenn hiedurch der 
gleiche Schutz erreicht wird. 
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(6) BeZiiehen sich die Maßnahmen, die gemäß 
Abs. 4 mit Bescheid aufgetragen oder gemäß 
Abs. 5 mit Bescheid zugelassen werden sollen, 
nur auf die Gewerbeausübung in einer weiteren 
Betruebsstätte, so ist zur Erlassung der Bescheide 
gemäß Abs. 4 oder 5 die für die weitere Be
triebsstätte, zuständige Bezirl-.sverwaltungsbe
hörde, bei konzessionierten Gewerben die zur 
Bewilligung der Ausübung des konzessionierten 
Gewerbes i,n der weiteren Betriebsstätte zustän
dige Behörde, berufen. 

§ 70. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann dunn Verordnung 
Arbeiten bezeichnen, die in besonderem Maße 
Leben oder Gesundheit von Menschen gefährden 
können. Die durch eine solche Verordnung be
zeichneten Arbeiten haben die Gewerbetreiben
den von Personen ausführen zu lassen, die zur 
Ausführung dieser Arbeiten fachlich befähigt 
sind. Wie diese Personen ihre Befähigung nach
zuweisen haben, ist in der Verordnung unter 
Bedachtnahme auf die für die jeweils bezeichnete 
Arbeit erforderlichen Fähigkeiten festzulegen. 

(2) Der Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen 
der Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBL Nr. 142/1969, stehen Abs. 1 und die 
Bestimmungen der auf Grund des Abs. 1 erlasse
nen Verordnungen nicht entgegen. 

(3) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 darf nicht 
erlassen werden, wenn der mit einer solchen 
Verordnung verfolgte Zweck durch eine Rege
lung über die Befähigung der Arbeitnehmer auf 
Grund der Vorschriften zum Schutze der Arbeit
nehmer erreicht wird. 

§ 71. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie und der Bundesminister 
für soziale Verwaltung haben für Maschinen und 
Geräte, die wegen ihrer Bauart oder Wirkungs
weise Gefahren für Leben oder Gesundheit ihrer 
Benützer herbeiführen können, zur Vermeidung 
solcher Gefahren durch gemeinsame Verordnung 
festzulegen, welchen Anforderungen diese Mil
schinen und Geräte hinsichtlich der allgemeinen 
Schutzvorrichtungen für -Teile von Maschinen 
und Geräten und welchen Anforderungen die in 
der Verordnung zu bezeichnenden derartigen 
Maschinen und Geräte hinsichtlich der besonde
ren Schutzvorrichtungen zu entsprechen haben; 
hiebei ist auch festzulegen, welche Schutzmaß
nahmen anderer Art einschließlich der Beigabe 
von Beschreibungen und Bedienungsanleitungen 
zu treffen sind. 

(2) Gewerbetreibende dürfen Maschinen oder 
Geräte nur dann inden inländischen Verkehr 
bringen oder im Inland ausstellen, wenn die 
Maschinen, Geräte und ihre Teile den Anforde
rungen entsprechen, die in den gemäß Abs. 1 
erlassenen Verordnungen festgelegt sind. 

(3) Gewerbetreibende, die den Kauf von. ge
brauchten Maschinen oder Geräten vermitteln, 
haben, wenn die vermittelten Maschinen oder 
Geräte den Anforderungen der gemäß Abs. 1 er
lassenen Verordnungen nicht entsprechen, den 
Erwerber nachweisbar darauf aufmerksam zu 
machen. Gewerbetreibende, die Maschinen oder 
Geräte abändern oder instandsetzen, haben, wenn 
die Abänderungen dieser Maschinen oder Geräte 
oder die instandgesetzten Teile derselben den 
Anforderungen der gemäß, Abs. 1 erlassenen 
Verordnungen nicht entsprechen, den Auftrag
geber nachweisbar darauf aufmerksam zu machen. 

(4) Maschinen oder Geräte, die den Anforde
rungen der gemäß Abs. 1 erlassenen Verordnun
gen nicht entsprechen, dürfen in den inländischen 
Verkehr gebracht oder im Inland ausgestellt 
werden, wenn dies im volkswirtschaftlichen Inter
esse gelegen ist und Leben und Gesundheit der 
Benützer auf andere Weise hinreichend gesichert 
sind. üb diese Voraussetzungen zutreffen, hat 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Isoziale Verwaltung für eine be
stimmte Bauart oder für eine bestimmte Maschine 
oder für ein bestimmtes Gerät auf Antrag durch 
Bescheid festzustellen. Der Antrag kann ,vom 
Erzeuger oder auch von anderen Personen gestellt 
werden, die ein sachliches Interesse an der Fest
stellung nachweisen. 

§ 72. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen 
oder Geräte, die im Leerlauf oder bei üblicher 
Belastung eine größere Lautstärke als 75 db (A) 
entwickeln, nur in den inländischen Verkehr 
bringen, wenn diese mit einer Aufschrift ver
sehen sind, die die Lautstärke bei Leerlauf und 
bei üblicher Belastung sowie die Frequenzanalyse 
enthält; die Frequenzanalyse kann statt in einer 
Aufschrift auch in einer Bedienungsanleitung zu 
der Maschine oder zu dem Gerät enthalten sein. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat unter Bedachtnahme auf die 
Art der Maschinen und Geräte und den Stand 
der Technik durch Verordnung festzulegen, von 
wem Und auf welche Weise die Messung der 
Lautstärke und die Frequenzanalyse vorzuneh
men ist. 

§ 73. (1) Wenn Gewerbetreibende regelmäßig 
Geschäftsbedingungen verwenden, so haben sie 
diese Geschäftsbedingungen in den für den Ver
kehr mit Kunden bestimmten Geschäftsr:iumen' 
ersichtlich zu machen. 

(2) Wenn und insoweit dies im Interesse 
der Verbraucher oder derjenigen, die Leistungen 
der Gewerbe in Anspruch nehmen, erforderlich 
ist, hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie durch Verordnung zu bestimmen, 
daß die Preise für Lebensmittel, Leistungen des 
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Gastgewerbes oder persönliche Dienstleistungen 
ersichtlich zu machen sind, wenn eine derartige 
Verpflichtung nicht schon nach anderen Rechts-
vorschriften besteht. ' 

(3) Die Verordnung hat auch zu bestimmen, 
in welcher Weise die Preise ersichtlich zu machen 
sind, etwa durch Preisschilder, durch Auflage, 
Vorlage oder Aushang von Preisverzeichnissen 
oder in anderer geeigneter Weise. ' 

8. Betriebsanlagen . 

§ 74. (1) Unter einer gewerblichen Betriebs
anlage ist jede' örtlich gebundene Einrichtung zu 
verstehen, die der regelmäßigen Entfaltung einer 
gewerblichen Tätigkeit zu dienen bestimmt ist. 

(2) Gewerbliche Betriebsanlagen dürfen nur 
mit Genehmigung der Behörde (§§ 333, 334, 335) 
errichtet oder betrieben werden, wenn sie wegen 
der Verwendung von Maschinen und Geräten, 
wegen ihrer Betriebsweise, wegen ihrer Ausstat
tung oder sonst geeignet sind, 
1. das Leben oder die Gesundheit des Gewerbe

treibenden, der nicht den Bestimmungen des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/ 
1972, unterliegenden mittätigen Familienange
hörigen, der Nachbarn oder der Kunden, die 
die Betriebsanlage der Art des Betriebes gemäß 
aufsuchen, oder das Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte der Nachbarn zu gefährden, 

2. die Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch, 
Staub, Erschütterung oder in anderer Weise 
zu belästigen, 

3. die Religionsausübung in Kirchen, den Unter
richt in Schulen, den Betrieb von Kranken~ 
und Kuranstalten oder die Verwendung oder 
den Betrieb anderer öffentlichen Interessen 
dienender benachbarter Anlagen oder Einrich
tungen zu beeinträchtigen, 

4. die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs an oder auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr wesentlich zu beeinträchtigen oder 

5. eine nachteilige Einwirkung auf die Beschaf
fenheit der Gewässer herbeizuführen, sofern 
nicht ohnedies eine Bewilligung auf Grund 
wasserrechtlicher Vorschriften vorgeschrieben 
ist. 

(3) Die Genehmigungspflicht besteht auch dann, 
wenn die Gefährdungen, Belästigungen, Beein
trächtigung~n oder nachteiligen Einwirkungen 
nicht durch den Inhaber der Anlage oder seine 
Erfüllungsgehilfen, sondern durch Personen be
wirkt werden können, die die Anlage der Art 
des Betriebes gemäß in Anspruch nehme~. 

§ 75.' (1)" Unter einer Gefährdung des Eigen
tums im Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 1 ist die Mög
lichkeit einer bloßen Minderung des Verkehrs
wertes des Eigentums nicht zu verstehen. 

(2) Nachbarn im Sinne dieses 'Bundesgesetzes 
sind alle Personen, die durch die Errichtung, den 
Bestand oder den Betrieb einer Betriebsanlage 
gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum 
oder sonstige dingliche Rechte gefährdet wer
den könnten. Als Nachbarn gelten nicht Per
sonen, die sich vorübergehend in der Nähe der 
Betriebsanlage aufhalten und' nicht im Sinne des 
vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. Als 
Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrich
tungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungs
betrieben,· Krankenanstalten und Heimen, regel
mäßig Personen vorübergehend aufhalten, hin
sichtlich des Schutzes dieser Personen, und die 
Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes 
der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen 
ständig beschäftigten Personen. 

(3) Als Nachbarn sind auch die im Abs. 2 erster 
Satz genannten Personen zu behandeln, die auf 
grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, 
wenn in dem betreffenden Staat österreichische 
Nachbarn in den entsprechenden Verfahren 
rechtlich oder doch tatsächlich den gleichen Nach-
barschaftsschutz genießen. "" 

§ 76. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann durch Verordnung Maschi
nen, Geräte und Ausstattungen bezeichnen, deren 
Verwendung für sich allein die Genehmigungs- . 
pflicht einer Anlage nicht begründet, weil sie 
mit Schutzvorrichtungen versehen oder für ihre 
Verwendung andere Schutzmaßnahmen getroffen 
sind, so daß eine Gefährdung, Belästigung, Beein
trächtigung oder nachteilige Einwirkung im Sinne 
des § 74 Abs. 2 vermieden wird. 

§ 77. (1) Die Betriebsanlage ist, erforderlichen
faUs unter Vorschreibung bestimmter geeigneter 
Auflagen zu genehmigen, wenn üb\!rhaupt oder 
bei Einhaltung der Auflagen zu erwarten ist, 
daß eine Gefährdung im Sinne des § 74 Abs. 2 
Z. 1 ausgeschlossen ist und Belästigungen, Beein
trächtigungen oder nachteilige Einwirkungen im 
Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 2 bis 5 auf ein zumut
bares Maß beschränkt werden. 

(2) Ob Belästigungen der Nachbarn im Sinne 
des § 74 Abs. 2 Z. 2 zumutbar sind, ist nach den 
Maßstäben eines gesunden, normal empfinden
den Menschen und auf Grund der örtlichen Ver
hältnisse zu beurteilen. Hiebei sind auch die für 
die Widmung der Liegenschaften maßgebenden 
Vorschriften zu berücksichtigen. 

§ 78. (1) Anlagen oder Teile von Anlagen, für 
die im Genehmigungsbescheid keine Betriebs
bewilligung (Abs. 2) vorgeschrieben ist, dürfen 
vor Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungs
bescheides errichtet und betrieben werden, wenn 
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nur der Genehmigungswerber gegen den Ge
nehmigungsbescheid berufen hat und die Auf
lagen des Genehmigungsbescheides bei der Errich
tung und beim Betrieb der Anlage eingehalten 
werden. 

(2) Die Behörde kann im Genehmigungs
bescheid anordnen, daß die Betriebsanlage oder 
Teile dieser Anlage erst auf Grund einer Be
triebsbewilligung in Betrieb genommen werden 
dürfen, wenn die Auswirkungen der Anlage oder 
von Teilen der Anlage im Zeitpunkt der Ge
nehmigung nicht ausreichend beurteilt werden 
können; sie kann zu diesem Zweck auch einen 
Probebetrieb zulassen oder anordnen. Für Be
triebs anlagen oder Teile von Betriebsanlagen, die 
erst auf Grund einer Betriebsbewilligung in Be
trieb genommen werden dürfen, können bei der 
Erteilung der Betriebsbewilligung auch andere 
oder zusätzliche Auflagen vorgeschrieben werden; 
hinsichtlich einer Berufung des Bewerbers um die 
Betriebsbewilligung gegen den Betriebsbewilli
gungsbescheid gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Die Behörde. kann auch eine eingeschränkte 
Betriebsbewilligung erteilen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung der Betriebsbewilli
gung nur in diesem eingeschränkten Ausmaß vor
liegen. 

(4) Werden im Verfahren zur Erteilung der 
Betriebsbewilligung oder im Zuge der über
wachung der Betriebe (§ 338) Abweichungen von 
den vorgeschriebenen Auflagen festgestellt, so 
hat die Behörde auf Antrag von der Verpflich
tung zur Herstellung des dem Genehmigungs
beschei'd entsprechenden Zustandes dann Abstand 
zu nehmen, wenn es außer Zweifel steht, daß hie
durch die durch den Genehmigungsbescheid ge
troffene Vorsorge nicht verringert wird. Die 
Behörde hat die Zulässigkeit der Abweichungen 
mit Bescheid auszusprechen. 

(5) Die Behörde kann bei der Genehmigung 
von Rohrleitungsanlagen, mit denen brennbare 
Gase mit einem Betriebsdruck von mehr als 1 atü 
oder Erdöl oder flüssige Erdölprodukte beför
dert werden, im Genehmigungsbescheid auch den 
Abschluß und den Fortbestand einer Haftpflicht
versicherung vorschreiben, wenn der Ersatz für 
Schädigungen, die im Hinblick auf die besondere 
Gefährlichkeit des Betriebes solcher Anlagen 
möglich sind, in anderer Weise nicht gesichert ist. 
Diese Bestimmung gilt nicht für Rohrleitungs
anlagen, die der Verte.ilung von brennbaren 
Gasen, Erdöl oder Erdölprodukten innerhalb 
von Gebäuden oder abgegrenzten Grundstücken 
dienen. 

§ 79. (1) Ergibt sich nach Genehmigung der 
Anlage, daß die gemäß § 74 Abs. 2 wahrzuneh
menden Interessen trotz Einhaltung der im Ge-

nehmigungsbescheid und im Betriebsbewilligungs
bescheid vorgeschriebenen Auflagen nicht hinrei
chend geschützt sind, so hat die Behörde (§§ 333, 
334, 335) andere oder zusätzliche Auflagen vor
zuschreiben; soweit solche Auflagen nicht zur 
Vermeidung einer Gefährdung des Lebens oder 
der Gesundheit der im § 74 Abs. 2 Z. 1 genannten 
Personen notwendig sind, müssen diese Auf
lagen für den Betriebsinhaber wirtschaftlich zu
mutbar sein. 

(2) Zuguns.ten von Personen, die erst nach 
Genehmigung der Betriebsanlage Nachbarn im 
Sinne des '§ 75 Abs. 2 und 3 geworden sind, 
sind Auflagen im Sinne des Abs. 1 nur soweit 
vorzuschreiben, als diese zur Vermeidung einer 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit die
ser Personen notwendig sind. 

§ 80. (1) Wird mit dem Betrieb der Anlage 
nicht binnen drei Jahren nach erteilter Genehmi
gung begonnen oder der Betrieb der Anlage 
durch mehr als drei Jahre unterbrochen, so 
erlischt die Genehmigung der Betriebsanlage. 

(2) Die Behörde (§§ 333, 334, 335) hat die Frist 
zur Inbetriebnahme der Anlage auf Grund eines 
vor Ablauf der Fflist gestellten Antrages zu ver
längern, wenn es Art und Umfang des Vorhabens 
erfordern oder die Fertigstellung des Vorhabens 
unvorhergesehenen Schwierigkeiten begegnet. 
Durch den Antrag wird der Ablauf der Frist 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung gehemmt. 
Die Frist zur Inbetriebnahme der Anlage darf 
insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen. 

(3) Abs. 2 ist auf die Unterbrechung des Be
triebes sinngemäß anzuwenden. 

(4) Durch einen Wechsel in der Person des 
Inhabers der Anlage wird die Wirksamkeit der 
Genehmigung nicht berührt. 

§ 81. Wird eine genehmigte Anlage so geändert, 
daß sich neue oder größere Gefährdungen, Be
lästigungen, BeeinträchtJigungen oder nachteilige 
Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 ergeben 
können, so bedarf auch die Änderung der Anlage 
einer Genehmigung im Sinne der vorstehenden 
Besvimmungen. Diese Genehmigung hat auch die 
bereits genehmigte Anlage zu umfassen, soweit 
sich die Änderung auf sie auswirkt. 

§ 82. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung und 
dem Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz durch Verordnung für genehmigungs
pflichtige Arten von Anlagen zum Schutz der im 
§ 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen unter Be~ 
dachtnahme auf den Stand der Technik, die 
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
die Gesichtspunkte der Raumordnung nähere 
Vorschriften über die Betriebsweise, die Ausstat-
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tung oder das zulässige Ausmaß der Emissionen 
von Anlagen erlassen. Auf bereits geneh
migte Anlagen haben diese Vorsmriften 
insoweit Anwendung zu finden, als die dadurm 
bedingten Knderungen der Anlage ohne wesent
lime Beeinträmcigung der durm den Genehmi
gungsbesmeid erworbenen Remte durmführbar 
sind, es sei denn, daß es sim um die Beseitigung 
von das Leben oder die Gesundheit der im § 74 
Abs. 2 Z. 1 genannten Personen gefährdenden 
Mißständen handelt oder die erforderlimen 
Knderungen ohne unverhältnismäßige~ Kosten
aufwand und ohne größere Betriebsstörung 
durmführbar sind. 

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind aum im 
Einvernehmen mit . dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtsmaft zu erlassen, wenn 
aum der Smutz der im § 74 Abs. 2 Z. 5 umsmrie
benen Interessen wahrzunehmen ist. 

(3) Die Vorsmreibung von Auflagen, clde von 
den Bestimmungen einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 abweimen, ist zulässig, wenn hiedurm der 
gleime Smutz erreimt wird. 

(4) Wird im Einzelfall durm die Einhaltung 
der Bescimmungen einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 der Smutz der im § 74 Abs. 2 umsmriebe
nen Interessen nimt gewährleistet, so sind zur 
Erreimung dieses Smutzes aum über die Bestim
mungen der Verordnung hinausgehende Auf
lagen vorzusmreiben. 

§ 83. Werden Betriebsanlagen im Sinne des § 74 
Abs. 2 oder Teile solmer Betl"iebsanlagen aufge
lassen, so hat der die Betriebsanlage oder Teile 
der Betriebsanlage auflassende Inhaber der Be
tl"iebsanlage die zur Vermeidung einer von der 
aufgelassenen Betriebsanlage ausgehenden Gefähr
dung, Belästigung, Beeinträmtigung oder nam
teiligen Einwirkung im, Sinne des § 74 Abs. 2 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Er hat 
die Auflassung und die von ihm anläßlim der 
Auflassung getroffenen Vorkehrungen der zur 
Genehmigung der Betriebsanlage zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Trifft der Inhaber der Be
triebsanlage nimt die notwencldgen Vorkehrun
gen, so hat ihm die Behörde, bei der die Anzeige 
zu erstatten ist, die notwendigen Vorkehrungen 
mit Besmeid aufzutragen. 

§ 84. Werden gewerblime Arbeiten außerhalb 
der Betriebsanlage (§ 74 Abs. 1) ausgeführt, so 
kann die Behörde erforderlimenfalls von Amts 
wegen zur Vorbeugung gegen oder zur Abstel
lung von Gefährdungen von Menschen oder 
unzumutbaren Belästigungen der Nambarn mit 
Besmeid geeignete Aufträge erteilen. 

9. Endigung und Ruhen von Gewerbeberemti
gungen 

§ 85. Die Gewerbeberemtigung endigt 
1. mit dem Tod der natürLimen Person, im 

Falle von Fortbetrieben (§§ 41 bis 45) erst 
mit der Endigung des Fortbetriebsremtes; 

. 2. wenn die Eintragung einer Personengesell
smaft des Handelsremtes in das Handels
register versagt worden ist oder die 
Personengesellsmaft der Bezirksverwal
tungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben 
der zur Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde, ni mt ,innerhalb der gesetzten Frist 
die Eintragung in das Handelsregister namge
wiesen hat (§ 10); 

3. mit dem Untergang der juristismen Person 
(§ 11 Abs. 1); 

4. insoweit sim der Wirkungsbereim der juristi
smeh Person ändert (§ 11 Abs. 2); . 

5. nam Maßgabe des § 11 Abs. 3 mit 
der Auflösung der Personengesellsmaft 
des Handelsremtes, wenn keine Liquidation 
stattfindet, sonst im Zeitpunkte der Beendi
gung der Liquidation; 

6. mit Ablauf von sems Monaten nam dem 
Aussmeiden des letzten Mitgesellsmafter~. aus 
einer Personengesellsmaft des HandelsreChtes, 
wenn deren Gewerbe von einem der Gesell
smafter als Einzelkaufmann weiter ausgeübt 
wird und nimt innerhalb von sems Monaten 
nam dem Aussmeiden des letzten Mitgesell
sm afters ein Gesellsmafter in das Gesmäft 
eintrutt (§ 11 Abs. 4); 

7. nam Ablauf von sems Monaten nam der 
Eintragung der im § 11 Abs. 5 bis 7 ange
führten remtserheblimen Umstände in das 
Handelsregister; 

8. mit dem Aussmluß von der Ausübung des 
Gewerbes gemäß § 13; 

9. mit der Zurücklegung der Gewerbeberemti
gung, im Falle von Fortbetl'ieben gemäß § 41 
Abs. 1 Z. 1 bis 3 mit der Zurücklegung des 
Fortbetriebsremtes; 

10. mit der Entziehung der Gewerbeberemtigung 
durm die Behörde (§§ 87 bis 89 und 91); 

11. durm das Urteil eines Gerimtes (§ 90); 

12. mit der Untersagung der Ausübung des in 
der Form eines Industriebetriebes angemel
deten Gewerbes (§ 347 Abs. 1); 

13. mit der Wiederaufnahme des Verfahrens be
treffend die Erteilung einer Konzession 
(§§ 69 und 70 A VG 1950), mit der Nimtig
erklärung eines Bescheides (§ 363 Abs. 1) oder 
in den sonst gesetzlim vorgesehenen Fällen;' 

14. mit Zeitablauf oder mit Eintritt einer auf
lösenden Bedingung. 
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§ 86. (1) Die Zurucklegung einer Gewerbe
berechtigung wird mit dem Tage wirksam, an 
dem die Anzeige über die Zurücklegung bei der 
Behörde (§ 345 Abs. 2) einlangt, sofern nicht der 
Gewerbeinhaber die Zurücklegung für einen spä
teren Tage anzeigt oder an den Eintritt einer 
Bedingung bindet. 

(2) Die Anzeige 1st nach dem Zeitpunkt ihres 
Einlangens bei der Behörde unwiderruflich. Ist 
die Anzeige unter der Bedingung abge
geben worden, daß eine bestimmte Person eine 
gleiche Gewerbeberechtigung erlangt, so ist die 
Anzeige hinfällig, wenn diese Person die 
Gewerbeanmeldung oder das Konzessions
ansuchen zurückzieht, wenn sie stirbt oder unter
geht" oder wenn rechtskräftig entschieqen wird, 
daß diese Person die Gewerbeberechtigung nicht 
erlangt. 

(3) Die Anzeige über die Zurücklegung der 
Gewerbeberechtigung durch den Gewerbeinhaber 
berührt nicht das etwaige Fortbetriebsrecht der 
Konkursmasse, des Zwangsverwalters oder des 
Zwangspächters. 

§ 87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der 
Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn 
1. auf den Gewerbeinhaber die Voraussetzungen 

für einen Ausschluß gemäß § 13 Abs. 1 oder 
Abs. 2 zutreffen oder wenn einer der im § 13 
Abs. 3 bis 5 angeführten Umstände, die den 
Ausschluß einer natürlichen oder juristischen 
Person oder Personen gesellschaft des Handels
rechtes von der Gewerbeausübung zur Folge 
haben, vorliegt, oder 

2. der Gewerbeinhaber 
a) mindestens dreimal wegen übertretung von 

gewerberechtlichen Vorschriften, die die 
Ausübung des Gewerbes regeln, oder von 
anderen Rechtsvorschriften, die den Gegen
stand des Gewerbes bildende Tätigkeiten 
regeln, oder 

b) wegen Beihilfe zur Begehung einer Verwal
tungsübertretung gemäß § 366 Abs. 1 Z. 1 

" oder Z. 2 bestraft worden ist 
und ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten 
zu befürchten ist. 

(2) Die Behörde kann von der ,im Abs. 1 
Z. 1 vorgeschriebenen Entziehung der Gewerbe
berechtigung wegen Eröffnung des Konkurses 
oder zweimaliger Eröffnung des Ausgleichsver
fahrens oder Abweisung eines Antrages auf Kon
kurseröffnung mangels eines zur Deckung der 
Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich 
hinreichenden Vermögens absehen, wenn die 
Gewerbeausübung vorwiegend tim Interesse der 
Gläubiger gelegen ,ist. 

(3) Die Behörde kann die Gewerbeberechtigung 
auch nur für eine bestimmte Zeit entziehen, 
wenn nach den Umständen des Falles erwartet 

werden kann, daß diese Maßnahme ausreicht, 
um ein späteres einwandfreies Verhalten des Ge
werbeinhabers zu sichern. 

(4) Von der Entziehung der Gewerbeberechci
gung kann abgesehen werden, wenn auf Grund 
des § 4 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBL 
Nr. 142/1969, ein Verbot des Ausbildens von 
Lehrlingen besteht und dieses Verbot im Hin
blick auf die Eigenart des strafbaren Verhaltens 
ausreicht. 

(5) Von der Entziehung der Gewerbeberechti
gung kann. abgesehen werden, wenn auf Grund 
des .§ 31 des Bundesgesetzes über die Beschäf
tigung von Kindern und Jugendlichen, BGBL 
Nr. 146/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 331/1973 ein Verbot der Beschäfti
gung Jugendlicher besteht und dieses Verbot im 
Hinblick auf die Eigenart des strafbaren Verhal
tens ausreicht. 

(6) Treffen die für die Entziehung der Ge
werbeberechtigung vorgesehenen Voraussetzun
gen nur auf einen Teil der gewerblichen Täcig
keit zu, so kann die Gewerbeberechtigung auch 
nur zum Teil entzogen werden, wenn auch durch 
die nur teilweise Entziehung der Gewerbe::' 
berechtigung der Zweck der Maßnahme erreicht 
wird. 

§ 88. (1) Die Gewerbeberechtigung kann von 
der Behörde (§ 361) wegen des Verlustes der 
österreichischen Staatsbürgerschaft - wenn nicht 
gemäß § 14 Gegenseitigkeit nachgewiesen oder 
Gleichstellung ausgesprochen wird - oder wegen 
des Wegfalles der im § 14 umschriebenen Gegen
seitigkeit entzogen werden, wenn nach den 
besonderen Umständen des Falles geschlossen 
werden muß, daß die weitere Gewerbeausübung 
den ijffentlichen Interessen, insbesondere den 
Interessen der österreichischen Wirtschaft, zu
widerläuft. 

(2) Die Gewerbeberechtigung ist von der Be
hörde (§ 361) zu entziehen, wenn das Gewerbe 
während der letzten zwei Jahre nicht ausgeübt 
worden ist und der Gewerbeinhaber mit der 
Entrichtung der Umlage an die Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft mehr als zwei Jahre 
im Rückstand ist. Von der Entziehung ist abzu
sehen, wenn spätestens zugleich mit der Berufung 
gegen den erstinstanzlichen Bescheid, mit dem die 
Entziehung verfügt worden ,ist, die Bezahlung 
des gesamten Umlagenrückstandes nachgewiesen 
wird. 

(3) Die Gewerbeberechtigung list von der 
Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn das Gewerbe 
während der letzten fünf Jahre nicht ausgeübt 
worden ist und der Gewerbeinh<\ber unbekann
ten Aufenthaltes ist. 

(4) Die Gewerbeberechtigung für die Aus
übung eines Gewerbes in der Form eines Indu
striebetriebes ist von der Behörde (§ 361) zu 
entziehen, wenn gemäß § 347 Abs. 2 festgestellt 
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worden ist, daß der Betrieb nicht in der Form 
eines Industriebetriebes ausgeübt wird, und der 
Gewerbeinhaber den erforderlichen Befähigungs
nachweis nicht erbringen kann. 

§ 89. (1) Eine Konzession (§ 25) ist überdies 
von der Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn 
der Gewerbeinhaber Handlungen oder Unter
lassungen begangen hat, die die Annahme recht
fertigen, daß er die erforderliche Zuverlässigkeit 
(§ 25 Abs. 1 Z. 1) nicht mehr besitzt. § 87 Abs. 3 
bis 6 gelten sinngemäß. 

(2) Eine Konzession, die nur erteilt werden 
darf, wenn. ein Bedarf nach der Gewerbeausübung 
gegeben ist, ist vQn der Behörde (§ 361) zu ent
Z'iehen, wenn die Ausübung nicht innerhalb eines 
Jahres nach Erteilung der Konzession aufgenom
men oder das Gewerbe seit mindestens emem 
Jahr nicht ausgeübt worden ist. 

§ 90. (1) Wenn der Gewerbeinhaber durch 
Urteil eines Gerichtes des Gewerbes verlustig 
erklärt wurde, so hat die Behörde (§ 361) mit 
Bescheid festzustellen, daß die Gewerbeberechti
gung auf Grund dieses Urteiles erloschen ,[st. 
Bine entsprechende Feststellung hat die Behörde 
auch dann zu treffen, wenn das gerichtliche 
Urteil den Gewerbeinhaber für eine bestimmte 
Zeit des Gewerbes verlustig erklärt hat. 

(2) Die in bundesrechtlichen Vorschriften vor
gesehene Entz·iehung von Berechtigungen wird 
durch die BestJimmungen dieses Bundesgesetzes 
nich t berührt. 

§ 91. (1) Beziehen sich die im § 87, § 88 Abs. 1 
oder § 89 Abs. 1 angeführten Entziehungsgründe 
auf die Person des Pächters, so hat die Behörde 
(§ 361) bei Anmeldungsgewerben die übertra
gung und bei konzessionierten Gewerben die 
Genehmigung der übertragung der Ausübung 
des Gewerbes an den Pächter zu Wliderrufen. 
Beziehen sich die im ersten Satz genannten Ent
ziehungsgründe auf die Person des Geschäftsfüh
rers oder Filialgeschäftsführers, so' hat die Be
hörde (§ 361) bei Anmeldungsgewerben die Be
stellung und bei konzessionierten Gewerben die 
Genehmigung der Bestellung des Geschäftsfüh
rers oder Filialgeschäftsführers für die Ausübung 
des Gewerbes zu widerrufen. 

(2) Ist der Gewerbeinhaber eine juristische 
Person oder eine Personengesellschaft des Han
delsrechtes und beziehen sich ·die im § 87 oder 
§ 89 Abs. 1 angefühl'ten Entziehungsgründe sinn
gemäß auf eine natürliche Person, der ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Ge
schäfte zusteht, so hat die Behörde (§ 361), wenn 
der Gewerbeinhaber diese Person nicht inner
halb einer von der Behörde zu setzenden Frist 
entfernt, die Gewerbeberechtigung der juristi
schen Person oder der Personengesellschaft des 
Handelsrechtes,zu entmehen. 

\ 

§ 92. (1) Besteht eine nach diesem Bundesgesetz 
vorgeschriebene Versicherung nicht aufrecht, so 
darf während des Nichtbestehens der Versiche
rungdas betreffende Gewerbe nicht ausgeübt 
oder die betreffende gewerbliche Betriebsanlage 
nicht betrieben werden. 

(2) Das Versicherungsunternehmen hat der 
Behörde jeden Umstand, der das Nichtbestehen 
oder die Beendigung einer nach diesem Bundes
gesetz vorgeschriebenen Versicherung zur Folge 
hat, anzuzeigen. 

§ 93. Der Gewerbetreibende muß das Ruhen 
und die Wiederaufnahme der Gewerbeausübung 
binnen drei Wochen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft anzeigen. Die Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft hat bei 
Gewerbeberechtigungen, die gemäß § 89 Abs. 2 
wegen Nichtausübung seit mindestens emem 
Jahr zu entziehen sind, die Behörde von diesen 
Anzeigen in Kenntnis zu setzen. 

11. Hauptstück 

Bestimmungen für einzelne 
Gewerbe 

1. Handwerke 

§ 94. Handwerke (§ 6 Z. 1) sind die nach-
stehend angeführten Gewerbe: 

1. Bäcker; 
2. Bandagisten; 
3. Binder; . 
4. Blechblasinstrumentenerzeuger; 
5. Bootbauer; 
6. Buchbinder; 
7. Büromaschinenmechaniker ; 
8. Dachdecker; 
9. Damenkleidermacher; 

10. Drechsler; 
11. Edelsteinschleifer ; 
12. Elektromechaniker und Elektromaschinen

bauer; 
13. Emailleure; 
14. Erzeuger chirurgischer und medizinischer 

Instrumen te; 
15. Etui- und Kassettenerzeuger; 
16. Fleischer; 
17. Fotografen ausgenommen Pressefotografen; 
18. Friseure und Perückenmacher; 
19. Gelbgießer; 
20. Getreidemüller; 
21. Glasbläser und Glasinstrumentenerzeuger; 
22. Glaser; 
23. Glasschleifer einschließlich der Glasbeleger; 
24. Gold-, Silber- und Metallschläger; 
25. Gold- und Silberschmiede und Juweliere; 
26. Graveure, Guillocheure und Ziseleure; 
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27. Gürtler; 
28. Hafner; 
29. Harmonikamacher; 
30. Harmoniumerzeuger und Erzeuger von ähn-

lichen Musikinstrumenten; 
31. Herrenkleidermacher ; 
32. Holzbildhauer und Steinbildhauer; 
33. Holzblasinstrumentenerzeuger; 
34. Hutmacher; 
35. Kappenmacher; 
36. Karosseriebauer; 
37. Keramiker; 
38. Klaviermacher; 
39. Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der 

Kuchenbäcker und der Kanditen-, Gefrorenes
und Schokoladewarenerzeuger ; 

40. Kraftfahrzeugelektriker j 
41. Kraftfahrzeugmechaniker; 
42. Kühlmaschinenmechaniker; 
43. Kunststeinerzeuger; 
44. Kupferschmiede; 
45. Kürschner; 
46. Lackierer; 
47. Landmaschinenmechaniker ; 
48. Lebzelter und Wachszieher (Wachswaren-

erzeuger); 
49. Lederbekleidungserzeuger (Säckler); 
50. Ledergalanteriewarenerzeuger und Taschner; 
51. Maler und Anstreicher; 
52. Mechaniker; 
53. Messerschmiede einschließlich der Erzeuger 

von Hieb- und Stichwaffen; 
54. Metalldrücker; 
55. Metall- und Eisengießer; 
56. Metallschleifer und Galvaniseure; 
57. Miedererzeuger; 
58. Modelltischler; 
59. Modisten; 
60. Optiker; 
61. Orgelbauer; 
62. Orthopädieschuhmacher ; 
63. Orthopädietechriiker; 
64. Pflasterer; 
65. Platten- und Fliesenleger; 
66. Präparatoren; 
67. Radio- und Fernsehtechniker; 
68. Rotgerber; 
69. Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und 

Riemer; 
70. Schilderhersteller; 
71. Schlosser einschließlich der Gitterstricker; 
72. Schmiede; 
73. Schuhmacher; 
7'1-. Spengler; 
75. Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger; 
76. Stukkateure; 
77. Tapezierer und Bettwarenerzeuger; 
78. Tischler; 
79. Uhrmacher; 
80. Vergolder und Staffierer; 
81. Wagner; . 

82. Weiß- und Sämischgerber; 
83. Zahntechniker; 
84. Zinngießer. 

2. Bestimmungen für einzelne Handwerke 

Bäcker 

§ 95. Den Bäckern (§ 94 Z. 1) steht auch das 
Recht zu, in den dem Verkauf gewidmeten 
Räumen ihre Erzeugnisse zu verabreichen und 
nichtalkoholische Getränke auszuschenken. Bei 
Ausübung dieses Rechtes muß der Charakter 
des Betriebes als Erzeugungsbetrieb gewahrt 
bleiben; es dürfen hiefür keine zusätzlichen 
Hilfskräfte verwendet werden. 

Fleischer 

§ 96. (1) Den Fleischern (§ 94 Z. 16) stehen 
auch folgende Rechte zu: 
1. die ZubereitunK und in den dem Verkauf 

gewidmeten Räumen die Verabreichung von 
Fleisch, Fleischwaren, Geflügel, belegten Bröt
chen, Brotaufstrich, Fleisch- und Wurstsalaten, 
Fleisch- und Wurstmayonnaisen und üblichen 
kalten Beigaben, wie Essiggemüse, Mayonnaise, 
Senf, Kren, Brot und Gebäck; 

2. der Verkauf von warmen oder angerichteten 
kalten Speisen im Umfange der Z. 1; 

3. in den dem Verkauf gewidmeten Räumen der 
Ausschank von Milch, anderen nichtalkoholi
schen kalten Getränken und Flaschenbier. 
(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 

muß der Charakter des Betriebes als Erzeugungs
betrieb gewahrt bleiben; es dürfen hiefür keine 
zusätzlichen Hilfskräfte verwendet werden. 

(3) Fleischer sind auch herechtigt, Wild und Ge
flügel auszuschroten \}nd im Kleinhandel abzu~ 
geben. 

(4) Zum Kleinhandel mit frischem Rind-, 
Kalb-, Schweine-, Schöpsen-, Lamm-, Ziegen- und 
Kitzfleisch in kleineren Stücken als einem Fünftel . 
des geschlachteten Tieres bei &indfleisch, der 
Hälfte bei Schweinefleisch und des ganzen ge
schlachteten Tieres bei allen anderen genannten 
Fleischgattungen sind nur fleischverarbeitende 
Betriebe berechtigt. Der Kopf und die Füße 
bleiben bei der Berechnung außer Betracht. Diese 
Beschränkung gilt nicht für den Weiterverkauf 
von Fleischkonserven sowie von vorverpackt an
geliefertem Frischfleisch und von vorverpackt 
angeliefertem Tiefkühlfleisch. 

(5) In Geschäftsräumen, in denen Pferdefleisch 
feilgehalten oder verkauft wird, dürfen andere 
Fleischsorten nicht feilgehalten oder verkauft 
werden. Pferdewürste, Pferdefleisch- und Pferde
wurstkonserven oder für den Kleinverkauf abge
packtes Pferdefleisch dürfen jedoch zusammen 
mit anderen Fleischsorten verkauft werden, wenn 
sie 'deutlich als Pferdefleischwaren gekennzeichnet 
sind. 
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Konditoren 

§ 97. (1) Den Konditoren (§ 94 Z. 39) steht 
auch das Recht zu, in den dem Verkauf gewid
meten Räumen Konditorwaren einschließlich 
Speiseeis zu verabreichen und nichtalkoholische 
Getränke auszuschenken. Bei Ausübung dieses 
Rechtes muß der· Charakter des Betriebes als 
Erzeugungsbetrieb gewahrt bleiben; es dürfen 
htefür keine zusätzlichen Hilfskräfte verwendet 
werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den sind auch zur Erzeugung von Lebzelten und 
Salzknabberwaren berechtigt. 

Kraftfahrzeugmechaniker 

§ 98. Den Kraftfahrzeugmechanikern (§ 94 
Z. 41) steht neben der Befugnis zur Erzeugung 
und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen (Moto
ren und Fahrgestellen) auch die Berecht,igung zur 
Verrichtung von Arbeiten des Spengler-, 
Schlosser-, Schmiede-, Lack.ierer-, Tapezierer-, 
Sattler- und Kraftfahrzeugelektrikergewerbes an 
Kraftfahrzeugen zu. 

Maler und Anstreicher 

§ 99. Maler und Anstreicher (§ 94 Z. 51) sind 
auch zum Verkleiden der Wände mit Tapeten 
berechtigt, wenn sie eine Zusatzprüfung ablegen, 
bei der die für die Ausübung dieser Tätigkeit 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nach
zuweisen sind. § 19 Abs. 2 zweiter und dritter 
Satz und § 21 gelten sinngemäß. 

Orthopädieschuhmacher 

§ 100. Orthopädieschuhmacher (§ 94 Z. 62) 
sind auch zur Ausübung der Tätigkeit des 
Schuhmacherhandwerks (§ 94 Z. 73) berechtigt. 

Schlosser und Mechaniker 

§ 101. Schlosser (§ 94 Z. 71) und Mechaniker 
(§ 94 Z. 52) sind auch zum Instandsetzen von 
Motorrädern mit einem Hubraum von nicht 
mehr als 150 cm3 sowie von Motorfahrrädern 
berechtIgt. 

Tapezierer 

§ 102. Tapezierer (§ 94 Z. 77) sind auch zum 
Zimmermalen berechtigt, wenn sie eine Zusatz
prüfung ablegen, bei der die für die Ausübung 
dieser Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten nachzuweisen sind. § 19 Abs. 2 zwei
ter und dritter Sati und § 21 gelten sinngemäß. 

3. Gebundene Gewerbe 

§ 103. (1) Gebundene Gewerbe (§ 6 Z. 2) sind 
die unter den lit. a bise angeführten Gewerbe, 

deren Ausübung an den Nachweis der Befähigung 
in der dort jeweils angegebenen Art gebunden 
ist: 

a) Zeugnis über den erfolgreichen Besuch 
einer Schule, über den erfolgreichen Besuch 
eines Lehrganges, über eine erfolgreich ab
gelegte Prüfung, über eine fachliche Tätig
keit: 

1. Chemische Laboratocien; 
2. Dienstleistungen in der automatischen 

Datenverarbeitung und Informations
technik; 

3. Aufstellung von Anlagen zur Erzeugung 
und Verwertung künstlicher Kälte; 

4. Aufstellung von Lüftungsanlagen (ein
schließlich Klimaanlagen) der Oberstufe; 

5. Aufstellung von Lüftungsanlagen (ein
schließlich Klimaanlagen) der Unter
stufe; 

6. Aufstellung von Niederdruck.zentral
heizungsanlagen und Warmwasserberei
tungsanlagen der Oberstufe und von 
Hochdruck.zen tralheizungsanlagen; 

7. Aufstellung von Niederdruck.zentral
heizungsanlagen und Warmwasserberei
tungsanlagen der Unterstufe; 

8. Technische Büros (Beratung, Verfassung 
von Plänen und Berechnungen von 
technischen Anlagen und Einrichtungen, 
ferner von Maschinen und Werkzeugen) 
auf den Gebieten des Maschinenbaues, 
der Elektrotechnik, der technischen 
Chemie, der technischen. Physik, des 
Berg- und Hüttenwesens, des Schiffs
ba:ues, der Kulturtechnik sowie auf 
sonstigen bestimmten Fachgebieten; 

b) Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte 
Lehrabschlußprüfung, über eine erfolgreich 
abgelegte sonsuige Prüfung, über den erfolg
reichen Besuch einer Schule, über den er
folgreichen Besuch eines Lehrganges, über 
eine fachLiche Tätigkeit: 

1. Antiquitäten- und Kunstgegenstände
handel; 

2. Berater in Versicherungsangelegenhei
ten; 

3. Betonwarenerzeuger; 
4. Betriebsberater einschließlich der Be

triebsorganisatoren; 
5. Blumenbinder; 
6. Buch-, Kunst- und Musikalienhandel 

(Handel mit verv"ielfältigten Schriften 
und vervielfältigten bildlichen Darstel
lungen); 

7. Buch-, Kunst- und Musikalienverlag 
(übernahme von Werken der Literatur, 
bildenden Kunst und Tonkunst zur Ver
vielfältigung und zum Vertrieb); 
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8. Chemischputzer; 
9. Drucker; 

10. Erzeuger von Druckformen für die 
Massenherstellung von Vervielfältigun
gen; 

11. Erzeuger kohlensäurehältiger Getränke; 
12. Erzeuger von kosmetischen Artikeln 

und Parfümeriewaren; 
13. Erzeuger künstlicher Mineralwässer und 

künstlicher Mineralwasserprodukte; 
14. Erzeuger von Lebensmittelkonserven 

aller Art und tiefgekühlten Lebens
mitteln; 

15. Erzeuger von Margarine, Pflanzenspeise
fetten und Speiseölen; 

16. Färber; 

17. Filmproduktion (Herstellung von zur 
öffentlichen Aufführung bestimmten 
Filmen); 

18. Fotohandel (Handel mit Fotoartikeln 
und Fotoverbrauchsmaterial); 

19. Fußpfleger; 
20. Futtermittelerzeuger ; 

21. Gablonzerwaren-Erzeuger; 
22. Gärtner; 

23. Gold-, Silber- und Perlensticker; 
24. Handelsagenten (§ 106); 

25. Handelsgewerbe (§§ 106 und 107) mit 
Ausnahme der konzessionierten Han
delsgewerbe,. des Antiquitäten- und 
Kunstgegenständehandels (Z. 1), des 
Buch-, Kunst- und Musikalienhandels 
(Z. 6), des Fotohandels (Z. 18), des Be
triebes von Tankstellen (lit. c Z. 4), des 
Kleinhandels mit Brennstoffen und 
Brennmaterial (lit. c Z. 10), des Markt
fahrergewerbes (lit. c Z. 13), sowie der 
gemäß § 105 ausgenommenen Handels
gewerbe; 

26. Handschuhmacher; 

27. Hohlglasveredler, einschließlich der 
Glasgraveure; . 

28. Hörgeräteakustiker; 
29 .. Huf- und Klauenbeschlag; 
30. Kartonagewarenerzeuger ; 
31. Kunststoffverarbeiter; 
32. Lederfärber; 
33. Maschinsticker; 
34. Masseure; 
35. Molkereien und Käsereien; 
36. Notenstecher; 
37. Rauhwarenzurichter und Rauhwaren

färber; 
38. Säger; 
39. Schädlingsbekämpfer im Pflanzenbau 

(außer mit hochgiftigen Gasen); 
40. Schönheitspfleger (Kosmetiker); 

41. Schriftgießer (Druckletternerzeuger) ; 
42. Siebmacher; 
43. Skierzeuger; 
44. Spediteure; 
45. Stempelerzeuger und Flexografen; 
46. Terrazzomacher; 
47. Transportagenten; 
48. Verlegen, ausgenommen Verspannen 

und _ Spalieren, von Belägen aus 
Kunststoff, Gummi und Linoleum so
wie von textilen Belägen; 

49. Vermögensberater; 
50: Viehschneider; 
51. Vulkaniseure; 
52. Wärme-, Kälte- und Schallisolierer; 
53. Wäschewarenerzeuger ; 
54. Werbeberater; 
55. Werbungsmittler; 

c) Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit: 
1. Abdichter gegen Feuchtigkeit un,d 

Druckwasser; 
2. Abschleifen und Versiegeln von Fuß-

böden; 
3. Asphaltierer; 
4. Betrieb von Tankstellen (Verkauf von 

Betriebsstoffen an Kraftfahrer im Be
trieb von Zapfstellen); 

5. Bürsten- und Pinselmacher; 
6. Essigerzeuger ; 
7. Frachtenreklamation; 
8. Garagierungsgewerbe (Halten von Räu

men zur Einstellung von Kraftfahrzeu
gen); 

9. Instandsetzen von Schuhen; 
10. Kleinhandel mit Brennstoffen und 

Brennmaterial; 
11. Korb- und Flechtwarenerzeuger; 
12. Maler für Industrieerzeugnisse; 
13. Marktfahrer (Fieranten); . 
14. Maschinstricker und Wirker; 
15. Posamentierer; 
16. Schirmmacher; 
17. Seiler; 
18. Senferzeuger; 
19 . Spirituosenerzeuger; 
20. Steinholzleger und Spezialestrichherstel

ler; 
21. übernahme von Arbeiten für die Ge

werbe der Chemischputzer oder der 
Färber; 

22. Vermieten von Kraftfahrzeugen ohne 
Beistellung eines Lenkers; 

23. Versicherungsmakler; 
24. Wäscher und Wäschebügler; 
25. Weber; 
26. Wermut~, Dessert-, Schaum- und Perl

weinerzeuger ; 
27. Zimmer- und Gebäudereiniger. 

(2) Die im Abs. 1 l~t. a und b jeweils ange
führten Arten des Nachweises der Befähigung 
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können in Verbindung untereinander oder 
~ vom Nachweis einer fachlichen Tätigkeit ab
gesehen - auch für sich allein vorgeschrieben 
werden (§ 22). Das Zeugnis über die erfolgreich 
abgelegte Lehrabschlußprüfung und über den 
erfolgreichen Besuch einer Schule (Abs. 1 lit. b) 
dürfen nicht in Verbindung miteinander vorge
schrieben werden. 

§ 104. Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
vorsieht, wird durch die Einreihung eines Ge
werbes unter die gebundenen Gewerbe der Be
rechtJigungsumfang von anderen gebundenen 
Gewerben, von konzessionierten Gewerben und 
von Handwerken nicht berührt. 

§ 105. Nachstehende Handelsgewerbe sind freie 
Gewerbe (§6 Z. 3): Kleinhandel mit Milch, Obst, 
Gemüse, Butter, Eiern, Naturblumen, Christbäu
men, Devotionalien und üblichen Reiseandenken 
(ausgenommen Lebensmittel sowie solche Devo
tionalien und Reiseandenken aus Edelmetallen, 
die der Punzierungspflicht unterliegen), den im 
§ 111 Z. 2 und 3 angeführten Druckwerken, 
Handel mit Altwaren, Ver kauf von gebratenen 
Kartoffeln und gebratenen Früchten auf der 
Straße. 

Befähigungsnachweis für Handelsagenten und 
Handelsgewerbe 

§ 106. Der Befähigungsnachweis für das Ge
werbe der Handelsagenten (§ 103 Abs. 1 lit. b 
Z. 24) und ein Handelsgewerbe (§ 103 Abs. 1 
lit. b Z. 25) ist durch das Zeugnis über 
die mit Erfolg abgelegte Lehrabschlußprü
fung in ·einem einem Handelsgewerbe ent
sprechenden Lehrberuf oder durch den 
Nachweis einer schulmäßigen Ausbildung, 
durch die die Lehrabschlußprüfung auf Grund 
VOn Vorschriften gemäß dem Berufsausbildungs
gesetz ersetzt wird - sowie durch das Zeugnis 
über eine fachliche Tätigkeit, die in einer min
destens zweijährigen kaufmännisch·en TätJigkeit zu 
bestehen hat, zu er<bringen. 

§ 107. (1) Wer eine Meisterprüfung oder eine 
Konzessionsprüfung, bei der auch die üblicher
weise bei· der Meisterprüfung verlangten kauf
männischen .Kenntnisse nachgewiesen werden 
müssen, erfolgreich abgelegt hat, weist die Be
fähigung zum Handel mit den in das betreffende 
Gewerbe oder in ein: mit diesem Gewerbe ver
wandtes Handwerk oder ver:wandtes handwerk's
artiges Gewerbe (§ 20) einschlägigen Waren sowie 
mit Stoffen und Artikeln nach, die bei der Aus
übung dieser Gewerbe regelmäßig bearbeitet 
oder verarbeitet werden. 

(2) Die mindestens dreijährige befugte selb
ständige Ausübung eines gebundenen Gewerbes 
wird als Nachweis der Befähigung Zum Handel 
mit den in das betreffende Gewerbe einschlägigen 
Waren sowie mit Stoffen und Artikeln, die bei 

der Ausübung dieses Gewerbes regelmäßig be
arbeitet oder verarbeitet werden, anerkannt. 

(3) Wer eine Tätigkeit, die einem konzes
sionierten Gewerbe, für dessen Ausübung eine 
Konzessionsprüfung im Sinne des' Abs. 1 vor-. 
gesehen ist, die einem Handwerk oder einem 
gebundenen Gewerbe entspricht, auf Grund 
einer auf die Ausübung des betreffenden Ge
werbes in der Form eines Industriebetriebes 
lautenden Gewerbeberechtigung durch min
destens drei Jahre ausgeübt hat, weist die Be
fähigung zum Handel mit den in das betreffende 
Gewerbe einschlägig.en Waren sowie mit Stoffen 
und Artikeln nach, die bei der Ausübung dieser 
Gewerbe regelmäßig bearbeitet oder verarbeitet 
werden. 

(4) Personen, die den Befähigungsnachweis 
gemäß Abs. 1 bis 3 für ein auf bestimmte Wa
ren eingeschränktes Handelsgewerbe erbracht 
und dieses Handelsgewerbe durch vier Jahre 
selbständig befugt ausgeübt haben, erbringen den 
Befähigungsnachweis für das unbeschränkte 
Handelsgewerbe. 

(5) Personen, die 

1. als vertretungsbefugte Mitglieder eines zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Organes 
einer in das Handelsregister eingetragenen juri
stischen Person, 

2. als vertretungsbefugte Gesellschafter einer Per
sonengesellschaft des Handelsrechtes, 

3. als Arbeitnehmer einer in das Genossenschafts
register eingetragenen juristischen Person, 
denen ein maßgebender Einfluß auf den 
Geschäftsbetrieb dieser juristischen Person 
zusteht, oder 

4. als Prokuristen 

fünf Jahre überwiegend kaufmännisch tang 
waren, erbringen den Befähigungsnachweis für 
Handelsgewerbe. 

4. Bestimmungen für einzelne gebundene 
Gewerbe 

Aufstellung von Lüftungsanlagen (einschließlich 
Klimaanlagen) sowie von Zentralheizungs- und 

Warmwasserbereitungsanlagen 

§ 108. (1) Zur Ausübung des Gewerbes der 
Aufstellung von Lüftungsanlagen (einschließlich 
Klimaanlagen) der Unterstufe (§ 103 Abs. 1 lit. a 
Z. 5) berechtigte Gewerbetreibende sind zur Auf
stellung von Lüftungsanlagen (einschließlich 
Klimaanlagen) mit einer geförderten Luftmenge 
bis' einschließlich 3000 m3/h und einer Kältelei
stung bis einschließlich 10.000 kcal/h berechtigt. 

(2) Zur Ausübung des Gewerbes der Aufstel
lung von Niederdruckzentralheizungsanlagen und 
V/ armwasserbereitungsanlagen der Unterstufe 
(§ 103 Abs. 1 lit. a Z. 7) berechtigte Gewerbetrei
bende sind berechtigt 
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1. zur Aufstellung von Niederdruckzentral- I 
heizungsanlagen mit einer Leistung bis ein
schließlich 70.000 kcal/h ausschLießlich des An
schlusses ,dieser Anlagen ;tn Hochdruckzentral
heizungsanlagen und 

2. zur Aufstellung von Warmwasserbereitungs
anlagen mit einer Leistung his einschließlich 
35.000 kcal/h. 
(3) Niederdruckzentralheizungsanlagen sind 

Anlagen, bei denen der Dampfdruck 0,5 atü 
nicht übersteigt. Hochdruckzentralheizungsanla
gen sind Anlagen, bei denen der Dampfdruck 
0,5 atü übersteigt. 

(4) Zur Ausübung eines Gewerbes gemäß § 103 
Abs. 1 lit. a Z. 4 und 6 (Aufstellung der dort 
genannten -Anlagen) berechtigte Gewerbetrei
bende sind zur Aufstellung dieser Anlagen ohne 
Beschränkung der Leistung gemäß Abs. 1 und 2 
berechtigt. 

A~ltiquitäten- und Kunstgegenständehandel 

§ 109. Händler mit Antiquitäten und Kunst
gegenständen (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 1) sind ver~ 
pflichtet, 
1. über die Auskunftspflicht des § 338 hinaus 

auch den Sicherheitsbeh6rden während der 
Geschäftsstunden die Nachschau in den 
Geschäftslokalen zu ermöglichen, Beweismittel 
vorzulegen, Einsicht in die Geschäftsbücher zu 
gewähren und _ die für die überprüfung not
wendigen Auskünfte, insbesondere über die 
Herkunft der Waren, zu erteilen; 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen über 
verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 
dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich ent
zogene Gegenstände geordnet und nachschau
bereit aufzubewahren. 

Blumenbinder 

§ 110. Blumenbinder (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 5) 
sind auch zum Handel mit Blumen berechtigt. 

dungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenom
men ist, ferner mit sogenannten Magazinen 
und mit Kurzheften erzählenden Inhaltes, in 
einem Umfang bis zu drei Druckbogen; 

4. Kleinhandel mit Bilderbüchern und Märchen
büchern für Kinder. 

Drucker 

§ 112." (1) Drucker (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 9) 
sind zur Satzherstellung nach allen Verfahren 
und zur Vervielfältigung von Schriften und bild
lichen Darstellungen in einem zur Massenher
stellung geeigneten Verfahren berechtigt. 

(2) Drucker sind auch zum Verlag und zum 
Verkauf von Schriften und bild lichen Darstellun
gen sowie zum Verkauf von Satzerzeugnissen 
aller Art berechtigt, die sie mit eigenen Betriebs
mitteln und auf eigene Rechnung herstellen. 

(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 103 
Abs. 1 lit. b Z.9 ist unbeschadet der Rechte der 
Drucker 
1. die Spielkartenerzeugung; 
2. das Bedrucken von Webwaren, Strick- und 

Wirkwaren, Tapeten, Glaswaren, Metallen, 
Gummiwaren und Kunststoffen. 

Erzeuger von Druckformen für die Massenher
stellung von Vervielfältigungen 

§ 113. Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 103 
Abs. 1 lit. b Z. 10 ist unbeschadet der Rechte 
der Erzeuger von Druckformen für die Massen
herstellung von Vervielfältigungen die Erzeugung 
von Trockenbügelstempeln und Trock~nbügeleti
ketten sowie die Erzeugung von Druckformen 
für das Bedrucken der im § 112 Abs. 3 Z. 2 ge
nannten Erzeugnisse. 

Handelsgewerbe 

§ 114. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
eines Handelsgewerbes (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 25) 
berechtigt sind, sind auch 

1. zum Betrieb von Tankstellen (§ 103 Abs. 1 
Buch-, Kunst- und Musikalienhandel lit. c Z. 4), 

§ 111. Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 103 - 2. zur Ausübung des Kleinhandels mit Brenn-
Abs. 1 lit. b Z. 6 ist unbeschadet der Rechte der stoffen und Brennmaterial (§ 103 Abs. 1 lit. c 
Buchhändler Z. 10) und 

1. der Handel mit Briefmarken für Sammel- 3. zur Ausübung emes freien Handelsgewerbes 
zwecke; gemäß § 105 

2. der Handel mit vervielfältJigten Schriften und berechtigt, sofern ihre Gewerbeberechtigung nicht 
vervielfältigten bildlichen Darstellungen, die eine Einschränkung aufweist, die die Ausübung 
im Verkehr oder im häuslichen, gesellschaft- des betreffenden-in Z. 1 bis 3 genannten Handels
lichen oder religiösen Leben oder bei der gewerbes ausschließt. 
Erwerbstätigkeit ausschließlich als Hilfsmittel 
dienen; 

3. der Kleinhandel mit Sonderheften von Zeit
schriften und Saisonmodeheften, soweit dieser 
nicht gemäß § 2 Abs. 1 Z. 18 vom Anwen-

Handelsagenten 

§ 115. (1) Gegenstand des Gewerbes der 
Handelsagenten (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 24) ist 
das Vermitteln oder das Abschließen von Waren-
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handelsgeschäften in fremdem Namen und für 
fremde Rechnung für Personen, die Waren der 
angebotenen Art zur Ausübung ihrer selbständi- -
gen Erwerbstätigkeit benötigen, ohne Rücksicht 
darauf, ob das Vermitteln oder Abschließen im 
Rahmen einer ständigen Betra'uung oder auf 
Grund einzelner Aufträge ausgeübt wird. 

(2) Der Handelsagent ist auch zum Vermitteln 
oder zum Abschließen von Rechtsgeschäften in 
fremdem Namen und für fremde Rechnung über 
Arbeiten berechtigt, wenn dieses Vermitteln oder 
Abschließen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Vermitteln oder Abschließen eines 
Warenhandelsgeschäftes im Sinne des Abs. 1 steht. 

(3) Der Handelsagent ist berechtigt, Personen, 
die Waren der angebotenen Art zur Ausübung 
ihrer selbständigen Erwerbstätigkeiten benötigen, 
-aufzusuchen, um Bestellungen auf diese Waren 
zu sammeln. Das Aufsuchen von Privatpersonen 
(§ 57 Abs. 1) zum Zwecke des Sammelns von I 
Bestellungen ist hingegen verboten. 

(4) Der Handelsagent darf beim Aufsuchen I 
von Personen Zum Zwecke des Sammlens von 
Bestellungen nur Warenmuster mit sich führen. 

Lebensmittelhändler 

§ 116. (1) Den Gewerbetreibenden, die zur 
Ausübung des Kleinhandels mit Lebensmitteln 
berechtigt sind, stehen im Rahmen ihrer 
Gewerbeberechtigung auch folgende Rechte zu: 

1. die Zubereitung und in den dem Verkauf ge
widmeten Räumen die Verabreichung von 
Fleisch, Fleischwaren, Fisch, Geflügel, belegten 
Brötchen, Brotaufstrich, Fleisch- und Wurst
salaten, Fleisch- und Wurstmayonnaisenund 
üblichen kalten Beigaben, wie Essiggemüse, 
Mayonnaise, Senf, Kren, Brot und Gebäck; 

2. der Verkauf von warmen oder angerichteten 
kalten Speisen im Umfange der Z. 1; 

3. die Zubereitung von Obst- und Gemüs~säften; 

4. in den dem Verkauf gewidmeten Räumen der 
Ausschank von Milch, Milchmischgetränken, 
anderen nichtalkoholischen kalten Getränken 
und ,Flaschenbier sowie die Verabreichung von 
vorverpackt angeliefertem Speiseeis. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
muß der Charakter des Betriebes als Handels
betrieb gewahrt bleirheil.; es ,dü1"fen hidür keine 
zusätzlichen Hilfskräfte verwendet werden. 

(3) Für die zum Kleinhandel mit Milch, Obst, 
Gemüse und Butter berechtigten' Gewerbetrei
benden (§ 105) gelten die Abs. 1 und 2 sinIi
gemäß. 

Spediteure 

§ 117. Den Spediteuren (§ 103 Abs. 1 lit. b 
Z. 44) stehen auch folgende Rechte zu: 

1. die Beförderung von Gütern zu und von der 
Station eines Eisenbahn-, Schiffahrts- oder 
Luftverkehrsunternehmens oder zu und von 
den Lagern und Sammelstellen des Spediteurs, 
wenn der Spediteur die Güter mit Frachtbt1ief 
einem solchen Unternehmen um eigenen 
Namen zur Beförderung zu übergeben hat 
oder 1m Frachtbrief als Empfänger der Güter 
angegeben ist oder vom im Frachtbrief ange
gegebenen Empfänger mit der Abholung der 
Güter von der Station eines solchen Unter
nehmens beauftragt worden ist; 

2. die Geltendmachung von Forderungen an 
Transportunternehmen aus dem Frachten
geschäft (Frachtenreklamaoion) hinsichtlich der 
Güter, deren Beförderung der Spediteur be
sorgt hat; 

3. die Ausübung jener Tätigkeiten, zu deren Aus
übung die Transportagenten (§ 103 Abs. 1 lit. b 
Z. 47) berechtigt sind. 

Garagierungsgewerbe 

§ 118. Keiner besonderen Gewerbeberechti
gung für das Garagierungsgewerbe (§ 103 Abs. 1 
lit. c Z. 8) bedarf es, wenn Kraftfahrzeuge in 
Betrieben von Gewerbetreibenden, die zur Er
zeugung, Instandsetzung, Belehnung von oder 
zum Handel mit Kraftfahrzeugen berechtigt sind, 
nur während einer für die eigentlichen Betriebs
zwecke erforderlichen Zeit eingestellt oder auf 
Grund eines Zurückbehaltungsrechtes, das aus 
geschuldeten Beträgen für wesentliche Aufwen
dungen abgeleitet wird, verwahrt werden und 
während dieser Zeit außer Betrieb stehen. 

Tankstellen 

§ 119. (1) Zum Betrieb von Tankstellen be
rechtigte Gewerbetreibende (§ 103 Abs. 1 lit. c 
Z. 4) sind, unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 34, zur Ver,richoung der beim Betrieb von 
Zapfstellen üblichen Tätigkeiten für Kraftfahrer, 
Wlie zum Abschmieren, tHwechsel, zur Batterie
pflege, zum Nachfüllen von Luft, Waschen des 
Kraftfahrzeuges und dgl., berechtigt. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den sind auch zum Kleinhandel mit Heizölen, 
Kraftf ahrzeugersa tzteilen und Kraftf ahrzeug
zubehör, soweit diese Ersatzteile und dieses Zu
behör für die Erhaltung oder Wiederherstellung 
der Betriebsfähigkeit des Kraftfahrzeuges oder 
für die Verkehrssicherheit notwendig sind, Kraft
fahrzeugpflegemitteln, Toiletteartlikeln, Straßen
karten, Fotoverbrauchsmaterial, Ansichtskarten 
und üblichen Reiseandenken (§ 105) berechtigt. 

(3) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 2 
muß der Charakter des Betriebes als Tankstelle 
gewahrt bleiben, und es qürfen hiefür weder 
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zusätzliche Hilfskräfte noch ausschließlich diesem 
Verkauf dienende Räume verwendet werden. 
Dies gilt jedoch nicht für die Ausübung des 
Kleinhandels mit Heizölen. 

Versicherungsmakler 

§ 120. Versicherungsmakler (§ 103 Abs. 1 lit. c 
Z. 23) sind auch berechtigt, ihre Auftraggeber 
über die für sie vermittelten oder in ihrem 
Namen und auf ihre Rechnung abgeschlossenen 
Versicherungsverträge zu beraten. 

(3 ) Vor Festlegung des Höchsttarif es sind die 
zuständige Allgemeine Fachgruppe des Fremden
verkehrs, die zuständige Fachgruppe der Reise
bür,os und die zuständige Kammer für Arbeiter 
und Angestellte zu hören. 

(4) Der zum Verkauf oder zur Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten im Sinne des 
Abs. 1 berechtigte Gewerbetreibende hat den 
geltenden Höchsttarif "in den für den Verkehr 
mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen ersicht
lich zu machen. 

§ 124. (1) Für den Verkauf oder die Ver-
Viehschneider ,mittlung des Verkaufes von Eintrittskarten für 

§ 121. (1) Viehschneider (§ 103 Abs. 1 lit. b öffentliche Vorführungen oder Schaustellungen 
Z. 50) haben die für die Ausübung ihrer Tätig- aller Art darf keine höhere als die im Höchst
keit erforderlichen Geräte in tadellosem Zustand tarif (§ 123 Abs. 1) festgelegte Vergütung ver
zu erhalten und einen entsprechenden Vorrat an langt oder angenommen werden. 
Desinfektionsmitteln mit sich zu führen. 

(2) Unmittelbar vor und nach jedem Vieh
schnitt sind die Geräte und Kleider, das Schuh
werk sowie die Hände der bei der Verrichtung 
Beschäftigten zu reinigen und entsprechend zu 
desinfizieren. Vorher darf ein anderes Gehöft 
oder ein anderer Ort nicht betreten werden. 

5. Bestimmungen für einzelne freie Gewerbe 

Altwarenhandel 

§ 122. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Alt
warenhandels mit dem konzessionierten Gewerbe 
des Handels mit Waffen (§ 131 Abs. 1 Z. 1 lit. b 
oder Z. 2 lit. b) ist verboten. 

(2) Die Bestimmungen des § 109 über die 
Pflichten der Händler mit Antiquitäten und 
Kunstgegenständen gelten sinngemäß auch für 
Altwarenhändler. 

Theaterkarten büros 

§ 123. (1) Der Landeshauptmann kann durch 
Verordnung emen Höchsttarif erlassen, in 
dem die Höhe einer angemessenen Vergütung 
für den Verkauf oder die Vermittlung des Ver
kaufes von Eintrittskarten für öffentliche Vor
führungen oder Schaustellungen aller Art, wie 
Theater- und Konzertaufführungen, Gesangsvor
träge, Belustigungen, Ausstellungen und dgl., in 
Verhältnissätzen der Kassenpreise festzulegen ist. 
Diese Verhältnissätze, die nach objektiven Merk
malen abzustufen sind, dürfen ausschließlich der 
Umsatzsteuer höchstens 20% des Kassenpreises 
betragen. 

(2) Als Kassenpreis gilt der Eintrittspreis zu
züglich aller von jedem Käufer bei dem un
mittelbaren Einkauf dem Unternehmer der 
öffentlichen Vorführung oder Schaustellung zu 
entrichtenden sonstigen Beträge. 

(2) Wenn die Besorgung oder Vermittlung 
von Eintrittskarten übernommen, aber nicht aus
geführt WLird, so darf hiefür keine Vergütung 
verlangt oder angenommen werden. 

(3) Der Ersatz von Barauslagen, wie Spesen 
für Telegramme und Ferngespräche, fällt nicht 
unter die Verbote der Abs. 1 und 2. 

§ 125. Beim Verkauf oder bei der Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder Schaustellungen aller Art im 
Sinne des § 123 Abs. 1 dürfen nur Eintrittskarten, 
die mit dem Aufdruck od.er der handschrift
lichen Angabe des Kassenpreises (§ 123 Abs. 2) 
versehen sind, abgegeben werden; auf den An
weisungen muß der Kassenpreis ersichtlich sein. 

§ 126. Beim Verkauf oder bei der Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder Schaustellungen aller Art im 
Sinne des § 123 Abs. 1 ist es verboten, Eintritts
karten oder Anweisungen an Personen abzu
geben, von denen bei Anwendung der Sorgf<).lt 
eines ordentlichen Kaufmannes bekannt sein muß, 
daß sie die Karten oder Anweisungen nur zur 
geschäftlichen Weiterverwertung erwerben wol
len; die übl'iche Abgabe an gleichartige Unter
nehmen, Reisebüros und dgl. ist jedoch gestattet: 

§ 127. Der Zum Verkauf oder zur Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffent
liche Vorführungen oder Schaustellungen aller 
Art im Sinne des § 123 Abs. 1 berechtigte 
Gewerbetreibende dad aus Anlaß ,des K:arten
bezuges oder der Kartenvermittlung nur mit 
dem Unternehmer ,der öffentlichen Vorführung 
oder Schaustellung selbst, aber nicht m~t dessen 
Arbeitnehmern in geschäftlichen Verkehr treten, 
es sei denn; daß diese hiezu ausdrücklich 
bevollmächtigt sind; insbesondere ist es verboten, 
jenen Arbeitnehmern unmittelbar oder mittelbar 
eine Vergütung anzubieten oder zu leisten. Es 
darf jedoch eine an den Unternehmer abzu-
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führende Leistung zugunsten der Arbeitnehmer· 
ausbedungen werden. 

Verabreichung von Speisen 
Getränken auf der: Straße 

und Ausschank von 
oder bei Veranstal-

tungen im Freien 

§ 128. (1) Gewerbetreibende, die zur Ver
abreichung von Fleisch, Fleischwaren, Fisch, 
Geflügel, Pommes frites, belegten Brötchen, 
Brotaufstrich, Fleisch- und Wurstsalaten, Fleisch
und Wurstmayonnaisen und üblichen kalten 
Beigaben, wie Essiggemüse, Mayonnaise, Senf, 
Kren, Brot und Gebäck, sowie von vorverpackt 
angeliefertem Speiseeis auf der Straße oder bei 
Veranstaltungen im Freien, wenn vom Gewerbe
treibenden keine Tische oder Sitzgelegenheiten 
bereitgehalten werden, berechtigt sind, sind auch 
zum Verkauf von warmen oder angerichteten 
kalten Speisen in diesem Umfange berechtigt. 
Weiters sind sie auch zum Verkauf von handels
üblich verpackten Lebensmitteln, die ohne Zu
bereitung zum Verzehren geeignet sind, sowie 
von Brot und Gebäck berechtigt. 

(2) Gewerbetreibende, die zum Ausschank von 
Milch, Milchmischgetränken, anderen nichtalko
holischen kalten Getränken und Flaschenbier auf 
der Straße oder bei Veranstaltungen im Freien, 
wenn vom. Gewerbetreibenden keine Tische und 
Sitzgelegenheiten bereitgehalten werden, berech
tigt sind, sind auch berechtigt, diese Getränke 
sowohl in handelsiiblich verschlossenen als auch 
in unverschlossenen Gefäßen zu verkaufen. 

(3) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
muß der Charakter des Betriebes als Ver
abreichungsbetrieb und bei Ausübung der Rechte 
gemäß Abs. 2 muß der Charakter des Betriebes 
als Ausschankbetrieb gewahrt bleiben; es dürfen 
hiefür keine zusätzlichen Hilfskräfte verwendet 
werden. 

(4) Den Verkäufern von gebratenen Kartoffeln 
und gebratenen Früchten auf der Straße steht 
das Recht zu, ihre Waren am Standplatz zuzu
bereiten und auch in warmem Zustand zu ver
kaufen. 

6. Bestimmungen für einzelne in der Form eines 
Industriebetriebes ausgeübte Gewerbe 

§ 129. Gewerbetreibenden, die Tätigkeiten 
gemäß § 94 Z. 1, 16 oder 39 in der Form eines 
Industriebetriebes ausüben, stehen jeweils die 
entsprechenden Rechte gemäß § 95, § 96 oder 
§ 97 zu. 

7. Konzessionierte Gewerbe 

§ 130. Konzessionierte Gewerbe (§ 5 Z. 2) 
sind die nachstehend angeführten Gewerbe: 

I. 

Waffengewerbe (§ 131); 

Zündwarenerzeugung (§ 143); 
Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie 

von Zündmitteln und sonstJigen Sprengmitteln, 
die nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz 
unterliegen, und Handel mit diesen Erzeug
nissen (§ 146); 

Betrieb von Sprengungsunternehmen (§ 150); 

Dampfkesselerzeugung (§ 153); 

H. 

Baumeister (§ 157); 
Zimmermeister (§ 158); 
Steinmetzmeister (§ 159); 
Brunnenmeister (§ 160); 
Gas- und Wasserleitungsinstallation (§ 163); 
Elektroinstallation der Oberstufe (§ 166); 
Elektroinstallation der Unterstufe (§ 167); 
Errichtung von Blitzschutzanlagen (§ 169); 
Rauchfangkehrergewerbe (§ 172); 

III. 

Ausflugswagen-Gewerbe; 
Mietwagen-Gewerbe; 
Taxi-Gewerbe; 
Hotelwagen-Gewerbe; 
Fiaker-Gewerbe; 
Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen; 
Betrieb von Schleppliften (§ 179); 
Luftfahrzeugmechanikergewerbe (§ 183); 

IV. 

Gastgewerbe (§ 189); 
Reisebüros (§ 208); 
Fremdenführergewerbe (§ 214); 

V. 

Herstellung von zur arz~eilichen Verwendung 
bestimmten Stoffen und Präparaten, von 
Giften usf., SteriLisierung von Verbal1!dma:terial 
(§·220); 

Herstell~ng von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten 
(§ 221); 

Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika 
(§ 222); 

Drogistengewerbe (§ 223); 
Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen 

emd Infusionsgeräten und Handel mit diesen 
Gegenständen (§ 228); 

Erzeugung von medi~1nischem Naht-und Organ
ersatzmaterial und Handel mit diesen Erzeug
nissen (§ 232); 
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Bestatter (§ 237); 
Schädlingsbekämpfung (§ 243); 
Kanalräumer (§ 249); 
Abdecker (§ 254); 

VI. 

Immobilienmakler (§ 259); 
Immobilienverwaltung (§ 263); 
Personalkreditvermittlung (§ 267); 
Ausgleichsvermittlung (§ 271); 
Pfandleiher (§ 278); 
Versteigerung beweglicher Sachen (§ 295); 
Auskunfteien über Kreditverhältnisse (§ 303); 
Einziehung fremder For,derungen (§ 307); 
Berufsdetektive (§ 311); 
Bewachungsgewerbe (§ 318); 

8. Bestimmungen für die einzehten 
konzessionierten Gewerbe 

I. 

Waffengewerbe 

§ 131. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen: 
1. hinsichdich nichtmilitärischer Waffen und 

nichtmilitärischer Munition 
a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instand

setzung (einschließlich der Tätigkeit der 
Büchsenmacher), 

b) der Handel, 
c) das Vermieten, 
d) die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes; 

2. hinsichtlich militärischer Waffen und militäl'i
scher Munition 
a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instand

setzung, 
b) der Handel, 
c) die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes. 

(2) Der Konzessionspflicht unterliegen nicht: 
1. die Erzeugung, Bearbeitung, Instandsetzung 

und das Vermieten von Hieb- und Stichwaffen 
sowie der Handel mit diesen Waffen; 

2. das Instandsetzen und das Vermieten von vor 
dem Jahre 1871 erzeugten Schußwaffen und 
von Waffen, die nur noch musealen, dekora
tiven, Lehr- oder' Sammelzwecken dienen, 
sowie der Handel mit diesen Gegenständen; 

3. die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes 
der in Z. 1 und Z. 2 angeführten Gegenstände; 

4. das Gravieren und Ziselieren von Schußwaffen; 

5. das Vermieten von Druckluftwaffen, C02-
Waffen und Zimmerstutzen sowie der Verkauf 
der dazugehörigen Munition bei Veranstal
tungen zur Volksbelustigung zur Verwendung 
bei der betreffenden Veranstaltung. 

NichtmiLitärische Waffen 

§ 132. (1) Nichtmilitärische Waffen und nicht
militäl'ische Munition im Sinne dieses Bundes
gesetzes sind Waffen und Munition gemäß den 
Bestimmungen des Waffengesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 121, in der Fassung der Waffengesetz
Novelle 1971, BGBI. Nr. 109, und der Waffen
gesetz-Novelle 1973, BGBI. Nr. 168, ausgenom
men die im § 40 Abs. 3 lit. a dieses Gesetzes 
erwähnten Waffen und Munitionsgegenstände. 

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne 
des § 131 Abs. 1 Z. 1 Iit. a und Z. 2 lit. a gilt 
auch das Laden von Patronen. 

Rechte 

§ 133. (1) Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für die Erzeugung, Bear
beitung oder Instandsetzung von nichtmaitäri
s,chen Waffen (§ 131 Abs. 1 Z. 1 lit. a) berechtigt 
sind, sind auch zur Bearbeitung,'Instandsetzung 
und Umarbeitung von militärischen Handfeuer
waffen berechtigt. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung, Bearbeitung oder 
Instandsetzung von nichtmilitärischen Waffen 
(§ 131 Abs. 1 Z. 1 lit. a) oder einer 
Konzession für den Handel mit nichtmilitärischen 
Waffen (§ 131 Abs. 1 Z. 1 lit. b) berechtigt sind, 
sind auch zum Handel mit pyrotechnischen 
Artikeln berechtigt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung von nichtmili~ 
tärischen Waffen (§ 131 Abs. 1 Z. 1 lit. a) oder 
einer . Konzession für den Handel mit nicht
militärischen Waffen (§ 131 Abs. 1 Z. 1 lit. b) 
berechtigt sind, sind auch zum Vermieten von 
nichtmilitärischen Waffen berechtJigt . 

(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung, Bearbeitung oder 
Instandsetzung von Waffen oder Munition (§ 131 
Abs. 1 Z. 1 lit. a oder Z. 2 lit. a) oder einer 
Konzession für den Handel mit Waffen oder 
Munition (§ 131 Abs. 1 Z. 1 lit. b oder Z. 2 lit. b) 
berechtigt sind, sind auch zur Vermittlung des 
Kaufes und Verkaufes dieser Gegenstände be-
rechtigt. . . 

(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung, Bearbeitung oder 
'Instandsetzung von Schußwaffen (§ 131 Abs. 1 
'2. 1 lit. a oder Z. 2 lit. a) berechtigt sind, sind 
auch zum Laden von Patronen berechoigt. 

Besondere VoraUJSlsetzungen 

§ 134. (1) Die Erteilung der Konzession für 
die im § 131 Abs. 1 angeführten Waffengewerbe 
erfondert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen 
1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 
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2. bei natürlichen Pers'Onen die öSiterreichische 
Staatsbürgerschaft und ·rhren Wohnsitz im In
land, 

3. bei juristischen Personen und Personengesell
schaften des Handelsrechtes 
a) ihren Sitz 'Oder ihre . Hauptniederlassung 

im Inland und 
b) die österreichische Staatsbürgerschaft der 

Mitglieder der zur gesetzlich.en Vertretung 
berufenen Organe 'Oder der geschäfts
führungs- und vertretungsbefugten Gesell
schafter und deren W'Ohnsitz im Inland, 
SOWle 

4. daß die Gewerbeausübung vom Standpunkt 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe; 
Ordnung un!d Sicherheit keinen Bedenken be
gegnet. 

(2). Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann die im Abs. 1 Z. 3 bezeich
neten Voraussetzmngen nachsehen, wenn -gegen 
eine s'Olche Nachsicht vom Standpunkt der Staats
sicherhei,t keine Bedenken bestehen. Bei K'On
zessi'Onen für die Erzeugung, Bearbeitung und 
Instandsetzung v'On militärischen Waffen und 
militärischer Muniti'On (§ 131 Abs. 1 Z. 2 lit. a) ist 
die NachSlicht bei Zutreffen der im ersten Satz 
aufgestellten V'Oraussetzung zu el'Ueilen, wenn 
militärische Belange 'die Geweribeausübung im 
Inland erfordern. Bei Kc'Onzessionen hinsichtlich 
nichotmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer 
Muniti'On (§ 131 Abs. 1 Z. 1) ist bei der Nach
sichtoserteilung das Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Inneres und dem Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenhei-ten, bei Konzes
sionen hinsichtlich militärischer Waffen und mili
tärischer Muniti'On (§ 131 Abs. 1 Z. 2) mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung, mit dem 
Bundesmini'ster für Inneres und mit dem Bundes
minister für Auswärtige Angelegenheiten her
zustellen. 

Sicheriheit und zur Auf.rechterhaltung der öffent
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit n'Otwendig 
sind. 

(2) Ver'Ordnungen gemäß Abs. 1 können zum 
Gegenstand haben 
1. die Beschaffenheit der Betriebsmittel, 
2. ·die Art der Ausübung der Brzeugung, Bearbei

tung 'Oder Instandsetzung v'On Waffen und 
Munition sowie des Handels mit diesen Gegen
ständen, 

3. ,die Tätigkeit ,der überprüfung und Erpr'Obung 
von Waffen und Muniti'On im Ra!hmen der 
Gewerbeausübung, 

4. die Lagerung v'On Waffen und Munition, w'Obei 
auch die Anzeig,e der Lagel1stätten bei .der 
BezirksverwaltungS'behörde ·sowie ,die Führung 
besonderer Lagerbücher vorgeschrieben werden 
kann, aus denen die vorrätig gehaltenen 
Waffen und die vorrätig gehaltene Muniti'On 
e~sichtlich sind, 

5. V'O~schriften über die sichere Aufbewahrung 
von Waffen und Muniti'On. 

Veribot ,der gleichzeitigen Ausühung mit ,dem 
Gewerbe des AItw3Jrenhandels 

§ 136. Die gleichzeitige Ausübung des Handels 
mit Waffen (§ 131 Abs. 1 Z. 1lit. bund Z. 2 lit. b) 
mit dem GeweI'be des Altwarenihandels iS1: ver
boten. 

Vermieten von Waff·en 
Tätigkeiten außerha~b der Betriebsstät::e 

§ 137. (1) Das Vermieten v'On militärischen 
Waffen ist außer in den Fällen des Abs. 3 unzu
lässig. 

(2) Die Erzeugung, Bearbeitung und In!>tand
setzung,das Fei~bieten und der Verkauf von 
Waffen und Muniti'On sowie das Vermieten von 
nichtmilitärischen Waffen außerhalb der 

(3) Den im Abs. 1 bezeichneten V'Oraussetzun·· Betriebsstätten (Werkstätten oder Verka.ufs
gen haben die Gewerbetreibenden au~. während I lokale) ist a~ßer in den Fällen des § 131 Abs. 2 
der gesamten Dauer ,der Gewe~beausubung zu Z. 5 unzulässIg. 
entsprechen; sie haben bi,s zur Wiedererfüllung 3 D V· d d' I d 
dieser Voraussetzungen ~hr.en Betrieb einzustel- () Sch aßs ffermleten. udn Vle k nsftand,setdzung ' 
I . Ab .. "ß d von u wa en sowIe; er er au ,es azu-
en. S.2 1st smngema anzuwen en. h" . Sch' ßb d f f b h" dl'ch h ge ongenie e ar es au e or: 1 gene-

migten Sch·ieß'stätten ist den zur Ausübung der 
AusÜibungsv'Orschriften entsprechenden K'Onzessi'On gemäß § 131 Abs. 1 

§ 135 (1) D B d .. f" H d I Z. 1 lit. a, b 'Oder c oder Z. 2 lit. a O'der b . er un esmmister ur an e . . ' 
G be d I d . h 'b ch d d' I berechtigten Gewerbetrerbenden -gestattet. ewer un n ustne ' at - un es a! et ' er 
Bestimmungen der §§ 69 bis 72 - hinsichtlich 
der im § 131 Abs. 1 angeführten Waffengewerbe 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres und mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung, hinsichtlich der im § 131 Abs. 1 
Z. 2 angeführten Waffengewerbe auch im Einver· 
nehmen mit dem Bundesminiswr für Landes
verteidigung, ,durch Verordnung jene VOl1schrif
ten zu erlassen, die aus Gründen Ider nati'Onalen 

Waffenlbuch 

§ 138. (1) Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für die Erzeugung, Be
arbeitung oder Instandsetzung von militärischen 
Waffen, militärischer Muniti'On, v'On Faustfeuer
waffen oder der dazugehörigen Munition, für 
den Handel mit <diesen Gegenständen oder für 
das Vermieten von Faustfeuerwaffen (§ 131 
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Acbs. 1 Z. 1 lit. a, bund c sowie Z. 2 lit. a und b) Zuge der Instandsetzung durch einen befugten 
berechtigt sind, haben ein Waffenbuch zu führen, Gewel'betreibenden unkenntlich gemacht worden 
aus ,dem ,die Ein- und Au!>gänge der militärischen ist, darf in ,den inländischen. Verkehr gebracht 
Waffen und militärischen Munition, der Faust- weroen, wenn sie mit der Bezeichnung dieses 
feuerwaffen und ,der Munition für Faustfeuer- Instandsetzel's und einer fOl'tlaufenden Nummer, 
waffen mit einem Kaliber von 6,35 mm und die ,dieser Gewerbetreibende beizUJSetzen hat, ge
darüber hervorgehen. Bei der Munition für kennzeichnet ist. Der Instandsetzer ist verpflich
Faustfeuerwaff·en sind im Waffenhuch lediglich tet, ,die ursprüngliche Bezeichnung gemäß Abs. 1 
Anzahl und Kaliber anzugeben. Knallpa'tronen und ,die ursprüngliche Erzeugungsnummer im 
sind von ,der Eintragung im Waffenbuch ausge- Waffenbuch (§ 138) zu verzeichnen. 
nommen. 

(2) Die Waffenbücher, die auch in Karteiform 
g,eführt werden dürfen, sind nach einem Muster 
anzulegen und ha:ben hinsichtlich ihrer Aus
stattung und der Art ihrer Führung den zur 
Sicherung für Beweiszwecke sowie zur waffen
polizeilichen Kontrolle notwendigen Anfol1derun
gen zu genügen. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat durch Verordnung im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Inneres, 
hinsichtlich der militärischen Waffen und der 
militärischen Munition auch im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für LandesverteiJdigung, 
festzulegen, auf welche Weise ,den in ,den Abs. 1 
und 2 aufgestellten Verpflichtungen entsprochen 
wird. 

(4) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den ~ind verpflichtet, die Waffen:bücher der 
Bezirksverwahung~be'höl1de, im Wirkungsbereiche 
einer Bundespolizeibehöroe auch dieser Behörde, 
auf Verlangen dieser Behör,den vorzulegen. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den sind verpflichtet, die Waffen'bücher durch 
sieben J ahr,e nach ,der letZlten Eintragung aufzu
bewahren. Die F,rist von sieben Jahren läuft 
vom Schluß des Kalenderjahres, für Idas die letzte 
Eintragung vorgenommen wUl."lde. Im Falle der 
Bndigung der Gewerheber,echt~gung haben sie 
diese Bücher an die Bezirksverwaltungsbehörde, 
im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
an ,diese Behörde, abzuliefern. 

Bezeichnung ,der Waffen 

§ 139. (1) Faustfeuerwaffen und militärische 
Waffen, ,die g,ew,er'bsmäßig in den inländischen 
Vel."lkehr gebracht werden, müssen mit ,der Be
zeichnung ,des Erzeugers und, einer fortlaufenden 
Erzeugungsnummer gekennzeichnet sein. Im Aus
land erzeugte Faustfeuerwaffen und militärische 
Waffen dürfen nur dann gewerbsmäßig in den 
inländischen Verkehr gebracht werden, wenn sie 
überdies mit der Bezeichnung jenes Gewerbe
treibenden versehen sind, der ,die Waffe zum 
erstenmal in ,den inländisch'en Verkehr bringt. 

überprüfung 

§ 140. (1) Bei der überprüfung des Betriebes 
von Waffengewerben gemäß § 338 dürfen auch 
Proben im unbedingt erford,erlichen Ausmaß ent
nommen wel'den. 

(2) Soweit sicherheitspoliZieiliche Belange be
rührt werden, ist im Wirkungsbereich einer' Bun
despolizeibehörde diese Behörde den überprü
fungen gemäß § 338 beizuziehen. 

Meldung des Ruhens der Gewerbeausübung 

§ 141. (1) Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für ,die Waffengewerbe 
(§ 131 Abs. 1) berechtigt sind, haben das Ruhen 
und jede Aufnahme der GewerbeausÜ'bung in 
der Hauptbetriebsstätte und in den weiteren 
Betriehsstätlten der Bezirksverwaltungsbehörde, 
im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehöl1de 
auch dieser Behöl1de, hinsichtlich einer Konzes
sion für militärische Waffen und militärische 
Munition (§ 131 Abs. 1 Z. 2) auch dem Bundes
minister für Landesvel'teidigung, binnen drei 
Wochen anzuzeig.en. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jede 
Erteilungeiner Konzessron, jede Bewilligung ,der 
Ver1.egung des Betriebes in einen anderen Stand
ort, Anzeige über den Fortbetrieb, Zurücklegung, 
Entziehung einer Konzession für ein Waffen
gewerbe (§ 131 Abs. 1) im Wirkungsbereich einer 
BUl'lldespolizeibehörde ,dieser Behörde, hei Kon
z·essionen betreffend militärisch,e Waffen und 
militärische Munition (§ 131 Abs. 1 Z. 2) auch 
dem Bundesminis'ter für Landesverteildigung, zur 
Kenntnis zu bringen. 

Zuständigkeit 

§ 142. Zur Erteilung einer Konzession hin
sichtlich nichtmilitärisch,er Waffen und nichtmili
tärischer Munition (§ 131 Abs. 1 Z. 1) ist der 
Landeshauptmann im Einv,ernehmen mit ,der 
örtlich zu9tändigen Sicherheitsbehör,de 11. Instanz, 
zur Erteilungeiner Konzession hinsichtlich mili
täl1Lscher Waffen undrnilitärischer Munition 
(§ 131 Abs. 1 Z. 2) ist der Bundesminister für 

(2) Eine Faustfeuel'waffe, deren Bezeichnung Handel, Gewerbe und Industrie im Einverneh
gemäß Abs. 1 oder deren Erzeugungsnummer im , men mit Idem Bundesminister für Inneres, ,dem 
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Bundesminister für Landesvel'teidigung und dem 
Bundesmini~ter für Auswärtige Angelegenheiten 
zuständig. 

Zünd waren erzeugung 

§ 143. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Erzeugung von Zündwaren. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 144. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Zündwarenerzeugung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen 
1. die Erbringung des Befähigungsnachweises und 
2. daß die Gewerbeausübung vom Standpunkt der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ord
nung und Sicherheit keinen Bedenken begegnet. 

Zuständigkeit 

§ 145. (1) Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe der Zündwarenerzeugung ist der 
Landeshauptmann zuständig. 

(2) Vor Erteilung einer Konzession ist die 
örtlich zuständige Sicherheits behörde II. Instanz 
zur Frage des Vorliegens der Voraussetzung 
gemäß § 144 Z. 2 zu hören. 

Erzeugung v~n pyro'technischen 
Artikeln sowie von Zündmitteln 
und sonuigen Sprengmitteln, die 
nie h t dem S chi e ß- u n [d S P ren g m i t
teigesetz unterliegen, und Handel 

m,it ,diesen Erz·eugn,issen 

§ 146. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 
1. die Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln 

sowie von Zündmitteln und sonstigen Spreng
mitteln, die ni mt dem Schieß- und Spreng
mittelgesetz unterliegen und 

2. d.er Handel mi.t den in der Z. 1 genannten 
Erzeugnissen. 

(2) Der Konzessionspflicht gemäß Albs. 1 Z. 2 
unterliegt nicht der Handel mit pyrotechnischen 
Scherzartikeln, :die bei widmungsgemäßer Ver
wendung keinen Schaden anzurich,ten geeignet 
sind (harmlose pyrotechnische Scherzartikel). 

(3) Die Bestimmungen des Schieß- und Spreng
mittelgesetzes, BGBl. Nr. 196/1935, in ,der Fas· 
sung des Art. I der Vero1"dnung GBlO Nr. 483/ 
1938, des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 232/1959 
und der Schieß- und Sprengmittelgesetz
Novelle 1973, BGBl. Nr. 169, über die Erzeu
gung, Verarbeitung und den Verschleiß von 
Schieß- und Sprengmitteln, und der Verordnung 
vom 19. Mai 1899, RGBl. Nr. 95, mit welcher 
in Ausführung des Gesetzes vom 27. Mai 1885, 

RGBl. Nr. 134, und in Ergänzung der Ver
ordnung vom 4. August 1885, RGBl. Nr. 135, ' 
Anordnungen betreffend den Verkehr mit 
sprengkräftigen Zündungen erlassen werden, 
werden durch die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes nicht berührt. 

Pyro~echnische Scherzartikel 

§ 147. Der Bundesminister für Handel, Ge
wer'be und Industrie ha't im Einvernehmen mit 
.dem Bundesminister für Inneres durch Verord
nung jene pyrotechnischen Scherz3!rtikel zu be
zeichnen, auf die wegen ihier Beschaffenhei't ins
besondere ,im Hinblick auf die in !ihren Sätzen 
enthaltene Energie die im § 146 Abs. 2 ange
führten Umstände zutreffen. 

Besondere Vora u<SlSetzungen 

§ 148. Die Erteilung der Konzession für die 
Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie 
von Zündmitteln und sonstigen Sprengmrtteln, 
die nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz 
unterliegen, und für den Handel mit diesen 
Erzeugnissen erfordert neben der Erfüllung der 
im § 25 A:bs. 1 Z. 1 angeführten Voraussetzun
gen 
1. die Erbringung ,des Befähigungsnachweises und 
2. daß die Gewerbeausübung vom Standpunkt 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken be
gegnet. 

Zuständigkeit 

§ 149. (1) Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe :der Erzeugung von pyrotechnischen 
Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen 
Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und Spreng
mittelgesetz unterl~'egen, und für den Handel 
mit diesen Erzeugniss·en i~t ,der Landeshaupt
mann zuständig. 

(2) Vor Erteilung einer Konzession ist die 
örtlich zuständige SicherheitsbehöI'de H. Instanz 
zur Frage deS Vorltiegens der Voraussetzung 
gemäß § 148 Z. 2 zu hören. 

B e t r 'i e b von S p ren gun gs 'u n t ern 'e h
men 

§ 150. Der Konzessionspflicht unterliegt der 
Betrieb von Sprengungsunternehmen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 151. Die Erteilung der Konzession für den 
Betrieb von Sprengungsunternehmen erfordert 
neben ,der Erfüllung [der im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angefüh1"ten ~oraussetzungen 
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1. die Erbringung des Befähigungsnachweises und 
2. ,daß die Geweribeausübung vom Standpunkt 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
OI'dnung und Sicherheit keinen Bedenken 
begegnet. 

Zuständigkeit 

§ 152. (1) Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe ,des Betriebes von Sprengungs
unternehmen ist der Landeshauptmann zustän
dig. 

(2) Vor Erteilung einer Konzession ist ,die 
örtlich zuständige Sicherhei~sbehöl1de H. Instanz 
zur Frage des Vorliegens der Voraussetzung 
gemäß § 151 Z. 2 zu hören. 

D a m p f kess eIe r z e u 'g u n g 

§ 153. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Erzeugung und Instandsetzung von Druck
gefäßen (Dampfkesseln, Dampfgefäßen oder ähn
lichen Gefäßen) sowie von Druckbehältern. 

(2) Druckgefäße sind Dampfkessel, Dampf
gefäße und ähnliche Gefäße, in denen durch 
Erhitzung von Flüssigkeiten oder durch Erzeu
gung, Umwal1Jdlung oder Verwendung von 
Dämpfen oder Gaosenein höherer als ,der atmo
sphärische Druck herrscht oder ,entstehen kann. 

(3) Druckbehä1ter sind Behälter, in denen ver
dichtete oder verflüssigte Gase unter einem 
0,5 Atmosphären übersteigendem überdruck auf
bewahrt werden. 

(4) Nicht der Konzessionspflicht unterliegt die 
Erzeugung und ,die Instandsetzu~g von im § 1 
Abs. 4 lit. b, § 23 Abs. 2 lit. a, bund d, § 28 
dritter Absatz und vierter Absatz lit. a, c und cl 
der Dampfkesselverol1dnung, BGBI. Nr. 83/1948, 
genannten Dampfgefäßen und Druckbehältern, 
ferner· von Dampfkesseln, deren Dampfspan
nung 1 atü nicht übersteigen kann (Niederdruck
dampfkesseln), Dampfkesseln von Kaffee
Espressomaschinen, Schnelldampferzeugern bis zu 
35 I Inhalt, Heizkesseln, Heizkörpern und 
Warmwassergef~ßen nach tlNorm B 8130 bis 
B 8133 und B 2235, Heimsiphonflaschen bis 21 
Inhalt, Druckgaskapseln, Handfeuerlöschern nach 
tlNorm F 1050, Druckbehältern in Kälteanlagen 
bis zu 300 mm lichtem Durchmesser, Druckgas
packungen und Kartuschen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 154. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Erzeugung und Instandsetzung von 
Druckgefäßen sowie von Druckbehältern erfor
dert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gungdes Befähigungsnachweises. 

Zuständigkeit 

§ 155. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Erzeugung und Instandsetzung von 
Druckgefäßen sowie von Druckbehältern ist die 
BeZl.irksverwaltungsbehörde zuständig_ 

H. 
Bau g ~ wer b e (§§ 156 bis 162) 

§ 156. (1) Die Tätigkeiten der Baumeister 
(§ 157 Abs. 1), Zimmermeister (§ 158 Abs. 1), 
Steinmetzmeister (§ 159 Abs. 1) und Brunnen
meister (§ 160 Abs. 1) unterliegen der Konzes
sionspflicht. 

(2) Die Aufstellung von Gerüsten, für die 
statische Kenntnisse erforderlich sind, ist den 
Baugewerbetreilbenden im Rahmen ihres Berechti
gung,sumfanges vorbehalten. 

(3) Der Konzessionspflicht unterliegen nicht 
die auf eigene Rechnung ausgeübte Tätigkeit des 
Bauunternehmers, der auf eigenem Grund und 
Boden oder auf Grund eines ihm zustehenden 
Baurechtes als Bauherr Bauten durch befugte 
Gewerbetreibende ausführen läßt, um sie weiter 
zu veräußern, und solche Erdarbeiten, die sta
tische Kenntnisse nicht erfordern. 

(4) Die im Abs. 1 angeführten Gewerbetrei
benden sind berechtigt, in geringem Umfang mit 
der Ausführung eigener Arbeiten in unmittel
barem Zusammenhang stehende Arbeiten anderer 
Gewerbe auch selbst auszuführen. 

Baumeister 

§ 157. (1) Der Baumeister ist berechtigt, Hoch
bauten und andere verwandte Bauten zu planen 
und zu berechnen als auch Hochbauten und 
andere verwandte Bauten zu leiten und nach 
Maßgabe des § 156 Abs. 4 und des Abs. 2 dieses 
Paragraphen auch auszuführen. 

(2) Der Baumeister ist weiters berechtigt, auch 
die Arbeiten anderer Gewerbe im Rahmen seiner 
Bauführung zu übernehmen, zu planen,' zU,be
rechnen und zu leiten, ,doch hat er sich unbe
schadet des § 156 Abs. 4 Zur Ausführung dieser 
Arbeiten ,der hiezu befugten Gewerbet1~eibenden 
zu bedienen, soweit es 'sich um Arbeiten von 
konzessionierten Gewerben, von Handwerken 
oder der gebundenen Gewerbe der Aufstellung 
von Lüftungs-, Zentralheizungs- und Warm
wasserbereitungsanlagen (§ 103 Abs. 1 lit. a Z. 4 
bis 7) handelt. 

(3) Die Berechtigung anderer Gewerbetreiben
der, die im Zusammenhang mit der Planung 
technischer Anlagen und Einrichtungen erfor
derlichen Vorentwürfe auf dem GebietJe des 
Hoch- und Tiefbaues zu verfassen, bIeibt unbe
rührt. 
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(4) Die Bestimmungen des Ziviltechniker
gesetzes, BGBL Nr. 146/1957, in der Facssung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 155/1958 bleiben 
durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
unberührt. 

Zimmermeister 

§ 158. (1) Der Zimmermeister ist zur· Ausfüh
rung von Bauarbeiten, bei denen Holz als Bau
stoff verwendet wiI1d, wie zur Herstellung von 
Holzihäusern, Dachstühlen, Holzbrücken, Holz
veranden und dgl. berechtigt. 

(2) Bei Ausführung der Arbeiten gemäß Abs. 1 
darf der Zimmermeister auch andere Werkstoffe 
als Holz verwend:en. Der Zimmermeister ist wei
ters zur Herstellung von roh gezimmerten Holz
gegenständen herechtigt. 

(3) Die im Abs. 1 angeführten Ar'beiten darf 
der Zimmermeister, wenn ,die Mitwirkung ver
schiedener Baugewerbe erforderlich ist und soweit 
Abs. 4 nicht anderes <bestimmt, nur unter Lei
tung eines Baumeisters ausführ.en. 

(4) Der Zimmermeister ist jedoch berechtigt, 
Bauten, ,die ihrem Wesen nach Holzkonstruk
tionensind, selbständig sowohl zu planen und 
zu berechnen als auch zu leiten und nach Maß
gabe des § 156 Abs. 4 und des § 157 Abs. 2, 
der sinngemäß anzuwenden ist, acuszuführen. 

(5) § 157 Abs. 3 und 4 finden sinngemäß 
Anwendung. 

Steinmetzmei·ster 

§ 159. (1) Der Steinmetzmeister ist berechtigt 
1. zur Planung, Berechnung und Ausführung von 

Bauarbeiten, bei denen Steine bearbeitet wer
den (Herstellung von Steinportalen, Stein
böden, Steinstufen und dgl.) , 

2. zur Erzeugung, Aufstellung und Versetzung 
von Grabsteinen, 

3. zur Bea.rbeitung und Aufstellung von Grab
monumenten und, unbesch3!det ,des Rechtes 
der Baumeister, zu ,den erfoI1derlichen Aus
mauerungsal'ibeiten für GnbmonumentJe und 
Grüfte. 

(2) Die ,im Abs. 1 Z. 1 angeführten Arbeiten 
darf der Steinmetz meister, wenn ,die Miltwirkung 
verschiedener Baugewerbe erforderlich ist, nur 
unter Leitung eines Baumeisters ausführen. 

(3) Die Rech1Je der Kunststeinerzeuger und der 
gewerblichen Steinbildhauer bleiben unberührt. 

Brunnenmeist·er 

§ 160. (1) Der Brunnenmeister ist berechtigt, 
die zur Herstellung eines Brunnens für Trink
oder Nutzwa·ss'er und die für QuelHassungen 
erforderlichen Arbeiten zu planen, zu heI1echnen 
sowie auszuführen; hiezu 'gehören das Bohren 

und Schlagen von Brunnen; ,das Ausschachten, 
Ausmauern oder Betonieren des Brunnenschach
tes, ,da'S Einsetzen ,der Pumpenrohre und Saug
vQrruchtungen und ,das Decken des Schachtes, ,das 
Führendes Schla.ges und Einsetzen der Schlag
rohre. 

(2) Der Brunnenmeister ,ist weiters zur Her
stellung tdes Brunnenhäuschens, der Wasserauf
saugmulde und der Wasserableitungen ,im erfor
derlichen Ausmaß sowie zur Herstellung von 
Abwässer·reinigungs- und -heseitigungsanlagen in 
brunnenmäßiger Ausführung und von nicht frei 
tra>genden Silos bis 1 m über dem Erdboden in 
brunnenmäßiger Ausführung berech-nigt. 

(3) In politischen Bezirken, :in denen kein 
Brunnenmeister ,seinen Sta>ndort hm,steht die 
Berechtigung gemäß Abs. 1 auch den Baumeistern 
zu. 

Besondere Voraussetzungen für die Baugewerbe 

§ 161. Die Erteilung der Konzession für ein 
Baugewerbe erfoI1dert milien der Erfüllung der 
i~ § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Voraussetzungen 
die Erbringung ·des Befähigungsnachweises. 

Zuständigkeit 

§ 162. Zur Erteilung von Konzessionen für die 
Baugewerbe' ist der Landeshauptmann zuständig. 

Ga s- und Was se rl e i tun g s ,i n s ta 11 a
t io n 

§ 163. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 

1. die Ausführung von Gasrohrleitungen und der 
Anschluß von Gasverbrauchsgeräten aller Art 
an solche Leitungen, 

2. die Ausführung von Rohrleitung~n für Trink
und Nutzwasser in Verkehrsflächen oder in 
Grundstücken, 

3. die Ausführung von Wasserleitungen und da
zugehörigen Ablaufleitungen in Gebäuden ein
schließlich der Montage und des Anschlusses 
der damit im Zusammenhang stehenden sani
tären Einrichtungen. 

(2) Nicht der Konzessionspflicht nach Abs. 1 
unterliegt die Ausführung von Wasserrohrleitun
gen für Kraftzwecke und von Wasserrohrleitun
gen aus Holz. 

Besondere Voraussej:jl:ungen 

§ 164. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Gas- und Wasserleitungsinstallation 
erfordert neben der Erfüllung der im §" 25 Abs. 1 
Z. 1 angdührten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

Zuständigkeit 

§ 165. Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe der Gas- und Wasserleitungsinstalla
tion ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 
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Eie k t r 0 ins t a 11 a t ion der 0 b e r- und 
Unterstufe und Errichtung von 

Blitzschutzanlagen 

Elektroinstallation der Oberstufe 

§ 166. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Installation elektrischer Starkstromanlagen 
und -einrichtungen ohne Einschränkung hinsicht
lich der Leistung oder der Spannung. 

(2) Als elektrische Starkstromanlagen und -ein
richtungen im Sinne des Abs. 1 gelten 
1. Anlagen und Eimichtungen für Spannungen 

über 42 Volt oder Leistungen über 100 Watt; 

2. Anlagen und Einrichtungen für geringere 
Spannungen oder Leistungen, wenn die Strom
quelle Starkstrom führt. 

Elektroinstallation der 
Unterstufe 

§ 167. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Installation elektl1ischer Starkstromanlagen 
und -einrichtungen 'beschränkt auf Nennspannun
gen bis einschließlich 1000 Volt, und zwar 
1. im Anschluß an bestehende Anlagen zur Ge

winnung oder Verteilung elektrischer Energie, 
2. zur Gewinnung elektrischer Energie mit einer 

Nennleistung bis einschließlich 60 IGlowatt. 

(2) § 166 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Rechte 

§ 168. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für die Gewerbe der Elektro
installation der Ober- oder der Unterstufe be
rechtigt sind, sind auch zur Errichtung von Blitz-
schutzanlagen berechtigt. . 

E r r ich tun g von B I i t z s c hut z
anlagen 

§ 169. Der K~nzessionspflicht unterliegt die 
Errichtung von Blitzschutzanlagen. 

Besondere Voraussetzungen für die Gewerbe der 
Elektroinstallation und der Errichtung von Blitz-

schutzanlagen 

§ 170. Die Erteilung der Konzession für die 
Gewerbe der Elektroinstallation der Ober- oder 
der Unterstufe oder der Erl1ichtung von Blitz
schutzanlagen erfordert neben der Erfüllung der 
im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Voraussetzungen 
die Erbringung des Befähigungsnachweises. 

Zuständigkeit 

§ 171. Zur Erteilung einer Konzession für die 
Gewerbe der Elektroinstallation der Ober- oder 
der Unterstufe oder der Errichtung von Blitz
schutzanlagen ist der Landeshauptmann zustän
dig. 

Ra u,c h fan g k eh r e rg/ew erbe 

§ 172. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 
das Reinigen, Kehren und überprüfen von 
Rauch- und Abgasfängen, von Rauch- und 
Abgasleitungen sowie von den dazugehörigen 
Feuerstätten. 

(2) Der Konzessionspfficht unterliegen jedoch 
nicht das Reinigen und Kehren von Rauch
leitungen durch Hafner, wenn diese Arbeiten 
im Zusammenhang mit der Innenreinigung von 
Kachelöfen oder im Zuge von Ausbesserungs
arbeiten durchgeführt werden. 

Besondere Voraussetzungen-

§ 173. Die Erteilung der Konzession für das 
Rauchfangkehrergewerbe erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen 
1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 
2. daß der Konzessionswerber nicht schon in zwei 

Rauchfangkehrerbetrieben als Gewerbeinhaber, 
Pächter, Geschäftsführer oder Filialgeschäfts'
führer tätig ist, und 

3. das Vorliegen eines Bedarfes (§ 25 Abs. 4) 
nach der beabSJi~tigten Gewerbeausübung. 

Geschäftsführ,er und Pächter 

§ 174. Die Ausübung des Rauchfangkehrer
gewerbes' durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder 
die übertragung der Ausübung dieses Gewerbes 
an einen Pächter (§ 40) darf nur genehmigt 
werden,wenn dem Gewerbeinhaber die persön
liche Ausübung nicht möglich ist oder für ihn 
erhebliche Nachteile besorgen läßt und wenn 
der Geschäftsführer oder Pächter nicht schon in 
zwei Rauchfangkehrerbetrieben als Gewerbe
inhaber, Geschäftsführer, Pächter oder Filial
geschäftsführer tätig ist. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 175. Der Gewerbetreibende hat in den Fällen 
der Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 
Ruhens durch mehr als zwei Monate für die 
Fortführung der notwendigen Arbeiten durch 
einen anderen Gewerbetreibenden Sorge zu tra
gen. Wenn dies dem Gewerbetreibenden nicht 
möglich ist, hat die Behörde einen anderen 
Gewerbetreibenden mit der Durchführung der 
Arbeiten zu beauftragen; § 176 Abs. 3 gilt sinn
gemäß. Der Gewerbetreibende hat die Einstel
lung der Gewerbeausübung oder das Ruhen der 
Gewerbeausübung durch mehr als zwei Monate 
der Behörde sechs Wochen vorher anzuzeigen. 

Gebietsweise Abgrenzung 

§ 176. (1) ,Der Landeshauptmann hat, wenn 
es aus Gründen der Feuerpolizei zweckmäßig ist, 
durch Verordnung eine gebietsweise Abgrenzung 
für die Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes 
zu verfügen. 
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(2) Für die Ausübung des Rauchfangkehrer
gewerbes in Gebieten, für die eine gebietsweise 
Abgrenzung verfügt worden ast, dürfen nur 
Konzessionen erteilt werden, die die Ausführung 
von Kehrarbeiten auf das betreffende Kehr
gebiet eiiIschränken. Bei Gefahr im Verzug oder 
im Fall eines Auftrages gemäß § 175 ist jedoch 
die Verrichtung von Kehrarbeiten auch außer
halb des Kehrgebietes zulässig. 

(3) Die Rauchfangkehrer sind verpflichtet, 
innerhalb ihres Kehrgebietes nach Maßgabe des 
jeweils geltenden Höchsttarifes die im § 172 
Abs. 1 angeführten Tätigkeiten auszuführen. 

(4) Vor der Verfügung der gebietsweisen Ab
grenzung sind die zuständige Landesinnung der 
Rauchfangkehrer und die berührten Gemeinden 
zu hören. 

Höchsttarife 
§ 177. (1) Wird die gebietsweise Abgrenzung 

(§ 176) verfügt, so hat der Landeshauptmann 
durch Verordnung auch Höchsttarife festzulegen. 
Hi.ebei ist auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe 
und auf die Interessen der Leistungsempfänger 
Bedacht zu nehmen. Die Höchsttarife können 
für das gesamte Bundesland, für einzelne Kehr
gebiete oder auch für einzelne Gemeinden festge
legt werden. 

(2) Wurde keine gebietsweise Abgrenzung 
(§ 176) verfügt, so hat der Landeshauptmann 
durch Verordnung Höchstta1"ife dann festzu
legen, wenn sie im Interesse der Leistungsempfän
ger erfordedich sind. 

(3) Vor der Festlegung der Höchsttarife sind 
die zuständige Landesinnung der Rauchfang
kehrer, die zuständige Kammer für Arbeiter und 
Angestellte, die zuständige Landwirtschafts
kammer und die berührten Gemeinden zu hören. 

Z uständigkei t 
§ 178. Zur Erteilung einer Konzession für 

das Gewerbe der Rauchfangkehrer ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 

UI. 
Betrieb von Schleppliften 

§ 179. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Beförderung von Personen durch Schlepplifte, 
wobei deren Benützer mit Skiern oder anderen 
Wintersportgeräten auf dem Boden gleiten. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 180. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe des Betriebes von Schleppliften erfor
dert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen, daß die beab
sichtigte Gewerbeausübung keine nicht zumut
bare Konkurrenzierung für ein Haupt- oder 
Kleinseilbahnunternehmen bedeutet. 

Zuständigkeit 
§ 181. Zur Erteilung einer Konzession für 

das Gewerbe des Betriebes von Schleppliften ist 
die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 

Verfahren 
§ 182. (1) Vor Erteilung der Konzession ist 

die zuständige Fachgruppe der Seilbahnen zu 
hören. 

(2) Wenn das Gebiet, in dem der Schlepplift 
errichtet werden soll, nur von Haupt- oder 
Kleinseilbahnen erschlossen wird, so sind diese 
Seilbahnunternehmen unter Einräumung emer 
Frist von vier Wochen zu hören. 

(3) Gegen einen Bescheid, mit dem die Konzes
sion erteilt wird, steht den Inhabern der im 
Abs. 2 genannten Seilbahnunternehmen das 
Recht der Berufung nach Maßgabe des Abs. 4 zu, 
wenn die Entscheidung ihren fristgerecht abge
gebenen Stellungnahmen widerspricht oder wenn 
sie nicht gehört worden sind. 

(4) Mit einer Berufung im Sinne des Abs. 3 
kann nur eine unrichtige Beurteilung der Frage 
des Vorliegens der nicht zumutbaren Konkurren
zierung eines Haupt- oder Kleinseilbahnunter
nehmens geltend gemacht werden. 

,Lu ftf ah rz eug m e c h a n,ik erg ewer b e 
§ 183. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 

die Erzeugung und die Wartung von Luftfahr
zeugen und Luftfahrtgerät. 

(2) Unter Wartung im Sinne des Abs. 1 sind 
1. die Instandsetzung einschließlich der über

holung oder Anderungsarbeiten sowie 
2. die Instandhaltung (einfache Wartung) zu ver

stehen, wobei die einfache Wartung die regel
mäßige Pflege und Kontrolle sowie die Be
hebung geringfügiger, die Lufttüchtigkeit von 
Luftfahrzeugen oder die Betr,iebssicherheit von 
Luftfahrtgerät nicht beeinträchtigender Mängel 
einschließlich des Ein- und Ausbaues von 
Bestandteilen umfaßt. 

Teiltätigkeiten 
§ 184. Der Konzessionspflicht für die Wartung 

von Luftfahrzeugen oder Luftfahrtgerät im Sinne 
des § 183 unterliegen nachstehende Tätigkeiten: 
1. Tätigkeiten am Flugwerk von Luftfahrzeugen; 
2. Tätigkeiten an Triebwerken von Luftfahr

zeugen; 
3. Tätigkeiten an der elektronischen Bordaus

rüstung von Luftfahrzeugen; 
4. Tätigkeiten an der nichtelektronischen Bord

ausrüstung von Luftfahrzeugen; 
5. Tätigkeiten an sonstigem Luftfahrtgerät. 

Besondere Voraussetzungen 
§ 185. Die Erteilung der Konzession für das 

Luftfahrzeugmechanikergewerbe erfordert neben 
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der Erfüllung der iJ;Il. § 25 Abs. 1 Z. 1 ange
führten Voraussetzungen die Erbringung des 
Befähigungsnachweises. 

Vorschriften über die Gewerbeausübung 

§ 186. (1) Wartungsarbeiten an Luftfahrzeugen 
und Luftfahrtgerät dürfen nur von fachlich be
fähigten Personen ausgeführt werden. Der Aus
bildung von Lehrlingen im Rahmen der Bestim
mungen des Berufsausbildungsgesetzes, BGB!. 
Nr. 142/1969, steht dieses Gebot nicht ent
gegen. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat unter Bedachtnahme auf die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Ver
kehr durch Verordnung festzulegen, wie die im 
Abs. 1 geförderte fachliche Befähigung für be
stimmte Wartungsarbeiten an bestimmten Luft
fahrzeugen oder an bestimmtem Luftfahrgerät 
nachzuweisen ist. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben jedenfalls 
dafür zu sorgen, daß die Wartungsarbeiten an 
Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät so ausgeführt 
werden und die Einrichtung der Betriebsstätten 
so ausgestaltet wird, daß eine einwandfreie War
tung der Luftfahrzeuge und des Luftfahrtgerätes 
gewährleistet ist. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat erforderlichenfalls unter Be
dachtnahme auf den Stand der Technik oder 
auf die 'üblicherweise an die Wartung von Luft
fahrzeugen und Luftfahrtgerät zu stellenden An
forderungen im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Verkehr durch Verordnung fest
zulegen, auf welche Weise den Verpflichtungen 
der Gewerbetreibenden gemäß Abs. 3 ent
sprochen wird. 

Luftfahrtrechtliche Vorschriften 

§ 187. Die Bestimmungen des Luftfahrt
gesetzes, BGB!. Nr. 253/1957, und der darauf 
gegründeten Verordnungen betreffend die War
tung von Luftfahrzeugen oder Luftfahrtgerät 
werden durch die Vorschriften dieses Bundes
gesetzes nicht berührt. 

Zuständigkeit 

§ 188. Zur Erteilung einer Konzession für 
das Luftfahrzeugmechanikergewerbe ist der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
zuständig. 

IV. 

Gastgewerbe 

§ 189. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 
1. die Beherbergung von Gästen; 

2. die Verabreichung von Speisen jeder Art und 
der Verkauf von warmen und angerichteten 
kalten Speisen; 

3. der Ausschank von alkoholischen Getränken 
und der Verkauf dieser Getränke in unver
schlossenen Gefäßen; 

4. der Ausschank von nichtalkoholischen Geträn
ken und der Verkauf dieser Getränke ,in unver
schlossenen Gefäßen. 

(2) Unter Verabreichung (Abs. 1 Z. 2) und 
unter Ausschank (Abs. 1 Z. 3 und 4) ist jede 
Vorkehrung oder Tätigkeit zu verstehen, die 
darauf abgestellt ist, daß die Speisen oder Ge
tränke an Ort und Stelle genossen werden. 

(3) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechcigung gemäß 
Abs. 1 Z. 1 berechtigt sind, sind zur Verab
reichung des Frühstücks und von kleinen Im
bissen und zum Ausschank von nichtalkoholi
schen Get·ränken und von Fbschenbier sowie von 
gebra:nnten geist'1gen Getränken als Beigabe zu 
diesen Getränken an ihre Gäste berechtigt. 

(4) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzess,ion mit der Berechtigung gemäß 
Abs. 1 Z. 3 berechtigt sind, sind <l!uch zum 
Ausschank von nichtalkoholischen kalten Ge
tränken berechtigt. 

(5) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 
Abs. 1 Z. 4 berechtigt sind, sind auch zum 
Ausschank von gebrannten geistigen Getränken 
als Beigabe zu nichtalkoholischen Getränken be
rechtigt. 

Ausnahmen von der Konzessionspflicht 

§ 190. Der Konzessionspflicht unterliegen nicht 

1. die Verabreichung von Speisen, der Ausschank 
von Getränken.und der Verkauf von warmen 
oder angerichteten kalten Speisen durch Er
zeugungs- und Handelsgewerbetreibende in 
dem in den §§ 95, 96, 97, 116 und 128 Abs. 4 
bezeichneten Umfang; 

2. die Verabreichung und der Ausschank von 
unentgeltlichen Kostproben - auf Messen und 
messeähnlichen Veranstaltungen auch von ent
geltlichen Kostproben - durch Gewerbe
treibende im Rahmen ihrer Gewerbeberechti
gung; 

3. der Ausschank von nichtalkoholischen Geträn
ken und der Verkauf dieser Getränke in unver
schlossenen Gefäßen, wenn der Ausschank oder 
der Verkauf durch Automaten erfolgt; 

4. die Verabreichung von Fleisch, Fleischwaren, 
Fisch, Geflügel, pommes frites, belegten Bröt
chen, Brotaufstrich, Fleisch- und Wurstsalaten, 
Fleisch- und Wurstmayonna,isen und üblichen 
kalten Beigaben, wie Essiggemüse, Mayon
naise, Senf, Kren, Brot und Gebäck, sowie von 
vorverpackt angeliefertem Speiseeis auf der 
Straße oder bei Veranstaltungen im Freien, 
wenn vom Gewerbetreibenden keine Tische 
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oder Sitzgelegenheiten bereitgehalten werden, 
und der Verkauf von warmen oder ange
richteten kalten Speisen in diesem Umfang; 

5. der Ausschank von Milchmischgetränken, 
anderen nichtalkoholischen kalten Getränken 
und Flaschenbier auf der Straße oder bei Ver
anstaltungen im Freien, wenn vom Gewerbe
treibenden keine Tische oder Sitzgelegenheiten 
~bereitgehalten werden; 

6. der Ausschank von Mach und der Verkauf 
von Milch in unverschlossenen Gefäßen. 

Rechte 

§ 191. (1) Gastgewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession mit der Berechtigung 
gemäß § 189 Abs. 1 Z. 1 oder mit der Berechti
gung gemäß § 189 Abs. 1 Z. 2 berechtigt sind, 
sind auch berechtigt, Waren des üblichen Reise
bedarfes, wie Treib- und Schmierstoffe, Toilette
artikel, Badeartikel, Fotoverbrauchsmaterial, 
Ansichtskarten, übliche Reiseandenken (§ 105) 
und die im § 111 Z. 3 angeführten Druckwerke 
zu verkaufen. 

(2) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 
§ 189 Abs. 1 Z. 2 berechtigt sind, sind auch 
zum Verkauf von nichtangerichteten kalten 
Speisen, von halbfertigen Speisen, von Lebens
mitteln, die in ,ihrem Gastgewerbebetrieb ver
wendet werden, und von Reiseprovliant berech
tigt. 

(3) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
und 2 muß der Charakter des Betriebes als 
Gastgewerbebetrieb gewahrt bleiben und es dür
fen keine zusätzlichen Hilfskräfte und keine zu
sätzlichen Räumlichkeiten verwendet werden. Bei 
der Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 ist 
außerdem eine straßenseitige Schaustellung der 
Waren verboten. 

(4) Gastgewerbetreibende sind auch zum Hal
ten von Spielen berechtigt, wenn der Charakter 
des Betriebes als Gastgewerbebetrieb gewahrt 
bleibt. 

(5) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 
§ 189 Abs. 1 Z. 3 oder mit der Berechtigung 
gemäß § 189 Abs. 1 Z. 4 berechtigt sind, sind 
im Rahmen ihrer Konzession auch berechtigt, 
Getränke in handelsüblich verschlossenen Ge
fäßen zu verkaufen. 

(6) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 
§ 189 Abs. 1 Z. 3 oder mit der Berechtigung 
gemäß § 189 Abs. 1 Z. 4 berechtigt sind,sind 
auch berechtigt, kohlensäurehältiges Wasser für 
den Bedarf ihrer Gäste zu erzeugen. Bei der 
Ausübung dieser Tätigkeit unterliegen diese 
Gastgewerbetreibenden jenen Vorschriften, die 

für die zur Erzeugung kohlensäurehältliger Ge
tränke berechtigten Gewerbetreibenden (§ 103 
Abs. 1 lit. b Z. 11) gelten. 

(7) Gastgewerbetreibende sind auch berechtigt, 
Fahrzeuge ihrer Gäste einzustellen und Sport
geräte an ihre Gäste zu vermieten. Sie sind 
ferner auch zum Verleihen von Druckwerken 
an ihre Gäste und zum Halten von Leseräumen 
für diese berechtigt. 

Inhalt der Konzession für ein Gastgewerbe 
§ 192. (1) Die Konzession für ein Gastgewerbe 

hat auf bestimmte Berechtigungen gemäß § 189 
Abs. 1, auf bestimmte Betriebsräume und all
fäHige sonstige bestimmte Betriebsflächen sowie 
auf eine bestimmte Betruebsart zu lauten. 

(2) Unter Betriebsart im Sinne des Abs. 1 
ist die durch eine bestlimmte Anlage, Einrichtung 
und Ausstattung der Betriebsräume und all
fälligen sonstigen Betriebsflächen und durch eine 
bestimmte Betriebsführung gekennzeichnete Ge
staltung des jeweiligen Gastgewerbebetriebes zu 
verstehen; Verschiedenheiten lediglich in der Be
nennung begründen keine besondere Betriebsart. 

Besondere Voraussetzungen 
§ 193. (1) Die Erteilung der Konzession für 

ein Gastgewerbe erfordert neben der Erfüllung 
der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Voraus
setzungen: 
1. die Erbringung des Befähigungsnachweises; 
2. daß die für die beantragte Betriebsart not

wendigen Berechtigungen gemäß § 189 Abs. 1 
beantragt werden; 

3. daß die Anlage und Einrichtung der Betriebs
räume und der allfälligen sonstigen Betriebs
flächen unter Bedachtnahme auf die beantragte 
Betriebsart und die Vorschriften des § 199 
über die Einrichtung, Ausstattung und Be
triebsführung der Gastgewerbebetriebe für·· 
eine ordnungsgemäße Gewerbeausübung geeig
net sind; 

4. bei einem Ansuchen um eine Konzession für 
ein Gastgewerbe mit der Berechtigung gemäß 
§ 189 Abs. 1 Z. 1, wenn es sich um die 
Errichtung eines neuen Betriebes handelt, 
außerdem, daß die örtlichen Binrichtungen, 
wie Wasserversorgungsanlagen, Kanalisation 
oder Kläranlagen, Abstellmöglichkeiten für 
Kraftfahrzeuge und dgl., für den in Aussicht 
genommenen Gastgewerbebetrieb ·ausreichen. 
(2) Die für die Erteilung einer Konzession 

für ein Gastgewerbe erforderloiche Zuverlässigkeit 
im Sinne des § 25 Abs. 1 Z. 1 ist insbesondere 
dann nicht gegeben, wenn das bisherige Ver
halten des Konzessionswerbers oder der Per
sonen, mit denen sich der Konzessionswerber in 
einer Erwerbs- oder Lebensgemeinschaft befin
det, die Annahme rechtfertigt, daß das Gewerbe 
in einer nicht dem Gesetz entsprechenden oder 
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in einer _ das Ansehen 
FremdenverkehrsWlirtschaft 
ausgeübt werden wird. 

der österreichischen 
schädigenden Weise 

(3) Abs. 1 Z. 1 gilt niCht für Bewerber 
eine Konzession für ein Gastgewerbe in 
Betriebsart einer Schutzhütte. 

Vorschriften über die Gewerbeausübung 

Betriebsart 

um 
der 

§ 194. Die Berechtigungen gemäß § 189 Abs. 1 
einer Konzession für ein Gastgewerbe dürfen 
nur entsprechend der genehmigten Betriebsart 
ausgeübt werden. 

Gewerbeausübung außerhalb der genehmigten 
Betriebsräume und allfälLigen sonstigen Betriebs

flächen 

§ 195. Die Konzession für ein Gastgewerbe 
darf außerhalb der genehmigten Betri'ebsräume 
und allfälligen sonstigen Betriebsflächen nur auf 
Grund einer SonderbeWlilligung ausgeübt werden. 
Die Sonder bewilligung ist auf Antrag des 
Gewerbetreibenden zu erteilen, wenn das Gast
gewerbe nur vorübergehend aus Anlaß einzelner 
besonderer Gelegenheiten (Volksfeste, Wohltätig
keitsveranstaltungen, Ausst,ellungen, Märkte, 
Sport veranstaltungen, größere Baustellen und 
dgl.) ausgeübt werden soll. Solche Sonderbewil1i
gungen, die -die -besondere Gelegenheit, den 
Standort und die Gültigkeitsdauer zu enthalten 
haben, sind von der nach dem Standort der 
vorübergehenden Gewerbeausübung zuständigen 
Behörde zu erteilen. 

Allgemeine Maßnahmen gegen Alkoholmißbrauch 

§ 196. (1) Die Gastgewerbetreibenden sind 
verpflichtet, Personen, die durch Trunkenheit, 
durch ihr sonstiges Verhalten oder ihren Zustand 
die Ruhe und Ordnung im Betriebe stören, keine 
alkoholischen Getränke mehr auszuschenken. 

(2) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 
§ 189 Abs. 1 Z. 3 berechtigt sind, sind ver
pflichtet, auf Verlangen auch kalte nichtalkoholi
sche Getränke auszuschenken. 

Alkoholausscharik an Jugendliche 

§ 197. (1) Die Gastgewerbetreibenden I dürfen 
weder selbst noch durch die im Betmeb ver
wendeten- Personen alkohoLische Getränke' an 
Jugendliche ausschenken oder ausschenken lassen, 
wenn diesen Jugendlichen nach den landesrecht
Lichen Jugendschutzbescimmungen der Genuß 
von Alkohol verboten ist. 

(2) Nicht verboten ist der Verkauf an Jugend
liche im Sinne des Abs. 1, die solche Getränke, 
die zum Genuß - durch Erwachsene außerhalb 
des -'Gastgewerbebetriebes bestimmt sind, holen. 

(3) Wenn den Jugendlichen nach den landes
rechtlichen Jugendschutzbestlimmungen der Ge
nuß vori Alkohol verboten ist, dann haben die 
zum Ausschank von alkoholischen Getränken 
berechtigten Gastgewerbetreibenden an einer ge
eigneten Stelle der Betriebsräume einen Anschlag 
anzubringen, auf dem deutlich lesbar auf dieses 
Verbot hingewüesen wird. 

,- Sperrstunde und Aufsperrstunde 

§ 198. (1) Der Landeshauptmann hat den 
Zeitpunkt, in dem die Gastgewerbebetriebe ge
schlossen werden müssen (Sperrstunde), und den 
Zeitpunkt, in dem sie geöffnet werden dürfen 
(Aufsperrstunde), für die einzelnen Betriebsarten 
der Gastgewerhe durch Verordnung festzulegen; 
er hat hiebei auf die Bedürfnisse der ortsan
sässigen Bevölkerung und der Fremden Bedacht 
zu nehmen und erforderlichenfalls von der Fest
legung einer Sperrzeit abzusehen. Bei den in 
Bahnhöfen, auf Flugplätzen und .an Schiffslande
plätzen gelegenen Gastgewerbebetrieben hat der 
Landeshauptmann insbesondere den Verpfle
gungsbedarf der Reisenden zu berücksichtigen; 
zu dieser Frage sind auch die in Betracht kom
mendenVerkehrsunternehmen zu hören. 

(2) Der Gastgewerbetreibende hat die BetI'iebs
räume und die allfälligen sonstigen BetI'iebs
flächen, ausgenommen die der Beherbergung 
dienenden, während des Zeitraumes zwischen den 
nach Abs. 1 festgelegten Sperr- und Aufsperr
stunden geschlossen zu halten. Während dieser 
Sperrzeit -darf er Gästen weder den Zutritt zu 
diesen Räumen und zu diesen Flächen noch dort 
ein weiteres Verweilen gestatten und di:e Gäste 
auch nicht in anderen Räumen oder auf anderen 
sonstigen Flächen gegen Entgelt bewirten. Die 
Gäste sind rechtzeitig auf den Eintritt der Sperr
stunde aufmerksam zu machen; sie haben den 
Betrieb spätestens zur Sperrstunde zu verlassen. 
In Beherbergungsbetrieben ist die Verabreichung 
von Speisen und Getränken an Beherbergungs
gäste auch während der vorgeschriebenen Sperr
zeiten gestattet. 

(3) Bei besonderem örtlichen Bedarf hat die 
Gemeinde unter Bedachtnahme auf die sonstigen 
öffentlichen Interessen für einzelne Gastgewerbe
betl'iebe eine frühere Aufsperrstunde oder eine 
spätere Sperrstunde, gegebenenfalls mit den durch 
den Anlaßbestimmi:en Beschränkungen, zu be
willigen. Eine solche Bewilligung ist nicht zu 
erteilen, wenn die Nachbarschaft wiederholt 
durch die Ausübung des Gastgewerbes ungebühr
lich belästigt oder der Gastgewerbetreibende 
wegen überschreitung der Sperrstunde oder der 
Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft 
worden ist. In Orten, in denen Bundespolizei
behörden bestehen, haben die Gemeinden diese 
Behörden vor Erteilung der Bewilligung zu 
hören. 
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(4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung zu 
widerrufen, wenn der besondere örtliche Bedarf 
nicht mehr besteht, sicherheitspoLizeiliche Beden-, 
ken bestehen, die Nachbarschaft wiederholt 
durch die Ausübung des Gastgewerbes ungebühr
lich belästigt oder der Gastgewerbetreibende 
wegen überschreitung der Sperrstunde oder der 
Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig bestraft 
worden ist. In Orten, in denen Bundespolizei
behörden bestehen, haben die Gemeinden diese 
Behörden vor einer Entscheidung zu hören. 

(5) Wenn die Nachbarschaft wiederholt durch 
die Ausübung eines Gastgewerbes ungebührlich 
belästigt wurde oder wenn sicherheitspolizeiliche 
Bedenken bestehen, hat die Gemeinde eine 
spätere Aufsperrstunde oder eine frühere Sperr
stunde vorzuschreiben. Diese Vorschreibung ist 
zu widerrufen, wenn angenommen werden kann, 
daß der für die Vorschreibung maßgebende 
Grund nicht mehr gegeben sein wird. In Orten, 
in denen Bundespolizeibehörden bestehen, haben 
die Gemeinden vor einer Entscheidung diese Be
hörden zu hören. 

Einrichtung, Ausstattung und Betrtiebsführung 
der Gastgewerbebetriebe 

§ 199. (1) Die Gastgewerbetreibenden haben 
die Betriebsräume und die allfälligen sonstigen 
Betriebsflächen und deren Einrichtung und Aus
stattung stets in gutem Zustand zu erhalten 
und dafür zu sorgen, daß die Betriebsräume und 
die allfälligen sonstigen Betriebsflächen, die 
Betriebseinrichtung und die Betriebsführung den 
der Betriebsart entsprechenden Anforderungen 
Rechnung tragen. Der Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie hat erforderLichen
falls unter Bedachtnahme auf die üb1icherweise 
an die jeweiligen Betriebsarten zu stellenden An
forderungen und auf eine dem Ansehen der 
österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft ent
sprechende Gewerbeausübung durch Verordnung 
festzulegen, durch welche Maßnahmen diesen 
Verpflichtungen der Gastgewerbetreibenden ent
sprochen wird. 

(2) Die Behörde kann erforderlichenfalls einem 
Gewerbetreibenden Maßnahmen im Sinne des 
Abs. 1 mit Bescheid auftragen, wenn diesbezüg
lich keine Regelung m einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 erlassen worden ist. 

(3) Die Behörde kann von den Bescimmungen 
,einer Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende 
Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 'mit Bescheid 
zulassen, wenn auch diese Maßnahmen die E.jn
haltung der im Abs. 1 umschr,iebenen Verpflich
tungen des Gewerbetreibenden gewährleisten. 

(4) Die A bs. 1 bis 3 und gemäß Abs. 1 
erlassene Verordnungen gelten sinngemäß für die 
gemäß § 190 nicht der Konzessionspflicht nach 
§ 189 unterliegenden Tätigkeiten, wenn hiebei 

mehr als acht Verabreichungsplätze (zum Genuß 
von Speisen oder Getränken bestimmte Plätze) 
bereitgestellt werden. 

1\.nderung der Betriebsart 

§ 200. Die 1\.nderung der Betriebsart eines 
Gastgewerbes ohne eine Erweiterung der Be
rechtigungen gemäß § 189 Abs. 1 bedarf einer 
Genehmigung der Behörde. Diese Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 193 vorliegen. §25 Abs. 3 gilt für eine solche 
Genehmigung sinngemäß. Für das Verfahren gel
ten die Vorschriften für die Erteilung der Kon
zession für ein Gastgewerbe sinngemäß. 

Hinzunahme von Betriebsräumen oder von all
fälligen sonstigen Betriebsflächen 

§ 201. Die Hinzunahme von Betriebsräumen 
oder von sonstigen Betriebsflächen zu den ge
nehmigten Betriebsräumen und allfälligen son
stigen Betriebsflächen ohne eine Erweiterung der 
Berechtigungen gemäß § 189 Abs. 1 bedarf einer 
Genehmigung der Behörde. Diese Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 193 vorliegen. § 25 Abs. 3 gilt für eine solche 
Genehmigung sinngemäß. Für das Verfahren 
gelten die Vorschriften für die Erteilung der 
Konzession für ein Gastgewerbe sinngemäß. 

Ersichtlichmachung der Preise 

§ 202. Wenn es im Interesse des Fremden
verkehrs erforderlich ist, kann in Verordnungen 
gemäß § 73 Abs. 2 und 3 betreffend die Ersicht
lichmachung der Preise auch angeordnet werden, 
daß die Gastgewerbetreibenden, die zur Aus
übung einer Konzession mit der Berechtigung 
gemäß § 189 Abs. 1 Z. 1 berechtigt sind, die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt gültigen Preise für 
bestimmte Leistungen zur Veröffentlichung in 
emem Verz·eichnis bekanntgeben müssen. 

Zuständ~gkeit 

§ 203. Zur Erteilung einer Konzession für ein 
Gastge,werbe ist die Bezirk,sverwaltungshehöl1de 
zuständig. 

Das Ansuchen 

§ 204. (1) Das Ansuchen um eine Konzession 
für ein Gastgewerbe hat außer den im § 341 
genannten Angaben die beantragten Berechti
gun gen (§, 189 Abs. 1) und die beantragte Be
triebsart(§ 192 Abs. 2) zu enthalten. 

(2) Dem Ansuchen ist eine der Art und dem 
Umfang des in Aussicht genommenen Gastge
werbebetriebes en1;Spl'echende maßsta:bgetreue 
Planskizze der Betriebsräume und der allfälligen 
sonstigen Betl1~ebsflächen in dreifacher Ausferti
gung anzuschließ·en. 
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Anhörung 

§ 205. Vor der Erteilung einer Konzession 
für ein Ga'secgewerbe mit der Berechtigung gemäß 
§ 189 Abs. 1 Z. 1 ist die Gemeinde des Standortes 
über das Vorliegen der Voraussetzung 'gemäß 
§ 193 Abs. 1 Z. 4 zu hören. § 340 Abs. 2 gilt 
sinngemäß. 

Der .K,onzessronserteilungsbescheid 

§ 206. Der Bescheid (das Konzessionsdekret), 
mit dem die Konzession für ein Gastgewerbe 
erteilt wird, hat außer den im § 343 genannten 
Angaben die erteilten Berechtigungen (§ 189 
Abs. 1), die Betriebsart (§ 192 Abs. 2) und die 
Bezeichnung -der Betriebsräume und der allfälli
gen sonstigen B-etriebsflächen zu ,enthalten. Zur 
Bezeichnung der Betriebsräume und der allfälli
gen sonslligen Betriebsflächen ist der für -den 
Konzessionswerber bestimmten Ausfert,igung des 
Bescheides 0dem Konzessronsdekret) eine Aus
fertigung der dem Verfahren zugrunde liegenden 
Planskizze anzuschließen; auf der Planskizze ist 
zu vermerken, daß sie einen Bestandteil des 
BescheiJdes (,des Konzessionsdekretes) bildet. 

Berufungsrecht:e 

§ 207. Der Gemeinde des Standortes steht das 
Recht der Berufung gegen einen Bescheid, mit 
dem eine Konzession für ein Gastgewerbe erteilt 
worden ist, zu, wenn aas Vorliegender Voraus
setzung, zu der die Gemeinde des Standortes ge
mäß § 205 zu hören ist, entgegen der fristgerecht 
abgegebenen Stellungnahme dieser Gemeinde als 
gegeben angenommen oder wenn die Gemeinde 
des Standortes nicht über ,das Vorliegen dieser 
Voraussetzung gehört worden ist. 

Reisebüros 

§ 208. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Ausgabe, Vermittlung und Besorgung von 
Fahrausweisen (einsch1ießlichder Anweisungen 
auf Liege- und Schlafwagenplätze, Platzkarten 
und dgl.) in- und ausländischer Verkehr-sunter
nehmen jeder Art, die Vermittlung von durch 
Verkehrsunternehmen -durchzuführende Per
sonenbeförderungen, die Veranstaltung (ein
schließlich der Vermittlung) von Gesellschafts
hhrten, die Vermittlung und die Besorgung von 
Unterkunft oder Verpflegung für Reisende und 
die Führung eines Fremdenzimmernachweises. 

(2) Konzessionen für das Reisebürogewerbe 
sind, wenn nicht Abs. 3 angewendet -wird, mit 
allen im Abs. 1 angeführten Berechtigungen zu 
erteilen. 

(3) Folgende Teilberechtigungen des Reisebüro
gewerbes können auch einzeln erteilt werden: 

1. die Ausgabe, VermiTtlung oder Besorgung von 
Fahrausweisen für Fahrten mit Kraftfahrzeu
gen im Inland. die Veranstaltung (einschließ-

lich der Vermittlung) von Gesellschafllsfahrten 
in Kraftfahrzeugen mit dem Recht zur Ver
mittlung und Besorgung von Unterkunft oder 
Verpflegung für ·di,e Teilnehmer an Gesell
schaftsfahrtJen mit höch-stens zwei Näch,mgungen 
im Auslan-d; 

2. die Vermittlung und Besorgung von Unter
kunft oder Verpflegung innerhalb der Stand
ortgemeinde für berei,ts in der Standortge
meinde anwesende Reisende; 

3. die Führung eines Fremdenzimmernachweises 
für das Gebiet der Standongemeinde für be
reits in der Standofltgemeinde anwesende Rei
sende. 

(4) Der Konzessionspflicht gemäß Abs. 1 unter
liegen nicht 
1. die Ausgabe, Vermittlung oder Besorgung von 

Fahrausweisen durch Verkehl1sunternehmen für 
gleichartige Unternehmen und, soweit es sich 
um eine Tätigkeit untergeordneten Umfanges 
handelt, von FahrauswersenJür Anschlußfahr
tenfür Verkehrsunternehmen anderer Art; 

2. die Ausgabe, Vermi,ttlung oder Besorgung von 
Fahrausweisen -der Verkehrsunternehmen für 
den Straßenbahn-, Stadtbahn-, Schnellbahn
und Kraftfahrlinienverkehr innerhalb des Ge
meindegebietes 'Oder von und zu Gemeinde
gebieten der näheren Umgebung (Vorqrtever-
kehr); -

3. die Vermittlung von Unterkunft für Reisende 
-durch Fluglinienunternehmen in Verbindung 
mit der Ausgabe von Falhrausweisen, jedoch mit 
Ausnahme von Flugpauschalreisen;diese Ver
mittlungstiVtigkeit darf jedoch nur auf Wunsch 
der Reisenden ,durchgdührt werd~n und es 
darf keine Werhung hiefür erfolgen; 

4. die Vermittlung von Personenbeförderungs
leistungen des Ta:xi.Gewerbes ,durch Taxifunk; 

5. die Vermittlung "on Privatzimmern an Rei- -
sende zu vorübergehendem Aufenthalt und 
die Führung eines Fremdenzimmernachweises 
durch Immobilienmakler gemäß § 259 Abs. 3. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Reisebürogewerbe gemäß 
Abs. 2 oder einer Konzession mit der Teilberech
tigung -gemäß Abs. 3 Z. 1 berech,tigt sind, sind 
auch berechtigt 
1. zur Betreuung ,der von in- und ausländischen 

Reisebü1'Os vetmitJtelten Reisenden und zu Ver
mittlungen, die im Zusammenhang mit Reisen, 
Aufent:ha1.ten oder Tagungen stehen; 

2. nur in Verbindung mit Leistungen gemäß 
Abs. 1 zur Vermittlung von Reisegepäcksbeför-

'derungen und von Versich,erungen, die mit 
einer Reise im Zusammenhang stehen, zur Be
sorgung aller für eine Reise erforderlichen 
Dokumente mit Ausschluß der Tätigkeiten, die 
den zur berufsmäß,igen Parteien vertretung be
fugten Personen vorbehalten sind, und zum 
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Verkauf oder zur Vermintlung des Verkaufes 
von Einrwittskarten für öffentliche Vorführun
gen oder Schaustellungen aBer Art, wie Thea,ter
und Konzertaufführungen, Gesangsvortr;ige, 
Belustigungen, Aus!>tellungen und dgl.; für den 
Verkauf und für -die Vermittlung des V,erkau
fes von Bintr~ntskafl1Jen für öffentliche Veran
staltungen oder Schaustellungen aller Art gel
ten die §§ 123 bis 127 sinngemäß. ' 

Besonder,e Voraussetzungen 

§ 209. Die Erteilung der Konzession für das 
Rersebürogewerbe erfordert neben ,der Erfüllung 
der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Vorausset
zungen die Erbringung des BeUhigungsnach
weises und den Abschluß einer Hakpflichtver,· 
sicherung, wenn nach anderen Rechtsvorschriften 
für die Ausübung von im § 208 Abs. 1 angeführ
ten Tätigkeiten der Abschluß einer solchen Ver
sicherung vOl'geschrieben ist. 

Zul;issige Bezeichnungen 

§ 210. Nur. Gewerbetreiberide, die zur Aus
übung einer Konzession mr das Rersebüroge
werbe gemäß § 208 Abs. 2 berechtigt sind, dürfen 
die Bezeichnungen "Rei.sebüro" oder "Ver~ehrs
büro" verwenden. 

Reisebetreuer 

§ 211. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konz,ession für das Reise!büI1ogewerbegemäß 
§ 208 Abs. 2 oder zur Ausübung einer Kon
zession mit der Teilberechtigung gemäß § 208 
Abs. 3 Z. 1 berechtigt sind, haben bei den von 
ihnen veranstalteten Gesellschaftsfahrten und bei 
der Betreuung der Reisenden gemäß § 208 Abs. 5 
Z. 1 dafür zu sorgen, ,daß, eine geeignete PeI1son 
die Re~senden betr;eut (ReiJsebetreuer). Der Reise
betreuer hat insbesondere fü,r die Verpflegung 
der Reisenden und für eine entsprechende Unter
bringung in ,den Quartieren SOl'ge zu tr,agen. 
Er ist nach Maßgabe des § 214 Abs. 2 Z. 3 auch 
berechtigt, Hinweise auf Se:henswüI1dvgkeiten zu 
geben. 

Ausübungsvorschr>if'ten 

§ 212. Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie kann erforderlichenfalls 
unter Bedachtnahme auf die üblicherweise an 
Reisebüros zu stellenden Anforderungen und auf 
eine dem Ansehen der österreichischen Fremden
verkehrswirtschaft entsprechende Gewerbeaus
übung, durch Verordnung nähere Bestimmungen 
für die Ausübung von Konzessionen für das 
Reisebürogewerbe festlegen. Diese Verordnungen 
können Bestimmungen. enthalten über 

1. Lage, Größe, Einrichtung und Ausstattung der 
für den Verkehr mit Kunden bestimmten Be
tl'iebsräume; 

2. AI1t und Umfang fernmeLdetech'nischer Einrich
tungen; 

3. Fach- und Fremdsprachenkenntni!>se bestimm
ter Arbeitnehmer; 

4. Ausstantunrg mit Kursibüchern, Hotelhüch,ern, 
Tarifunterlagen und 'Sonstigen für ,die ord
nungsgemäße Gewerbeausülbung erfol"1derlichen 
U nterlag,en. 

Zuständigkeit 

§ 213. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Reisebürogewerbe ist der Landeshauptmann zu
ständig. 

Fr emd e n f ü h r e rge w e'r be 

§ 214. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Führung von Fremden, um ihnen die Sehens
würdigkeiten von Stadt und La:nd (öffentliche 
Gebäude, Sammlungen, Museen, Kirchen, Theater 
und Ver~nügunrgs,stätten, Ausstellungen, Beson
derheiten der Landschaft, Industrieanlagen usw.) 
sowie sportI.icheunrd geselLschaftliche Veranstal
tungen zu zeigen und zu erläuteI1n. 

(2) Der Konzessionspflicht unterliegen nicht 
1. die nur in .den Fihrzeugen des Ausflugswaogen

Gewel'bes, Mietwagen-Geweribes, T'axi-Gewer
Ibes und Fiaker-Gewerbes gegebenen Erläute
rungen, 

2. Führungen, die in Gebäuden oder im Gelände 
von ,den dort Verfügungsberech,tigten ooer 
,deren Ermächtigtendurchgeführrt we1'1den, 

3. die vom Reisebetreuer (§ 211) bei der Betreu
ung von Reisenden gegebenen Hinweise auf 
SehenswüI1digkei ten. 

(3) Wil"1d eine ausländische Reisegesellschaft von 
einem Reisebetreuer aus 'dem' Ausland ,dauernd 
begleitet, 'so ,ist auf dessen Tätigkeit;, auch wenn 
sie unter Abs. 1 fiele, ,dieses Bundesgesetz nicht 
anzuwenden. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 215. Die Erteilung der Konzession für das 
Fremdenführerg~wet1be errordel't neben der Er
füllung: ,der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraus,setzungen die ErlJringung des Befähigungs
nachweises. 

Arbeitnehmer 

§ 216. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für ,das Fremdenführergewerbe 
berechnigt sind, ,dürfen bei ,der Ausübung ,der im 
§ 214 Abs. 1 genannten Tätigkeiten nur solche 
Arbeitnehmer verwenden, die die zu ,dieser Ver
wendung erforderliche fachliche Eignung: besitzen; 
sie müssen, wenn sie nicht bloß aushilfsweise ver
wendet werden, eigen:berechtigt sein. 

5 
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(2) Die fachliche Eignung muß durch eine 
Prüfung nachgew~esen werden. Der BUIl'desmini
ster für Handel, Gewerhe und Industrie hat 
unter Bedachtnahme auf die im § 22 Abs. 8 
angefü'hrten Gesichtspunkte durch Verordnung 
die erfol'derlichen Vorschr.iften über die Zulas
sung zur Prüfung, den Stoff ,der schriftlichen 
und mündlichen Prüfung und ,die Be
urteilung des Prüfungsergebnisses zu erlassen. Im 
iibrigen gelten die Bestimmungen des § 351 sinn
gemäß. 

Legitimation 

§ 217. (1) Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für das Fremdenführer
gewerbe berechtigt sind, und deren Arbeitnehmer 
haben bei der Ausübung der im § 214 Abs. 1 
genannten Tätigkeiten eine von der Bezirksver
waltungsbehörde ausgestellte Legitimation mit 
Lichtbild mitzuführen und diese auf Verlangen 
der behördlichen Organe vorzuweisen. In die 
Legitimation sind allfällige örtliche und sachliche 
Beschränkungen der B!!rechtJigung sowie die 
Fremdsprachen, die der Gewerbetreibende oder 
der Arbeitnehmer beherrscht, einzutragen; wei
ters können Sa9Igebiete, in denen der Gewerbe
treibende oder der Arbeitnehmer der Bezirks
verwaltungsbehörde besondere Kenntnisse in ge
eigneter Weise nachweist, eingetragen werden. 

(2) Um die Ausstellung der Legitimationen 
gemäß Abs. 1 für Gewerbetreibende und für 
Arbeitnehmer, die zur Ausübung der im § 214 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendet werden, 
hat der Gewerbetreibende bei der Bezirksver
waltungsbehörde anzusuchen. 

(3) Die Ausstellung der Legitimation für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er 
nicht zur Ausübung einer Konzession für das 
Fremdenführergewerbe berechtigt ,ist. Die Aus
stellung der Legitimation für den Arbeitnehmer 
ist zu verweigern, wenn er wegen einer vorsätz
lichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedrohten Handlung oder wegen einer aus 
Gewinnsucht begangenen oder gegen die öffent
liche Sittlichkeit verstoßenden sonstigen straf
baren Handlung von einem Gericht verurteilt 
worden ist und nach der Eigenart der straf
baren Handlung und der Persönlichkeit des Ver
urteilten die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Straftat bei der Ausübung der im 
§ 214 Abs. 1 genannten Tätigkeiten zu befürchten 
ist. 

(4) Die für den Arbeitnehmer ausgestellte 
Legitimation ist von der Bezirksverwaltungs
behörde zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß 
die im Abs. 3 angeführten Umstände nach Aus
stellung der Legitimation eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbetreiben
den und den Arbeitnehmer haben den zur 
Kontrolle der Person notwendigen Anforderun-

gen zu genügen. Der Bundesmiruister für Handel, 
Gewerbe und Industl'ie hat durch Verordnung 
festzulegen, auf welche Weise die Legitimationen 
hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen Anforderun
gen zu entsprechen haben. 

Höchsttarif 

§ 218. (1) Der Landeshauptmann kann, wenn 
es im Interesse des Fremdenverkehrs gelegen ist, 
durch Verordnung einen Höchsttal'if für die 
Dienstleistungen gemäß § 214 Abs. 1 festlegen. 

(2) Bei der Festlegung des Höchsttarifes ist 
darauf Bedacht zu nehmen, welche besonderen 
Kenntnisse und welcher Zeitaufwand für die ein
zelnen Dienstleistungen erforderlich sind. 

(3) Vor der Festlegung des Höchsttarifes sind 
die zuständige Gliederung der Landeskammer 
der gewerbIichen Wirtschaft und die zuständige
Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören. 

Zuständigkeit 

§ 219. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Fremdenführergewerbe ,ist die Bezirksverwal
tungsbehörde zuständig. 

V. 
Herstellung von zur arzneilichen 
Verwendung best,immten Stoffen 
und Prä par a te n, von Gi f t e n u sf., 

S t e r ,j I i si e run g von Ver 'b a n d
material 

§ 220. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
1. die Herstellung, Abfül1ung oder Abpackung 

von Stoffen und Präparaten, die zur arznei
lichen Verwendung bestimmt sind, und die 
Herstellung von Giften, mit Ausnahme der 
Tätigkeiten gemäß Z. 2; 

2. die Herstellung, Abfüllung oder Abpadmng 
von Blutkonserven und Blutderivaten; 

3. die Herstellung, Abfüllung oder Abpackung 
von Präparaten" die zur diagnostischen Ver
wendung ohne Berührung mit dem mensch
Iichen oder tierischen Körper bestimmt sind; 

4. die Sterilisierung von Verbandmaterial und die 
Imprägnierung von Verbandmatel'1ial mit zur 
arzneiLichen Verwendung bestimmten Stoffen 
oder Präparaten. 

(2) Der Konzessionspflicht gemäß Abs. 1 unter
liegen nicht die konzessionspflichtigen Tätig~ 
keiten gemäß § 221. 

(3) Die Herstellung, Abfüllung oder Ab
packung von Futtermitteln, die gemäß den Be
stimmungen des Futtermittelgesetzes, . BGBL 
Nr. 97/1952, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 180/1970 und BGBL Nr. 466/1971 
in den inländischen Verkehr gebracht werden 
dürfen, ul1terliegen jedenfalls nicht der Kon
zessionspfl'icht gemäß Abs. 1. 
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Her s tell u n g von i m m u n bio log i
schen und von best,immten mlikro

bäologischen Präparaten 

§ 221. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Herstellung, Abfüllung oder Abpackung von 
immunbiologischen und von solchen mikrobio
logischen Präparaten, die zur arzneilichen oder 
zur diagnosuischen Verwendung ohne Berührung 
mit dem nienschl,ichen oder tierischen Körper 
bestimmt sind. 

Großhandel mit Drogen und 
Pharmazeut,ika 

§ 222. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
der Großhandel mit allen Stoffen und Präparaten, 
die zur arzneilidlen Verwendung bestimmt sind, 
mit Giften, mit Präparaten, die zur diagnosti
sdlen Verwendung ohne Berührung mit dem 
mensdllichen oder tierischen Körper bestimmt 
sind, unld mit sterilisiertem Vetbandmaterial. 

(2) Die zur Ausübung einer Konzession gemäß 
Abs. 1 berechtigten Gewerbetreibenden sind auch 
zum Abfüllen und Abpacken der im § 220 Abs. 1 
Z. 1 und Z. 3 genannten Stoffe und Präparate be
rechtigt. 

Drogistengewerbe 

§ 223. (1) Der Konzessionspflidlt unterliegt 
der Kleinhandel mit Giften, mit Präparaten, die 
zur diagnostischen Verwendung ohne Berührung 
mit· dem menschlichen oder tierischen Körper be
stimmt sind, mit sterilisiertem Verbandmaterial 
und mit zur arzneilichen Verwendung bestimm
ten Stoffen und Präparaten, sofern deren Abgabe 
an Letztverbraucher auch außerhalb von Apo
theken durch bundesrechdidle Vorschriften ge
sta ttet ist. 

(2) Zur Ausübung einer Konzession gemäß 
Abs. 1 berechuigte Gewerbetreibende sind auch 
zum Kleinhandel mit· Material- und Farbwaren, 
mit Fotoartikeln und Fotoverbrauchsmateria:l, 
mit Artikeln, die der Körper- oder Schönheits
pflege dienen, mit diätetischen Präparaten und 
mit diätetischen Lebensmitteln beredltigt; sie 
sind weiters berechtigt, durch Vermengung Tee
mischungen und Hautsalben, denen keine Heil
wirkung zukommt, herzustellen und ohne Heil
anpreisung zu verkaufen. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den sind auch zur Zubereitung und zum Aus
schank von Obst- und Gemüsesäften beredltigt. 
§ 116 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Abgrenzung der Verkaufs rechte 

§ 224. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie und der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltsdlutz haben durch 
gemeinsame Verordnung jene zur arzneilidlen 

Verwendung bestimmten pflanzlidlen und tlen
sdlen Drogen zu besuimmen, die im·· Hinblick 
auf ihre Wirkungsweise selbst bei bestimmungs
widrigem Gebrauch nur zu geringen schädlichen 
Einwirkungen auf den Organismus führen 
können und die daher durch Gewerbetreibende, 
die zur Ausübung einer die Herstellung von 
Stoffen oder Präparaten gemäß § 220 Abs. 1 Z. 1 
umfassenden Konzession oder einer Konzession 
für das Drogistengewerbe (§ 223) berechtigt 
sind, an Letztverbraucher abgegeben werden 
dürfen. 

(2) Die Beschaffenheit der auf Grund einer 
Verordnung gemäß Abs. 1 feilgebotenen Drogen 
muß den Vorschr,iften des Osterreichischen 
Arzneibuches entsprechen. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
die Herstellung von Stoffen oder Präparaten 
gemäß § 220 Abs. 1 Z. 1 oder Z. 2 umfassenden 
Konzession oder einer Konzession gemäß § 221 
berechtigt sind, sind befugt, Probepackungen 
ihrer Erzeugnisse an Ärzte und Krankenanstalten 
abzugeben. Diese Befugnis steht sinngemäß 
Gewerbetreibenden, die im Ausland hergestellte 
zur arzneil,idlen Verwendung bestimmte Stoffe 
und Präparate imporuieren, hinsichtlich dieser 
Stoffe und Präparate zu. 

(4) Der Handel mit Futtermitteln, die gemäß 
den Bestimmungen des Futtermittelgesetzes, 
BGBl. Nr. 97/1952, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 180/1970 und BGBl. Nr. 466/ 
1971 in den inländischen Verkehr gebracht 
werden dürfen, unterliegt jedenfalls nidlt der 
Konzessionspflicht gemäß § 222 Abs. 1 oder 
§ 223 Abs. 1. 

Arbeitnehmer'. 

§ 225. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe gemäß § 220, 
einer Konzession für das Gewerbe der Her
stellung, Abfüllung oder Abpackung von immun
biologischen oder bestlimmten mikrobiologischen 
Präparaten (§ 221), einer Konzession für den 
Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika 
(§ 222) oder einer Konzession für das 
Drogistengewerbe (§ 223) berechtigt sind, 
dürfen sich bei der Ausübung der konzessions
pflichtigen Tätligkeiten ihres Gewerbes nur solcher 
Personen bedienen, die die persönliche und fach
liche Eignung zur Erfüllung ihrer jeweiligen 
Tätigkeit besitzen. Der Ausbildung von Lehr
lingen im Rahmen der Bestlimmungen des Berufs
ausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, steht 
dieses .Gebot nicht entgegen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 226. Die Erteilung der Konzession für 
1. das Gewer-be gemäß § 220, 
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2. das Gewerbe der Herstellung, Abfüllung oder I 
Abpackung von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiolog,ischen Präparaten 
(§ 221), 

3. das Gewerbe des Großhandels mit Drogen 
und Pharmazeutika (§ 222) und 

4. das Drogistengewerbe (§ 223) 
erfordert neben der Erfüllung der ,im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

Z uständigkei t 

§ 227. Zur Erteilung einer Konzession für 

1. das Gewerbe gemäß § 220, 

2. das Gewerbe der Herstellung, Abfüllung oder 
Abpackung von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten 
(§ 221), 

3. das Gewerbe des Großhandels mit Drogen und 
Pharmazeutika (§ 222) und 

4. das Drogistengewerbe (§ 223) 
ist der Landeshauptmann zuständig. 

Sterilis~erung von medizinischen 
I n j e k t ion s s p r ,i t zen und I n f u s ion s
geräten und Handel mit diesen 

Gegenständen 

§ 228. (1) Der Konzessionspfl\cht unterliegen 
die Sterilisierung von medizinischen Injektions
spritzen und Infusionsgeräten und der Handel 
mit diesen Gegenständen. 

(2) Zur Ausübung einer Konzession, die die 
Herstellung von zur arzneilichen Verwendung 
bestimmten Stoffen und Präparaten (§ 220 Abs. 1 
Z. 1 und Z. 2) umfaßt, oder einer Konzession für 
die Herstellung von limmunbiologischen oder be
stimmten mikrobiologischen Präparaten (§ 221) 
berechtigte Gewerbetreibende sind auch ohne 
Konzession nach Abs. 1 berechtigt, medizinische 
Injektionsspritzen und Infusionsgeräte zu sterili
steren. 

Arbeitnehmer 

§ 229. Für Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für das Gewerbe der 
Sterilis1ierung von medizinischen Injektions
spl1itzen und Infusionsgeräten und für den 
Handel mit diesen Gegenständen berechtigt sind, 
gilt § 225 sinngemäß. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 230. DIe Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der SteniliSlierung von medizinischen 
Injektionsspritzen und Infusionsgeräten und des 
Handels mit diesen Gegenständen erfordert neben 
der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführ
ten Voraussetzungen die Erbringung des Befähi
gungsnach weises. 

, 

Zuständigkeit 

§ 231. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Sterilis,ierung von medizin~schen 
Injektionsspritzen und Infusionsgeräten und des 
Handels mit diesen Gegenständen ist der Landes
hauptmann zuständig. 

Erzeugung 
Nah t- und, 
und Handel 

von m e d i zi n i s c h e m 
Organersatzmaterial 
mit d i 'e sen Erze u g
n~ssen' 

§ 232. Der Konzessionspflicht unterliegt .die 
Erzeugung von medizinischem Naht- und Organ
ersatzmatertial und der Handel mit diesen Erzeug
nIssen. 

Arbeitnehmer 

§ 233. Für Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für das Gewerbe der 
Erzeugung von medizinischem Naht- und Organ
ersatzmaterial und für den Handel mit diesen 
Erzeugnissen berechtigt sind, gilt, § 225 smn
gemäß. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 234. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Erzeugung von medi:zJinischem 
Naht- und Organersatzmaterial und der Handel 
mit diesen Erzeugnissen erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen die Erbringung des Befähigungs
nachweises. 

Räumlicher Zusammenhang mit anderen 
Gewerben 

§ 235. Soll das Gewerbe der Erzeugung von 
medi1Jinischem Naht- und Organersatzmaterial 
!in räumlichem Zusammenhang mit anderen Ge
wenben ausgeübt wel1den, so bedarf seine Aus
übung der Genehmigung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit ·dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz. Die Genehmi:gung ist zu erteilen, 
wenn von dem räumlichen Zusammenhang kein 
ungünstiger Binfluß auf die Erzeugung, insbe
sondere hinsichtlich der Ster.iIität, zu befürchten 
ist. 

Zuständigkeit 

§ 236. Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe der Erzeugung von medizinischem 
Naht- und Organersatzmaterial und des' Handels 
mit diesen Erzeugnissen ist der Landeshauptmann 
zuständig. 

Bestatter 

§ 237. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen: 

1. die Durchführung von Totenaufbahrungen, 
-feierlichkeiten und -überführungen sowie von 
Bestattungen und Exhumierungen; 
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2. die Beistellung der erforderlichen Einrichtun
gen und Gegenstände zur Durchführung der 
unter Z. 1 angeführten Verrichtungen; 

3. die Herstellung ,der unter Z. 2 angeführten 
Gegenstände, soweit diese nicht in den Be
rechtigungsumfang eines anderen konzessions
pflichtigen Gewerbes oder e,ines Handwerkes 
fällt. 
(2) Zu den im Abs. 1 Z. 1 genannten Tätig

keiten gehören ,insbesondere: das Waschen, An
kleiden und Einsargen des Toten, das SchLießen 
(Verlöten, Verschrauben usw.) des Sarges, die 
überführung des Toten (Beförderung des Toten 
durch den Bestatter oder übernahme zur Be
förderung durch befugte Unternehmer), die 
Durchführung der künstlerischen Ausgestaltung 
der Trauerfeier, die Besorgung der Grabstätte 
und die Verl"ichtung von unmittelbar mit der 
Bestattung zusammenhängenden Dienstleistun
gen, wie Beschaffung der erforderlichen Urkun
den, Aufgabe von Zeitungsanzeigen, Besorgung 
der P,arten von befugten Unternehmern. 

(3) Zu den im Abs.·l Z. 2 genannten Tätig
keiten gehören insbesondere: Die Lieferung des 
Sarges (der Urnen), der Sargausstattung und 
Totenbekleidung, die Beistellung der Trauer
dekoration (wie Tuchdraperien, Pflanzen, Fahnen 
und Kandelaber). ' 

-<4) Die Rechte der Kirchen und ReIigions
gesellschaften auf Abhaltung der gottesdienst
lichen Feierlichkeiten aus Anlaß von· Bestattun
gen einschließ1ich der Beistellung der hiefür 
erforderlichen Gegenstände und auf die Besor
gung des kirchlichen Glockengeläutes und der 
Kirchenmusik werden durch die vorangegange
nen Bestimmungen nicht berührt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 238. (1) Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Bestatter erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen 
1. die Erbl"ingung des Befähigungsnachweises und 
2. das Vorliegen eines Bedarfes (§ 25 Abs. 4) 

nach der beabsichtigten Gewerbeausübung. 

(2) Bei Prüfung per Voraussetzung gemäß 
Abs. 1 Z. 2 ,ist ,insbesondere darauf Bedacht zu 
nehmen, ob durch die Gemeinde für die Bestat
tung ausreichend Vorsorge getroffen ,ist. 

(3) Die Voraussetzung des Abs. 1 Z. 2 ent
fällt in den Fällen des überganges eines Unter
nehmens durch Rechtsgeschäft unter Lebenden 
oder im Erbwege an Deszendenten des Kon
zessionsinha bers. 

Höchsttarife 

§ 239. (1) Der Landeshauptmann hat durch 
Verordnung Höchsttarife festzulegen. Hiebei ist 
auf die Leistungsfähigkeit und auf nach Art 

und Umfang verschiedene Leistungen der Be
triebe sowie die Interessen der Kunden Bedacht 
zu nehmen. Die Höchsttarife können für das 
gesam te Bundesland, für einzelne Verwaltungs
be2lirke oder auch für einzelne Gemeinden fest
gelegt werden. 

(2) Vor Festlegung der Höchsttarife sind die 
zuständige Landesinnung, die zuständige Kammer 
für Arbeiter und Angestellte, die zuständige 
Landwirtschaftskammer und die berührten Ge
meinden zu hören. 

(3) Der Gewerbetreibende hat den geltenden 
Höchsttarif in den für den Verkehr mit Kunden 
bestimmten Geschäftsräumen ersichtlich zu 
machen. 

Aufsuchen und Entgegennahme von 
Bestellungen 

§ 240. {I) Das Aufsuchen von Bestellungen 
auf Leistungen des Bestattergewerbes (§ 237) ist 
nur auf ausdrückliche, an den zur Ausübung 
der Konzession berechtigten Gewerbetreibenden 
ger,ichtete Aufforderung gestattet. 

(2) Die Entgegennahme von Bestellungen auf 
Leistungen des Bestattergewerbes ist nut in den 
Betl"iebsstätten des Gewerbetreibenden oder an
läßlich des gemäß Abs. 1 zulässigen Aufsuchens 
gestattet. 

Zuständigkeit 

§ 241. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Bestatter ist der Landeshauptmann 
zuständig. 

Berufungsrecht der Gemeinden 

§ 242. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem eine 
Konzession für das Gewerbe der Bestatter erteilt 
worden ist, steht der Gemeinde das Recht der 
Berufung zu, wenn die Entscheidung ihrem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspl"icht 
oder wenn sie nicht gemäß § 342 Abs. 2 gehört 
worden ist. 

(2) pie Bestimmungen des § 342 Abs. 2 und 
des Abs. 1 dieses Paragraphen gelten nicht in 
den Fällen des überganges eines Unternehmens 
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder ,im 
Erbwege an Deszendenten des Konzessions-
inhabers. \ 

Schädlingsbekämpfung 

§ 243. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 

1. die Bekämpfung von tierischen und pflanz
lichen Schädlingen mit hochgiftigen Gasen, 

2. die Bekämpfung von tierischen und pflanZ
lichen Schädlingen ohne Verwendung hoch
giftiger Gase. 
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(2) Der Konzessionspflimt unterliegt nicht die 
Bekämpfung von. tierismen und pflanzlimen 
Schädlingen ohne Verwendung hochgiftiger Gase 
1. im Pflanzenbau, 
2. durch Zimmermeister bei Bauten, . diemrem 

Wesen nach Holzkonstruktionen sind, wie bei 
Holzhäusern, Holzdamstühlen, Holzbrücken 
und dgl. 

l:Iochgiftige Gase und besonders gefährlime 
Stoffe 

§ 244. Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie hat im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für somale Verwaltung und 
dem Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz durch Verordnung festzulegen, welche 
Gase wegen ihrer Gefährlichkeit als homgiftlige 
Gase im Sinne dieses Bundesgesetzes anzusehen 
sind und welche Stoffe wegen ihrer besonderen 
Gefährlichkeit zur Bekämpfung von Smädlingen 
ni mt verwendet werden dürfen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 245. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Smädlingsbekämpfung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z~ 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbl'ingung 
des Befähigungsnachweises. 

1. die Kammern im Freien oder in Gebäuden 
liegen, d[e nicht dem ständigen Aufenthalt' 
von Menschen oder Nutztieren dienen; 

2. die Kammern gasdicht verschließbar und mit 
Vorrichtungen versehen sind, die eine schnelle 
und auch für die Nachbarschaft ungefährliche 
Ableitung des Gas- und Dampf-Luftgemisches 
ermöglichen; 

3. die im Freien aufgestellten Kammern von Ge
bäuden, die dem ständigen Aufenthalt von 
Menschen dienen, mindestens fünf· Meter ent
fernt aufgestellt und im Gefahrenfalle Flucht
wege nicht behindert werden. 
(3) Die Verwendung fahrbarer Durchgasungs

kammern 'ist, ausgenommen für Zwecke der Ent
seuchung von pflanzlichem Matel1ial, verboten. 

Zuständigkeit 

§ 248. (1) Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe der Smädlingsbekämpfung (§ 243 
Abs. 1 Z. 1 und Z. 2) ist der Landeshauptmann 
zuständig. 

(2) Zur Erteilung einer auf die Smädlings
bekämpfung ohne Verwendung homgiftiger Gase 
eingeschränkten Konzession (§ 243 Abs. 1 Z. 2) 
ist die Be~irksverwaltungsbehörde zuständig. 

Kanalräumer 

§ 249. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Räumung von Senk- und Sickergruben, Faul-

Leiter von Ausgasungen türmen, Mineralölabscheidern, Fettfängern, Klär
anlagen, Kanälen und sonst;igen Ableitungsroh. 

§ 246. (1) Gewerbetreibende, die zur Smäd- ren und die Behebung von Störungen (Ver
lingsbekämpfung mit homgiftigen Gasen berech- stopfungen) in diesen. 
tigt sind, dürfen für die Leitung von Aus-
gasungen mit hochgiftigen Gasen nur zuverläs- Besondere Voraussetzungen 
sige Personen bestellen, die hiefür fachlim be- § 250. Die Erteilung der Konzession für das 
fähigt sind. Kanalräumergewerbe erfordert neben der Erfül-

(2) Die Bestellung des Leiters von Ausgasun_ lung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Vor
gen bedarf der Genehm~gung der für die Ertei- aussetzungen die Erbt1ingung des Befähigungs
lung der Konzession zuständigen Behörde (§ 248 nachweises. 
Abs. 1). Die Genehmigung ,ist zu erteilen, wenn 
der in Aussimt genommene Leiter von Aus
gasungen die in Abs. 1 angeführten Voraus
setzungen erfüllt. 

(3) Der Leiter von Ausgasungen hat bei allen 
Ausgasungen mit hom~#nigen Gasen, bei denen 
der Gewerbetreibende nicht selbst die Arbeiten 
leitet, anwesend zu sein und sim davon zu über
zeugen, daß die Schutzbesnimmungen eingehal
ten werden. 

Durchgasungskammern 

§ 247. (1) Die Errichtung und der Betrieb von 
ortsfesten Durchgasungskammern bedürfen einer 
Betriebsanlagengenehmigung nach §§ 74 ff. 

(2) Die Betl'iebsanlagengenehmigung darf nur 
erteilt werden, wenn , 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

. § 251. Der Gewerbetreibende hat in den 
Fällen der Einstellung der Gewerbeausübung 
oder ihres Ruhens durch mehr als zwei Monate 
für die Fortführung der notwendigen Arbeiten 
durm einen anderen Gewerbetreibenden Sorge 
Zll tragen. Wenn dies dem Gewerbetreibenden 
nicht möglich ist, hat die Behörde einen anderen 
Gewerbetreibenden mit der Durchführung der 
Arbeiten zu beauftragen. Der Gewerbetreibende 
hat die Einstellung der Gewerbeausübung oder 
das Ruhen der Gewerbeausübung durch mehr als 
zwei Monate der Behörde sechs Wochen vor
her anzuzeigen. 

.Höchsttarif 

§ 252. (1) Der Landeshauptmann kann durm 
Verordnung einen Hömsttarif festlegen. Hiebei 
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1St auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe 
und auf die Interessen der Leistungsempfänger 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Vor der Festlegung des Höchsttar>ifes sind 
die zuständige Landesinnung, die zuständige 
Kammer für Arbeiter und Angestellte und die 
zuständige Landwirtschaftskammer zu hören. 

Zuständigkeit 

§ 253. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Kanalräumer ist die Bezirksverwal
tungsbehörde zuständig. 

Abdecker 

§ 254. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Beseitigung von 11ierkadavern und tlierischen Ab
fällen durch Verscharren auf bescimmten Plät
zen, durch Verbrennen oder auf chemischem 
Wege und die Tötung von zur Vercilgung 
bestimmten Tieren. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 255. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Abdecker erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen die ErbJ:1ingung des Befähigungs
nachweises. 

Periodische überprüfungen 

§ 256. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 
periodische überprüfungen des Betriebes des Ab
deckers vorzunehmen zum Zwecke der Nach
schau, ob die zur Vermeidung einer Gefährdung 
von Leben oder Gesundheit von Menschen 
nötigen Maßnahmen im Sinne der §§ 69 ff ge
troffen wurden und ob die gemäß den Bestim
mungen über die Betriebsanlagen (§§ 74 ff) vor
geschriebenen Auflagen eingehalten werden. 

Höchsttarif 

§ 257. Die Bestimmungen des § 252 über den 
Höchsttar~f im Gewerbe der Kanalräumer gelten 
sinngemäß. 

Zuständigkeit 

§ 258. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Abdecker ist die Be:mrksverwal
tungsbehörde zuständig. 

VI. 

ImmobiLienmakler 

§ 259. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Vermittlung des Kaufes, Verkaufes und Tau
sches von bebauten und unbebauten Grundstük
ken einschLießLich der Vermittlung des Kaufes, 
Verkaufes und Tausches von Wohnungen, 
Geschäftsräumen und Unternehmen, ferner die 
Vermittlung von Bestandverträgen über Immo-

bilien einschließLich der Vermittlung von Bestand
verträgen über Wohnungen, Geschäftsräume und 
Unternehmen, die Vermittlung von Hypothekar
darlehen sowie der Handel mit Immobilien. 

(2) Nicht der Konzessionspfl.icht unterliegt -der 
von Baugewerbetreibenden ausgeübte Handel mit 
Immobil~en, wenn der Baugewerbetreibende auf 
eigenem Grund und Boden oder auf Grund 
eines ihm zustehenden Baurechtes Bauten auf 
eigene Rechnung im Rahmen seiner Konzession 
ausführt, um sie weiter zu veräußern. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession nach Abs. 1 berechttigt Slind, sind 
auch zur Vermittlung von PrivatZlimmern an 
Reisende zu vorübergehendem Aufenthalt sowie 
zur Führung eines Fremdenzimmernachweises 
berechtligt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 260. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Immobilienmakler erfordert neben 
der Erfüllung der tim § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführ
ten Voraussetzungen die Erbringung des Befähi
gungsnachweises. 

Ausübungsregeln 

§ 261. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann nach Anhörung der 
zuständigen Gliederung Ider Bundeskammer der 
gewerblichen W~rtschaft durch Verordnung 
Regeln über die bei der Gewerbeausübung zu 
beobachtenden Verhaltensweisen (Standesregeln) 
festlegen; hiebei ist auf die Gewohnheiten und 
Gebräuche, die in diesem Gewerbe von Personen, 
die die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
anwenden, eingehalten werden, und auf die An
forderungen, die von den die Leistungen dieses 
Gewerbes in Anspruch nehmenden Personen 
üblicherweise gestellt werdep., Bedacht zu neh
men. 

(2) Die Verordnung· gemäß Abs. 1 kann zum 
Gegenstand haben Bestimmungen über 
1. die Höchstbeträge der den Immobilienmaklern 

gebührenden Provisionssätze oder sonstigen 
Vergütungen, 

2. das standesgemäße Verhalten im Geschäfts
verkehr mit den Auftraggebern, 

3. das standesgemäße Verhalten anderen Berufs
angehörigen gegenüber. 

Zuständigkeit 

§ 262. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Immobilienmakler ist der Landes
hauptmann zuständig. 

Immobil1enverwaltung 

§ 263. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Verwaltung von Immobilien. 
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(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Immobilienverwaltung berech
tigt sind, sind auch zum Inkasso des Mietzinses 
und zur Einhebung von Annuitäten für die 
Abstattung von Darlehen für _ die von ihnen 
verwalteten Immobilien berechtigt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 264. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der ImmobiIienverwaltung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbringung des 
Befähigungsnachweises. 

Ausübungsregeln 

§ 265. Für das Gewerbe der Immobilienver
waltung gelten die Vorschriften des § 261 über 
die Festlegung von Ausübungsregeln für das Ge
werbe der ImmobiIienmakler sinngemäß. 

Zuständigkeit 

§ 266. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Immo]yil1ienverwaltung ,ist der Lan
deshauptmann zuständig. 

Personalkredtitvermittlung 

§ 267. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Vermittlung von anderen als Realkrediten (Per
sonalkrediten). 

Besondere Voraussetzungen 

§ 268. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Personalkreditvermittlung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbringung des 
Befähigungsnachweises. 

AusUbungsregeln 

§ 269. Für das Gewerbe der Personalkreditver
mittlung gelten die Vorschriften des § 261 über 
die Festlegung von Ausübungsregeln für das Ge
werbe der Immobilienmakler s,inngemäß. 

Zuständigkeit 

§ 270. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Personalkreditvermittlung ist der 
Landeshauptmann zuständig. 

Ausgleichsvermtit:tlung 

§ 271. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Vermittlung von Ausgleichen zwischen zahlungs
unfähigen Schuldnern und ihren Gläubigern. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 272. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Ausgleichsvermittlung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbringung 
des Befähigungsnachweises. 

Buchführung 

§ 273. (1) Der Ausgleichsvermittler ist ver
pflichtet, Bücher zu führen, aus denen der gen aue 
Inhalt der vermittelten Ausgleiche (Namen der 
Schuldner und Gläubiger, Ausgleichssumme, Aus
gleichsquote, allenfalls einzelrien Gläubigern ein
geräumte besondere Vorteile, sofern deren Ge
währung überhaupt zulässig ist, Namen der all
fälligen Bürgen) und die Höhe der Entlohnung 
hervorzugehen hat. 

(2) Die Ausgleichsverm1ittler sind verpfltichtet, 
die im Abs. 1 genannten Bücher durch sieben 
Jahre aufzubewahren. Die Frist von sieben Jah
ren läuft vom Schluß jenes Kalenderjahres, in 
dem die letzte Eintragung vorgenommen wurde. 

(3) Im Falle der Endigung der Gewerbeberech
tigung sind die 1m Abs. 1 genannten Bücher an 
die Bezlirksverwaltungsbehörde, im Wirkungs
bereich ciner Bundespolizeibehörde an diese Be
hörde, abzuliefern. 

Reklainev~rbot 

§ 274. (1) Dem Ausgleichsvermittler ist jegliche 
Werbung, 'insbesondere die Werbung für seine 
Tätigkeit in Zeitungen, Rundschreiben und dgl., 
untersagt. Er darf ohne vorherige ausdrückliche, 
schriftliche Aufforderung Schuldner weder per
sönl,ich aufsuchen, noch sie durch dritte Personen 
aufsuchen lassen, um ihnen seine Vermittlungs
tätigkeit anzubieten oder ihnen e,inen Ausgleich 
nahezulegen, noch darf er ihnen unaufgefordert 
auf andere Art seine Tätigkeit anhieten. 

(2) Eine Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 
Ibesteht nur für die Fälle, in denen dem Aus
gleichsvermittler hinsichtlich eines Schuldners' 
nachweislich bekannt ist, daß dieser die Eröffnung 
aes gerichtlichen Ausgleichsverfahrens oder ein 
Gläubiger die Eröffnung des Konkurses beantragt 
oder der Schuldner mehr als drei Gläubigern 
emenaußergerichtlichen Ausgleich angetragen 
hat. 

Verkehr mit Gläubigern 

§ 275. Der Ausgleichsvermittler ist verpflich
tet, \Jeim Verkehr mit den Gläubigern des von 
ihm vertretenen Schuldners diese ausdrücHich 
darauf aufmerksam zu machen, daß er als Ver
treter des Schuldners auftl"itt. 

I Zuständigkeit 
I 

§ 276. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Geiverbe der Ausgleichsvermittlung ist der Lan
deshauptmann zuständig. 

I Verfahren 
I 

§: 277. Vor Erteilung der Konzession sind der 
Prä~ident des zuständigen Oberlandesgerichtes, 
die zuständige Landeskammer der gewerblichen 
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W,irtschaft, die zuständige Kammer für Arbeiter 
und Angestellte, die zuständige Landwirtschafts
kammer, die zuständige Rechtsanwaltskammer, 
die zuständige Notariatskammer, die Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder und alle mit 
dem Vorrechte des § 23a der Ausgl~chSOrdnung 
ausgestatteten Gläubigerschutzverbände zu hören. 

Pfandleiher 

§ 278. Der Konzessionspflicht unterliegt -die 
Gewährung von Darlehen gegen übergabe beweg
licher Sachen (Faustpfänder), wobei der Pfand
leiher auch ohne Konzession für die Ausübung 
des Gewerbes der Versteigerung beweglicher 
Sachen (§ 295) berechtigt ist, sind durch den Ver
kauf der Faustpfänder im Wege der Verstei
gerung schadlos zu halten, wenn das Darlehen 
nicht zur bestimmten Zeit zurückgezahlt wird. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 279. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Pfandleiher erfordert neben der 
Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen 

1. eine wirtschaftliche Lage des Konzessionswer
bers, die erwarten läßt, daß er das Gewerbe 
ordnungsgemäß ausüben wird, und 

2. den Abschluß einer entsprechenden Versiche
rung der Pfandsachen gegen Diebstahl und 
Feuer. 

Gleichzeitige Ausübung mit anderen Gewerben 

2. es sich bei den zum Pfand angebotenen Gegen
ständen um gefährLiche Güter (explosive, 
ätzende, leicht entflammbare, ansteckungs
gefährliche oder radioaktive Stoffe, Gase, Gifte 
und dgl.) handelt oder 

3. es sich um Gegenstände handelt, die nach ande
ren Rechtsvorschriften nicht in den Verkehr 
gebracht werden dürfen. 

Verbot der Weiterverpfändung 

§ 282. (1) Dem Pfandleiher ist es verboten, die 
,ihm verpfändeten Gegenstände weiter zu ver
pfänden. 

(2) Der gewerbsmäßig'e Ankauf sow,ie die ge
werbsmäßige Belehnung von Pfandscheinen sind 
verboten. 

Pfandleihbücher 

§ 283. (1) Die Pfandleiher haben ein Pfand
leihbuch zu führen, in das jedes abgeschlossene 
Geschäft genau einzutragen ist. Für d,ie Verpfän
dung von Juwelen, GoLd- und Silberwaren oder 
für die Belehnung von Wertpapieren ist ein 
eigenes Pfandleihbuch zu führen. 

(2) Die Pfandleihbücher, die auch in Kartei
form geführt werden dürfen, sind nach einem 
Muster anzulegen und haben hinsichtLich ihrer 
Ausstattung, der Art ihrer Führung und der Auf
bewahrung den zur Sicherung für Beweiszwecke 
sowie zur sicherheitspolizeilichen Kontrolle not-
wendigen Anforderungen zu genügen. 

(3) Der- Bundesminister für Handel, Gewerbe 
§ 280. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Ge- und Industrie hat durch Verordnung im Ein

werbes der Pfandleiher mit anderen Gewerben vernehmen mit dem Bundesminister für Inne
erfordert eine Genehmigung der zur Erteilung res festzulegen, auf welche Weise den im Abs. 1 
der Konzession zuständigen Behörde. und 2 aufgestellten Verpflichtungen entsprochen 

(2) Die Genehmigung ist zu verweigern, wenn wird. 
durch die Vereinigung der Ausübung des Gewer- (4) Die Pfandleiher sind verpflichtet, die Pfand
bes der Pfandleiher mit der Ausübung des ande- leihbücher durch sieben Jahre aufzubewahren. 
ren Gewerbes die überwachung der Ausübung Die Frist von sieben Jahren läuft vom Schluß 
des Gewerbes der Pfandleiher wesentlich jenes Kalenderjahres, ~n dem die letzte Eintra-
erschwert wird. gung vorgenommen wurde. 

(3) Eine erteilte Genehmigung ist zu wider- (5) Im Falle der Endigung der Gewerbeberech-
rufen, wenn sich die bei der Erteilung der Geneh- tigung sind die Pfandleihbücher an die Bezirks
migung gegebenen .umstände derart geändert _ verwaltungs behörde, im Wirkungsbereich einer 
haben, daß eine Genehmigung gemäß Abs. 2 Bundespolizeibehörde an diese Behörde, abzulie-
verweigert werden müßte. fern. 

Verbotene Pfand darlehen 

§ 281. Die Gewährung eines Pfanddarlehens 
ist verboten, wenn 
1. Gegenstände zum Pfand angeboten werden, 

von denen der Pfandleiher wußte oder wissen 
mußte, daß sie verloren, vergessen, zurück
gelassen oder ,ihrem rechtmäßigen Besitzer 
widerrechtlich entzogen wurden, 

Pfandschein 

§ 284. (1) Der Pfandleiher ist verpflichtet, dem 
Verpfänder über das abgeschlossene Pfandleih
geschäft einen Pfandschein auszustellen, der den 
Namen und die Anschrift des Pfandleihers und 
die unterscheidenden Kennzeichen des Pfandes 
enthalten und mit der Eintragung in dem Pfand
leihbuch übereinstimmen muß. 
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(2) Der Pfandschein hat die B~stimmungen 
des § 290 wiederzugeben und einen Hinweis 
auf die Bestimmungen der Geschäftsordnung für 
die Ermittlung der Höhe der Zinsen und der 
Nebengebühren zu enthalten. 

Geschäftsordnung 

§ 285. (1) Der Bewerber um eine Konzession 
für das Gewerbe der Pfandleiher ~hat der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde 
eine Geschäftsordnung zur Genehmigung vorzu
legen, ,in der die für die Ausübung des Gewerbes 
aufgestellten Bedingungen und die ~estimmungen 
für die Ermittlung der Höhe de~ Zinsen und 
der Nebengebühren enthalten sein müssen. 

(2) Die Geschäftsordnung ist zu, genehmigen, 
wenn ihre Bestimmungen die ordnungsgemäße 
Ausübung des Gewerbes sichersteilen und die 
Interessen der Verpfänder wahren. 

(3) Jede 2\nderung der Geschäftsordnung 
bedarf der vorheI1igen Genehmigung der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde. 

(4) Die genehmigte Geschäftsordn~ng ist in den 
für den Verkehr mit Kunden bestimmten Ge
schäftsräumen ersichtlich Zu macheni. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung 
darf das Gewerbe nicht ausgeübt werden. 

A uskunftspflich t 

§ 286. Die Pfandleiher sind verpflichtet, 
1. über die Auskunftspflicht des § 338 hinaus 

auch den Sicherheitsbehöl'den während der Ge
schäftsstunden d~e Nachschau lin den Geschäfts
lokalen zu ermöglichen, Beweis~~ttel vorzu
legen, Einsicht in ~e Pfandleihbücher zu ge
währen und die für die überprÜfung notwen-
digen Auskünfte zu erteilen, . 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen über 
verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 
dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich ent
zogene Gegenstände geordnet upd nachschau-
bereit aufzubewahren, ' 

3. Privatpersonen gegenüber Stillschweigen über 
die Personen, mit denen Pfandgeschäfte abge

, schlossen wurden, zu wahren. 
I 

Umsetzen des Pfande~ 
I 

§ 287. Ersucht der Verpfänder um Verlänge
rung des Pfandvertrages und stimmt der Pfand
leiher der Verlängerung zu, so hat er wie beim 
Abschluß eines neuen Pfandleihvertrages vorzu
gehen; er hat eine neue Eintragung in das Pfand
leihbuch und die Ausstellung eines neuen Pfand
scheines nach den Vorschriften des § 284 gegen 
Einziehung des alten Pfandscheines durchzufüh
ren. 

Verlust des Pfandscheines 

§ 288. (1) Wird ein Pfandschein verloren, so hat 
der Pfandleiher den Verlust des Pfandscheines in 
den Pfandleihbüchern vorzumerken und einen 
Vormerkschein auszufertigen, wenn der Verlust
träger nachweist, daß der Verlust gemäß den 
fundrechtlichen Bestlimmungen gemeldet wurde 
und seine Angaben über die Zeit der übergabe 
des Pfandes sowie die Laufzeit und den Betrag 
des' erhaltenen Darlehens und die genaue Be
schreibung des Pfandes mit dem hinterlegten 
Pfand und die angegebenen Daten des Pfand
scheines mit den Büchern des Pfandleihers über
einstimmen. Auf Grund dieses Vormerkscheines 
kann das Pfand gemäß § 279 umgesetzt werden. 

(2) Kommt der Ol'ig.inalpfandschein binnen 
Jahresfrist vom Tage der Verlustanzeige an nicht 
zum Vorschein, so darf das Pfand gegen Rück
stellung des Vormerkscheines und 'Rückzahlung 
des Darlehens samt Zinsen und Nebengebühren 
ausgefolgt werden, wenn es nicht etwa mangels 
Umsetzung verfallen ist und veräußert wurde. 

(3) Ist das Pfand bereits verfallen und unter 
Beobachtung der gesetzLichen Vorschriften im 
Wege der Versteigerung veräußert worden, so ist 
nur der allenfalls er~ielte überschuß auszufolgen. 

(4) Nach Ablauf von 14 Tagen vom Verfallstag 
an kann der Besitzer eines Vormerkscheines das 
pfand, sofern es noch nicht veräußert worden 
ist, gegen Rückstellung des Vormerkscheines aus
lösen, wenn er den Schätzbetrag des Pfandes zur 
Sicherstellung allfälliger Ansprüche des Inhabers 
des Pfandscheines beim Pfandleiher erlegt. 

(5) Diese Sicherstellung ~st ohne Zinsenver
gütung wieder auszufolgen, wenn binnen Jahres
frist vom Ausstellungstag des Vormerkscheines 
der Originalpfandschein nicht zum Vorschein ge
kommen ist. 

(6) Kommt der Originalpfandschein binnen 
Jahresfrist vom Ausstellungstag des Vormerk
scheines zum Vorschein, so darf das pfand oder 
der aus dem Erlös des Pfandes etwa erzielte 
überschuß nur gegen gleichzeitige übergabe des 
Originalpfandscheines und des Vormerkscheines 
ausgefolgt werden. 

Umsetzen des Pfandes bei Kraftloserklärung 

§ 289. (1) Wenn ein Verpfänder, bei dem die 
'Voraussetzungen für di'e Ausfertigung eines Vor
merkscheines (§ 288) nicht gegeben waren, um 
die Kraftloserklärung des in Verlust geratenen 
Pfandscheines ~m gesetzIichen Wege nachweislich 
angesucht hat, so ist der Pfandleiher bei recht
zeitigem Ersuchen des Verpfänders verp~chtet, 
das Pfand gemäß § 287 umzusetzen. 

(2) Wurde das Pfand nicht umgesetzt und ist es 
versteigert worden, so hat der Pfandleiher nach 
rechtskräftiger Kraftloserklärung den allenfalls 
erzielten überschuß auszufolgen. 
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Verkauf des Pfandes 

§ 290. (1) Der Verkauf des Pfandes durch Ver
steigerung darf in keinem Fall früher als sechs 
Wochen nach dem Verfallstag erfolgen. Ort und 
Zeit der Versteigerung sind unter Bezeichnung 
der zu versteigernden Gegenstände durch An
schlag vor dem Geschäftslokal und überdies 
durch Einschaltung im Amtsblatt zur Wien er Zei
tung oder 'in dem von der Bezirksverwaltungs
behörde zu bestimmenden Lokalblatt bekannt
zumachen. In der Bekanntmachung sind der 
Name des Pfandleihers und die auf die zu ver
steigernden GegenstW:de entfallenden Nummern 
des Pfandleihbuches anzugeben. Die Bekannt
machung muß innerhalb eines Zeitraumes von 
zwei bis vier Wochen vor der Versteigerung 
erfolgen. 

(2) Nach dem Verkauf des Pfandes durch Ver
steigerung hat der Pfandleiher dem Verpfänder 
auf dessen Verlangen nach Vorlage des Pfand
scheines, gegebenenfalls des Vormerkscheines, 
unverzüglich den für den Verpfänder nach Abzug 
der Pfandschulden samt Zinsen und Nebengebüh
ren sow·ie der Kosten des Pfandverkaufes allen
falls verbleibenden überschuß auszufolgen. Wenn 
der Verpfänder binnen fünf Jahren den über
schuß nicht behebt, hat ~hn der Pfandleiher 
gerichtlich zu hinterlegen. 

Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 291. Die Vorschriften über den Ausschluß 
der Bigenturnsklage gegen den gutgläubigen 
Pfandleiher (§ 4 Abs. 4 des Gesetzes vom 
23. März 1885, RGBl. Nr. 48, in der Fassung 
des Art. 16 der Verordnung GBIO Nr. 86/1939) 
werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 292. Die Behörde hat in den Fällen der Ein
stellung der Gewerbeausübung oder ihres Ruhens 
durch mehr als zwei Monate dafür zu sorgen, 
daß die verpfändeten Gegenstände nach Entrich
tung der entsprechenden Zahlungen ordnungs
gemäß ausgefolgt werden können. Der Gewerbe
treibende hat die Binstellung der Gewerbeaus
übung oder das Ruhen der Gewerbeausübung 
durch mehr als zwei Monate der Behörde sechs 
Wochen vorher anzuzeigen. 

Periodische überprUfungen 

§ 293. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ver
pflichtet, periodische überprüfungen des Betrie
bes des Pfandleihers vorzunehmen. 

Zuständigkeit 

Ver s t e i ger u n g b ewe g l,i ehe r S ach e n 
§ 295. Der Konzessionspflicht unterliegt der 

Verkauf beweglicher Sachen auf eigene oder 
fremde Rechnung im Wege öffentlicher Verstei
gerungen, auch wenn er im Rahmen der Aus
übung eines anderen Gewerbes vorgenommen 
wird. 

T eilberech tigungen 

§ 296. (1) Die Konzessionen für das Gewerbe 
der Versteigerung beweglicher Sachen sind für 
folgende Teilberechcigungen zu erteilen: 
1. Versteigerung beweglicher Sachen von künst

lerischem, historischem oder von Sammlerwert; 
2. Versteigerung von Edelmetallen und aus ihnen 

verfertigten Gegenständen sowie von gefaßten 
und ungefaßten Edelsteinen und Perlen, soweit 
diese Tätigkeit nicht unter Z. 1 fällt; 

3. Versteigerung anderer als unter Z. 1 und Z. 2 
bezeichneter beweg1icher Sachen. 

(2) Die Teilberechtigungen nach Abs. 1 können 
einzeln oder zusammen erteilt werden. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 297. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Versteigerung beweglicher Sachen 
erfordert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

Gleichzeitige Ausübung mit anderen Gewerben 

§ 298. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Ge
werbes der Versteigerung beweglicher Sachen mit 
anderen Gewerben erfordert eine Genehmigung 
der zur Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde. 

(2) Die Genehmigung list zu verweigern, wenn 
durch die Vereinigung der Ausübung des Gewer
bes der Versteigerung beweglicher Sachen mit 
der Ausübung des anderen Gewerbes die über
wachung der Ausübung des Gewerbes der Ver
steigerung bewegLicher Sachen wesentlich er
schwert wird. 

(3) Eine erteilte Genehmigung ist zu wider
rufen, wenn sich die bei der Erteilung der Geneh
migung gegebenen Umstände derart geändert 
haben, daß eine Genehmigung gemäß Abs. 2 
verweigert werden müßte. 

Geschäftsordnung 

§ 299. (1) Der Bewerber uni eine Konzession 
für das Gewerbe der Versteigerung beweglicher 
Sachen hat der zur Erteilung der Konzession 
zuständigen Behörde eine Geschäftsordnung zur 

§ 294. Zur Erteilung einer Konzession für das Genehmigung vorzulegen, in der die für die Aus
Gewerbe der Pfandleiher ist der Landeshaupt- übung des Gewerbes aufgestellten Bedingungen 
mann zuständig. , und die Richtlinien für die Ermittlung der Höhe 
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des vom Gewerbetreibenden für seine Tänigk:.eit 
zu beanspruchenden Entgeltes enthalten sein mijs
sen. 

(2) Die Geschäftsordnung ist zu ge~ehmigen, 
Wlenn ihre Bestimmungen die ondnungsgemäße 
Ausübung des Gewerbes sicherstellen und die 
Interessen der Verkäufer und der Käufer wah
ren. 

(3) Jede Anderung der Geschäftsordnung bedarf 
der vorherigen GenehmIgung der zur Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde. 

(4) Die genehmigte Geschäftsordnung ist in 
den für den Verkehr mit Kunden bestimmten 
Geschäftsräumen ersichtlich zu machen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung 
darf das Gewerbe nicht ausgeübt werden. 

Unberührt gebLiebene Vorschriften 

§ 300. Die Vorschriften über Verbote und 
Beschränkungen der Versteigerung gewisser 
Gegenstände, über den Wi'rkungsbereich der Ge
meinden hinsichtIich der Vornahme von Ver
steigerungen, über Befugnisse bestimmter Arten 
von Unternehmen oder Angehöriger bestimmter 
Berufe, öffentliche Versteigerungen durchzufüh
ren, über das Erfordernis einer besonderen 
behördlichen Bewilligung für die Veranstaltung 
jeder einzelnen öffentLichen Versteigerung, über 
die Teilnahme eines behördltichen Versteigerungs
kommissärs und über die Entrichtung gewisser 
Gebühren für Versteigerungen werden durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Zuständigkeit 

§ 301. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Versteigerung beweglicher Sachen 
ist der Landeshauptmann 'zuständig. 

, Verfahren 
§ 302. (1) Vor der Erteilung der Konzession 

für das Gewerbe der Versteigerung beweglicher 
Sachen und vor der Genehmigung der Geschäfts
ordnung (§ 299) sind Gutachten der zuständigen 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der 
zuständigen Kammer für Arbeiter und Ange
stellte und der zuständigen Landwirtschaftskam
mer ~inzuholen. 

(2) Handelt es sich um eine Konzession, die 
auch zur Versteigerung bewegLicher Sachen von 
künstlel"ischem, historischem oder von Sammler
wert berechtigt, so sind überdies die zuständigen 
behördlichen Organe des Denkmalschutzes zu 
hören. 

Auskunfteien 
über Kreditverhältnisse 

§ 303. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt der 
Betrieb einer Auskunftei zum Zwecke der Ertei
lung von Auskünften über Kreditverhältnisse, 

wenn diese Auskünfte zugeschäfdichen Zwecken 
verlangt werden. 

(2) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Aus
kunftei über KreditverhältIliisse berechtigt sind, 
sind nicht zur Erteilung von Auskünften über 
private Verhältnisse, die mit der Kreditwürdig
keit in keinem Zusammenhang stehen, berech
tigt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 304. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Auskunftei über Kreditverhältnisse 
erfo'rdert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. i angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

I 
Schriftwechsel und Geschäftsbücher 

§!305. (1) Die Gewerbetreibenden, die zur 
Ausrbung einer Konzession für das Gewerbe der 
Auskunftei über Kreditverhältnisse berechtigt 
sind, stind verpflichtet, ,ihren geschäftlichen 
Schtiftwechsel und die Geschäftsbücher durch 
sieb~n Jahre aufzubewahren. Die Frist von s,ieben 
Jahren läuft vom Schluß des Kalenderjahres, in 
de~ der Schriftwechsel erfolgte oder die letzte 
Eintragung in das Geschäftsbuch vorgenommen 
wurde. 

cl) Im Falle der Endigung der Gewerbeberech
tig~ng sind der Schl'iftwechsel und die Geschäfts
bücjJ.er zu vernichten, auch wenn der Zeitraum 
vOl sieben J ahren ~och nicht verstrichen ist. 

, Zuständigkeit 

§ 306. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Auskunftei über Kreditverhältnisse 
ist der Landeshauptmann zuständig. 

Einziehung fremder Forderungen 
(I n k ass 0 b ü r 0 s) 

§ 307. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Einziehung fremder Forderungen sowie solcher, 
die zu Zwecken der Einziehung abgetreten wer
den. 

(2) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
einer Konzession' für das Gewerbe der Einzie
hung fremder Forderungen berechtigt sind, sind 
nicht berechtigt, Forderungen genichtlich einzu
treiben, auch wenn die einzuziehenden Forde
rungen an sie abgetreten worden sind. 

(3) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Ein
ziehung fremder Forderungen berechtigt sind, 
sind zur Einziehung einer fremden Forderulfg, 
die dem Ersatz eines Schadens ohne Beziehung 
auf einen Vertrag (§ 1295 ABGB) dient, nur 
berechtigt, wenn diese Forderung unbestritten ist. 
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Besondere Voraussetzungen 

§ 308. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Einziehung fremder Forderungen 
el'fol'del't neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

A usü bungsregeln 

§ 309. Für das Gewerbe der Einziehung frem
der Forderungen gelten die Vorschriften des 
§ 261 über die Festlegung von Ausübungsregeln 
für das Gewerbe der Immobilienmakler sinn
gemäß. 

Zuständigkeit 

§ 310. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Einziehung fremder Forderungen 
ist der Landeshauptmann zuständig. 

Berufsdetektive 

§ 31~. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 

1. die' Erteilung von Auskünften über Privat
verhältnisse, 

2. die .Yornahme von Erhebungen über strafbare 
Handlungen, 

3. die Beschaffung von Beweismitteln für Zwecke 
eines gerichtlichen oder verwaltungsbehörd
lichen V erf ahrens, 

4. die Ausforschung von verschollenen oder sich 
verborgen haltenden Personen, der Verfasser, 
Schreiber oder Absender anonymer Briefe, der 
Urheber oder Verbreiter von Verleumdungen, 
Verdächtigungen oder Beleidigungen, 

5. die Beobachtung und Kontrolle der Treue von 
Arbeitnehmern, 

6. die Beobachtung von Kunden in Geschäfts
lokalen und 

7. der Schutz von Personen. 

(2) Die im Abs. 1 Z. 2 und 4 angeführten 
Tätigkeiten dürfen nur so weit ausgeübt werden, 
als dadurch behördliche Untersuchungshandlun
gen nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Gewerbe der Berufsdetek
tive berechtigt sind, Stind nicht zur Erteilung von 
Auskünften über Krediitverhältnisse zu geschäft
lichen Zwecken berechtigt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 312. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Berufsdetektive erfordert neben der 
Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen die Erbringung des Befähigungs
nachweises. 

Arbeitnehmer 

§ 313. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Berufs
detektJive berechtigt sind, dürfen zur Ausübung 
der im § 311 Abs. 1 genannten Tätigkeiten nur 
Arbeitnehmer verwenden, die eigenberechtigt 
sind und die für diese Verwendung erforderliche 
Zuverlässigkeit und Bignung besitzen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Gewerbe der Berufsdetektlive 
berechtigt sind, sind verpflichtet, der Bezirks
verwaltungsbehörde, ,im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde dieser Behörde, ein Ver
zeichnis aller Arbeitnehmer, die zur Ausübung 
der im § 311 Abs. 1 genannten Tätigkeiten ver
wendet werden, binnen einer Woche nach Auf
nahme der Gewerbeausübung vorzulegen; jede 
Anderung hinsichtlich der zur Ausübung der im 
§ 311 Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendeten 
Arbeitnehmer ist ebenfalls dieser Behörde binnen 
einer Woche anzuzeigen. Das Verzeichntis oder 
die Anzeigen haben neben dem Vor- und Fami
liennamen des Arbeitnehmers auch dessen Alter, 
Geburtsort und Wohnung zu enthalten. 

Legitimation 

§ 314. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Berufs
detektlive berechtigt slind; und deren Arbeit
nehmer haben bei der Ausübung der im § 311 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten eine von. der 
Be~irksverwaltungsbehörde ausgestellte Legitima
tion mit Lichtbild mitzuführen und diese auf 
Verlangen der behördlichen Organe und der 
Sicherheitsorgane vorzuweisen. 

(2) Um rue Ausstellung der Legitimationen 
gemäß Abs. 1 für Gewerbetreibende und für 
Arbeitnehmer, die zur Ausübung der im § 311 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendet werden, 
hat der Gewerbetreibende bei der Bezirksver
wal tungs behörde anzusuchen. 

(3) Die Ausstellung der LegitJimation für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er 
nicht zur Ausübung einer Konzes~ion für das 
Gewerbe der Berufsdetektive berechtigt ist. Die 
Ausstellung der Legitimation für den Arbeit
nehmer !ist zu verweigern, wenn er wegen einer 
vorsätzlichen, mit mehr als einjähl'1iger Freiheits
strafe bedrohten Handlung oder wegen einer aus 
Gewinnsucht begangenen oder gegen die öffent
Ijche Sittlichkeit verstoßenden sonstigen straf
baren Handlung von einem Ge'richt verurteilt 
worden ist und nach der Eigenart der straf
baren Handlung und der Persönlichkeit des Ver
urteilten die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Straftat bei der Ausübung der im § 311 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten zu befürchten ist. 
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(4) Die für. den Arbeitnehmer ausgestellte 
Legitimation ist von der BeZlirksverwaltungs
behörde zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß 
die im Abs. 3 angeführten Umstände nach Aus
stellung der Legitimation eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbetrei
benden und den Arbeitnehmer haben den zur 
Kontrolle der Person notwendigen Anforderun
gen zu genügen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat durch Verordnung 
festzulegen, auf welche Weise die Legitimationen 
hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen Anforderun
gen zu entsprechen haben. 

Verschwiegenheit 

§ 315. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Berufs·· 
detektive berechtigt sind, sind zur Verschwie
genheit über die ihnen anvertrauten Angelegen
heiten verpflichtet. Diese Verschwiegenheitspflicht 
besteht nicht, wenn und insoweit der Auftrag
geber ausdrücklich von dieser PHicht entbindet. 

(2) Inwieweit die Gewerbetreibenden von der 
Verpflichtung zur Ablegung eines Zeugnisses, zur 
Einsichtgewährung in Geschäftspapiere oder zur 
Erteilung von Auskünften über die ihnen in 
Ausübung des Berufes bekannt gewordenen Um
stände in gerichtlichen oder verwaltungsbehörd
lichen Verfahren befreit sind, richtet sich nach 
den bezüglichen Rechtsvorschriften. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
sinngemäß auch für Arbeitnehmer der Gewerhe
treibenden. 

Bezeichnung 

§ 316. (1) Gewerbetreibenden, die zur Aus
übung einer Konzession für das Gewerbe der 
Berufsdetektive berechtigt sind, steht das Recht 
zu, sich der Berufsbezeichnung "konzessionierter 
BerufsdetekDiv" zu bedienen. 

(2) Arbeitnehmern, die zur Ausübung der im 
§ 311 Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendet 
werden, steht das Recht zu, sich der Berufs
bezeichnung "Berufsdetektivassistent" zu bedie
nen. 

(3) Andere Berufsbezeichnungen und auch 
zustehende Amtsbezeichnungen dürfen bei der 
Gewerbeausübung nicht gebraucht werden. 

Zuständigkeit 

§ 317. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Berufsdetektive ist der Landes
hauptmann zuständig. 

Bewachungsgewerbe 

§ 318. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Bewachung von Betl'iieben, Gebäuden oder 
Grundstücken. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Bewachungsgewerbe berech
tigt sind, sind auch zur Bewachung· der in den 
Betrieben, Gebäuden oder auf den Grundstücken 
befindlichen beweglichen Sachen berechtigt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 319. Die Erteilung der Konzession für das 
Bewachungsgewerbe erfordert neben der Erfül
lung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Vor
aussetzungen die Erbringung des Befähigungs
nachweises. 

Gleichzeitige Ausübung mit anderen Gewerben 

§ 320. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Be
wachungsgewerbes mit anderen Gewerben erfor
dert eine Genehmigung der zur Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde. 

(2) Die Genehmigung ist zu verweigern, wenn 
durch die Vereinigung der Ausübung des 
Bewachungsgewerbes mit der Ausübung des ande
ren Gewerbes eine Beeinträchtigung der gefor
derten Dienstleistungen zu erwarten ist. 

(3) Eine erteilte Genehmigung ist zu wider
rufen, wenn sich die bei der Erteilung der Geneh
migung gegebenen Umstände derart geändert 
haben, daß eine Genehmigung gemäß Abs. 2 
verweigert werden müßte. 

Arbeitnehmer 

§ 321. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Bewachungsgewerbe 
berechtigt sind, dürfen zur Ausübung der im 
§ 318 genannten Tätigkeiten nur Arbeitnehmer 
verwenden, die' eigenberechtigt sind und die für 
diese Verwe'ndung erforderliche Zuverlässigkeit 
und Eignung besitzen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Bewachungsgewerbe berech
tigt s'ind, sind verpflichtet, der Be2lirksverwal
tungsbehörde, im Wirkungsbereich einer Bundes
polizeibehörde . dieser Behörde, ein Verzeichnis 
aller Arbeitnehmer, die zur Ausübung der [m 
§ 318 genannten Tätigkeiten verwendet werden, 
binnen einer Woche nach Aufnahme der Gewerbe
ausübung vorzulegen; jede Knderung hinsicht
lich der zur Ausübung der im § 318 genannten 
Tätigkeiten verwendeten Arbeitnehmer ist eben
falls dieser Behörde binnen einer Woche anzu
zeigen. Das Verzeichnis oder die Anzeigen haben 
neben dem Vor- und Familiennamen des Arbeit
nehmers auch dessen Alter, Geburtsort und Woh
nung zu enthalten., 

Gebrauch einer U11Iiform 

§ 322. Der Gebrauch einer Uniform bedarf der 
Genehmigung des Bundesministers' für Handel, 
Gewerbe und Industrie. Diese ,ist zu erteilen, 
wenn eine Verwechslung mit Uniformen des 
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öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Justizwache, 
der Zollwache, des Bundesheeres, des Post- und 
Telegraphendienstes oder der österreichischen 
Bundesbahnen nicht zu befürchten ist. Hinsicht
lich dieser Frage hat der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie das Einverneh
men mit den jeweils berührten Bundesministern 
für Inneres, für Justiz, für Finanzen, für Landes
verteidigung oder für Verkehr zu pflegen. 

Zuständigkeit 

§ 323. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Bewachungsgewerbe ,ist der Landeshauptmann zu
ständig. 

In. Hauptstück 

Märkte 

§ 324. (1) Unter einem Markt im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist eine Veranstaltung zu ver
stehen, bei der auf einem örtlich bestimmten 
Gebiet (Marktplatz, Markthalle) auf Grund des 
der Gemeinde verliehenen Marktrechtes und zu 
den durch die Marktordnung bestimmten Markt
tagen und Marktzeiten, von jetder~ann Waren 
nach Maßgabe der Marktordnung feilgeboten und 
verkauft werden dürfen. 

(2) Nicht als Märkte :im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Messen zu verstehen. 

(3) Die §§ 324 bis 332, 368 Z. 16 sowie Z. 17, 
soweit Z. 17 die §§ 324 bis 332 betrifft, gelten 
auch für die von den BestJimmungen dieses Bun
desgesetzes ausgenommenen Tätigkeiten. 

(4) Personen, -die im Ausland eine Erwerbs
tätigkeit befugt ausüben, dürfen Waren, deren 
Handel nach diesem Bundesgesetz nicht der 
Konzessionspflicht unterliegt, auf Märkten feil
halten und verkaufen, soweilt in dies-er Hinsicht 
Gegense~tigkeit gewährleistet ist. 

§ 325. Unter einem Gelegenheitsmarkt ("Quasi
markt") sind marktähnliche Veranstaltungen, die 
nur gelegentlich aus besonderen Anlässen abge
halten werden und nicht auf einem Marktrecht 
beruhen, zu verstehen. Sie dürfen nur auf Grund 
einer BeW'iHigung der Bezirksverwaltungsbehörde 
gemäß § 329 abgehalten werden. 

§ 326. (1) Waren, deren Verkauf an eine Kon
zession gebunden ist, dürfen auch auf Märkten 
nur von den zur Ausübung der betreffenden 
Konzession berechtigten Gewerbetreibenden feil
gehalten wef(~en. 

(2) Waren, deren marktmäßiger Verkauf aus 
Gründen des Schutzes der Gesundheit von Men
schen oder der Vermeidung der Verschleppung 
von Krankheiten von Pflanzen oder Tieren nicht 
vertretbar ist, dürfen auf Märkten nicht feil
gehalten werden. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz und dem Bundesminister für Land- und 
ForstWlirtschaft die Waren zu bezeichnen, auf die 
Abs. 2 anzuwenden ist. 

§ 327. (1) Zur Verleihung von Marktrechten ist 
der Landeshauptmann zuständig. 

(2) Um die Verleihung des Marktrechtes hat 
die Gemeinde, in der der Markt abgehalten wer
den soll, unter Angabe der Waren oder Waren
gruppen, die den Hauptgegenstand des Markt
verkehrs bilden sollen, anzusuchen. 

(3) Das Marktrecht ist zu verleihen, wenn ein 
Bedarf nach der Abhaltung des Marktes ange
nommen werden kann und nicht zu befürchten 
ist, daß das öffentLiche Interesse an der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit, am Schutz der Gesundheit und 
am ungestörten Straßenverkehr beeinträchtigt 
oder daß die wirtschaftliche Lage der ansässigen 
Gewerbetreibenden wesentlich ungünstig beein
flußt wird. 

(4) Bin verliehenes Marktrecht erlischt, wenn 
der Markt zehn Jahre hindurch nicht abgehalten 
worden ,ist. 

§ 328. (1) Im Verfahren über das Ansuchen 
sind die Landeskammer der gewerblichen Wirt
schaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte 
und die Landwirtschaftskammer, bei Märkten, 
deren Bedeutung über das Bundesland hinaus
reichen könnte, auch die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der österreichische 
Arbeiterkammertag und die Präsidentenkonfe
renz der Landwirtschaftskammern österreichs 
zu hören. 

(2) Der Bescheid, mit dem das Marktrecht ver
liehen wird, hat jedenfalls zu enthalten: 
1. die Angabe des Gebietes innerhalb der Ge

meinde, auf dem der Markt abgehalten wird; 
2. die Bestimmung der Markttage und der .Markt

zeiten, an denen der Markt abgehalten wird 
(Markttermine) ; 

3. die Bezeichnung der Waren oder Warengrup
pen, die den Hauptgegenstand des Marktver
kehrs bilden. 

(3) Der Landeshauptmann hat die ,im Abs. 1 
angeführten Kammern von der Verleihung des 
Marktrechtes zu verständigen. 

(4) In einem Verfahren betreffend die Ände
rung eines Markttermins ist Abs. 1 sinngemäß 
anzuwenden. Der Landeshauptmann hat die im 
Abs. 1 genannten Kammern von Bescheiden, mit 
denen der Markttermin geändert wird, zu ver
ständigen. 
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(5) Die Gemeinden haben die Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft und die Landwirt
schaftskammer zu verständigen, wenn ein vor
gesehener Markt nicht abgehalten w:ird. 

(6)ßin verliehenes Marktrecht darf nur mit 
Zustimmung des Lmdeshauptmannes, der die im 
Abs. 1 genannten Stellen vorher zu hören hat, 
zurückgelegt werden. Die Zustimmung 1st zu 
erteilen, wenn eine' der Voraussetzungen gemäß 
§ 327 Abs. 3 nicht mehr gegeben ist. 

§ 329. (1) Zur Verleihung der Bewilligung zur 
Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes ist die Be
zirksverwaltungsbehörde zuständig. Das Ansu
chen ist von der Gemeinde, in der der Markt 
abgehalten werden soll, zu stellen. § 327 Abs. 3 
ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Vor der Entscheidung sind die Landes
kammer der gewerbLichen W,irtschaft, die 
Kammer für Arbeiter ullid Ang.estdlte und die 
Landwirtschaftskammer zu hören. 

(3) Der Bescheid hat neben den im § 328 
Abs. 2 angeführten Angaben auch die Gelegen
heit zu bezeichnen, die den Anlaß für die Ab
haltung des Marktes bildet und für ihn besoim
mend ist. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die 
im Abs. 2 genannten Kammern von der Verlei
hung einer Bewilligung zur Abhaltung eines Gele
genheitsmarktes zu verständigen. 

(4) ßine Bewil1igung zur Abhaltung eines Gele
genheitsmarktes erlischt, wenn der Gelegenheits
markt zehn Jahre hindurch nicht abgehalten 
worden ist. 

§ 330. (1) Bei der Vergabe des Marktplatzes 
an die Marktbesucher durch die Gemeinde ,ist 
neben der Bedachtnahme auf den auf dem Markt 
zur Verfügung stehenden Raum darauf zu achten, 
daß jede der auf dem Markt zugelassenen War~n 
oder Warengruppen, die einen Hauptgegenstand 
des Marktverkehrs bilden, in entsprechender 
Qualität durch eine genügende Zahl von Markt
besuchern feilgehalten wird. 

(2) Die Gemeinden dürfen von den Markt
besuchern für die Benützung der Markteinridt
tungen nur dann privatrechtliche Entgelte ver
langen, wenn sie hiefür keine Abgaben auf Grund 
des F,inanz-Verfassungs gesetzes 1948, BGBl. 
Nr. 45, und des Finanzausgleichsgesetzes 1973, 
BGBl. Nr. 445/1972, einheben. Solche Entgelte 
dürfen nur als Vergütung für den überlassenen 
Raum, den Gebrauch von Marktständen und 
Gerätschaften und für andere mit der Abhaltung 
des Marktes verbundene Auslagen eingehoben 
und nicht höher bemessen werden, als es zur 
Verzinsung und Tilgung der für die Errichtung, 
die Erhaltung und den Betrieb der Marktein
richtungen aufgewendeten Beträge erforderlich 
ist. 

(3) Die Festsetzung der privatrechtlichen Ent
gelte durch die Gemeinde bedarf der Genehmi
gung des Landeshauptmannes. Die Genehmigung 
darf nur versagt werden, wenn das von den 
Marktbesuchern zu entrichtende Entgelt den Er
fordernissen des Abs. 2 nicht entspricht. 

§ 331. (1) Die Gemeinde hat hinsichtlich des 
Marktes oder der Märkte ~hres Gebietes e,ine 
Marktordnung zu erlassen, die unter Berück
sichtJigung des Bescheides über die Verleihung des 
Marktrechtes jedenfalls zu enthalten hat: . 

1. die genaue räumliche Abgrenzung des Mark
tes; 

'2. Bestimmungen über die Marktzeiten und 
Markttage (Markttermine); 

3. die gattungsmäß,ige Bezeichnung des Marktes 
und die A~gabe der Haupt- und Nebengegen-
stände des Marktverkehrs; . 

4. die Regelung betreffend die Vormerkung und 
die Vergabe von Marktplätzen und Marktein
I1ichtungen; 

5. Bestimmungen über die Ausweisleistung und 
die überw.achung der Marktbesucher; 

6. die Regelung des Verlustes (Widerrufes) von 
Marktplätzen und Markteinrichtungen bei Ver
gabe durch Bescheid und der Untersagung der 
weiteren Ausübung der Markttätigkeit bei 
~ivilrechtlicher Vergabe. 

(2) Darüber hinaus kann die Marktordnung 
insbesondere noch enthalten: 
1. Bestimmungen darüber, ob und inwieweit die 

Marktbesucher auf den Marktplätzen selbst 
standfeste Bauten errichten dürfen, und über 
die Verpflichtung, solche Bauten im Falle des 
Verlustes des Marktplatzes zu entfernen; 

2. Bestimmungen, die die Reinhaltung des Mark
tes sichern; 

3. Bestimmungen über die Tätigkeit der Markt
helfer; 

4. Bestimmungen darüber, .inwieweit der Aus
schank von Getränken und die Verabreichung 
von Speisen gestattet sind. 

(3) Die Marktordnung gemäß Abs. 1 bedarf der 
Genehmigung des Landeshauptmannes, der vor 
seiner Entscheidung die Landeskammer der 
g.ewerblichen Wirtschaft, die Kammer für 
Arbeiter und Angestellte und die Landwirt
schaftskammer zu hören hat. Die Genehmigung 
darf nur versagt werden, wenn durch ,die Markt
oI1dnung eine geol"dnete Abwicklung der Markt
geschäfte nicht gewährleistet ist, wen:n den Inter
essen der Marktbesucher und Käuf·er nicht ent
sprechend Rechnung getragen wiI1d oder wenn die 
Marktordnung vom Standpunkt ·der Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ruhe, Oronung und 
Sich.erheit, des Gesundheitsschutzes oder des 
ungestörten Straßenverk~hrs Bedenk,en begegnet. 
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(4) Für einen Gelegenheitsmarkt (§, 325) ist 
eine Marktordnung darin zu erlassen, wenn dies 
wegen der Eigenart, Dauer und besonderen Be
deutung dieser Veranstaltung oder im Interesse 
der Marktbesucher oder Käufer erforderlich ist. 
In diesem Falle sind die Abs. 1 un:d 3 sinngemäß 
anzuwenden. 

einer Konzession verweigert wurde, weil ein 
Bedarf nach der beabsichtigten Gewerbeaus
übung nicht besteht, ,ist eine weitere Berufung 
nicht zulässlig. 

§ 335. Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie ist außer in den in beson
deren Vorschriften bestimmten Fällen in erster 
Instanz zuständig 

§ 332. Veterinärrechtliche Vorschriften werden 
durch die Bestimmungen des IH. Hauptstückes 1. zur Genehmigung von Betriebsanlagen, die sich 
nicht berührt. über zwei oder mehrere Bundesländer erstrek

ken, 

IV. Hauptstück 

Behörden und Verfahren 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 333. Soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, ist Behörde ,im Sinne dieses Bun
desgesetzes, und zwar Behörde erster Instanz, 
die Bezirksverwaltungsbehörde. 

§ 334. (1) Der Landeshauptmann ist außer in 
den ,in besonderen Vorschriften bestimmten Fäl
len in erster Instanz zuständig 
1. zur Genehmigung von Betri:ebsanlagen für die 

Ausübung des gebundenen Gewerbes des Be
triebes von Tankstellen (§ 103 Abs. Ilit. c Z. 4) 
einschließlich der mit der Tankstelle in ört
lichem Zusammenhang stehenden Betriebsan
lagen für die Ausübung der im § 119 umschrie
benen Tätigkeiten, 

2. zur Genehmigung von der Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten dienenden Betriebs
anlagen, bei denen eine Abgabe dieser flüssig
keiten zuni Zwecke der Belieferung von Tank
stellen oder Brennstoffhändlern erfolgt, 

3. zur Genehmigung von Betriebsanlagen für die 
Verarbeitung von Rohöl sowie von anderen 
natürlich vorkommenden Kohlenwasserstoffen, 
seien diese in festem, flüssigem oder gasför
migem Zustand, 

4. zur Genehmigung von Betriebsanlagen, die 
sich über zwei oder mehrere Verwaltungs
bezirke eines Bundeslandes erstrecken, 

5. zur Erteilung von Konzessionen, Bewilligun
gen und Genehmigungen auf Grund von An
suchen der Städte mit eigenem Statut außer 
der Bundeshauptstadt Wien, wenn nicht der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In
dustl'ie zuständig ist, und 

6, wenn es sich um die Ausübung eines Gewer
bes auf einem öffentlichen Verkehrsmittel han
delt, dessen Fahrt durch zwei oder mehrere 
Verwaltungsbezirke eines Bundeslandes führt. 

(2) Gegen eine Entscheidung des Lartdeshaupt-
mannes, mit der i.n Bestätigung des Ausspruches 
der Bezirksverwaltungsbehörde die Erteilung 

2. zur Erteilung von Konzessionen, Bewilligungen 
und Genehmigungen auf Grund von Ansuchen 
der Bundesländer und der Bundeshauptstadt 
Wien und 

3. wenn es sich um die Ausübung eines Gewerbes 
auf einem öffentlichen Verkehrsmittel, dessen 
Fahrt durch zwei oder mehrere Bundesländer 
führt, oder um Gewerbe handelt, die in Ver
bindung mit Wanderveranstaltungen, etwa mit 
einem Wanderzirkus, ausgeübt werden. 

§ 336. (1) Die Bundesgendarmerie, in Orten, 
in denen Bundespolizeibehörden bestehen, die 
Sicherheitswachen dieser Behörden, haben bei der 
Vollziehung der g,ewerberechtlichen Vorschriften 
als Organ der Bezirksverwaltungsbehörde mitzu
wirken durch 
1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen, 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durch
führung von Verwaltungsstrafverfahren erfor
derlich sind, 

3. Erhebungen über das Vorliegen der gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z. 1 erforderlichen Zuverlässigkeit. 

(2) Soweit der Behörde für die im Abs. 1 
angeführten Aufgaben andere geeignete Organe 
zur Verfügung stehen, hat sie sich dieser Organe 
an Stelle der Organe der Bundesgendarmerie oder 
der Sicherheitswachen der Bundespolizeibehör
den zu bedienen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 vor, 
so hat die Behörde das Gendarmeriekommando, 
in Orten, in denen Bundespolizeibehörden be
stehen, die Bundespolizeibehörden hievon zu ver
ständigen. Mit dem Zeitpunkt des Einlangens der 
Verständigung entfallen die im Abs. 1 festge
legten Verpflichtungen der Bundesgendarmerie 
und der Sicherheitswachen der Bundespolizei
behörden. 

§ 337. Die in diesem Bundesgesetz (in den 
§§ 53,176, 177, 198,205,207,239,242,327,328, 
329, 330, 331, 342, 355 und 361) festgelegten Auf
gaben der Gemeinde sind mit Ausnahme der 
Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens 
solche des eigenen Wirkungsbereiches. 

§ 338. (1) Soweit dies zur Vollziehung der 
gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist, 
sind die Organe der zur Vollziehung dieser Vor-

6 
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schriften zuständigen Behörden sowie die von 
diesen Behörden herangezogenen Sachverständi
gen berechtigt, Betriebe sowie deren Lagerräume 
während der Betriebszeiten zu betreten und zu 
besichtig'en und Kontrollen des Lagerbestandes 
vorzunehmen. Der Betr.iebsinhaber oder dessen 
Stellvertreter ist spätestens beim Betreten des 
Betriebes oder der Lagerräume zu verständigen. 

(2) Soweit dies zur Vollziehung der gewerbe
rechtlichen Vorschr,iften erforderLich ist, haben 
die Gewerbetreibenden oder deren Beauftragte 
den Organen der im Abs. 1 genannten Behörden 
sowie den von diesen Behörden herangezogenen 
Sachverständigen das Betreten und die Besichti
gung des Betriebes und der Lagerräume zu 
ermöglichen sowie den Anqrdnungen dieser 
Organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetrieb
setzung und über die Betriebsweise von Maschi
nen und Einrichtungen und zur Vorp.ahme 
betrieblicher Verrichtungen zu entsprechen; wei
ters haben sie den im Abs. 1 genannten Behör
den die notwendigen Auskünfte zu geben, not
wendige Unterlagen vorzulegen und erforder
lichenfalls Einblick in die Aufzeichnungen über 
den Lagerbestand sOWlie über die Waren ein- und 
-ausgänge zu gewähren. 

(3) Soweit dies in einem Verfahren betreffend 
eine Betriebsanlage gemäß §§ 74 bis 82 für die 
Beurteilung der Zulässigkeit von Immissionen 
erfordedich ist, dürfen auch Proben im unbe
dingt erfordedichen Ausmaß entnommen werden. 

(4) Die Organe der im Abs. 1 genannten Be
hörden haben bei den Amtshandlungen gemäß 
Abs. l' und 2 darauf Bedacht zu nehmen, daß 
jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder 
Behinderung des Betriebes vermieden Wlird. 

(5) Die gemäß Abs. 2 letzter Satz erhaltenen 
Angaben dürfen nur für die Vollziehung der 

. gewerberechtlichen Vorschr~ften' verwendet wer
den. 

(6) Die Besuimmungen des Arbeitsinspektions
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 147, werden durch die 
Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

2. Besondere Verfahrensbestimmungen 

a) Anmeldungsverfahren 

§ 339. (1) Wer ein Anmeldungsgewerbe (§ 5 
Z. 1) ausüben will, hat die Gewerbeanmeldung 
bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Stand
ortes zu erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung 
des Gewerbes und des für die Ausübung in Aus
sicht genommenen Standortes zu enthalten. Bei 
der Anmeldung des gebundenen Gewerbes der 
Viehschneider (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 49), der 
Marktfahrer (§103 Abs. 1 lit. c Z. 13) oder des 
freien Gewerbes des Feilbietens gemäß § 53 

Abs. 1 Z. 1 hat der Anmelder an Stelle der 
Bezeichnung eines Standortes die genaue An
schrift seiner Wohnung anzugeben; diese Woh
nung gilt als Standort. Zwei oder mehrere Ge
werbe dürfen in einer Anmeldung nicht zu
sammengefaßt werden. In einer Anmeldung dür
fen jedoch verwandte Handwerke (§ 20 Abs. 1 
und 3) zusammengefaßt werden. 

(3) Der Anmeldung sind anzuschließen: 
1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und 

FamiLienname der Person, ihre Wohnung, ,ihr 
Alter und ihre Staatsangehörigkeit dienen; 

2. falls ein Befähigungsnachweis für das betref
fende Gewerbe vorgeschrieben ist, die entspre
chenden Belege oder der Bescheid über die 
erteilte Nachsicht (§ 28); 

3. falls eine juristische Person die Anmeldung 
erstattet, der Nachweis ihres Bestandes, bei 
Personengesellschaften des. Handelsrechtes die 
Glaubhaftmachung des Abschlusses des Gesell
schaftsvertrages (§ 10); ein als solcher Nachweis 
vorgelegter Auszug aus dem Handels- oder 
Genossenschaftsregister darf nicht älter als sechs 
Monate sein. 

§ 340. (1) Auf Grund der Anmeldung des 
Gewerbes (§ 339 Abs. 1) hat die Bezirksverwal
tungsbehörde zu prüfen, ob die gesetzlichen Vor
aussetzungen für c1ie Ausübung des angemeldeten 
Gewerbes durch den Anmelder ,in dem betref
fenden Standort vorliegen~ über das Ergebnis 
ihrer Feststellungen hat die Behörde einen Be
scheid zu erlassen, sofern nicht die Bestimmung 
des Abs. 4 anzuwenden ist. 

(2) Vor Erlassung des Bescheides. hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde, falls ein Befähigungs
nachweis auf andere W cise als durch Vorlage 
eines Prüfungszeugnisses zu erbringen ist, die 
zuständige GLiederung der Landeskammer der 
gewerblichen W1irtscha.ft unter Anschluß der 
Nachweisbelege aufzufordern, innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen ein Gutachten über den 
Befähigungsnachweis abzugeben. Eine solche Auf
forderung hat zu entfallen, wenn das Gutachten 
bereits vorliegt. 

(3) Vor Ausfertigung des Gewerbescheines ist 
die Zahlung oder die Stundung der Einverlei
bungsgebühr oder die Nachsicht von der Zahlung 
dieser Gebühr (§ 57 bund § 57 f des Handelskam
mergesetzes ,in der Fassung der 4. Handelskam
mergesetz-Novelle,BGBl. Nr. 208/1969) nachzu
weisen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 
und 3 vor, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde 
eine Bescheinigung auszustellen, aus der der An
melder, die genaue Bezeichnung des Gewerbes 
und des Standortes der Gewerbeausübung, ge
gebenenfalls eine Beschränkung auf Grund einer 
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etwa erteilten Nachsicht von der Erbringung des 
Befähigungsnachweises (§ 28 Abs. 3 bis 5) und 
das Datum der Anmeldung des Gewerbes er
sichtlich sind (Gewerbeschein); in diesem Falle 
gilt der Gewerbeschein als Bescheid. 

(5) Auf dem Gewerbeschein hat die Behörde 
Richtigstellungen, Knderungen des Namens, der 
Firma oder der .Rechtsform des Inhabers gemäß 
§ 12 sowie Verlegungen des Betriebes -zu ver
merken. Andere Vermerke, wie Bescheinigungen 
betreffend Einschränkungen oder Erweiterungen 
des Gewerbes einschließlich einer etwa erteilten 
Nachsicht von der Erbringung des Befähigungs
nachweises, über Errichtung weiterer Betriebs
stätten, sind, unbeschadet der bescheidmäßigen 
Erledigung des betreffenden Anbringens, zulässig. 

(6) Eine Gewerbeanmeldungj die vor der 
rechtskräftigen Erteilung einer erforderlichen 
Nachsicht oder einer erforderlichen Gleichstel
lung gemäß § 14 AQs. 2 eingebracht wird, gilt 
erst ab Rechtskraft der Nachsicht oder der 
Gleichstellung gemäß § 14 Abs. 2 als erstattet. 

(7) Liegen die im Abs. 1 erwähnten Voraus
setzungen nicht vor, so hat die BeZJirksverwal
tungsbehörde - unbeschadet eines Verfahrens 
nach § 366 Abs. 1 Z. 1 - dies mit Bescheid fest
zustellen und die Ausübung des Gewerbes zu 
untersagen. 

b) Bewilligungsverfahren 
§ 341. (1) Wer ein konzessioniertes Gewerbe 

(§ 5 Z. 2) ausüben will, hat das Ansuchen bei 
der Behörde einzubringen, die zur Erteilung der 
betreffenden Konzession zuständig ist. Für das 
Ansuchen um Erteilung der Konzession gelten 
die Bestimmungen des § 339 Abs. 2 erster Satz 
und Abs. 3 Z. 1 bis 3 sinngemäß. 

(2) Wer einen Nebenbetrieb führen will (§ 37), 
hat das Ansuchen bei der Bezirksverwaltungs
behörde einzubringen. Dem Ansuchen sind die 
im § 339 Abs. 3 Z. 1 und 2 angeführten Belege 
betreffend die Person des Arbeitnehmers (§ 37 
Abs. 1) anzuschließen. 

(3) Das Ansuchen um Genehmigung der Be
stellung eines Geschäftsführers (§ 39 Abs. 5 und 
§ 40 Abs., 4) oder der übertragung der Aus
übung des Gewerbes an einen Pächter (§ 40 
Abs. 2) ist bei der für die Erteilung der Konzes
sion zuständigen Behörde einzubringen. Diesen 
Ansuchen sind die im § 339 Abs. 3 Z. 1 und 2 
angeführten Belege betreffend die Person des 
Geschäftsf~hrers oder des Pächters anzuschließen. 

(4) Das Ansuchen um die besondere Bewilli
gung zur Ausübung eines konzessionierten Ge
werbes in einer weiteren Betriebsstätte (§ 46 
Abs. 4) oder zur Verlegung des Betriebes (§ 49 
Abs. 2) ist bei der Behörde einzubringen, die zur 

Erteilung der betreffenden Konzession in dem 
Standort, in dem die weitere Betl'liebsstätte er
r·ichtet oder in den der Betrieb verlegt werden 
soll, zuständig wäre; das Ansuchen um Geneh
migung der Bestellung eines Filialgeschäftsführers 
für die Ausübung eines konzessionierten Gewer
bes in einer weiteren Betriebsstätte (§ 47 Abs. 4) 
ist bei der für die weitere Betriebsstätte zuständi
gen Behörde einzubringen. Für diese Ansuchen, 
denen das Konzessionsdekret anzuschließen ist, 
gilt § 339 Abs. 2 erster Satz sinngemäß. Die Be
hörde hat von einer Entscheidung, mit der einem 
Ansuchen stattgegeben worden ist, die zur Er
teilung der betreffenden Konzession in dem 
Standort, auf den die Konzession lautet, zustän
dige Behörde, im Falle der Verlegung des Be
triebes die zur Erteilung der betreffenden Kon
zession im letzten Standort zuständige Behörde, 
zu verständigen. 

(5) Das Ansuchen um die besondere Bewilli
gung zur Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte für ein konzessioniertes Gewerbe 
(§ 49 Abs. 3) ist bei der Behörde einzubr,ingen, 
,die zur Erteilung der betreffenden Konzes!>ion in 
dem Standort, in den die weitere Betriebsstätte 
verlegt werden soll, zuständig wäre. Diese Be
hörde hat von einer Entscheidung, mit der einem 
Ansuchen stattgegeben worden ist, die zur Er
teilung der betreffenden besonderen ß.ewilligung 
zur Errichtung einer weiteren Betriebsstätte im 
letzten StaI:ldort zuständige Behörde sowie die 
zur Erteilung der betreffenden Konzession in 
dem Standort, auf den die Konzession lautet, 
zuständige Behörde zu verständigen. 

§ 342. (1) In den Fällen des § 341 Abs. 1 bis 3 
sowie des Abs. 4, soweit es sich um das Ansuchen 
um die Genehmigung der Bestellung eines Filial
geschäftsführers handelt, sind die Bestimmungen 
des § 340 Abs. 2 über die Anhörung der. zustän
digen Gliederung der Landeskammer der ge
werblichen Wirtschaft sinngemäß anzuwenden. 

(2) Bei Gewerben, für die eine Konzess,ion 
nur erteilt werdeI:l darf, wenn ein Bedarf nach 
der beabsichtJigten Gewerbeausübung besteht, 
sind vor der Erteilung der Konzession oder der 
besonderen BewilLigung für die Errichtung einer 
weiteren Betnebsstätte oder für die Verlegung 
des Betmebes jedenfalls die zuständige Gliederung 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und die Gemeinde des Standortes aufzufordern, 
ein Gutachten zur Frage des Bedarfes abzugeben. 
§ 340 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 343. (1) Auf Grund des Bescheides, mit dem 
eine Konzession erteilt worden ist, hat die Be
zirksverwaltungsbehörde ein Konzessionsdekret 
auszufertigen, aus dem der Inhaber der Konzes
sion, die gen aue Bezeichnung des Gewerbes und 
des Standortes der Gewerbeausübung, gegebenen
falls Be'dingungen, Beschränkungen oder Auf-
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lagen im Sinne des § 25 Abs. 3 sowie eine Bec ' gesellschaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden 
schränkung auf Grund einer etwa erteilten Nach- des letzten Mitgesellschafters, Eintritt eines neuen 
sicht vom Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 3 bis Gesellschafters), gemäß § 11 Abs. 5 (Umwandlung 
5) und das Datum des Bescheides ersichtlich sind. einer Kapitalgesellschaft durch übertragung des 

Unternehmens aufeineri Gesellschafter oder Um
(2) Vor der Ausfertigung des Konzessions-

wandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Per
dekretes ist die Zahlung oder Stundung der Ein-

. sonengesellschaft des Handelsrechtes und weitere 
verleibungsgebühr oder die Nachsichtvon der 

Ausübung des Gewerbes der Kapitalgesellschaft), 
Zahlung dieser Gebühr (§ 57 bund § 57 f des gemäß § 11 Abs. 6 (Eintragung einer Kapital
Handelskammergesetzes in der Fassung der 

gesellschaft in das Handelsregister, in die bei 
4. Handelskammergesetz-Novelle, BGBL Nr. 208/ 

Gründung der Betrieb eines Einzelkaufmannes 
1969) nachzuweisen. I ch oder einer Personengesellschaft des Hande sre -

(3) Soll dem Ansuchen des Konzessionswerbers tes gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen 
vollinhaltlich Rechnung getragen werden und eingebracht worden ist, und weitere Ausübung 
steht gegen die Erteilung der Konzession durch des Gewerbes des Einzelkaufmannes oder der 
die Bezirksverwaltungsbehörde keinem Dritten Personengesellschaft des Handels;echtes), gemäß 
ein Berufungsrecht zu, so hat diese Behörde bei § 11 Abs. 7 (Neubildung einer Aktiengesellschaft 
Vorliegen der Voraussetzung gemäß Abs. 2 statt durch Verschmelzung von Aktiengesellschaften 
des Bescheides (Abs. 1) sogleich das Konzessions- und weitere Ausübung der Gewerbe der sich 
dekret, das in diesem Fall als Bescheid gilt, aus- vereinigenden Gesellschaften) und gemäß § 12 
zufertigen; in diesem Falle ist der Konzessiol1s- (Umwandlung einer Offenen Handelsgesellschaft 
werber bereits mit der Zustellung des Konzes- in. eine Kommanditgesellschaft od'er einer Kom
sionsdekretes zur Ausübung der Konzession be- manditgesellschaft in eine Offene Handelsgesell
rechtigt, ohne den Zeitpunkt, in dem das Kon- schaft) sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
zessionsdekret nicht mehr der Berufung unter- des Standortes, bei konzessionierten Gewerben 
liegt, abwarten zu müssen. bei der für die Erteilung der Konzession zustän-

(4) Hinsichtlich der Vermerke auf dem Kon- digenBehörde, zu ers'tatten. 
zessionsdekret gilt § 340 Abs. 5 sinngemäß. (2) Die Anzeigen gemäß § 37 Abs. 3 (Bestellung 

§ 344. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem eine eines neuen befähigten Arbeitnehmers in einem 
Konzession erteilt (§ 25), die Führung eines Nebenbetrieb), gemäß § 39 Abs. 4 und § 40 
Nebenbetriebes bewilligt (§ 37 Abs. 2), die Be- Abs. 4 (Bestellung und Ausscheiden eines Ge
stellung eines Geschäftsführers oder eines Filial- schäftsführers für die Ausübung eines Anmel
geschäftsführers oder die übertragung der Aus- dungsgewerbes), gemäß § 40 Abs. 2 (übertragung 
übung des Gewerbes an einen Pächter genehmigt und Widerruf der übertragung der Ausübung 
wird (§ 39 Abs. 5, § 40 Abs. 4, § 47 Abs. 4 und eines Anmeldungsgewerbes an einen Pächter), 
§ 40 Abs. 2), steht der zuständigen Gliederung gemäß §§42 bis 44 (Fortbetriebe), gemäß § 63 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft Abs. 4 (Knderung des Namens oder der Firma) 
das Recht der Berufung insoweit zu, als es sich und gemäß § 86 (Anzeige über die Zurücklegung 
um die Entscheidung über die Erbringung des einer Gewerbeberechtigung) sind bei der Bezirks
Befähigungsnachweises auf andere Weise als durch verwaltungsbehörde des Standortes zu erstatten. 
Vorlage eines Prüfungszeugnisses oder über das (3) Die Anzeigen gemäß § 39 Abs. 5 und § 40 
Vorliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Abs. 4 (Ausscheiden eines Geschäftsführers für 
Gewerbeausübung handelt, wenn die Entschei- die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes) 
dung ihrem fristg,erecht abgegebenen Gut- und gemäß § 40 Abs. 2 (Widerruf der über
achten widerspricht oder wenn die Gliederung tragung der Ausübung eines konzessionierten 
nicht gehört worden ist (§ 342 Abs. 1 und 2). Gewerbes an einen Pächter) sind bei der für die 

(2) Wird ein Ansuchen um Genehmigung der Erteilung der Konzession zuständigen Behörde 
übertragung der Ausübung des Gewerbes an zu erstatten. 
einen Pächter mit der Begründung abgewiesen, 
daß dieser den gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
entspricht, so steht das Recht der Berufung 
sowohl dem Gewerbeinhaber als auch dem nam
haft gemachten Pächter zu. 

c) Anzeigeverfahren 

§ 345. (1) Die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4 
(weitere Ausübung des Gewerbes nach Zurück
legung des 24. Lebensjahres oder bei Erlangung 
der Eigenberechtigung), gemäß § 11 Abs. 4 
(weitere Ausübung des Gewerbes einer Personen-

(4) Die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 (Ausübung 
eines Anmeldungsgewerbes in einer weiteren Be
triebsstätte), gemäß § 47 Abs. 3 (Bestellung und 
Ausscheiden eines Filialgeschäftsfühters für die 
Ausübung eines Anmeldungsgewerbes in .einer 
weiteren Betriebsstätte) und gemäß § 48 (Ein
stellung der Ausübung eines Anmeldungsgewer
bes in einer weiteren Betriebsstätte) sind bei der 
für die weitere Betriebsstätte zuständigen Be
zirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Für die 
Anzeige gemäß § 46 Abs. 3 gelten die Vor
schriften des § 339 Abs. 2 sinngemäß. 
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(5) Die Anzeigen gemäß § 47 Abs. 4 (Aus~ 

scheiden. eines Filialgeschäftsführers für die Aus
übung eines konzessionierten Gewerbes in einer 

- weiteren Betriebsstätte) und gemäß § 48 (Ein
stellung der Ausübung eines konzessionierten 
Gew,erbes in einer weiteren Betriebsstätte) sind 
bei der zur Bewilligung der Ausübung des kon
zessionierten Gewerbes in der weiteren Betriebs
stätte zuständigen Behörde zu erstatten. 

(6) Die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 1 (Verlegung 
de~ Betriebes eines Anmeldungsgewerbes) und 
gemäß § 49 Abs. 3 (Verlegung des Betriebes einer 
weiteren Betriebsstäüe für ein Anmeldungsge
werbe) sind bei der für den neuen Standort zu
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu erstat
ten. Für, diese Anzeigen gelten die Vorschriften 
des § 339 Abs. 2 sinngemäß. 

(7) Den Anzeigen gemäß Abs., 1 bis 6 sind die 
zum Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Maßnahme oder Tätigkeit, die Gegen
stand der Anzeige ist, erforderlichen Belege anzu
schließen; § 340 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(8) Wenn die jeweils geforderten Vorausset
zungen gegeben sind, hat die Behörde, bei der 
gemäß Abs. 1 bis 6 die Anzeigen zu erstatten 
sind, 

1. die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 4 
bis 7, § 12, § 37 AlJs. 3, § 39 Abs. 4 und § 40 
Abs. 4, wenn die Bestellung eines Geschäfts
führers angezeigt wird, § 40 Abs. 2, wenn die 
Übertragung der Gewerbeausübung an einen 
Pächter angezeigt wird, sowie §§ 42 bis 44 mit 
Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; 

2. die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 sowie § 47 
Abs. 3, wenn die Bestellung eines Filialge
schäftsführers angezeigt wird, mit Bescheid zur 
Kenntnis zu nehmen und die für den Standort 
der Gewerbeberechtigung zuständige Bezirks
verwaltungsbehörde zu verständigen; 

3. die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 1 mit Bescheid 
zur Kenntnis zu nehmen und die für den 
letzten Standort zuständige Bezirksverwal
tungsbehörde zu verständigen; 

4. die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 3 mit Bescheid 
zur Kenntnis zu nehmen und die für den 
letzten Standort der weiteren Betriebsstätte 
sowie für den Standort der Gewerbeberechti
gung zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
zu verständigen; 

5. die Anzeigen gemäß § 39 Abs. 4 und 5 sowie 
§ 40 Abs. 4, wenn das Ausscheiden eines 
Geschäf!sführers angezeigt wird, § 40 Abs. 2, 
wenn der Widerruf der Übertragung der Ge
werbeausübung an einen Pächter angezeigt 
wird, sowie § 86 in den Verwaltungsakten ent
sprechend zu vermerken, wenn nicht die Er
lassung eines Bescheides oder die Ausfertigung 
einer Bescheinigung beantragt worden ist; 

6. die Anzeigen gemäß § 47 Abs. 3 und 4, wenn 
das Ausscheiden eines Filialgeschäftsführers an
gezeigt wird, sowie § 48 in den Verwaltungs
akten entsprechend zu vermerken, wenn nicht 
die Erlassung eines Bescheides oder die Aus
fertigung einer Bescheinigung beantragt wor
den ist, sowie die für den Standort der Ge
werbeberechtigung zuständige Bezirksverwal
tungsbehörde, bei konzessionierten Gewerben 
die zur Erteilung der Konzession zuständige 
Behörde, zu verständigen; 

7. die Anzeigen gemäß § 63 Abs. 4 bei Anmel
dungsgewerben auf dem Gewerbeschein, und 
bei konzessionierten Gewerben auf dem Kon
zessionsdekret zu vermerken. 

(9) Wenn die jeweils geforderten gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht gegeben sind, so hat die 
Behörde, bei der die Anzeige erstattet worden 
ist unbeschadet eines Verfahrens nach 
§§ 366 ff - dies mit Bescheid festzustellen und 
die Maßnahme oder die Tänigkeit, die Gegen
stand der Anzeige ist, zu untersagen; § 344 
Abs. 2 gilt sinngemäß für den Pächter. 

d) Nachsichtsverfahren 

§ 346. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist 
zuständig: 

1. der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, sofern es sich um die Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 1 bis 5 und 7) 
für ein konzessioniertes Gewerbe oder um die 
Nachsicht von der Verpflichtung zur Bestel
lung eines Geschäftsführers (§ 41 Abs 4) für 
die Fortführung eines konzessionierten Ge
werbes handelt und der Bundesminister die für 
die Erteilung der Konzession zuständige Be
hörde ist; 

2. der Landeshauptmann in den Fällen einer 
Nachsicht vom Befähigungsnachweis (§ 28 
Abs. 1 bis 5 und 7) für die übrigen konzes
sionierten Gewerbe, für Handwerke und für 
gebundene GeWerbe gemäß § 103 Abs. 1 lit. a, 
in den Fällen einer Nachsicht vom Ausschluß 
von der Gewerbeausübung gemäß §§ 26 und 
27 sowie in den Fällen einer Nachsicht von 
der Verpflichtung zur Bestellung eines Ge
schäftsführers (§ 41 Abs. 4) für die Fortfüh
rung eines konzessionierten Gewerbes, zu des
sen Erteilung der Landeshauptmann zuständig 
ist; 

3. die Bezirksverwaltungsbehörde an allen son
snigen Nachsichtsfällen, insbesondere aU91 in 
allen Fällen der Nachsicht von den Voraus
setzungen für die Zulassung zu einer Prüfung 
gemäß § 28 Abs. 6. 

(2) Das Nachsichtsansuchen kann bei konzessio
nierten Gewerben zugleich mit dem Ansuchen 
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um Erteilung der Konzession (§ 341 Abs. 1) oder 
um Genehmigung (§ 341 Abs. 3 und 4) ein
gebracht werden. 

(3) Vor der Erteilung einer Nachsicht gemäß 
§§ 26 his 28 hat die Behörde die zuständige 

band der Industrie das Recht der Berufung zu, 
wenn die Entscheidung ihren fristgerecht abge
gebenen Gutachten widerspricht oder wenn sie 
nicht gehört worden sind. 

Gliederung der Landeskammer der gewerblichen f) Feststellungsverfahren der Oberbehörde über 
Wirtschaft unter Anschluß der vorgelegten Belege d· An db k·t d' b chtl·ch V le wen ar el er gewer ere I en or-
aufzufordern, innerhalb einer Frist von sechs schriften und über den aufrechten Bestand von 
Wochen ein Gutachten abzugeben. 

(4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine Nach- Gewerbeberechtigungen 
sicht von dem zur Ausübung von Handwerken, § 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung er-
gebundenen oder konzessionierten Gewerben stattet oder bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erteilt oder beim Landeshauptmann um die Bewilligung 
worden ist, steht der zuständigen Gliederung zur Ausül:mng eines konzessionierten Gewerbes 
der Landeskammer der gewerbLichen Wirtschaft angesucht, bestehen aber Zweifel, ob auf die be
das Recht der Berufung zu, wenn die Entschei- treffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses 

.dung ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat der 
widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden Landeshauptmann von Amts wegen über diese 
ist; gegen einen Bescheid, mit dem ihrer Berufung Frage zu entscheiden. 
keine Folge gegeben worden ist, steht ,ihr kein (2) Vor der Entscheidung hat der Landeshaupt-

. weiteres Berufungsrecht zu. mann die Landeskammer der gewerbl~chen Wirt-
e) Verfahren betreffend die Ausübung dnes schaft und die nach der Sachlage in Betracht 

Gewerbes in der Form eines Industriebetriebes kommenden gesetzlichen beruflichen Interessen-
§ 347. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes vertretungen zu hören, die ihre Gutachten binnen 

in der Form eines Industriebetriebes (§ 7) ange- sechs Wochen abzugeben haben. Diesen steht 
meldet, ist es aber offenkundig, daß eine Aus- gegen den Bescheid das Recht der Berufung zu, 
übung des Gewerbes in dieser Form gar nicht falls die Entscheidung ihren fristgerecht abgege
beabsichtigt oder vorläufig überhaupt nicht mög- benen, Gutachten widerspl"'icht oder ~e nicht 
lich ist, so hat die, Bezirksverwaltungsbehörde die gehört worden sind. . 
Ausübung des Gewerbes zu untersagen. Gegen (3) Wird beim Bundesminister für Handel, 
die Entscheidung des Landeshauptmannes ist eine Gewerbe und Industrie um die Bewilligung zur 
Berufung nicht zulässig. Ausübung eines konzessionierten Gewerbes ange-

(2) Ist auf Grund der Anmeldung der Aus- sucht, bestehen aber Zweifel, ob auf die be
übung des Gewerbes in der Form eines Industrie- treffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses Bun
betriebes gemäß § 340 Abs. 1 ein Bescheid erlassen desgesetzes anzuwenden sind, so hat der Bundes
oder der Gewerbeschein gemäß § 340 Abs. 4 minister für Handel, Gewerbe und Industrie von 
ausgefertigt oder ist die Konzession für die Aus- Amts wegen über diese Frage zu entscheiden. 
übung eines Gewerbes in der Form eines In- Abs. 2 erster Satz gilt sinngemäß. 
dustriebetriebes erteilt worden, bestehen jedoch 
in der Folge Zweifel, ob das Gewerbe tatsächlich (4) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bei kon-

zessionierten Gewerben die für die Erteilung 
in dieser Form ausgeübt wird, so hat der Landes- der Konzession zuständige Behörde, hat von 
hauptmann über diese Frage zu entscheiden. Vor 
der Entscheidung hat er die beteiligten' Fach- Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die 

ein rechüiches Interesse an der Feststellung hat, gruppen, die als zuständige Gliederungen der 
mit Bescheid festzustellen, ob eine GewerbeLandeskammer der gewerblichen Wirtschaft in berechtigung aufrecht ist und verneinendenfalls, Betracht kommen könnten, den beteiligten Fach-

verband der Industrie sowie die Landeskammer . in welchem Zeitpunkt sie geendet hat. 
der gewerblichen Wirtschaft und die Kammer für 
1'l.rbeiter und Angestellte zu hören, die ihre 
Gutachten binnen sechs Wochen abzugeben 
haben. Kommen von einer Sektion der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft mehrere 
Fachgruppen als zuständige Gliederungen in Be
tracht, dann tritt die betreffende Sektion der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft als 
zuständige Gliederung an die Stelle ihrer beteilig
ten Fachgruppen. 

(3) Gegen den Bescheid steht den beteiligten 
Gliederungen der Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft und dem beteiligten Fachver-

g) Verfahren bei den schiedsgerichtlichen Aus
schüssen über den Umfang von Gewerbeberech

tigungen und die Einreihung von Gewerben 

§ 349. (1) Zur Entscheidung 
1. über den Umfang einer GewerbeberechtJigung 

(§ 29) im Verhältnis zu einer anderen Gewerbe
berechtigung und 

2. über dä.eFrage, ob eine gewerbliche TätJigkeit, . 
die Gegenstand einer Gewerbeanmeldung, eines 
Ansuchens um Erteilung einer Konzession oder 
eines Ansuchens um Nachsicht vom Befäh~-
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gungsnachweis ist, em freies Gewerbe sein 
kann oder - einem Handwerk, einem gebun
denen oder einem konzessionierten Gewerbe 
vorbehalten ist, 

sind schiedsgerichtliche Ausschüsse bei den Lan
deskammern der gewerbIichen Wirtschaft beru
fen. 

(2) SchiedsgeriChtliche Ausschüsse sind bei jeder 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu 
bestellen; sie haben jeweils aus drei MitgLiedern 
zu bestehen, von denen eines rechtskundig sein 
muß, und die bei den anderen abwechselnd einer 
von der Vollversammlung der Landeskammer 
(§ 11 des Handelskammergesetzes) gewählten 
Liste zu entnehmen sind; diese beiden Mitglie
der dürfen weder den im einzelnen Fall betrof
fenen noch verwandten Gewerben angehören. 

(3) Die Landeskammern der gewerblichen Wirt
schaft haben für die schiedsgericht1ichen Aus
schüsse Geschäftsordnungen betreffend Gang und 
Ablauf der Geschäfte zu beschließen, die dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie zur Kenntnis zu bringen sind. 

(4) Der Antrag auf schiedsgerichtliche Entschei
dungen kann 

1. vom Gewerbeinhaber oder einer Person, die 
eine Gewerbeanmeldung erstattet, ein. Konzes
sionsansuchen eingebracht oder um Nachsicht 
vom Befähigungsnachweis angesucht hat, und 

2. von der zuständigen Gliederung der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft 

gestellt werden. Der Antrag ,ist schl'iftLich zu 
stellen und zu begründen. 

(5) Der Antrag auf -schiedsgel'ichtliche Ent
scheidung ist von Amts wegen zu stellen, wenn 
die betreffende Frage eine Vorfrage in einem 
Verwaltungsverfahren ist und nicht ohne Be
dachtnahme auf die im § 29 zweiter Satz ent
haltenen Gesichtspunkte beurteilt werden kann, 
es sei denn, daß· die Voraussetzung für die 
Zurückweisung des Antrages gemäß Abs. 6 vor
liegt. 

(6) Der Ausschuß Kann den Antrag zurück
weisen, wenn nach seiner Ansicht ein ernst zu 
nehmender Zweifel über die zur Entscheidung 
gestellte Frage nicht besteht oder wenn über die 

. Frage in den letzten fünf Jahren vom Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie in 
letzter Instanz oder vom Verwaltungsgerichtshof 
auf Grund einer Säumnisbeschwerde (Art. 132-
B-VG) entschieden worden ist. 

(7) Andernfalls hat der schiedsgerichtliche Aus
schuß schriftliche Stellungnahmen der Un Abs. 4 
genannten Parteien und der sonst sachlich betei
ligten Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft einzuholen. 

(8) Im Verfahren sind die im Abs. 4 Z. 1 
genannten Personen und die im Abs. 4 Z. 2 und 
Abs. 7 genannten Gliederungen der Landeskam
mer der gewerblichen Wirtschaft Parteien. 

(9) Sachlich in Betracht kommende Ober
behörde und Un Instanzenzug übergeordnete Be~ 
hörde der schiedsgerichtlichen Ausschüsse ist der 
Landeshauptmann und über diesem der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie. 

h) Verfahren bei Prüfungen (Regelung des Prü
fungswesens) 

§ 350. (1) Vom Amte eines Mitgliedes der Prü
fungskommission sind ausgeschlossen 
1. der Lehrherr (die Lehrherren) sowie die 

Arbeitgeber des Prüflings während der letzten 
drei Jahre, 

2. Personen, die mit dem Prüfling in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert oder mit 
ihm in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt oder bis zum zweiten Grad ver
schwägert sind, 

3. der Ehegatte des Prüflings, 
4. die Wahl- und Pflegeeltern und der gesetzliche 

Vertreter des Prüflings und 
5. Personen, deren volle Unbefangenheit gegen

über dem Prüfling aus anderen Gründen in 
Zweifel zu lJiehen ist. 

(2) Ober den Ausschluß der Mitglieder der Prü
fungskommission entscheidet bei Meisterprüfun
gen und bei den für die Ausübung gebundener 
Gewerbe vorgeschriebenen Prüfungen der Leiter 
der bei der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft errichteten Prüfungsstelle, bei den für 
die Ausübung konzessionierter Gewerbe vorge
schriebenen Prüfungen - ausgenommen Meister
prüfungen - hinsichtlich des Vorsitzenden der 
Landeshauptmann, hins,ichtlich der übrigen Mit
glieder der Vorsitzende der Prüfungskommis
sion. Der Vorsitzende hat ,die Prüfer vor Beginn 
der Prüfung über allfällige Ausschließungsgründe 
zu befragen; doch soll schon bei ,der Zusammen
setzung der Prüfungskommission und bei der 
Anberaumung ,des Prüfungstermines auf all
flVllige Ausschließungsgründe nach Möglichkeit 
Bedacht genommen werden. 

(3) Der Vorsitzende hat dem Landeshaupt
mann oder dem von diesem Beauftragten die 
gewissenhafte und unparteiische Ausübung sei
nes Amtes schriftlich oder mündlich zu geloben. 
Die übrigen Mitglieder der Prüfungskommission 
haben dem Vorsitzenden dieses Gelöbnis schrift
lich oder mündlich zu geben. Wenn dieses Ge
löbnis bereits einmal abgelegt wurde, genügt es, 
wenn an dieses Gelöbnis bloß erinnert wird. 

(4) Die Prüfung ~st nicht öffentlich; ausnahms
weise· hat jedoch der Vorsitzende der Prüfungs
kommission einzelne Zuhörer zuzulassen, sofern 
diese ein persönliches oder beruHiches Interesse 

941 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 87 von 119

www.parlament.gv.at



88 941 der Beilagen 

glaubhaft machen und die räumlichen Verhält
nisse die Anwesenheit der. Zuhörer ohne Beein
trächtigung des Prüfungs ablaufes gestatten. Die 
Aufsichtsbehörden können zur überwachung des 
ordnungsmäßigen Vorganges bei der Prüfung 
einen Vertreter zur Prüfung entsenden. Der 
Landeshauptmann ist von der Abhaltung der 
Prüfung zu verständigen. Der mündliche Teil 
der Prüfung ist vor der gesamten Prüfungs
kommission abzulegen. 

(5) über den Verlauf der Prüfung und der 
Beratung der Prüfungskommission ist eine Nie
derschrift aufzunehmen, die von allen Prüfern 
zu unterzeichnen ist. Das Ergebnis der Prüfung 
bestimmt sich nach der Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(6) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling 
durch den Vorsitzenden vor der gesamten Kom
mission bekanntzugeben. Gegen den Beschluß der 
Kommission steht dem Prüfling kein Rechtsmit
tel zu. über die bestandene Prüfung ist dem 
Geprüften ein Zeugnis auszustellen, das auf "be
standen", allenfalls - bei weit über dem Durch
schnitt liegenden Leistungen - auf "mit Aus
zeichnung bestanden" zu lauten hat. Aus dem 
Zeugnis muß die Einstimmigkeit oder Mehr
stimmigkeit des Beschlusses ersichtJoich sein. 

(7) Die Prüfung kann im Falle des Nicht
bestehens frühestens nach einem halben Jahr 
wiederholt werden. Hat der Prüfling jedoch die 
Prüfung teilweise bestanden, so kann die Prü
fungskommission unter Berücksiilitigung der bei 
der Prüfung festgestellten Fähigkeiten und 
Kenntnisse festlegen, welche Gegenstände bei der 
Prüfung nicht zu wiederholen sind, und auch 
einen früheren Prüfungstermin vorsehen. 

(8) Prüfungen, deren Ergebnis durch Fälschung 
einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere 
gerichtl~ch strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist, können von 
der Aufsichtsbehörde von Amts wegen für ungül
tig erklärt werden. 

§ 351. (1) Für ein konzessioniertes Gewerbe, 
bei de)ll die Befähigung durch ein Zeugnis über 
eine mit Erfolg abgelegte Prüfung - ausge
nommen eine Meisterprüfung - nachzuweisen 
ist (§ 22 Abs. 8), ist die Prüfung vor einer Kom
mission abzulegen, die vom Landeshauptmann 
zu bestellen ist. Vor dieser Kommission ist auch 
die Zusatzprüfung für ein mit einem Handwerk 
verwandtes handwerksartiges Gewerbe (§ 20 
Abs. 2 und 3 und § 23) abzulegen. 

(2) In diese Kommission hat der Landeshaupt
mann mindestens zwei Personen, die das Gewerbe 
als Gewerbeinhaber . oder Pächter ausüben oder 
in diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder 
Filialgeschäftsführer tätig sind, und, je nach der 
Zahl der besonderen Fachgebiete des Gewerbes, 
zwei bis fünf andere Fachleute zu berufen; er 

hat einen für diese Aufgabe geeigneten Beamten 
des höheren Verwaltungsdienstes zum Vorsitzen
den der Kommission zu bestellen. 

(3) Der Prüfungswerber hat die Prüfung bei 
der nach seinem Wohnsitz oder nach seinem 
Arbeitsort zuständigeri Prüfungskommission ab
zulegen. Wenn in dem betreffenden Bundesland 
keine Prüfungskommission besteht oder der 
Prüfungswerber im Inland keinen Wohnsitz oder 
Arbeitsort hat, steht dem Prüfurigswerber die 
Wahl der Prüfungskommission frei. 

(4) über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
der Landeshauptmann. 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat erforderlichenfalls unter Be
dachtnahme auf den Prüfungsstoff für das betref
fende Gewerbe oder auf den Prüfungsstoff für 
eine Zusatzprüfung gemäß § 23 durch Verord
nung nähere Bestimmungen über 
die an die prüfenden Fachleute zu stellenden An
forderungen, 
die Anberaumung der Prüfungstermine, 
das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung, 
die auszustellenden Zeugnisse, 
die vom Prüfling zu bezahlende, dem beson
deren Verwaltungsaufwand einschließLich einer 
angemessenen Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungskommission entsprechende Prüfungs
gebühr, wobei auch auf die wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Prüflings Bedacht genommen wer
den kann, 
die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende 
angemessene Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungskommission sowie 
die Voraussetzungen für die Rückzahlung der 
Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder teil
weiser Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der 
rückzuzahlenden Prüfungsgebühr 
zu erlassen. 

§ 352. (1) Für ein Handwerk, bei dem der 
Befähigungsnachweis durch die erfolgreich abge
legte Meisterprüfung nachzuweisen ist (§ 18 
Ahs. 1), für ein gebundenes Gewerbe, bei dem 
der Befähigungsnachweis durch ein Zeugnis übet
eine erfolgreich abgelegte Prüfung zu erbringen 
ist (§ 22 Abs. 8) und für ein konzessioniertes 
Gewerbe, bei dem der Befähigungsnachweis in 
der Ablegung der Meisterprüfung besteht (§ 22 
Abs. 1 Z. 3), ist die Prüfung bei Prüfungsstellen 
abzulegen, die bei· den Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft zu errichten sind. Soweit 
diese Prüfungsstellen mit der Vollziehung von 
Aufgaben betreffend die Ablegungder Meister
prüfung betraut sind, führen sie die Bezeichnung 
"Meisterprüfungsstelle" . 

(2) Die Landeskammer der gewerh1ichen Wirt
schaft hat den Leiter derPrüfungsstelle (Meister
prüfungsstelle) zu bestellen. Dieser muß eUl;e 
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abgeschlossene Hochschulbildung nachweisen, mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften vertraut sein 
und über ~ie für diese Tätigkeit erforderLichen 
Erfahrungen verfügen. Die Bestellung bedarf für 
ihre Gültigkeit der Bestätigung durch den Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie. 
Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Leiter 
der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) den in 
diesem Absatz aufgestellten Voraussetzungen ent
spricht. 

(3) Zur Abnahme der Prüfungen hat die Prü
fungsstelle (Meisterprüfungsstelle) für jedes Ge
werbe, für das die Ablegung einer Prüfung in 
Betracht kommt, die erforderliche Zahl von Kom
miss,ionen zu bilden. Jede Kommis~ion hat aus 
dem Vorsitzenden und drei Beisitzern zu beste
hen. 

(4) Der Vors'itzende einer Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung muß das Gewerbe, 
für das die Meisterprüfung abgelegt werden soll, 
als Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder in 
diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder Filial
geschäftsführer tätig sein und den Befähigungs
nachweis erbracht haben. Zwei Beisitzer müssen 
den Befähigungsnachweis für das betreffende Ge
werbe erbringen können. Der dritte Beisitzer 
muß die Befähigung zur Abnahme der Prüfung 
im kaufmännisch-rechtskundlichen Teil besitzen. 

(5) Der Vorsitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Prüfung für ein gebundenes Ge
werbe und ein weiteres Mitglied dieser Kom
mission müssen das Gewerbe, für das die Prüfung 
abgelegt werden soll, als Gewerbeinhaber oder 
Pächter betreiben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer tätig 
sein und den Befähigungsnachweis erbracht haben. 
Die weiteren Mitglieder der Prüfungskommission 
müssen Fachleute auf den zu prüfenden Gebieten 
sem. 

(6) Der Vorsitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung oder der Prüfung 
für ein gebundenes Gewerbe wird vom Landes
hauptmann auf Vorschlag der Prüfungsstelle 
(Meisterprüfungsstelle) für die Dauer von fünf 
Jahren bestellt. Zwei Beisitzer werden vom Leiter 
der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) auf 
Grund von Listen bestimmt, die für die einzel
nen Gewerbe hinsichtlich des einen Beisitzers von 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen 
Fachgruppe und hinsichtlich des anderen Beisit
zers von der Kammer für Arbeiter und Ange
stellte für die Dauer von fünf Jahren anzulegen 
sind. Liegt der Prüfungsstelle (Meisterprüfungs
stelle) keine für die ordnungsmäßige Beiziehung 
der erforderlichen Beisitzer ausreichende Liste 
vor, so hat der Leiter -der Prüfungsstelle (Mei
sterprüfungsstelle) die Beisitzer selbst zu bestim
men. Der dritte Beisitzer wird vom Leiter der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) bestellt. 

(7) Für die Ablegung der Zusatzprüfung für ein 
mit einem Handwerk verwandtes Handwerk 
(§ 19 Abs. 2) oder für ein mit einem handwerks
artigen Gewerbe verwandtes Handwerk (§ 19 
Abs. 3) gelten die Bestimmungen der Abs. 4 
und 6 sinngemäß mit der Maßgabe, daß für die 
Ablegung der Zusatzprüfung für ein mit einem 
Handwerk verwandtes Handwerk der im Abs. 4 
letzter Satz vorgesehene dritte Beisitzer nicht bei
zuziehen ist. 

(8) Der im Abs. 4 vorgesehene dritte Bei
sitzer ist auch nicht beizuziehen, wenn der "kauf
männisch-rechtskundliche Teil bei einer Wieder
holung der Meisterprüfung im Sinne des § 350 
Abs. 7 nicht mehr zu prüfen ist oder wenn der 
Nachweis des erfolgreichen Besuches einer Schule 
den kaufmännisch-rechtskundlichen Teil der Mei
sterprüfung ersetzt (§ 18 Abs. 9). 

(9) Bei einer gemeinsamen Ablegung der Mei
sterprüfung im Sinne des § 19 Abs. 5 sind der 
Kommission für jedes weitere zu prüfende Ge
werbe je ein Beis'itzer, insgesamt jedoch nicht 
mehr als zwei weitere Beis,itzer beizuziehen. 

(10) Die Prufungsstelle (Meisterprüfungsstelle) 
hat für die Abhaltung der Prüfungen regelmäßig 
wiederkehrende Termine festzusetzen und für' 
deren entsprechende Verlautbarung zu sorgen, 
Zwischen den Prüfungsterminen soll in der Regel 
ein Zeitraum von höchstens sechs Monaten lie
gen; jedenfalls .j~t ein Termin einmal im Jahr 
anzuberaumen. 

(11) Das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 
ist spätestens sechs Wochen vor dem fesfgesetz
ten Termin (Abs. 10) an die Prüfungsstelle (Mei
sterprüfungsstelle) zu richten. § 351 Abs. 3 gilt 
sinngemäß. 

(12) über die Zulassung zur Prüfung entschei
det die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle). 
Gegen die Zurückweisung des Ansuchens oder 
gegen die Verweigerung der Zulassung zur Prü
fung sowie gegen sonstige Entscheidungen der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) steht dem 
Prüfungswerber das Recht der Berufung an den 
Landeshauptmann zu, gegen dessen Entscheidung 
eine weitere Berufung nicht zuläss'ig ist. 

(13) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat erforderlichenfalls durch Ver
ordnung nähere Bestimmungen in sinngemäßer 
Anwendung des § 351 Abs. 5 zu treffen; in dieser 
Verordnung können auch Bestimmungen darüber 
aufgenommen werden, wer öie Kosten für den 
praktischen Teil der Prüfung ganz oder zum Teil 
zu tragen hat. " 

(14) Hinsichtlich der Zusatzprüfung zum Nach
weis der für die Ausübung der Tätigkeiten gemäß 
§ 99 erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
und hinsichtlich der Zusatzprüfung zum Nach-
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weis der für die Ausübung der Tätigkeiten gemäß 
§ 102 erforderli~en Kenntnisse und Fähigkeiten 
gelten die Abs.1 bis 4, 6 bis 8 und 10 bis 13 
sinngemäß. 

i) Verfahren zur Genehmigung von Betriebs
anlagen 

§ 353. Dem Ansuchen um Genehmigung einer 
BetDiebsanlage sind eine Betrjebsbeschreibung ein
schließLich eines Verzeichnisses der Maschinen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen und die erfor
derlichen Pläne oder Sk,izzen in vierfacher Aus
fertJigung anzuschließen. Weiters sind die sonst 
für die Beurteilung erforderlichen technischen 
Unterlagen sowie die Namen und Anschriften 
des Grundstückseigentümers und der Eigentümer 
der angrenzenden Grundstücke anzuschließe~. 

§ 354. Wenn sich das Ermittlungsverfahren 
wegen des außergewöhnIichen Umfanges oder der 
besonderen Beschaffenheit der Anlage voraus
sichtlich auf einen längeren Zeitraum erstrecken 
wird und anzunehmen ist, daß die Errichtung 
und der Betrieb der Anlage bei Vorschreibung 
bestimmter Auflagen zulässig sein w,ird, oder 
wenn zur Ausarbeitung des Projektes einer An
lage Vorarbeiten erfordedich sind oder wenn 
das Vorliegen des Ergebnisses bescimmter Vor
arbeiten für die Entscheidung der Behörde 
(§§ 333, 334 und 335) von wesentlicher Bedeu
tung ist, kann diese Behörde mit Bescheid, er
forderlichenfalls unter Vorschreibung bestJimmter 
Auflagen, schon vor der Genehmigung der Er
richtung und des Betl'\iebes der Anlage die Durch
führung der erforderlichen Arbeiten genehmigen. 

§ 355. Die Gemeinde ist im Verfahren zur 
Genehmigung der Betrjebsanlage zum Schutz der 
öffentlichen Interessen im Sinne des § 74 Abs. 2 
Z. 2 bis 5 im Rahmen !ihres W,irkungsbereiches 
Zu hören. § 340 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 356. (1) Die Behörde (§§333, 334 und 335) 
hat eine Augenscheinsverhandlung anzuberaumen 
und den Nachbarn vom Gegenstand und von 
Zeit und Ort der Augenscheinsverhandlung durch 
Anschlag in der Gemeinde (§ 41 AVG 1950) und 
in unmittelbar benachbarten Häusern Kenntnis 
zugeben; die Eigentümer dieser Häuser haben 
derartige Anschläge in ihren Häusern zu dulden. 
Der Behörde bekanntgewordene Nachbarn sind 
persönlich zu laden. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne 
des § 40 AVG 1950 gegeben, so ist den Nach
barn die Teilnahme an der Besichtigung der 
Anlage nur mit Zustimmung des Genehmigungs
werbers gestattet, doch ist ihr allfälliges Recht 
auf Parteiengehör zu wahren. 

(3) Im Verfahren gemäß Abs. 1 s,ind nur 
Nachbarn, die spätestens bei der Augenscheins
verhandlung Einwendungen gegen die Anlage im 
Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 1, 2, 3 oder 5 erheben, 
Parteien, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Ein
wendungen an. 

(4) Im Verfahren be'treffend die Erteilung der 
Betriebsbewilligung (§ 78 Abs. 2) haben die im 
Abs. 3 genannten Nachbarn nur dann Partei
stellung, wenn in der BetriebsbewiHigung andere 
oder zusätzliche Auflagen vorgeschrieben werden. 

(5) Soll in einem Verfahren zur Erteilung der 
Betriebsbewilligung oder im Zuge der über
wachung der Betriebe von der Verpflichtung zur 
Herstellung des dem Genehmigungsbescheid ent
sprechenden Zustandes (§ 78 Abs. 4) Abstand 
genommen werden, so haben die im Abs. 3 
genannten Nachbarn Parteistellung. 

§ 357. Werden von Nachbarn privatrechtliche 
Einwendungen gegen die Anlage vorgebracht, so 
hat der Verhandlungsleiter auf eine Einigung 
hinzuwirken; die etwa herbeigeführte Einigung 
ist in der Niederschrift über die Verhandlung 
zu beurkunden. Im übrigen [st der Nachbar mit 
solchen Vorbringen auf den Zivilrechtsweg zu 
verweIsen. 

§ 358. (1) Werden Umstände bekannt, die die. 
Genehmigungspflicht einer Anlage im Sinne des 
§ 74 begründen könnten, zieht aber der Inhaber 
der Anlage in Zweifel, daß <Fe Voraussetzungen 
für die Genehmigungspflicht gegeben seien, so 
hat die Behörde (§§ 333, 334 und 335) auf 
Antrag des Inhabers der Anlage' die Anlage oder 
das Vorhaben ~u prüfen und durch Bescheid 
festzustellen, ob die Errichtung und der Betrieb 
der Anlage der Genehmigung bedürfen. Ein Fest
stellungsbescheid ist jedoch nicht zu erlassen, 
wenn die GenehmigungspHicht der Anlage offen
kundig ist. 

(2) Durch ein solches Verfahren zur Fest
stellung der Genehmigungspflicht mird späteren 
Feststellungen über Art und Umfang der mög
lichen Gefährdungen, Belästigungen, Beeinträch
tigungen und nachteiligen Einwirkungen nicht 
vorgegriffen. 

(3) Abs. 1 ist stinngemäß anzuwenden, wenn 
der Inhaber einer gewerblichen Betl'\iebsanlage 
die Feststellung beantragt, ob eine gemäß § 82 
Abs. 1 und 2 erlassene Verordnung auf seine 
Betriebsanlage anzuwenden ist. 

§ 359. (1) Im Bescheid, mit dem die Errich
tung und der Betrieb der Anlage genehmigt 
werden, sind die allenfalls erforderlichen Auf
lagen anzuführen. Wenn es ,aus Gründen der 
überwachung der Einhaltung der Auflagen not-
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wendig ist, hat die Behörde im Genehmigungs
bescheid anzuordnen, daß ihr die Fertigstellung 
der Anlage angezeigt wird. 

(2) Der für den Genehmigungswerber, für das 
Arbeitsinspektorat und für die Gemeinde be
stimmten Ausfertigung des Genehmigungs
bescheides sind eine Betriebsbeschreibung ein
schliemich eines Verzeichnisses der Maschinen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen sOMe die Pläne 
und Skizzen, die dem VerfahrelT zugrunde lagen, 
anzuschließen; auf diesen Beilagen ist zu ver
merken, daß sie Bestandteile des Genehmigungs
bescheides bilden. 

(3) Der Bescheid list dem Genehmigungs
werber, dem zuständigen Arbeitsinspektorat, der 
Gemeinde und den Nachbarn, die Parteien sind 
(§ 356 Abs. 3), zuzustellen. 

(4) Das Recht der Berufung steht außer dem 
Genehmigungswerber den Nachbarn zu, die Par
teien sind. Das Berufungsrecht der Arbeits
inspektorate wird hiedurch nicht berührt. 

(5) Für Betriebsbewilligungsbescheide und Be
scheide, mit denen gemäß § 78 Abs. 4 von der 
Verpfl,ichtung zur Herstellung des dem Genehmi
gungsbescheid entsprechenden Zustandes Abstand 
genommen wird, gelten die Bestimmungen des 
Abs. 1 erster Satz sowie der Abs. 2 bis 4 sinn
gemäß. 

j) Einstweilige Zwangs- und Sicherheits
maßnahmen 

§ 360. (1 ) Wenn in einem Strafverfahren das 
. Vorliegen einer gesetzwid1'ligen Gewerbeaus

übung oder in einem Verfahren gemäß § 358 
Abs. 1 die GenehmigungspfLicht einer Anlage 
rechtskräftig festgestellt worden ist, so. hat die 
Behörde, wenn der der Rechtsordnung ent
sprechende Zustand nicht ungesäumt hergestellt 
wird, mi.t Bescheid di.e zur Herstellung des der 
Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wUe die Schließung des 
Betriebes oder von Teilen des Betriebes oder 

. die Stillegung von Maschinen, zu verfügen. 

(2) In Fällen drohender Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit von Menschen oder das 
Eigentum, die durch eine den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes unterliegende Tätigkeit ver
ursacht worden ist, oder in Fällen unzumutbarer 
Belästigung der Nachbarn, die durch eine nicht 
genehmigte Betriebsanlage verursacht worden ist, 
hat die Behörde, entsprechend dem Ausmaß der 
Gefährdung oder der Belästigung, mit Bescheid 
die gänzliche oder teilweise Schließung des Be
triebes, die Stillegung von Maschinen oder son
stige die Anlage betreffende Sicherheitsrnaßnah
men oder Vorkehrungen zu verfügen. In Fällen 
unmittelbar drohender Gefahr kann sie nach 

/ 

vorausgegangener Verständigung des Betriebs
inhabers, einer mit der Betriebsführung beauf
tragten Person oder des Eigentümers der Anlage 
oder, wenn eine Verständigung dieser Person 
nicht möglich ist, einer Person, die tatsächlich die 
Betriebsführung wahrnimmt, auch ohne voraus
gegangenes Verfahren und vor Erlassung eines 
Bescheides solche Maßnahmen an Ort und Stelle 
treffen; hierüber ist jedoch binnen zwei Wochen 
ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls 
die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. 
Der Bescheid gilt auch dann als erlassen, wenn 
seine Zustellung aus den im § 23 Abs. 7 AVG 
1950 angeführten Gründen unterblieben ist. 

(3) Die Bescheide gemäß Abs. 2 sind sofort 
vollstreckbar; wenn sie nicht kürzer befristet sind, 
treten sie mit Ablauf eines Jahres, vom Tage 
ihrer Rechtskraft an gerechnet, außer Wirksam
keit. 

(4) Wenn die Voraussetzungen für die Er
hssung von Bescherden gemäß Abs. 1 oder 2 
nicht mehr vorliegen und zu erwarten 1st, daß 
der Gewerbetreibende in Hinkunft die gewerbe
rechtlichen Vorschriften einhalten wird, so hat 
die Behörde auf Antrag des Gewerbetreibenden 
die mit den Bescheiden gemäß Abs. 1 oder 2 
-getroffenen Maßnahmen zu widerrufen. 

k) Verfahren bei Entziehung der Gewerbe
berechtigung 

§ 361. (1) Zur Entziehung der Gewerbe
berechtigung (§§ 87 bis 89), zu Feststellungen 
gemäß § 90 und zu Maßnahmen gemäß § 91 
Abs. 1, soweit sich die Entziehungsgründe auf 
die Person des Pächters oder Geschäftsführers 
beziehen; und gemäß § 91 Abs. 2 ist bei Anmel
dungsgewerben die Bezirksverwaltungsbehörde, 
bei konzessionierten Gewerben die zur Erteilung 
der Konzession zuständige Behörde berufen. Zu 
Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die 
Entziehungsgründe auf die Person des Filialge
schäftsführers beziehen, ist die für die weitere 
Betriebsstätte jeweils zuständige Behörde (§§ 341 
Abs.4 und 345 Abs. 4) berufen . 

(2) Vor der Entziehung der Gewerbeberechti
gung oder Maßnahmen gemäß § 91 ist die zu
ständige Gliederung der Landeskammer der ge
werblichen Wirtschaft und, wenn Arbeitnehmer 
im Betriebe beschäftigt sind, auch die Kammer 
für Arbeiter und Angestellte zu hören; die An
hörung der zuständigen Gliederung der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft hat zu ent
fallen, wenn diese angeregt hat, die Gewerbe
berechtigung gemäß § 88 Abs. 2 zu entziehen. 

(3) Vor der Entziehung einer Gewerbeberechti
gung, bei deren Erteilung auf das Vorliegen 
eines Bedarfes Bedacht zu nehmen ist, ist über
dies die Gemeinde des Standortes zu hören. 
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(4) Gegen Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1 
steht das Recht der Berufung sowohl . dem 
Gewerbeinhaber als auch dem Pächter, Geschäfts
führer oder Filialgeschäftsführer zu. 

I) Wiederaufnahme des Verfahrens 

§ 362. Die Wiederaufnahme eines auf Grund 
dieses Bundesgesetzes durchgeführten Verfahrens 
von Amts wegen gemäß § 69 Abs. 1 lit. b A VG 
1950 ist nur dann zulässig, wenn die neu hervor
gekommenen Tatsachen oder Beweismittel den 
Mangel einer gesetzlichen Voraussetzung betref
fen,der noch fortdauert. 

m) Nichtigerklärung von Bescheiden 

§ 363. (1) Bescheide, die auf Grund dieses Bun
desgesetzes erlassen worden sind, die an einem 
der nachstehend angeführten Fehler leiden, sind 
mit Nichtigkeit im Sinne des § 68 Abs. 4 lit. d 
A VG 1950 bedroht, und zwar wenn 

1. dieses Bundesgesetz auf die betreffende Tätig
keit nicht anzuwenden ist; 

2. die Zugehörigkeit einer gewerblichen Tätig
keit zu einer Gruppe der Gewerbe (§§ 5 und 6) 
unrichtig beurteilt worden ,ist und überdies 
der Gewerbeinhaber den erforderlichen Be
fähigungsnachweis nicht erbringen kann oder 
die Nachsicht vom Befähigungsnachweis nicht 
erlangt; 

3. die Frage des Vorliegens der allgemeinen 
gesetzlichen Voraussetzungen gemäß §§ 8 bis 14 
für die Ausübung von Gewerben durch ,den 
Gewerbeinhaber oder Pächter oder für die 
Ausübung der Tätigkeit als Geschäftsführer 
oder Filialgeschäftsführer unrichtig oder der 
Befähigungsnachweis zu Unrecht als erbracht 
beurteilt worden ist, die Nachsicht vom Be
fähigungsnachweis nicht erlangt wird und in 
allen diesen Fällen der Mangel noch andauert; 

4. der Bestand oder die Dauer des Rechtes zur 
Gewerbeausübung unricht,ig beurteilt worden 
ist; 

es steht ihr das Recht der Beschwerde gemäß 
Art. 131 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz in 
der Fassung von 1929 wegen Rechtswidrigkeit zu. 

n) Einziehung von Ausweispapieren 

§ 364. Gewerbescheine, Konzessionsdekrete und 
sonstige Ausweispapiere, die nach den gewerbe
rechtLichen Vorschriften ausgefertigt worden sind, 
aber den Tatsachen nicht mehr entsprechen, sind 
der Behörde zurückzustellen. Auf Verlangen hat 
jedoch die Behörde diese Ausweispapiere, ver
sehen mit einem deutlich ersichtlichen Ungültig
keitsvermerk, zurückzugeben. 

0) Gewerberegister 

§ 365. (1) Die Bezirksverwaltungsbehärde hat 
ein Verzeichnis, gesondert für freie Gewerbe, ge
bundene Gewerbe, Handwerke und konzes
sionierte Gewerbe (Gewerberegister) zu führen, 
in das jede Änderung im Stande der Gewerbe 
und alle sonstigen die Gewerbeausübung betref
fenden Änderungen einzutragen sind. Von diesen 
Änderungen ist die Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft zu verständigen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben 
Auskünfte aus dem Gewerberegister zu erteilen, 
wenn der Auskunftswerber ein berechtigtes Inter
esse an der Auskunft glaubhaft macht. 

V. Hauptstück 

Strafbestimmungen 

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die 
mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000.- oder mit 
einer Arreststrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden 
ist, be'geht, wer 

1. ein Anmeldungsgewerbe (§ 5 Z. 1) ausübt, 
ohne die erforderliche GewerbeberechtJigung 
erlangt zu haben; 

2. ein konzessioniertes Gewerbe (§ 5 Z. 2) ohne 
die erforderliche Konzession ausübt; 

5, die gesetzlichen Voraussetzungen 
betr1ebsrechtes (§§ 41 bis 45) zu 
gegeben beurteilt worden sind. 

eines Fort- 3. eine genehmigungspflichtige 
Unrecht als (§ 74) ohne die erforderliche 

errichtet oder betreibt; 

Betriebsanlage 
Genehmigung 

(2) In einem Verfahren betreffend die Nichtig
erklärung gemäß Abs. 1 Z. 1 sind die Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft und die 
nach der Sachlage sonst in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen 
Parteien und es steht ihnen das Recht der Be
schwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 wegen 
Rechtswidrigkeit zu. 

(3) In einem Verfahren betreffend/die Nichtig
erklärung gemäß Abs. 1 Z. 2 ist die Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft Partei und 

4. eine genehmigte Betriebsanlage ohne die er
forderliche Genehmigung ändert oder nach der 
Änderung betreibt (§ 81). 

(2) Abs. 1 Z. 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
eine Gewerbeberechtigung, die auf ein an einen 
Befähigungsnachweis ,gebundenes Anmeldungsge
werbe lautet, in der Form eines Industriebe
triebes ausgeübt wird; desgleichen ist Abs. 1 Z. 1 
nicht anzuwenden, wenn eine Gewerbeberechti
gung, die auf ein in der Form eines Industrie
betriebes ausgeübtes Anmeldungsgewerbe lautet, 
nicht in der Form eines Industriebetriebes aus-
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geübt wird, sofern in diesem Fall der Gewerbe
inhaber den für: diese Tätigkeit erforderlichen 
Befähigungsnachweis erbringt. 

(3) Abs. 1 Z. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
eine nicht auf die Ausübung in der Form eines 
Industriebetriebes lautende Konzession in der 
Form eines Industriebetriebes ausgeübt wird; 
desgleichen ist Abs. 1 Z. 2 nicht anzuwenden, 
wenn eine auf die Ausübung eines Gewerbes in 
der Form eines Industriebetriebes lautende Kon
zession nicht in der Form eines Industriebetriebes 
ausgeübt wird, sofern in diesem Falle der Ge
werbeinhaber den für diese Tätigkeit erforder
lichen Befähigungsnachweis erbringt. 

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 20.000.- oder mit 
einer Arreststrafe bis zu v<ier Wochen zu ahnden 
ist, begeht, wer 

1. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 oder gemäß 
§ 9 bestehenden VerpflidItung zur Bestellung 
eines Geschäftsführers oder Pächters ein An
meldungsgewerbe ausübt, ohne die Anzeige 
gemäß § 39 Abs. 4 oder § 40 Abs. 4 über 
die Bestellung eines dem § 39 Abs. 2 ent
sprechenden Geschäftsführers oder gemäß 
§ 40 Abs. 2 über die übertragung der Aus
übung dieses Anmeldungsgewerbes an einen 
Pächter erstattet zu haben; 

2. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 oder gemäß 
§ 9 bestehenden Verpflichtung zur Bestellung 
eines Geschäftsführers oder Pächters ein kon
zessioniertes Gewerbe ausübt, ohne die Ge
nehmigung der Bestellung eines Geschäfts
führers gemäß § 39 Abs. 5 oder gemäß § 40 
Abs. 4 oder der übertragung der Ausübung 
dieses konzessionierten Gewerbes an einen 
Pächter gemäß § 40 Abs. 2 erhalten zu haben; 

3. einen gemäß § 37 Abs. 2 bewilligten Neben
betrieb entgegen § 37 Abs. 1 ohne einen 
hauptberuflich beschäftigten entsprechend be
fähigten Arbeitnehmer führt; 

4. trotz der auf Grund des § 39 Abs. 1 be
stehenden Verpflichtung zur Bestellung eines 
Geschäftsführers ein konzessioniertes Gewerbe 
ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers gemäß § 39 Abs. 5 
oder § 40 Abs. 4 erhalten zu haben; 

5. sich für die Ausübung eines Gewerbes eines 
Geschäftsführers bedient, der entgegen § 39 
Abs. 2 nicht mehr seinen Wohn~itz im Inland 
hat oder nicht mehr ,in der Lage ist, sich 
im Betrieb entsprechend zu betätigen; 

6. sich für die Ausübung eines Gewerbes eines 
Geschäftsführers bedient, der sich entgegen 
§ 39 Abs. 3 nicht im Betrieb entsprechend 
betätigt; 

7. ohne die gemäß § 40 Abs. 2 erforderliche 
Genehm,igung die Ausühung eineskonzes
sionierten Gewerbes an einen Pächter Uber
tragen hat; 

8. ein Fortbetriebsrecht für ein Anmeldungs
gewerbe ausübt, ohne die gemäß § 41 Abs. 4 
erforderliche Bestellung eines Geschäftsführers 
angezeigt zu haben; 

9. ein Fortbetriebsrecht für ein konzessioniertes 
Gewerbe ausübt, ohne die Genehmigung zu 
der gemäß § 41 Abs. 4 erforderlichen Bestel
lung eines Geschäftsführers erhalten zu haben; 

10. ein konzessioniertes Gewerbe in einer wei
teren Betriebsstätte ohne die gemäß § 46 
Abs. 4 erforderliche Bewilligung ausübt; 

11. sich für die Ausübung eines Gewerbes in einer 
weiteren Betriebsstätte eines Filialgeschäfts
führers bedient, der entgegen § 47 Abs. 2 
nicht mehr seinen Wohnsitz im Inland hat 
oder nieht mehr in der Lage ist, sich in: der 
weiteren Betriebsstätte entsprechend zu be
tätigen; 

12. den Betrieb eines konzessionierten Gewerbes 
ohne die gemäß § 49 Abs. 2 erforderliche 
Bewilligung in einen anderen Standort ver
legt; 

13. den Betrieb einer weiteren Betriebsstätte 
eines konzessionierten Gewerbes ohne die 
gemäß § 49 Abs. 3 erforderliche Bewilligung 
in einen anderen Standort verlegt; 

14. mit den im § 50 Abs. 2 genannten oder durch 
auf Grund des § 50 Abs. 3 erlassene Verord
nungen bezeichneten Waren entgegen diesen 
Bestimmungen den Versandhandel ausübt 
oder solche aus eigener Erzeugung stammende 
Waren oder zugekaufte Waren (§ 33 Abs. - 1 
Z. 6) in der Art des Versandhandels an Letzt
verbraucher absetzt; 

15. ein - Gewerbe mittels Automaten entgegen 
§ 52 Abs. 2 oder entgegen den Bestimmungen 
einer Verordnung gemäß § 52 Abs. 3 ausübt, 
wenn nicht einer der Tatbestände des § 366 
Abs. 1 Z. 1 und 2 gegeben ist; 

16. ein Gewerbe im Umherziehen von Ort zu 
Ort oder von Haus zu Haus ausübt, wenn 
es ~ich nicht um ein den Bestimmungen des 
§ 53 unterliegendes Feilbieten im Umher
ziehen, um die Ausübung des Viehschneider
gewerbes (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 50) oder um 
die Ausübung des Marktfahrergewerbes (§ 103 
Abs. 1 lit. c Z. 13) handelt und nicht einer der 
Tatbestände des § 366 Abs. 1. Z. 1 und 2 
gegeben ist; 

17. das den Bestimmungen des § 53 unterlie
gende Feilbieten im Umher:z:iehen von Ort 
zu Ort und von Haus zu Haus entgegen 
den Bestimmungen des § 53 ausübt, wenn 

941 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 93 von 119

www.parlament.gv.at



94 941 der Beilagen 

nicht einer der Tatbestände des § 366 Abs. 1 
Z. 1 und 2 oder der erste Tatbestand des 
§ 368 Z. 6 oder der Tatbestand des § 368 Z. 7 
gegeben ist; 

18. als Land- und Forstwirt in seinem land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb hervorgebrachte 
Erzeugnisse entgegen den Besvimmungen des 
§ 53 Abs. 6 im Umherziehen von Ort zu 

, Ort oder von Haus zu Haus feilbietet; 

19. die Bestimmungen über das Sammeln und 
die Entgegennahme von Bestellungen (§§ 54 
bis 59, 61, 115 Abs. 3 und 4 und 240) oder 
die Bestimmungen der auf Grund der §§ 54 
Abs. 2 oder 57 Abs. 2 erlassenen Verordnun
gen nicht einhält, wenn nicht der zweite oder 
dritte Tatbestand des § 368 Z. 6 gegeben ist; 

20. die Bestimmungen des § 68 Abs. 1 über 
die Führung des Staatswappens nicht ein
hält oder das Verbot der Führung ~es Staats
wappens nach § 68 Abs. 5 nicht befolgt; 

21. die Bestimmungen von gemäß § 69 Abs. 1 
oder 2 erlassenen Verordnungen oder die 
gemäß § 69 Abs. 4 erlassenen Aufträge eines 
Bescheides nicht einhält; 

22. entgegen den Bestimmungen von gemäß § 70 
Abs. 1 erlassenen Verordnungen Arbeiten von 
Personen ausführen läßt, die nicht die für 
diese Arbeiten festgelegte fachliche Befähigung 
nachweisen können; 

23. Maschinen oder Geräte, die den in den gemäß 
§ 71 Abs. 1 erlassenen Verordnungen fest
gelegten Anforderungen nicht entsprechen, 
in den inländischen Verkehr bringt oder im 
Inland ausstellt; , 

24. entgegen § 71 Abs. 3 nicht nachweisbar darauf 
aufmerksam macht, daß Maschinen oder Ge
räte nicht den Anforderungen der gemäß 
§ 71 Abs. 1 erlassenen Veror,dnungen ent
sprechen; 

25. entgegen § 72 Abs. 1 Maschinen oder Geräte 
in den inländischen Verkehr bringt oder die 
Bestimmungen der gemäß § 72 Abs. 2 er
lassenen Verordnungen nicht einhält; 

26. Gebote oder Verbote von gemäß § 82 Abs. 1 
und 2 erlassenen Verordnungen nicht befolgt 
oder die gemäß den Bestimmungen der §§ 74 
bis 83 in Bescheiden vorgeschriebenen Auf
lagen oder Aufträge nicht einhält; 

27. die gemäß § 84 zweiter Satz iil Bescheiden 
vorgeschriebenen Aufträge nicht einhält; 

28. das im § 92 Abs. 1 festgelegte Verbot der 
Ausübung eines Gewerbes oder des Betriebes 
einer gewerblichen Betriebsanlage nicht be
folgt; 

29. Fleisch entgegen § 96 Abs. 4 verkauft; 

30. Pferdefleisch entgegen § 96 Abs. 5, verkauft; 

31. bei der Ausübung des Antiquitäten- und 
Kunstgegenständehandels die Bestimmungen 
des § 109 nicht einhält; 

32. bei der Ausübung des Viehschneidergewerbes 
die Bestimmungen des § 121 nicht einhält; 

33. bei der Ausübung des Altwarenhandels ent
gegen § 122 Abs. 1 gleichzeitig das konzes
sionierte Gewerbe des Handels mit Waffen 
oder bei der Ausübung des Handels mit 
Waffen entgegen § 136 gleichzeitig das Ge
werbe des Altwarenhandels ausübt; 

34. bei der Ausübung des Altwarenhandels die 
Bestimmungen des § 122 Abs. 2> nicht ein
hält; 

35. höhere Entgelte als die in den gemäß § 123, 
§ 177, § 218, § 239, § 252 oder § 257 er
lassenen Höchsttal'ifen festgelegten Entgelte 
verlangt oder annimmt; 

36. die Bestimmungen des § 124 Abs. 2, des § 125, 
des § 126 oder des § 127 über den Verkauf 
oder die Vermittlung des Verkaufes von Ein
trittskarten für öffentliche Vorführungen 
oder Schaustellungen aller Art nicht einhält; 

37. den Betrieb eines Waffengewerbes entgegen 
§ 134 Abs. 3 nicht einstellt; 

38. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die 
Bestimmungen der gemäß § 135 erlassenen 
Verordnungen nicht einhält; 

39. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die 
Bestimmungen des § 137 oder des § 138 
Abs. 4 nicht einhält; 

40. bei der Ausübung des Luftfahrzeugmechani
kergewerbes die Bestimmungen des § 186 oder 
die Bestimmungen von auf Grund des § 186 
erlassenen Verordnungen nicht einhält; 

41. ein Gastgewerbe vorübergehend' außerhalb 
der genehmigten Betriebsräume und allfälli
gen sonstigen Betl'iebsflächen ausübt, ohne 
die gem~ß § 195 erforderliche Sonderbewilli
gung erhalten zu haben; 

42. entgegen den Bestimmungen des § 196 oder 
des § 197 Alkohol ausschenkt; 

43. die Bestimmungen des § 199 oder Gebote 
oder Verbote von auf Grund des § 199 
erlassenen Verordnungen oder von auf Grund 
des § 199 erlassenen Bescheiden nicht befolgt; 

44. entgegen § 211 keine Vorsorge für einen 
geeigneten Reisebetreuer trifft; 

45. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die gemäß 
§ 216, § 225, § 229, § 233, § 313 Abs. 1 oder 
§ 321 Abs. 1 erforderliche Eignung besitzen; 
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46. die Bestimmungen des § 224 über die Ab
grenzung der Verkaufsrechte nicht einhält; 

47. die Bestimmungen des § 235 über die räum
Liche Trennung bei der Erzeugung von medi
zinischem Naht- oder Organersatzmaterial 
nicht einhält; 

48. bei der Ausübung des Gewerbes der Schäd
lingsbekämpfung die Bestimmungen der auf 
Grund des § 244 erlassenen Verordnungen 
nicht einhält; 

49. bei der Ausübung des Gewerbes der Schäd
lingsbekämpfung den Bestimmungen des § 246 
zuwiderhandelt; 

50. die Gebote oder Verbote der auf Grund des 
§ 261, des § 265, des § 269 oder des § 309 
erlassenen Ausübungsregeln nicht befolgt; 

51. bei der Ausübung 'des Gewerbes der Pfand
leiher entgegen § 280 Abs. 1, bei der Aus
übung des Gewerbes der Versteigerung be
weglicher Sachen entgegen § 298 Abs. 1 oder 
bei der Ausübung des Bewachungsgewerbes 
entgegen § 320 Abs. lohne Genehmigung 
gleichzeitig ein anderes Gewerbe ausübt; 

52. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfand
leiher die Vorschriften des § 28i, § 282, § 284, 
§ 286 Z. 1 oder 2, § 287, § 288, § 289 oder 
§ 290 nicht einhält; 

53. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfand
leiher oder der Versteigerung bewegl,icher 
Sachen die gemäß § 285 Abs. 2 oder gemäß 
§ 299 Abs. 2 genehmigte Geschäftsordnung 
nicht einhält; 

54. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfand
leiher oder der Versteigerung beweglicher 
Sachen die Bestimmungen des § 285 Abs. 3, 4 
oder 5 oder des § 299 Abs. 3, 4 oder 5 nicht 
einhält; 

55. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß 
§ 286 Z. 3 oder gemäß § 315 verstößt; 

56. Forderungen entgegen den Vorschriften des 
§ 307 Abs. 2 oder 3 einzieht; 

57. der Verpflichtung zur Vorlage des Arbeit
nehmerverzeichnisses gemäß § 313 Abs. 2 oder 
gemäß § 321 Abs. 2 nicht nachkommt; 

58. bei der Ausübung des Bewachungsgewerbes 
Uniformen gebraucht, ohne die Bewilligung 
gemäß § 322 erhalten zu haben; 

59. den Bestimmungen des § 338 zuwiderhandelt; 

60. ohne sein Verhalten durch triftige Gründe 
rechtfert,igen zu können, sich durch einen 
anderen eine Tälligkeit besorgen läßt oder 
einen anderen zu einer Tälligkeit veranlaßt, 
obwohl er wissen mußte, daß der andere 
durch die Ausübung dieser Tätigkeit eine 

Verwaltungsübertretung nach § 366 Abs. 1 
Z. 1 oder 2 begeht, oder dies nach seinem 
Beruf oder seiner Beschäftigung bei Anwen
dung entsprechender Aufmerksamkeit wissen 
konnte, und zwar auch dann, wenn der an
dere nicht strafbar ist. 

§ 368. Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 10.000.- zu ahnden ist, 
begeht, wer 

1. die Anzeigen 

gemäß § 8 Abs. 4 über die weitere Ausübung 
von Gewerben bei Erlangung der Eigen
berech t,igung, 

gemäß § 11 Abs. 3 über die Beendigung der 
Liquidation, 

gemäß § 11 Abs. 4 über die weitere Aus
übung des Gewerbes einer Personengesell
schaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden 
des letzten Mitg~seHschafters oder über den 
Eintritt eines neuen Gesellschafters, 

gemäß § 11 Abs. 5 über die Umwandlung 
einer Kapitalgesellschaft durch übertragung 
des Unternehmens auf einen Gesellschafter 
oder Umwandlung einer Kapitalgesellschaft 
in eine Personengesellschaft des Handelsrech
tes und die weitere Ausübung des Gewerbes 
der Kapitalgesellschaft, 
gemäß § 11 Abs. 6 über die Eintragung einer 
Kapitalgesellschaft in das Handelsregister,in 
die bei Gründung der Betrieb eines Einzel
kaufmannes oder einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes gegen Gewährung von 
Gesellschaftsanteilen eingebracht worden ist, 
und die weitere Ausübung des Gewerbes des 
Einzelkaufmannes oder der Personengesell
schaft des Handelsrechtes, 
gemäß § 11 Abs. 7 über die Neubildung einer 
Aktiengesellschaft durch Verschmelzung von 
Aktiengesellschaften und die weitere Aus
übung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Gesellschaften, 
gemäß § 12 über die Umwandlung einer 
Offenen Handelsgesellschaft ,in eine Komman
ditgesellschaft. oder einer Kommanditgesell
schaft in eine Offene Handelsgesellschaft, 
gemäß § 37 Abs. 3 über die Bestielhmg eines 
neuen befähigten Arbeitnehmers in einem 
N ebenbetr.ieb, 
gemäß § 39 Abs. 4, gemäß § 39 Abs. 5 oder 
gemäß § 40 .Abs. 4 über das Ausscheiden des 
Geschäftsführers, 
gemäß § 40 Abs. 2 über den Widerruf der 
übertragung der Gewerbeau~:.ibung an einen 
Pächter, 
gemäß § 42 Abs. 1, gemäß § 43 Abs. 1 
oder gemäß § 44 über den Fortbetrieb von 
Gewerben, 
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gemäß § 46 Abs. 3 über die Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes m emer weiteren 
BetI'ie bsstä tte, 
gemäß § 47 Abs. 3 oder gemäß § 47 Abs. 4 
über das Ausscheiden des Filialgeschäftsfüh
rers, 
gemäß § 49 Abs. 1 über die Verlegung des 
Betriebes eines Anmeldungsgewerbes in einen 
anderen Standort, 

gemäß § 49 Abs. 3 über die Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstätte eines 
Anmeldungsgewerbes in. einen anderen Stand
ort, 
gemäß § 52 Abs. 1 über die Aufstellung von 
Automaten, 

gemäß § 63 Abs. 4 über die Anderung des 
N amens oder der Firma, 

gemäß § 83 über die Auflassung von Betriebs
anlagen 1m Sinne des § 74 Abs. 2 oder von 
Teilen solcher BetI'iebsanlagen, 

gemäß § 92 Abs. 2 über Umstände, die das 
Nichtbestehen oder die Beendigung einer nach 
diesem Bundesgesetz vorgeschl1iebenen Ver
sicherung zur Folge haben, 

gemäß § 93 über das Ruhen und die W,ieder
aufnahme der Gewerbeausübung,' 

gemäß § 141 Abs. 1 über das Ruhen und 
die Aufnahme der Ausübung von Waffen
gewerben, 

gemäß§ 175, gemäß § 251 oder gemäß § 292 
über die Einstellung oder das Ruhen der 
Ausübung von Rauchfangkehrergewerben, 
Kanalräumergewerben oder Pfandleiherge
werben, 

gemäß einer Anordnung auf Grund des § 359 
Abs. 1 über die Fertigstellung einer geneh
migten Betriebsanlage, 

nicht oder nicht rechtzeitig erstattet; 

2. trotz der auf Grund des § 39 Abs. 1 be
stehenden Verpflichtung zur Bestellung eines 
Geschäftsführers ein Anmeldungsgewerbe aus
übt, ohne eine Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 
oder gemäß § 40 Abs. 4 über die Bestellung 
eines dem § 39 Abs. 2 entsprechend-en 
Geschäftsführers für die Ausübung dieses 
Anme1dungsgewerbeserstattet zu haben; 

3. ohne die gemäß § 40 Abs. 2 vorgeschriebene 
Anzeige die Ausübung elines Anmeldungs
gewerbes an einen Pächter übertragen hat; 

4. die Bestimmungen über die Namensführung 
und die Bezeichnung der Betriebsstätte (§§ 63 
bis 66), des § 210 über die Be
zeichnungen "Reisebüro" und "Verkehrs
büro" oder des § 316 über die Bezeichnungen 
"konzessionierter Berufsdetektiv" und "Be
rufsdetektivassistent" nicht einhält; 

5. Gebote oder Verbote von gemäß § 67 er
lassenen Verordnungen über die äußere Ge
schäftsbezeichnung nicht befolgt; 

6. die Besbimmungen des § 53 Abs. 5, des § 55 
Abs. 1, des § 57 Abs. 3, des § 58, des § 217 
oder des § 314 über Legitimationen nicht ein
hält; 

7. bei Ausübung des Feilbietens im Umherziehen 
gemäß § 53 Abs. 1 Z. 1 die Bestimmungen des 
§ 53 Abs. 4 nicht einhält; 

8. die Bestimmung des § 73 Abs. -1 über die 
Kundmachung von Geschäftsbedingungen 
nicht einhält; 

9. die Bestimmungen von gemäß§ 73 Abs. 2 
und 3 oder gemäß § 202 erlassenen Verord
nun gen über die Ersichtlichmachung von Prei
sen nicht einhält; 

10. die Bestimmungen des § 139 über die Be
zeichnung von Waffen nicht einhält; 

11. die Bestimmungen des § 198 Abs. 2 oder 
der gemäß § 198 Abs. 1 erlassenen Verord
nungen über Sperrstunden und Aufsperr
stunden nicht einhält; 

12. entgegen der Bestimmung des § 200 die ge
genehmigte Betriebsart eines Gastgewerbes 
ändert; 

13. entgegen der Bestimmung des § 201 Betriebs
räume und sonstige Betriebsflächen zu den 
genehmigten Betriebsräumen und allfälligen 
sonst,igen Betl1iebsflächen eines Gastgewerbes 
hinzunimm t; 

14. die Bestimmungen des § 273 oder des § 283 
über die Führung und Auflbewahrung von 
Büchern nicht einhält oder Gebote oder Ver
bote von gemäß § 138 Abs. 3 oder § 283 
Abs. 3 erlassenen Verordnungen über Waffen
bücher oder Pfandleihbücher nicht befolgt; 

15. die Bestimmungen des § 305 über den ge
schäftlichen Schriftwechsel und die Geschäfts
bücher nicht einhält; 

16. die gemäß § 326 erlassenen Verordnungen 
über das Verbot des Feilhaltens bestimmter 
Waren auf Märkten oder die gemäß § 331 
erlassenen Marktordnungen nicht einhält; 

17. andere als die im § 366, § 367 und in Z. 1 
bis 16 genannte Gebote oder Verbote dieses 
Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder 
der Bescheide, die auf Grund der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes oder auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassener Ver
ordnungen ergangen sind, nicht einhält. 

§ 369. (1) Die Strafe des VerfaJles von Waren, 
Werkzeugen oder Transportmitteln (§§ 10, 17 
und 18 VStG 1950) kann ausgesprochen werden, 
wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungs
übertretung nach § 366 oder nach § 367 Z. 16, 
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Z. 17, Z. 18 oder Z. 19 im Zusammenhang 
. stehen. Von der Verhängung der Strafe des Ver
fdles ist jedoch Abstand zU: nehmen, wenn es sich 
um Gegenstände handelt, die der Beschuldigte 
zur Ausübung seines Berufes oder zur Führung 
seines Haushaltes benötigt. 

(2) Ist eine Person einer Verwaltungsüber
tretung nach den §§ 366 oder 367 schuldig, 
derentwegen sie bereits wenigstens zweimal be
straft wurde, so können Geld- und Arreststrafe 
nebeneinander verhängt werden. 

§ 370. (1) Wurde die übertragung der Aus
übung des Gewerbes an einen Pächter angezeigt 
oder genehmigt (§ 40), so sind Geld- und Arrest
strafen oder die Strafe des Verfalles gegen den 
Pächter zu verhängen. 

(2) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführers 
angezeigt oder genehmigt (§ 39), so sind Geld
und Arreststrafen gegen den Geschäftsführer zu 
verhängen. 

(3) Der Gewerbetreibende ·ist neben dem 
Geschäftsführer strafbar, wenn er die Verwal
tungsübertretung wissentlich duldet oder wenn 
er bei der Auswahl des Geschäftsführers es an 
der erforderl-ichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten 
sinngemäß für den Fall der 'Anzeige oder der 
Genehmigung der Bestellung eines Filialgeschäfts
führers gemäß § 47 hinsichtlich der Betriebsstätte, 
fül' die er verantwortlich ist. 

§ 371. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vor, wenn eine in den §§ 366 bis 368 bezeichnete 
Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bil
det. 

§ 372. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
verhängten Geldstrafen sowie der Erlös der auf 
Grund des § 369 Abs. 1 für verfallen erklärten 
Gegenstände fließen der Landeskammer der ge-

. werblichen Wirtschaft zu, in deren Bereich die 
Behörde liegt, die die Verwaltungsübertretung 
geahndet hat. Die Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft hat diese Beträge für die Wirt
schaftsförderung sowie zur Unterstützung unver
schuldet in Notlage geratener Gewerbetreibender 
und ehemaliger Gewerbetreibender zu verwen
den. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich 
um Betriebsanlagen betreffende Verwaltungs
übertretungen (§ 366 Z. 3 und 4, § 367 Z. 26, 
§ 368 Z. 1 hinsichtlich der Anzeigen gemäß § 83 
oder gemäß einer Anordnung auf Grund des 
§ 359 Abs. 1, § 376 Z. 1 Abs. 4 lit. b) handelt. 

§ 373. Die Bezirksverwaltungsbehörden haben 
den Landeskammern der gewerbIichen Wirtschaft 
Mitteilungen darüber zu machen, welche Ver
fügungen über die von den Landeskammern oder 
deren G1iederungen erstatteten Anzeigen getrof
fen wurden. 

VI. Hauptstück 

Auf h e h u n g S-, Ü her g a n g s- und 
Schlußhestimmungen 

1. Aufhebung von Rechtsvorschriften 

I § 374. (1) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes treten die folgenden 
Rechtsvorschriften außer Kraft, soweit sie noch 
in Geltung stehen und Abs. 3 oder § 376 nicht 
an deres bestimmen: 

1. Kaiserliches Patent vom 4. September 1852, 
RGBl. Nr. 252, wodurch ein neues Gesetz über 
den Hausierhandel erlassen wird; 

2. Kaisediches Patent vom 20. Dezember 1859, 
RGBl. Nr. 227, womit eine Gewerbeordnung für 
den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme 
des veneuianischen Verwaltungsgebietes und der 
Militärgrenze erlassen und vom 1. Mai 1860 
angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird; 

3. § 10 letzter Absatz des Gesetzes vom 
15. Apf'il 1881, RGBl. Nr. 43, über den Spiel
kartenstempel; 

4. Gesetz vom 23. Juni 1881, RGBl. Nr. 62, 
betreffend den Handel mit gebrannten geistigen 
Getränken, den Ausschank und den Kleinver
schleiß derselben; 

5. Verordnung des Handelsministef'iums im 
Einvernehmen mit den Ministerien des Inneren 
und der Finanzen vom 23. Dezember 1881, 
RGBl. Nr. 2/1882, betreffend die Durchführung 
des ka,iserlichen Patentes vom 4. September 1852, 
RGBl. Nr. 252, über den Hausierhandel; 

6. Gesetz vom 15. März 1883, RGBl. Nr. 39, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung; -

7. Verordnung der Ministef'ien des Handels 
und des Innern vom 2. Mai 1884, RGBl. Nr. 69, 
betreffend die Art und Weise, in welcher die 
Inhaber von Trödlergewerben ihre Bücher zu 
führen haben, dann betreffend die poLizeiliche 
Kontrolle, welcher sie hinsichtlich ihres Geschäfts
betriebes unterWorfen sind; 

8. Verordnung der Ministerien des Handels, 
des Innern und der Finan,zen vom 28. August 
1884, RGBl. Nr. 143, betreffend die Einreihung 
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des gewerbsmäßig 'betriebenen Hadernhandels in 
den Grenzbezirken von Böhmen, Mähren, 
Schlesien, Galizien, Oberösterreich, Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg unter die konzessionierten 
Gewerbe; 

9. Gesetz vom 8. März 1885, RGBl. Nr. 22, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung; 

10. Gesetz vom 23. März 1885, RGBl. Nr. 48, 
mit welchem einige BestJimmungen hinsichtlich 
der Pfandleihergewerbe erlassen werden; 

11. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 2 die 
Verordnung der Ministerien des Handels, des 
Innern, der Finanzen und der Justiz vom 
24. April 1885, RGBl. Nr. 49, betreffend den 
Betrieb des Pfandleihergewerbes; 

12. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 3 die 
Verordnung der Minister des Handels und des 
Innern vom 20. Juli 1885, RGBl. Nr. 116, be
treffend die Einreihung des Betriebes von 
Informationsbüros zum Zwecke der Auskunfts
erteilung über die Kreditverhältnisse von Firmen 
unter die konzessionierten Gewerbe; 

13. Verordnung des Ministeriums des Innern 
im Einvernehmen mit dem Handelsministerium 
vom 17. November 1885, RGBl. Nr. 166, womit 
den nur zum Handel mit gebrannten geistigen 
Getränken berechtigten Gewerbetreibenden ver
boten willd, in ihren den Kunden zugänglichen 
Geschäftslokalitäten gebrannte geiscige Getränke 
in unverschlossenen Gefäßen auf dem Lager zu 
halten; 

14. Verordnung der Ministel1ien des Innern 
und des Handels vom 2. Jänner 1886, RGBl. 
Nr. 10, womit eine Ergänzung der Ministerial
verordnung vom 21. April 1876 (RGBl. Nr. 60) 
in Betreff des Verkehrs mit Giften, gifthältigen 
Drogen und gesundheitsgefährlichen chemischen 
Präparaten erlassen wird; 

15. Verordnung des Handelsministeriums im 
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern 
vom 28. Juli 1890, RGBl. Nr. 157" womit die 
Ministerialverordnung vom 20. Juli 1885 (RGBl. 
Nr. 116), betreffend die Einreihung de$ Betriebes 
von Informationsbüros zum Zwedte der Aus
kunftserteilung über die Kreditverhältnisse von 
Firmen unter die konzessionierten Gewerbe er
gänzt wird; 

16. Verordnung der Ministerien des Handels, 
des Innern und der Finanzen vom 23. Juni 1892, 
RGBl. Nr. 98, betreffend die EVlidenthaltung der 
automatischen Waagen und Verkaufsapparate; 

17. Verordnung des Ministers des Handels 
'und des Innern vom 6. Juli 1893, RGBl. Nr. 117, 
betreffend den Betrieb von Informationsbüros; 

18. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 4 sowie 
des § 376 Z. 23 und 24 das Gesetz vom 26. De
zember 1893, RGBl. Nr. 193, betreffend die 
Regelung der konzessionierten Baugewerbe; 

19. Verordnung der Ministel1ien des Innern 
und des Handels vom27. Dezember 1893, RGBl. 
Nr. 194, womit in Ausführung des Gesetzes 
vom 26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193, be
treffend die Regelung der konzessionierten Bau
gewerbe, die im Grunde des § 2 Abs. 2 des 
gedachten Gesetz~s als ausgenommen erklärten 
Orte verlautbart werden; 

20. Gesetz vom 23. Februar 1897, RGBl. 
Nr. 63, betreffend die Abänderung und Ergän
zung der Gewerbeordnung; 

21. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 8 die 
Verordnung der Ministel1ien des Handels und 
des Innern vom 30. März 1899, RGBl. Nr. 64, 
betreffend die Regelung des Flaschenbierhandels; 

22. § 5 letzter Absatz des Gesetzes vom 
25. Oktober 1901, RGBl. Nr. 26/1902, betreffend 
den Verkehr mit Butter, Käse, Butterschmalz, 
Schweineschmalz und deren Ersatzmitteln; 

23. Gesetz vom 25. Februar 1902, RGBL 
Nr. 49, betreffend die Abänderung und Er
gänzung der Gewerbeordnung; 

24. §§ 12 bis 18 der Verordnung des Handels
ministeriums im Einvernehmen mit den Mini
sterien des Innern und der Finanzen vom 
27. Dezember 1902, RGBL Nr. 242, mit welcher 
Durchführungsbestimmungen' zum Gesetze vom 
25. Februar 1902, RGBl. Nr. 49, betreffend die 
Abänderung und Ergänzung der Gewerbeord
nung, erlassen werden; 

25. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 2 die 
Verordnung der Ministerien des Handels, des 
Innern, der Finanzen und der Justiz vom 10. Mai 
1903, RGBl. Nr. 115, womit die Ministerial
verordnung vom 24. AP11il 1885, RGBL Nr. 49, 
betreffend den Betrieb des Pfandleihergewerbes, 
ergänzt bzw. abgeändert wird; , 

26. Verordnung der Ministerien des Innern 
und des Handels vom 13. November 1903, 
RGBL Nr. 228, womit das gesamte Gebiet der 
Landeshauptstadt Salzburg als ausgenommener 
Ort im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 26. Dezember 1893, RGBL Nr. 193, be
treffend die Regelung der konzessionierten Bau
gewerbe, erklärt wird; 

27. Verordnung der Ministerien des Handels 
und des Innern vom 24. April 1906, RGBL 
Nr. 91, mit welcher das gesamte Gebiet der 
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in dem 
durch das .Gesetz vom 28. Dezember 1904, LGBL 
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Nr. 1/1905, erweiterten Umfange als ausgenom
mener Ort im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 26. Dezember 1883, RGBl. 
Nr. 193, betreffend die Regelung der konzes
sionierten Baugewerbe, erklärt wird; 

28. Gesetz vom 5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung; 

29. Verordnung der Ministerien des Handels 
und des Innern vom 18. März 1907, RGBl. 
Nr. 103, mit welmer das gesamte Gebiet der 
Landeshauptstadt Innsbruck in dem durch die 
Gesetze vom 23. Dezember 1903, LGBl. für Tirol 
und Vorarlberg Nr. 64 und 65, erweiterten 
Umfange als ausgenommener Ort im Sinne des 
des § 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 26. Dezember 
1893, RGBI. Nr. 193, betreffend die Regelung 
der konzessionierten Baugewerbe, erklärt wird; 

Verkehr mit Zelluloid, Zelluloidwaren und 
Zelluloidabfällen, in der Fassung des § 33 Abs. 2 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/ 
1972; 

35. Gesetz vom 14. Jänner 1910, RGBl. Nr. 19, 
betreffend die Dauer der Arbeitszeit und den 
Ladenschluß in Handelsgewerben und ver
wandten Geschäftsbetrieben; 

36. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit den Ministern des Innern, für 
Kultus und Unterricht und für öffentliche 
Arbeiten vom 29. November 1910, RGBl. 
Nr. 212, mit welcher das Gewerbe der Soda
wassererzeugung an eine Konzession gebunden 
wird, in der Fassung des § 33 Abs. 2 des Arbeit
nehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/1972, aus
genommen die §§ 4 bis 19; 

37 . Verordnung der Ministerien des Handels,. 
des Innern, der Finanzen und der Justiz vom 

30. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 9 die 28. November 1917, RGBl. Nr. 470, womit die: 
Verordnung des Handelsministers im Einverneh- Ministerialverordnung vom 24. April 1885, 
men mit dem Minister des Innern und dem RGBl. Nr. 49, betreffend den Betl'lieb des, 
Minister für Kultus und Unterricht vom. Pfandleihergewerbes, ergänzt wird; 
1. August 1907, RGBl. Nr. 183, betreffend das 38. Gesetz vom 3. Dezember 1917, RGBl. 
konzessionierte Gewerbe der Leichenbestattungs- Nr. 475, betreffend die Abänderung und Er
unternehmungen; gänzung der §§ 94 und 121 der Gewerbeordnung; 

31. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 11 die 
Verordnung des Handelsministers im Einverneh
men mit dem Minister des Innern und dem 
Minister für Kultus und Unterricht vom 
6. August 1907, RGBl. Nr. 196, über den nam 
§ 23 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. F,ebruar 1907, 
RGBl. Nr. 26, betreffend die Abänderung und 
Ergänzung der Gewerbeordnung, zum Antritte 
der im § 15 Punkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 
18, 20, 21, 22 und 23 des Gesetzes vom 15. März 
1883, RGBI. Nr. 39, be~iehungsweise des Ge
setzes vom 5. Februar 1907, RGBI. Nr. 26, 
angeführten konzessionierten Gewerbe erforder
lichen Nachweis der besonderen Befähigung, in 
der Fassung der Verordnung vom 12. Mal 1914, 
RGBl. Nr. 106; 

32. Verordnung des Handelsministers 'im Ein
vernehmen mit . dem Minister des Innern vom 
6. August 1907, RGBI. Nr. 197, betreffend die 
Führung der Bücher der konzessionierten Dienst
und Stellenvermittlungsgewerbe sOWlie die poli
zeil<iche Kontrolle dieser Gewerbe; 

33. Kundmachung des Handelsministers im 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom 
16. August 1907, RGBl. Nr. 199, betreffend den 
Text der Gewerbeordnung; 

34. §§ 2 und 3 sow,ie 8 und 9 der Verordnung 
der Ministerien des Handels, des Innern, der 
Finanzen, der Eisenbahnen, der öffentlichen 
Arbeiten und der Landesverteidigung einver
ständlich mit dem Reichskriegsministel'lium vom 
15. Juli 1908, RGBI. Nr. 163, betreffend den 

39. Art. 11 und 111 des Ges,etzes vom 25. Jänner 
1919, StGBl. Nr. 42, über die Aufhebung der 
Arbeitsbücher und über die ungerechtfertigte 
Lösung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeiter; 

40. nach Maßgabe des § 376 Z. 46 der Art. 1 des: 
Gesetzes vom 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 282, 
über die Mindestruhezeit, den Ladenschluß und 
die Sonntagsruhe in Handelsgewerben und 
anderen Bewieben soweit er den LadenschluK 
zum Gegenstand hat; 

41. Gesetz vom 22. Juli 1920, StGBl. Nr. 369" 
betreffend den Gewerbeantritt durch berufs
wechselnde Militärpersonen; 

42. Verordnung des Bundesministers für 
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten vom· 
7. Juni 1921, BGBl. Nr. 316, betreffend Ein
fügung des Lichtbildes des Inhabers in das: 
Haus,ierbuch ; 

43. Bundesgesetz vom 3. März 1922, BGBL 
Nr. 136, betreffend die Abänderung der Be
stimmungen der Gewerbeordnung über die ge
werbliche Auszeichnung nach § 58; 

44. Bundesgesetz vom 30. März 1922, BGBl. 
Nr. 204, betreffend die Ergänzung und Ab
änderung' einiger Bestimmungen des Hausier-· 
patentes und der Vorschriften· über andere: 
Wandergewerbe; 

45. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
4. April 1922, BGBl. Nr. 196, über die Gewerbe
smeine der Marktfahrer; 
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46. Bundesgesetz vom 7. Juli 1922, BGBl. 
Nr._ 448, betreffend die Einschränkung der Ver
abreichung geistiger Getränke an Jugendliche; 

47. Verordnung der Bundesregierung vom 
13. April 1923, BGBl. Nr. 217, betreffend den 
Gewerbeantl'itt durch abgebaute Bundesange
stellte; 

48. Bundesgesetz vom 21. Dezember 1923, 
BGBI. Nr. 634, betreffend die Abänderung der 
Bestimmungen der Gewerbeordnung über äußere 
Bezeichnung und Namensführung; 

49. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 24 die 
Verordnung des Bundesministers für Handel und 
Verkehr im Einvernehmen 'mit dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft vom 
29. März 1924, BGBl. Nr. 103, über Wander
gewerbe; 

50. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 17. März 1925, BGBl. 
Nr. 109, über die Ergänzung der Wander
gewerbeverordnung ; 

51. Art. 43 mit Ausnahme der Z. XXVI und 
Art. 44 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 277/1925; 

52. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. Mai 1926, BGBl. 
Nr. 147, über den Umfang der sogenannten 
kleinen Maurer-, Zimmer- und Steinmetzberech
tigungen im Burgenlande; 

53. Verordnung des Bundesm~nisters für Han
del und Verkehr vom 31. Oktober 1926, BGBl. 
Nr. 346, über die Abschaffung des Geschäfts
buches beim Trödlergewerbe; 

54. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 8 die 
Verordnung des Bundesministers für Handel und 
Verkehr vom 4. Jänner 1927, BGBl. Nr. 19, 
mit der die hinsichtlich der Verwendung des 
Patentverschlusses für Bierflaschen bestehenden 
Beschränkungen aufgehoben werden; 

55. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 6. Juni 1927, BGBl. 
Nr. 221, über die Führung der äußeren Bezeich
nung "Drogist"; -

56. Verordnung des Bundesministers fijr Han
del und Verkehr vom 26. September 1927, BGBl. 
Nr. 286, über die Ausweisleistung der Personen, 
die auf Grund ,des § 60 Absatz 2 und 5 der 
Gewerbeordnung Waren im Umherziehen feil
bieten; 

57. § 2 Z. II des Bundes-Verwaltungsstraf
erhöhungsgesetzes 1928, BGBl. Nr. 365/1927; 

58. Gewerbenovelle 1928, BGBl. Nr. 189; 

Erzeugung von Vaccinen, Seren und Bakterien
präparaten und der Schädlingstilgung mit gifti
gen Gasen; ausgenommen die Bestimmung des 
Art. IV, die die Herstellung von Blatternimpf
stoff dem Bund vorbehält; 

60. § 16 des Pflanzenschutzgesetzes, BGBl. 
Nr.252/1929; 

61. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 9. Juli 1930, BGBl. 
Nr. 209, betreffend Maßnahmen zur Sicherung 
der Ruhe und Ordnung in Betrieben des Gast
und Schankgewerbes; 

62. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 25. Juli 1930, BGBl. 
Nr. 249, über den Umfang der sogenannten 
kleinen Maurer- und Zimmerberechtigungen im 
Burgenland; 

63. § 14 der Verordnung zur Ausführung der 
Verordnung über die SchädLingsbekämpfung mit 
hochgiftigen Stoffen vom 25. März 1931, deut
sches RGBl. I S. 83, in der Fassung der Verol'd
nun gen vom 29. November 1932, ,deutsches 
RGBl. I S. 539, vom 6. Mai 1936, !deutsches 
RGBl. I S. 444, und vom 6. April 1943, deutsches 
RGBl. I S. 179, sowie in ,der Fassung des § 33 
Abs. 2 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 234/1972, soweit er Bestimmungen über 
Durchgasungskammern enthält; 

64. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 27 
die V!;!rordnung des Bundesministers für Handel 
und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für soziale Verwaltung vom 25~ Februar 
1932, BGBI. Nr. 74, über die Erzeugung von 
Vaccinen, Seren und Bakterienpräparaten und 
die Schädlingsvertilgung mit hochgiftigen Gasen, 
in der Fassung der Verordnung BGBI. Nr. 41/ 
1935; 

65. nach Maßgabe des § 376 Z. 2 die Gewerbe
novelle 1933, BGBl. Nr. 52; 

66. nach Maßgabe des § 376 Z. 2 die Gewerbe
ordnungsnovelle 1933, BGBl. Nr. 104; 

67. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 17. Juli 1933, BGBl. 
Nr. 332, über die gewerbIiche Auszeichnung nach 
§ 58 der Gewerbeordnung; 

68. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr im Einvernehmen mit den 
Bundesministern für Finanzen und für Justiz 
vom 31. Jänner 1934, BGBl. I Nr. 69, über 
die Behandlung von Feilbietungsüberschüssen im 
Pfandleihergewerbe ; 

69. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 29 
sowie des § 376 Z. 2 und 45 die Gewerbe
ordnungsnovelle 1934, BGBl. II Nr. 322; 

59. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1928, 70. Bundesgesetz vom 19. Oktober 1934, 
BGBl. Nr. 360, über die Ergänzung der Bestim- BGBl. II Nr. 324, über die Abänderung der 
mungen der Gewerbeordnung hinsichtlich der hausierrechtlichen Vorschriften; 
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71. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. Oktober 1934, BGBl. II 
Nr. 326, betreffend die Aufzählung der Waren, 
deren Verkauf in Handelsgewerben an den 
"großen Befähigungsnachweis" gebunden ist; 

72. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 3. November 1934, BGB!. II 
Nr. 343, betreffend die Einreihung der gewerbs
mäßigen Erzeugung von MargaJ.'line, Margar<in
schmalz und anderen Speisefetten unter die 
konzessionierten Gewerbe; 

73. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. November 1934, 
BGBl. II Nr. 384, betreffend die Bindung der 
gewerbsmäßigen Erzeugung und Raffinierung 
von Zucker an eine Konzession; 

74~ Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über das Kraftfahrzeugmechani
kergewerbe, BGBl. Nr. 131/1935; 

84. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über die Erklärung des ge
samten Gebietes der Landeshauptstadt Linz zum 
ausgenommenen Orte, BGBl. Nr. 226/1937; 

85. Artikel II des Bundesgesetzes, betreffend 
die Abänderung des Gewerbebundgesetzes und 
der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 228/1937; 

86. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 34 
die Verordnung des Bundesmin,isters für Handel 
und Verkehr über die Meisterprüfung, BGBl. 
Nr.246/1937; 

87. Artikel 16 und 17 der Kundmachung des 
Reichsstatthalters in österreich, wodurch die 
Vierte Verordnung zur Einführung handelsrecht
licher Vorschriften im Lande österreich vom 
24. Dezember 1938 _ verlautbart wird, GBlö 
Nr.86/1939; 

88. Verordnung vom 8. April 1942, deutsches 
RGBl. I S. 169, zur Änderung des § 139 der in 
den Alpen- und Donau-Reichsgauen sowie im 
Reichsgau Sudetenland geltenden Gewerbeord-

75. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 31 die 
Reiselbüroverordnung 1935, BGBl. Nr. 148; 

nungen; 
76. Verordnung des Bundesministers für Han-

89. Gast- und Schankgewerbegesetz, BGBl. del und Verkehr über die Konzessionierung der 
Erzeugung von Speisefetten, BGBl. Nr. 178/1935; Nr.89/1948; 

77. § 18 Z. 1 des Bundesgesetzes über die 
Regelung der Arbeit der Kinder und Jugend
lichen mit Ausschluß der K~nderarbeit -in der 
Land- und Forstwirtschaft, BGBl. Nr. 298/1935; 

. 78. Art. 2 der Verordnung des Bundesmini
sters für Handel und Verkehr, betreffend die 
Liste der hinsichtlich ·des Aufsuchens von Be
stellungen begunstigten Waren, BGBl. Nr. 4441 
1935; 

79. nach Maßgabe des § 376 Z. 45 die 
Gewerbeordnungsnovelle 1935,BGBl. Nr. 548, 
mit Ausnahme des Art. 25 und des Art. 45 
Abs.2 und 4; 

80. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über den Konzessionszwang 
für die gewerbsmäßige Verarbeitung von Erdöl, 
BGBl. Nr. 262/1936; 

81. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr, BGB!. Nr. 379/1936, betref
fend die Zuständigkeit für die Genehmigung 
bestimmter Arten von Betriebsanlagen; 

90. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und W,iederaufbau vom 3. November 
1948, BGBl. Nr. 254, über die Wiederherstellung 
von Zuständigkeiten auf gewerberechtlichem Ge
biet; 

91. Bundesgesetz vom 9. Februar 1949, BGBl. 
Nr. 68, über die Herstellung orthopädischer 
Schuhe; 

92. § 2 Abs. 2 der Azetylenverordnung, BGBl. 
Nr. 75/1951, in der Fassung des § 33 Abs. 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/1972; 

93. § 5 des Güterbeförderungsgesetzes, BGB!. 
Nr.63/1952; 

94. § 13 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, 
BGB!. Nr. 85/1952; 

95. nach Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 38 die 
Gewerberechtsnovelle 1952, BGBl. Nr. 179; 

96. nach-Maßgabe des § 375 Abs. 1 Z. 5, Z. 26 
und Z. 30 die Verordnung vom 22. November 
1952, BGB!. Nr. 228, ü:ber das Wieiderinkraft
treten der durch das deutsche Handwerksrecht 
aufgehobenen oder gegenstandslos gewordenen 

82. Verordnung desBundesm~nisters für Handel österreichischen gewerberechtlichen Vorschl1iften; 
und Verkehr vom 29. Dezember 1936, BGB!. 97. nach Maßgabe des § 376 Z. 30 die Ver
Nr. 461, über die Zustellung von Brot und ordnung des Bundesministeriums für Handel und 
sonstigen Bäckerwaren an die Kunden; Wiederaufbau vom 3. Mai 1955, BGBl. Nr. 109, 

83. nach Maß abe des § 375 Abs. 1 Z. 33 über den Befähigungsnachv:eis für bestimmte 

d· V' d gd B d .. f" H d I Gast- und Schankgewerbe - 1ll der Fassung der 
le eror nung es un esmmlsters ur an e, V d 7 A .{ 1964 BGBI N 74' 

und Verkehr über das konzessionierte Gewerbe eror nung vom . pn , . r. , 
der Privat,detektive, BGB!. Nr. 200/1937, in der 98. Bundesgesetz vom 22. Juni 1955, BGBl. 
Fassung der Verordnung vom 2. Mai 1950, Nr. 127, über einige Änderungen der Gewerbe-
BGBl. Nr. 196; ordnung; 
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99. GewerbeordnungsnoveUe 1957, BGBL 
Nr.178; . 

100. Bundesgesetz vom 17. Juli 1957, BGBI. 
Nr. 179, mit dem das Gesetz vom 26. Dezember 
1893, RGBL Nr. 193, in der Fassung der 
Gewerbeordnungsnovelle 1935, BGBL Nr. 548, 
betreffend die Regelung der konzessionierten 
Baugewerbe, ergänzt und geändert wird; 

101. nach Maßgabe des § 376 Z. 2 das Bundes
gesetz voJ;I1 26. Oktober 1960, BGBI. Nr. 224, 
mit dem Art. IV des Kundmachungspatentes 
zur Gewerbeordnung abgeändert wird; 

102. Bundesgesetz vom 30. Jänner 1963, BGBL 
Nr. 35, mit dem das Kundmachungspatent zur 
Gewerbeordnung abgeändert wird; 

103. Gewerberechtsnovelle 1965, BGBL Nr. 59; 

104. Art. I und III bis VI der Gewerberechts
novelle 1968, BGBL Nr. 305; 

105. Bundesgesetz vom 13. November 1968, 
BGBI. Nr. 416, betreffend das Aufsuchen und 
die Entgegennahme von Bestellungen; 

106. § 31 a Abs. 6 letzter Satz und Abs. 7 des 
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBI. Nr. 215, in der 
Fassung des Art. I des Bunldesgesetzes vom 
22. Mai 1969, BGBL Nr. 207, womit das Wasser
rechtsgesetz ahgeändert wird, und Art. 111 dieses 
Burudesgesetzes, soweit sich diese Bestimmungen 
auf Anlagen beziehen, dre nach den gewerbe
rechtlichen Bestimmungen genehmigungspflichcig 
sind. 

(2) Außerdem treten gleichzeicig mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes alle im Abs. 1 
nicht angeführten, diesem Bundesgesetz entgegen
stehenden Rechtsvorschriften außer Kraft. 

(3) Von der Gewerbeordnung in der im 
Abs. 1 angegebenen Fassung treten die Bestim
mungen des § 13 b Abs. 4, 6 und 7 erst mit 
Erlassung der entsprechenden Verordnungen 
gemäß § 22 dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 

(4) Die Verordnung der Ministerien des Innern 
und des Handels vom 17. September 1883, RGBI. 
Nr. 152, betreffend die Abgrenzung der Berech
tligungen der Apotheken gegenüber den Material
warenhandlungen und den einschlägigen anderen 
Gewerben, in der Fassung der Verordnungen 
vom 17. Juni 1886, RGBL Nr. 97, und vom 
8. Dezember 1895, RGBI. Nr. 188, tritt mit 
Erlassung der Verordnung gemäß § 224 insoweit 
außer Kraft, als sie der Gewerbeordnung unter
liegende Tätigkeiten zum Gegenstand hat. 

2. Übergangsbestimmungen 

§ 375. (1) Bis zur Erlassung der im § 21, § 22 
Abs. 3 und 6 bis 9, § 24 Abs. 2, 6 und 8, § 53 
Abs. 3, § 62 Abs. 4, § 69 Abs. 1 und 2, § 70 
Abs. 1, § 71 Abs. 1, § 73 Abs. 2 und 3, § 82 

Abs. 1 und 2, § 138 Abs. 3, § 176 Abs. 1, § 177 
Abs. 1 und 2, § 198 Abs. 1, § 216 Abs. 2, § 218 
Abs. 1, § 252 Abs. 1, § 257, § 283 Abs. 3, § 330 
Abs. 2, § 331 Abs. 1 und 2, § 349 Abs. 3, § 351 
Abs. 5 und § 352 Abs.13 dieses Bundesgesetzes 
vorgesehenen Verordnungen bleiben folgende 
Rechtsvorschriften im bisherigen Umfang unbe
schadet der Bestimmungen des § 374 Abs. 2 und 
soweit nicht durch dieses Bundesgesetz eine dies
bezügliche Regelung getroffen wird, und zwar als 
Bundesgesetze, in Geltung: 

1. Verordnung der Minister des Innern und 
des Hihdels vom 29. April 1874, RGBI. Nr. 53, 
betreffend das Gewerbe der Vertilgung von 
Ratten und Mäusen durch glifthältige Mittel, in 
der Fassung der Verordnung vom 19. Dezember 
1966, BGBI. Nr. 312, mit Ausnahme des ersten 
Absa<tzes, soweit er ,Bestimmungen über die 
Konzessionspflicht enthält; 

2. § 1 Abs. 5 zweiter Satz, Abs.6 und 7 und 
§ 2 der Verordnung der Ministerien des Handels, 
des Innern, der Finanzen und der Justiz vom 
24. April 1885, RGBl. Nr. 49, betreffend den 
Betrieb des Pfandleihergewerbes, in der Fassung 
der Verordnung vom 10. Mai 1903, RGBI. 
Nr.115; 

3. zweiter Absatz, zweiter Satzteil der Ver
ordnung der Minister des Handels und des 
Innern vom 20. Juli 1885, RGBI. Nr. 116, be
treffend die Einreihung des Betriebes von 
Informationsbüros zum Zwecke der Auskunfts
erteilung über die Kreditverhältnisse von F,irmen 
unter die konzessionierten Gewerbe; 

4. §§ 9 bis 12 des Gesetzes vom 26. Dezember 
1893, RGBL Nr. 193, betreffend die Regelung 
der konzessionierten Baugewerbe, soweit sie sich 
nicht auf die Art des Nachweises der Beendigung 
des Lehrverhältnisses be2Jiehen; 

5. Verordnung der Ministerien des Innern, des 
Handels und für Kultus und Unterr:icht vom 
27. Dezember 1893, RGBI. Nr. 195, in Betreff 
des Prüfungs- und Zeugniswesens für Bewerber 
um die Konzession zu einem Baugewerbe, ferner 
in Betreff der bei Vereinigung mehrerer Bau
gewerbe in einer Person zu gewährenden Er
leichterungen, in der Fassung der Verordnungen 
vom 22. November 1952, BGBL Nr. 228, und 
vom 10. März 1967, BGBL Nr. 134; 

6. Verordnung des Ministeriums für Kultus 
und Unterricht im Einvernehmen mit den Mini
sterien des Innern und des Handels vom 27. De
zember 1893, RGBI. Nr. 197, betreffend die 
Feststellung jener höheren technischen Lehran
stalten im Bereiche der Länder der ungarischen 
Krone und des Auslandes, welche den inländi
schen technischen Hochschulen bezüglich des In~ 
haltes der §§ 10 bis einschließlich 13 des Gesetzes 
über die Regelung des konzessionierten Bau-
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gewerbes gleichgestellt werden, in der Fassung 
der Verordnung vom 26. Dezember 1906, RGBl. 
Nr. 12/1907; 

7. Verordnung der Ministel'ien des lnnern und 
des Handels vom 13. Oktober 1897, RGBl. 
Nr. 237, betreffend die Verwendung von Druck
apparaten beim gewerbsmäßigen Ausschank des 
Bieres, in der Fassung der Verordnung vom 
11. Juli 1905, RGBl. Nr. 112; 

8. § 5 der Verordnung der Ministerien des 
Handels und des lnnern vom 30. März 1899, 
RGBl. Nr. 64, betreffend die Regelung des 
Flaschenbierhandc1s, in der Fassung der Verord
nung vom 4. Jänner 1927, BGBl. Nr. 19; 

9. § 7 der Verordnung des Handelsministers 
im Einvernehmen mit dem Minister des lnnern 
und dem Minister für Kultus und Unterricht 
vom 1. August 1907, RGBl. Nr. 183, betreffend 
das konzessionierte Gewerbe der L"eichenbestat
tungsunternehmungen, in der Fassung der Ver
ordnung BGBl. Nr. 373/1936; 

10. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister für Kultus und 
Unterricht vom 27. Juli 1907, RGBl. Nr. 193, 
betreffend die Bezeichnung jener gewerblichen 
Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse über den 
mit Erfolg zurückgelegten Besuch einer solchen 
Anstalt, den Nachweis über die ordnungsmäßige 
Beendigung des Lehrverhältnisses, beziehungs
weise den Nachweis über die vorgeschriebene 
Verwendungsdauer als Gehilfe in einem hand
werksmäßigen Gewerbe ganz oder zum Teil er
setzen, soweit sie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses beZJieht; 

11. Art. l Z. 4, 6 und 9 der Verordnung des 
Handels~inistersim Einvernehmen mit dem 
Minister des lnnern und dem Minister für Kultus 
und Unterricht vom 6. August 1907, RGBl. 
Nr. 196, über den nach § 23 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung, zum Antritte der im § 15 
Punkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 
22 und 23 des Gesetzes vom 15. März 1883, 
RGBl. Nr. 39, beziehungsweise des Gesetzes vom 
5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, angeführten 
konzessionierten Gewerbe erforderlichen Nach
weis der besonderen Befähigung, in der Fassung 
der Verordnung vom 12. Mai 1914, RGBl. 
Nr.l06; 

12. Gesetz vom 13. Juli 1909, RGBl. Nr. 119, 
betreffend .die Herstellung von Zündhölzchen und 
anderen Zündwaren; 

13. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister für öffentliche 
Arbeiten vom 14. Juni 1911, RGBl. Nr. 119, 
betreffend die Bezeichnung der Fachschule für 
das Eisen- und Stahlgewerbe in Waidhofen an 

der Ybbs als einer Anstalt, deren Abgangszeug
nisse den Nachweis über die ordnungsmäßige 
Beendigung des Lehrverhältnisses ganz und den 
Nachweis über die vorgeschriebene Verwendungs
dauer als Gehilfe teilweise ersetzen, soweit sie 
sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; 

14. Verordnung des Handelsministel'iums im 
Einvernehmen mit dem Ministerium des lnnern 
und dem Eisenbahnministerium vom 12. Jänner 
1912, RGBl. Nr. 13, betreffend die Gleichhaltung 
der Beschäftigung in den Eisenbahnwerkstätten 
bei solchen Verrichtungen, die an sich den Gegen
stand handwerksmäßiger Gewerbe ausmachen, 
mit der Verwendung als Gehilfe :in gleichartigen 
Gewerbebetrieben und die Ausstellung der erfor~ 
derlichen Zeugnisse; , 

15. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister für öffentliche 
Arbeiten vom 18. Jänner 1912, RGBl. Nr. 25, 
betreffend die Bezeichnung der Landesblinden
anstalt in Klagenfurt als einer solchen Anstalt, 
deren Zeugnisse über den mit Erfolg zurück
gelegten Besuch der an derselben bestehenden 
Abteilung für Bürstenbinderei den Nachweis über 
die ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhält
nisses beziehungsweise den Nachweis Ülber die 
vorgeschriebene Verwendungsdauer als Gehilfe 
,in einem handwerksmäßigen Gewerbe ganz oder 
zum Teil ersetzen, soweit sie sich nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses be
Zlieht; 

16. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister des lnnern, dem 
Minister für Kultus und Unterricht und dem 
Minister für öffentliche Arbeiten vom 14. März 
1912, RGBl. Nr. 58, betreffend die Bezeichnung 
jener Lehranstalten, mit deren Absolvierung Be
günsuigungen bei Erbringung des Nachweises der 
besonderen Befähigung für den Antritt von 
konzessionierten Baugewerben verbunden sind, 
in der Fassung der Verordnung vom 10. Novem
ber 1917, RGBl. Nr. 446; 

17. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit' dem Minister für öffentliche 
Arbeiten vom 16. April 1914, RGBl. Nr. 90, 
betreffend die Bezeichnung des uirolisch-vorarl
berg:ischen Blinden-Lehr- und Erziehungsinsti
tutes in Innsbruck als Anstalt, deren Zeugnisse 
über den mit Erfolg zurückgelegten Besuch der 
an derselben bestehenden Abteilungen für Korb
flechterei und für Bürstenbinderei den Nachweis 
über die ordnungsmäßige Beendigung des Lehr
verhältnisses beziehungsweise den Nachweis über 
die vorgeschl'iebene Verwendungsdauer als Ge
hilfe in einem handwerksmäßigen Gewerbe ganz 
oder zum Teil ersetzen, soweit sie sich nicht auf 
den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses 
bezieht; 
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18. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister für öffentliche 
Arbeiten vom 25. Juli 1916, RGBl. Nr. 2~6, 
betreffend die Anwendung der Ministerialver
ordnung vom 27~ Juli 1907, RGBl. Nr. 193, auf 
die an dem Kaiser Franz Josef-BLindenarbeiter
heim des Vereines zur Fürsorge für Blinde in 
Wien bestehenden Abteilungen für Korbflechterei 
und für Bürstenbinderei, soweit sie sich nicht 
auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhält
nisses bezieht; 

19. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Gewerbe, .Industrie und Bauten vom 
11. April 1921, BGBl. Nr. 223, betreffend 
gewerbereChtliche Begünst,igungen für Besucher 
der Privat-Blindenlehranstalt in Linz, soweit sie 
sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses beueht; 

20. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
22. Jänner 1923, BGBl. Nr. 55, betreffend Erleich
terungen bei der Ablegung der Baugewerbe
prüfungen für Absolventen des Abitul'ienten
kurses der Staatsgewerbeschule in Linz; 

21~ Verordnung des Bundesministers für Han
del und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
7. Februar 1923, BGBl. Nr. 86, betreffend ge
werbliche Begünstigung ,für Schüler des Landes
blindenheimes in Salz burg, soweit sie sich nicht 
auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhält-
nisses bezieht; -

22. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 30. Juni 1923, BGBI. 
Nr. 350, betreffend gwerbliche Begünsbigung für 
Schüler der Wienerberger Werkstättenschule für 
Keramik in Wien, soweit sie sich nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses be
zieht; 

23. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 24. März 1924, BGBl. 
Nr. 101, über gewerberechtliche Begünstigungen 
für Schüler der Fachlehranstalt für das Beklei
dungsgewerbe in Wien, soweit sie sich nicht auf 
den Ersatz der Beendigung des Lehrerverhält
DIsses bezieht; 

24. § 5 Abs. 3 der Verordnung des Bundes
ministers für Handel und Verkehr im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft vom 29. März 1924, BGBl. 
Nr. 103, über Wandergewerbe, soweit er Bestim
mungen über den Befähigungsnachweis für die 
Ausübung des Viehschnittes enthält; 

25. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für sozia:le Verwahung vom 
16. November 1929, BGBl. Nr. 372, über den 
Befähigungsnachweis für das konzessionierte Ge
werbe nach § 15, Punkt 14, der Gewerbeordnung, 

in der Fassung der Verordnung vom 8. August 
1934, BGBl. 11 Nr. 191, soweit sie sich nicht 
auf die Art des Nachweises oder den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 
§ 1 dieser Verordnung, soweit er sich auf den 
Befähigungsnachweis für das konzessionierte Ge
werbe der Erzeugung künstlicher Mineralwässer 
bezieht, gilt als Bestimmung betreffend den 
Befähigungsnachweis für dieses nunmehr gebun
dene Gewerbe; 

26. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 7. April 1931, BGBl. 
Nr. 111, über den Befähigungsnachweis für das 
konzessionierte Gewerbe der Ausführung von 
Gasrohrleitungen, Beleuchtungseinrichtungen und 
Wassereinleitungen, in der Fassung der Verord
nungen vom 22. November 1952, BGBl. Nr. 228, 
und vom 27. Jänner 1956, BGBl. Nr. 73, soweit 
sie sich nicht auf die Art des Nachweises der 
Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

27. Art. 11 §§ 2 bis 4 der Verordnung des 
Bundesministers für Handel und Verkehr 1m 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung vom 25. Februar 1932, BGBL 
Nr. 74, über die Erzeugung von Vaccinen, Seren 
und Baktel'ienpräparaten und die Schädlingsver
tilgung mit hochgiftigen Gasen, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. Nr. 41/1935; 

28. Verordnung vom 10. Juli 1933, BGBl. 
Nr. 316, betreffend gewerberechtliche Begünsti
gung für Schüler der Werkstättenschule der 
katholischen LehrlingsanstaltinMartinsbühel; 

29. Art. 84 Abs. 11 der Gewerbeordnungs
novelle 1934, BGBl. Nr. 322, soweit er sich auf 
den Befähigungsnachweis für das nunmehr ge
bundene Gewerbe der Erzeugung künstlicher 
Mineralwasserprodukte be~ieht; 

30. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. Oktober 1934, 
BGBl. Ir Nr. 327, über den Befähigungsnachweis 
für das Rauchfangkehrergewerbe, in der Fassung 
der Verordnung 'lom 22. November 1952, 
BGBl. Nr. 228; 

31. § 4 der Reisebüroverordnung 1935, BGBl. 
Nr.148; 

32. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über den Befähigungsnachweis 
für den Betrieb von Leichenbestattungsunterneh
mungen, BGBl. Nr. 373/1936, in -der Fassung der 
Verordnung vom 2. Mai 1950, BGBl. Nr. 106; 

33.§ 2, soweit er sich auf das Erfordernis eines 
Befähigungsnachweises bezieht, sowie §§ 3 bis 9 
der Verordnung des Bundesministers für Handel 
und Verkehr über das konzessionierte Gewerbe 
der pJ"\ivatdetektive, BGBl. Nr. 200/1937, in der 
Fassung der Verordnung vom 2. Mai 1950, BGBl. 
Nr.106; 
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34. §§ 10 und 14 Abs. 1 bis 5 der Verordnung 
des Bundesministers für Handel und Verkehr 
über die Meisterprüfung, BGBL Nr. 246/1937, 
die auf Grund des § 14 Abs. 2 dieser Ver
ordnung festgesetzten Prüfungsgebühren sowie 
die auf Grund des § 19 dieser Verordnung erlas
senen Meisterprufungsordnungen, soweit sie sich 
nicht auf die Art des Nachweises der Beendigung 
des Lehrverhältnisses beziehen; 

35. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über gewerberechtliche Begün
stigungen für Schüler von Lehranstalten für das 
Kleidermacher-, das Modisten-, das Mieder
macher- und das Gold-, Silber- und Perlen
stickereigewerbe, BGBL Nr. 336/1937, soweit sie 
sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses beZJieht; 

36. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über gewerbe rechtliche Begün
stigungen für Schüler der Höheren Abteilung 
für Holzindustrie in MödIing, BGBL Nr. 13/ 
1938, sowe'it sie sich nicht auf den Ersatz der 
Beendigung des Lehrverhältnisses beZJieht; 

37. §§ 15 bis 18 der Verordnung zur Durch
führung des Waffengesetzes vom 19. März 1938, 
deutsches RGBL I S. 270, in der Fassung der 
Dritten Verordnung zur Durchführung des Waf
fengesetzes vom 31. März 1939, deutsches RGBL I 
S.656; 

38, §§ 3 Abs. 4 und 7 Abs. 2 des Waffen
gesetzes vom 18. März 1938, deutsches RGBl. I 
S. 265, über das Erfordernis der fachlichen Eig
nung; §§ 9 und 11 der Verordnung zur Durch
führung des Waffengesetzes vom 19. März 1938, 
deutsches RGBl. I S. 270, die Ausführungsbescim
mungen zu § 9 Abs. 2 und § 11 Satz 2 der Ver
ordnung zur Durchführung des Waffengesetzes 
vom 21. März 1938, deutsches RGBL I S. 276, 
und Art. XXXII Z. 3 der Gewerberechtsnovelle 
1952, BGBL Nr. 179; 

39. Z. 3 bis 5, Z. 8, Z. 13, Z. 15, Z. 16 und 
Z. 19 :bis 25 der Anlage zur Anordnung über 
die Genehmigung von Vorschriften betreffend 
die Speicherung, Verteilung oder Verwendung 
von Gas vom 31. Juli 1940, 11 En 1215/40, 
RWMBL 1940, S. 474; 

nachstehende unter Z. 40 bis 44 bezeichnete 
Rechtsvorschriften, soweit sie sich auf die ge
werbsmäßige Schädlingsbekämpfung beziehen 
und es sich nicht um Vorschriften zum Schutze 
der Arbeitnehmer handelt: 

40. Verordnung zur Einführung von Vor
schriften über die Schädlingsbekämpfung mit 
hochgifcigen Stoffen in den Reichsgauen der Ost
mark und im Reichsgau Sudetenland vom 
2. Februar 1941, deutsches RGBL I S. 69; 

H. Verordnung über die Schädlingsbekämp
fung mit hochgiftigen Stoffen vom 29. Jänner 
1919, deuts.ches RGBL S. 165; 

42. Verordnung zur Ausführung der Verord
nung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch
giftigen Gasen vom 22. August 1927, deutsches 
RGBl. I S. 297; 

43. Verordnung zur Ausführung der Verord
nung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch
giftigen, Stoffen vom 29. März 1928, deutsches 
RGBL I S. 137; 

44. Verordnung zur Ausführung der Verord
nung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch
giftigen Stoffen vom 17. Juli 1934, deutsches 
RGBI. S. 712, in der Fassung ,der Verordnungen 
vom 16. November 1934, .deutsch-es RGBl. I 
S. 1191, vom 24. April 1935, deutsches RGBL I 
S. 571, vom 20. Mai 1936, deutsches RGBl. I 
S. 479, vom 15. Juni 1938, ,deutsch'es RGBI. I 
S. 637, vom 2. April 1941, -deutsches RGBL I 
S. 193, unld vom 26. Februar 1942, deutsches 
RGBl. I S. 116; 

45. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 1. November 
1952, BGBL Nr. 3/1953, mit der die Unter
richtsanstalten bezeichnet werden, dereri Zeug
nisse über den erfolgreichen Besuch der Anstalt 
den Befähigungsnachweis in einem Handels
gewerbe oder im Gewerbe der Handelsagenten 
teilweise ersetzen, soweit sie sich n!icht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses be
zieht; 

46. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und W,iederaufbau vom 11. Juli 1953, 
BGBL Nr. 148, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der Glasfachschule in 
Kramsach, soweit sie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

47. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und W.iederaufbau vom 8, Februar 1954, 
BGBL NI'. 46, über die Ersichtlichmachung der 
Preise im Gast- und Schankgewerbe, in der Fas
sung der Kundmachung vom 30. November 
1959, BGBL Nr. 276; 

48. Verordnung des BundesministeI1iums für 
Handel und Wiederaufbau vom 18. März 1954, 
BGBL Nr. 79, womit ein strengerer Befähigungs
nachweis für das Spediteurgewerbe eingeführt 
wird, soweit sie sich nicht auf die Art des Nach
weises oder den Ersatz der Beendigung des Lehr
verhältnisses bezieht; 

49. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und W.iederaufbau vom 15. Juli 1955, 
BGBL Nr. 169, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der Meisterschule des 
österreichischen Malerhandwerkes in Baden
Leesdorf; 
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50. Veroronung des Bundesministeriums für 
Handel und WiederauFbau vom 27. Oktober 
1955, BGBL Nr. 1/1956, mit der ein strengerer 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der 
Erzeuger von Waren lliach Gablonzer Art einge
führt wiro, soweit sie Slich nicht auf rdie Art des 
Nachweises der Beendigung des LehrverhäItnisses 
bezieht; 

51. Verordnung des Bundesmin1steruums für 
Handel und Wiederaufbau vom 12. Jul,i 1956, 
BGBL Nr. 166, mit der ein strengerer Befähi
gungsnachweis für das Gewerbe der Säger einge
führt wird, soweit s·ie &ich nicht auf die Art des 
Nachweises der Beendigung des Lehrverhältnis
ses bezieht; 

52. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 30. November 
1956, BGBL Nr. 28/1957, über gewerberechtliche 
Begünstigungen für Absolventen der Müllerei
fachschule des Landes Oberösterre:ich in Wels; 

53 .. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 18. Februar 
1958, BGBL Nr. 75, über gewerberecht1iche Be
günstigungen für Absolventen der Abteilung 
Mode, Leder und Modisten der Modeschule der 
Stadt Wien, in der Fassung der Verordnung vom 
2. August 1961, BGBL Nr. 217, soweit sie sich 
nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehr
verhältnisses bezieht; 

54. Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung, 
BGBL Nr. 43/1961; 

55. Verordnung des BundesministeI1iums für 
Handel und Wiederaufbau vom 3. Ma,i 1961, 
EGBI. Nr. 124, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der Webereifachschule 
des Landes Oberösterreich in Haslach, soweit 
sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung 
des Lehrverhältnisses bezieht; 

56 .. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 26. Juli 1962, 
BGBI. Nr. 256, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der dreijährigen Lan
desfachschule für Textilgewerbe in Groß-Sieg
harts, NO, soweit sie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

fachschule für Damenkleiderrnachen in Oberwart, 
Burgen},and, und der dreijährigen städtischen 
Fachschule für Damenkleiderrnachen in Steyr 
und Wels, soweit sie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

59. Art. I der Befähigungsnachweisverordnung 
1965, BGBL Nr. 231, sQweit sie sich nicht auf die 
Art des Nachweises oder den Ersatz der Be
endigung des' Lehrverhältnisses bezieht, mit Aus
nahme der §§ 11 und 65 bis 69; die §§ 1 bis 10, 
25 bis 31 und 78 gelten als Bestimmungen be
treffend den Befähigungsnachweis für die nun
mehr gebundenen Gewerbe der Drucker, der 
Erzeuger von Druckformen für die Massenher
stellung von Vervielfältigungen, des Buch-, 
Kunst- und Musikalienhandels, des Buch-, Kunst
und Musikalienverlags, des Huf- und Klauen
beschlages und der Frachtenreklamation; 

60. Verordnung des Bundesmirristeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 18. Juli 1965, 
BGBL Nr. 246, mit der ein strengerer Befähi
gungsnachweis für die Gewerbe der Hühner
augenschneider und Fußpfleger sowie der Schön
heitspfleger (Kosmetiker) und der Masseure ein
geführt wird, soweit slie sich nicht auf die Art 
des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung 
des Lehrverhältnisses bezieht; 

61. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Novem
ber 1966, BGBL Nr. 272, über gewerberechtliche 
Begünstigungen für Absolventen der bis zum 
Schuljahr 1964/65 geführten dreijährigen und der 
seit dem Schuljahr 1963/64 bestehenden vier
jährugen Fachschule für Damenkleiderrnachen der 
Eva Rier in Bruckneudorf, Burgenland, soweit 
sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bez·ieht; 

62. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 19. Dezem
ber 1966, BGBL Nr. 312, über den Befähigungs
nachweis für das Gewerbe der SchädlingsvertJil
gung mit anderen als hochg'iftigen Gasen gemäß 
§ 15 Abs. 1 Z. 21 der Gewerbeordnung, soweit 
sie sich nicht auf die Art des Nachweises oder 
den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses 
bezieht; 

57. Verordnung des BundesministeI1iums für 
Handel und Wiederaufbau vom 15. Jänner 1964, 63. Verordnung des Bundesministeriums für 
BGBL Nr. 10, über gewerberechtliche Begünsti- Handel, Gewerbe und Industrie vom 20. Novem
gungen für Absolventen der dreijährigen Fach- ber 1968, BGBL Nr. 419, über gewerberechtliche 
schule für Damenkleiderrnachen der Stadt- Begünstigungen für Absolventen der V'ierjährigen 
gemeinden Krems an der Donau und Horn und Fachschule für Damenkleidermacher und der ein
der Schwestern vom Hl. Kreuz in Bruck an der jährigen Meisterklasse für Damenkleidermacher 
Mur, soweit sie &ich nicht auf den Ersatz der I des Ferdinand Titze in Wien 8, Josefstädter 
Beendigung des Lehrverhältnisses be~ieht; Straße 29, soweit sie sich nicht auf den Ersatz 

. der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 
58. V erord nung des Bundesministeriums für 

Handel und Wiederaufbau vom 8. Mai 1964, 
BGBL Nr. 88, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der dreijährigen Landes-

64. Verordnung des Bundesministers für Han
del, Gewerbe und Industrie vorri~ 22. Mai 1969, 
BGBL Nr. 184, über die Ansuchen um Aus-
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stellung von Handlungsreisendenlegitimationen 
gemäß § 59 der Gewerbeordnung und die Aus
stattung dieser Legitimatlionen; 

65. die auf Grund des § 36 Abs. 6 der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
GewerbeorClnung erlassenen Geschäftsordnun
gen für die zur Entscheidung über den Umfang 
von Gewerberechten bei den Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft bestellten schiedsgericht
lichen Ausschüsse; 

66. die auf Grund des § 42 der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Gewerbe
ordnung erlassenen bezirksweisen Abgrenzungen 
für das Rauchfangkehrergewerbe; 

67. die auf Grund des § 51 Abs. 1 bis 3 der 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenden Gewerbeordnung erlassenen Maximal
tarife für das Rauchfangkehrer-, Kanalräumer
und Abdeckergewerbe; 

68. die auf Grund des § 51 der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Gewerbe
ordnung und des Art. II § 4 der Gewerberechts
novelle 1965, BGBI. Nr. 59, ,erLas~enen Tarife für 
das Fremdenführergewerbe; 

69. die auf Grund des § 54 Abs. 1 und 2 der 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenden Gewerbeordnung erlassenen Verordnun~ 
gen des zur Vollziehung der gewerberechtlichen 
Vorschriften zuständigen Bundesministers oder 
der Landeshauptmänner betreffend gewerbepoli
zeiliche Regelungen, ausgenommen die Verord
nungen betreffend gewerbepolizeiliche Regelun
gen für die gewerbsmäßige Beförderung von Per
sonen mit Kraftfahrzeugen im Sinne des Gele
genheitsverkehrs-Gesetzes, BGBl. Nr. 8511952; 

70. die auf Grund des § 54 a Abs. 2 der bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten
den Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen 
über die Sperrzeiten im Gast- und Schank, 
gewerbe; 

71. die auf Grund des § 60 Abs. 4 der bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten
den Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen; 

72. die auf Grund des § 69 der bis zum In
krafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Ge
werbeordnung erlassenen Verordnungen; 

73. die auf Grund des § 70 der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Gewerbeordnung erlassenen Marktordnungen. 

(2) Durch Aufrechterhaltung der den Befähi
gungsnachweis betreffenden Rechtsvorschriften 
gemäß Abs. 1 bleiben die Bestimmungen des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, 
und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Durchführungsverordnungen unberührt. 

(3) Auf übertretungen der gemäß Abs.·1 
und 2 aufrechterhaltenen Rechtsvorschriften sind 
die Bestimmungen des V. Hauptstückes sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 376. 1. (Zu § 2:) 

(1) Land- und forstwirtschaftliche Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften, die im Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgese.tzes 
eine Tätigkeit ausüben, die nunmehr unter den 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt, 
dürfen diese Tätigkeit weiter ausüben, wenn sie 
dies binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Bundesges,etz·es der Bezirksverwaltungs
behönde anzeigen. Die Bezirksverwaltungs
behörde hat durch Bescheid den Bestand und 
Umfang der GewerbebeI1echtigung festzustellen. 
Die genannten Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften ,dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entsche~dung über ihre rechtzeitig erstattete An
zeige ihre Tätigkeit im bisherigen Umtang weiter 
ausüben. 

(2) Gleichzeitig mit der Anzeige gemäß Abs. 1 
ist der Behörde nach Maßgabe des Abs. 6 ein 
Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) anzu
zeigen. Der letzte Satz des Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften bedürfen zum weite
ren Betrieb einer Befriebsanlage, auf die die Vor
aussetzungen des § 74 Aos. 2 zutreffen, einer 
Genehmigung der Behörde. Wenn sie binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttretlen ,dieses Bundes
gesetzes um die Genehmigung ansuchen, dürfen 
sie die Betriebsanlage bis zur rechtskräftigen 
Beendigung des Genehmigungsverfahrens weiter 
betreiben. Die Genehmigung ist - erforder
lichenfalls unter bestimmten, nach dem Stande 
der Technik e.rforderlichen Auflagen - zu ertei
len, wenn aus dem Betrieb der Anlage keine 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von 
Menschen zu gewärtigen ist. 

(4) Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die 

a) die im Abs. 1 genannten Tätigkeiten ohne 
die in ,diesem Abs,atz vorgeschriebenen An
zeigen weiter ausüben, oder 

b) die im Abs. 3 genannten Betriebsanlagen 
. ohne rechtzeitig eingebrachtes Ansuchen um 

di,e Genehmigung oder trotz Versagung der 
Genehmigung weiter betreiben, 

begehen eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 30.000.- oder mit 
einer Arreststrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden 
ist. 

(5) Die im Abs. 1 genarinten Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die keinen Ge
schäftsführer oder Pächter gemäß Abs.2 anzei-

941 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 107 von 119

www.parlament.gv.at



108 941 der Beilagen 

gen, begehen eine Verwaltungsübertretung, die 
mit einer Geldstrafe bis zu S 20.000.- oder mit 
einer Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden 
ist. 

(6) Bei land- und forstwirtschaftlichen Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset
zes eine Tätigkeit ausüben, die sie während der 
letz,ten zwei Jahre ausgeübt haben und die nun
mehr unter den Anwendungsbereich dieses Bun
desgesetzes fällt, muß der im § 9 Abs. 1 vor
gesehene Geschäftsführer oder Pächter oder der 
Filialgeschäftsführer gemäß § 47, der innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bestellt wird, nicht den etwa vor
geschriebenen Befähigungsnachweis erbringen, 
wenn ihm während der genannten zwei Jahre ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Ge
schäfte zugestanden ist. 

(7) Die Bestimmungen des Abs. 3 und Abs. 4 
lit. 'b gelten hinsichtlich der' im § 2 Abs. 6 und 10 
genannten Anlagen sinngemäß. 

2. (Zu § 2:) 

Bis zur Neuerlassung des § 5 Abs. 4 des 
Landarbeitsgesetzes, BGBL Nr. 140/1948, gilt für 
den Anwendungsbereich des Landarbeitsgesetzes 
Art. IV Abs.· 2 des Kundmachungspatentes zur 
Gewerbeordnung in' der bis zum Inkrafttreten 
der neuen Gewerbeordnung geltenden Fassung. 

3. (Zu § 2:) 

(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehende Bewilligungen zur' 
Ausübung eines Wandergewerbes gemäß den Be
stimmungen der Verordnung vom 29 .. März 
1924, BGBL Nr. 103, über Wandergewerbe, in 
der Fassung der Verordnung BGBL Nr. 109/ 
1925 und der Kundmachung BGBL Nr. 199/ 
1950 für 

a) den' Einkauf und das Binsammeln von ge
brauchten Gegenständen, Altstoffen, Ab
fallstoffen und tierischen Nebenerzeugnis
sen (Häute, Knochen und dgL) und 

b) gewerbliche Arbeiten im engeren Sinne des 
Wortes . 

dürfen nach dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes weiterhin im Umher2liehen ausgeübt 
werden. Für die Ausübung dieser BewiUigungen 
gelten die llachstehenden Bestimmungen. 

(2) Befristet erteilte Bewilligungen für die Aus
übung eines Wandergewerbes gelten als unbe-
fristet. . 

(3) Der Inhaber hat die ihm auf Grund der 
im Abs. 1 genannten Bestimmungen ausgestellte 
BewiUigungsurkunde bei der Ausübung der 

Tätigkeit stets mitzuführen und auf Verlangen 
der behördlichen Organe und der Sicherheits
organe vorzuweisen. 

(4) Die Verwendung von Hilfskräften, be
spannten Fuhrwerken, Lasttieren und Kraft
fahrzeugen für die Ausübung eines Wand er
gewerbes bedarf einer Bewil1igung der Behörde 
(Abs. 8), Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
der Bewerber. um die Bewilligung glaubhaft 
macht, daß ihm ohne die Verwendung von Hilfs~ 
kräften, bespannten Fuhrwerken, Lasttieren oder 
Kraftfahrzeugen. die Ausübung des Wander
gewerbes aus in se,iner Person gelegenen Grün
den nicht zumutbar ist. Die Erteilung e~ner sol
chen Bewilligung ist auf der Bewilligungsurkunde 
zu vermerken. Im Falle der Bew,illigung der Ver
wendung einer Hilfskraft hat dIe Behörde 
(Abs. 8) ein Lichtbild dieser Hilfskraft auf der 
BewiUigungsurkunde anzubringen. ' 

(5) Inhaber von Bewilligungen für den Ein
kauf und das Einsammeln von Alt- und Abfall
stoffen dürfen diese Stoffe hur äm Inland ver
äußern. 

(6) Für den Verzicht auf eine Bewilligung für 
die Ausübung eines Wandergewerbes gelten die 
Bestimmungen des § 86 sinngemäß, 

(7) Hinsichtlich der Entziehung einer Bewilli
gung zur Ausübung eines Wandergewerbes hat 
die Behörde (Abs. 8) die Bestimmungen der 
§§ 87 bis 89- sinngemäß anzuwenden; hinsichtlich 
der Verlustigerklärung des Wandergewerbes 
durch das Urteil eines Gerichtes ~ilt § 90 sinn
gemäß. 

(8) Unter Behörde im Sinne der vorher
gehenden Absätze ist jene Bezirksverwaltungs
behörde zu verstehen, die die Bewilligung zur 
Ausübung des betreffenden Wandergewerbes er
teilt hat. Wurde die Bewilligung auf Grund einer 
Berufung oder eines Verlangens gemäß § 73 A VG 
1950 nicht von der Bezirksverwaltungsbehörde 
erteilt, so ,ist unter Behörde im Sinne der vor
hergehenden Absätze jene Bezirksverwaltungs:, 
behörde zu verstehen, die in diesem Fall in 
erster Instanz die Bewilligung Zu erteilen gehabt 
hätte. 

(9) Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 20.000.- oder mit einer 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist, 
begeht, wer bei der Ausübung der im Abs. 1 ge
nannten Tätigkeiten den Bestimmungen der 
Abs. 3 bis 5 zuwiderhandelt. 

4. (Zu §§ 5 und 6:) 

S9fern dieses Bundesgesetz nicht anderes be
stimmt, gelten im Zeitpunkt seines Inkrafttretens 
bereits erlangte Gewerbeberechtigungen als Ge
werbeberechtig4ngen für Handwerke, gebundene, 
freie oder konzessionierte Gewerbe je nach der 
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Einstufung, die die betreffende Tätigkeit auf 
Grund .der §§ 94, 103 oder 130 dieses Bundes
gesetzes erhält. 

5. (Zu § 9 Abs. 3:) 

Auf Personengesellschaften des Handelsrechtes, 
bei denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesg,esetzes der gemäß §§ 3 und 55 der Ge
werbeordnung in der bis zum Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes geltenden Fassung bestellte 
Geschäftsführer nicht auch ein dem § 14 d Abs. 1 
und 4, § 13 e Abs. 2 oder § 23 a Abs. 4 der 
oben angeführten Gewerbeordnung entsprechen
der e;esellschafter ist, findet § 9 Abs. 3 bis zum 
Ausscheiden des Geschäftsführers oder des be
fähigten Gesellschafoers keine Anwendung. 

6. (Zu § 18 Abs. 8 und 9 und § 24 Abs. 2:) 

Bis zur Erlassung der das Kraftfahrzeug
mechanikergewerbe (§ 94 Z. 41) betreffenden 
Verordnungen gemäß § 18 Abs. 8 und 9 und 
§ 24 Abs. 2 gelten an Stelle des § 5 Abs. 4 der 
Verordnung des Bundesministers für Handel und 
Verkehr über das Kraftfahrzeugmechaniker
gewerbe, BGBI. Nr. 13111935, in der Fassung 
der Verordnung vom 22. November 1952, BGBI. 
Nr. 228, folgende Besoimmungen: 

(1) Der Nachweis des erfolgreichen Besuches 
der im § 5 Abs. 4 zweiter Satz dieser Verordnung 
genannten Schulen ersetzt den fachlich-theoreti
schen und kaufmännisch-rechtskundli,chen Teil 
der Meisterprüfung. 

m Der Nachweis der hochschulmäßigen Aus
bildung gemäß § 5 Abs. 4 vierter Satz dieser 
Verordnung und einer eineinhalbjährigen Ver
wendungszeit gemäß § 18 Abs. 3 Z. 2 ersetzt die 
Meisterprüfung zur Gänze. 

(3) Der Nachweis des erfolgreichen Besuches 
der im § 5 Abs. 4 erster Satz dieser Verordnung 
genannten Schulen ersetzt ein Jahr und der 
Nachweis des erfolgreichen Besuches der im § 5 
Abs. 4 zweiterSatz dieser Verordnung genannten 
Schulen ersetzt eineinhalb Jahre der gemäß § 18 
Abs. 3 Z. 2 vorgeschriebenen fachlichen Ver
wendung. 

7. (Zu § 19:) 

(1) Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, erbl'ingen Personen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes den Be
fähigungsnachweis für eine nach den bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Vorschriften als konzessioniertes oder gebunde
nes Gewerbe behandelte Tätigkeit erbringen, die 
nunmehr Teil eines Handwerkes gemäß § 94 
dieses Bundesgesetzes ist, den Befähigungsnach
weis für das entsprechend eingeschränkte Hand
werk. 

(2) Personen, die nach den bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Vor
schriften den Befähigungsnachweis für ein hand
werksmäßiges Gewerbe erbringen, das nunmehr 
Teil eines Handwerks gemäß § 94 ist, erbringen 
den Befähigungsnachweis für dieses Handwerk 
gemäß § 94. 

(3) Bis die im § 19 Abs. 5 vorgesehene Ver
ondnung, mit der festgelegt wind, für welche 
Handwerke Meisterprüfungen gemeinsam abge
legt werden können, in Kraft tritt, können für 
die im § 1 b Abs. 2 der Gewerbeordnung in der 
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes geltenden Fassung. im selben 
Punkt angeführten Handwerke Meisterprüfun
gen gemeinsam abgelegt werden. 

8. (Zu § 20:) 

Bis die im § 20 Abs. 3 vorgesehene Verord
nung, mit der festgelegt wird, welche Hand
werke verwandt sind, in Kraft tritt, können für 
die im § 1 b Abs. 2 der Gewerbeordnung !in der 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenden Fassung im selben Punkt angeführten 
Gewerbe Zusatzprüfungen im Sinne des § 19 
Abs. 2 abgelegt werden. 

9. (Zu § 22:) 

(1) Bis zur Erlassung der im § 22 vorgesehenen 
Verordnungen, betreffend den Befähigungsnach
weis für Gewerbe, die durch § 130 neu unter 
die konzessionierten Gewerbe oder durch § 103 
neu unter die gebundenen Gewerbe eingereiht 
wurden, ist, sofern nicht schon durch § 375 Abs. 1 
für Bestimmungen über den Nacl;1weis der Be
fähigung Vorsorge getroffen wurde, die Befähi
gung nachzuweisen durch Belege, die außer jeden 
Zweifel stellen, daß wegen der Kenntnisse und 
Fähigkeiten des Konzessionswerbers, bei gebun
denen Gewerben des Gewerbeanmelders, auf dem 
Gebiete der in Aussicht genommenen gewerb
lichen Täcigkeit eine fachlich einwandfreie Aus
übung dieses Gewerbes zu erwarten ist. 

(2) Bis zur Erlassung einer Verordnung gemäß 
§ 22 Abs. 4 darf eine Nachsicht der Befähigung 
für ein .konzessioniertes Baugewerbe nicht gemäß 
§ 28 Abs. 1 bis 5 erteilt werden. 

10. (Zu § 68:) 

§ 68 Abs. 1 gilt sinngemäß auch für Unterneh
men, denen die Auszeichnung, im geschäftlichen 
Verkehr das Staatswappen der Republik öster
reich zu führen, vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes verliehen wurde. 

11. (Zu den §§ 74 bis 83:) 

(1) Die§§ 79 bis. 83 finden auch auf beste
hende, nach den bis zum Inkrafttreten dieses' 
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Bundesgesetzes geltenden Vorschriften geneh
migte Betriebsanlagen Anwendung. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes errichteten Betriebsanlagen, die 
nach den bisher geltenden Vorschriften nicht ge
nehmigungspflichtig waren und nach den Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes genehmigungs
pflichtig wären, bedürfen keiner Genehmigung 
gemäß § 74 Abs. 2; § 79 und § 81 finden 
sinngemäß Anwendung. 

12. (Zu § 94:) 

Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes zur Ausübung eines hand
werksmäßigen Gewerbes berechtigt sind, das 
nunmehr Teil eines Handwerks gemäß § 94 ist, 
sind zur Ausübung dieses Handwerks gemäß 
§ 94 berechtigt. 

13. (Zu § 96 Abs. 4:) 

Zum Verkauf der im § 96 Abs .. 4 genannten 
Fleischgattungen in kleineren als den dort 
genannten Stücken sind auch jene Gewerbe
treibenden bel'echtigt, die von der über
gangsbestimmung des § 38 Abs. 3 de~ Gewerbe
ordnung in der bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Fassung Gebrauch ge
macht haben. 

14. (Zu § 101:) 

Fahrradmechanikern, die ihre Berechtigung 
nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes geltenden Bestimmungen erlangt haben, 
steht auch die Befugnis zur Instandsetzung von 
Motorrädern mit einem Hubraum von nicht 
mehr als 150 cm3 und von Motorfahrrädern zu. 

15. (Zu § 103 Abs. 1 lit. b Z. l und 18:) 

(1) Personen, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes auf Grund einer 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes be
gründeten Gewerbeberechtigung für ein gebun
denes Handelsgewerbe zum Handel mit Anti
quitäten, Kunstgegenständen, Fotoartikeln oder 
Fotoverbrauchsmaterial berechtigt sind und _deren 
Gewerbeberechtigungen nicht ausdrücklich auf 
den Handel mit diesen Waren lauten, dürfen den 
Handel mit diesen Waren im Rahmen ihrer bis
herigen Gewerbeberechtigung nur dann weiter 
ausüben, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie den Handel mit diesen 
Waren tatsächlich ausgeübt haben, und 

b) die weitere Ausübung der Bezirks
verwaltungsbehörde binnen sechs Monaten 
nach dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes anzeigen. 

§ 345 Abs. 7, Abs. 8 Z. 1 und Abs. 9 gilt 
sinngemäß. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen, welche 
die dort genannten gewerblichen Tätigkeiten ent
gegen den Bestimmungen des Abs. 1 ausüben, 
begehen hiedurch Verwalt~ngsübertretungen,die 
mit einer Geldstrafe bis zu S 20.000.- oder mit 
einer Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden 
sind. 

(3) Der Befähigungsnachweis für den Anti
quitäten- und Kunstgegenständehandel (§ 103 
Abs. 1 lit. b Z. 1) wird auch durch Personen 
erbracht, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes den Befähigungsnachweis 
für die Ausübung des Handels mit Antiquitäten 
und Kunstgegenständen nach den bis zum In
krafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Vor
schriften erbringen; hiebei haben sie eine min
destens einjährige kaufmännische Tätigkeit im 
Handel mit Antiquitäten und Kunstgegenständen 
nachzuweisen. 

(4) Der Befähigungsnachweis für den Foto
h .. ndel (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 18) wird auch durch 
Personen erbracht, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes den Befähigungs
nachweis für die Ausübung des Handels mit 
Fotoartikeln und Fotoverbrauchsmaterial nach 
den bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes geltenden Vorschriften erbringen; 
hiebei haben sie eine mindestens einjährige kauf
männische Tätigkeit im Handel mit Fotoartikeln 
und Fotoverbrauchsmaterial nachzuweisen. 

16. (Zu § 103 Abs. 1 lit. b Z. 50:) 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes
gesetzes bestehende Bewilligungen zur Ausübung 
des Viehschnittes gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung vom 29. März 1924, BGBL Nr. 103, 
über Wandergewerbe, in der Fassung der Ver
ordnung BGBL Ni-. 109/1925 und der Kund-. 
machung BGBL Nr. 199/1950 gelten nach Maß
gabe ihres sachlichen Inhaltes als entsprechende 
Berechtigungen gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Z. 50 
dieses Bundesgesetzes (Gewerbe der Vieh
schneider). 

17. (Zu §§ 106 und 107:) 

(1) Der Befähigungsnachweis für das Gewerbe 
der Handelsagenten (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 24) 
wird auch durch Personen erbracht, die im Zeit-, 
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
den Befähigungsnachweis für die Ausübung des 
gebundenen Gewerbes der Handelsagenten nach 
den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vor
schriften erbringen. 

(2) Der Befähigungsnachweis für ein Handels
gewerbe gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Z. 25 wird 
auch durch Personen erbracht, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes den Be
fähigungsnachweis für die Ausübung eines gebun
denen Handelsgewerbes nach den bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Vorschriften erbringen. 
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(3) Abs. 1 und 2 treten mit Ende des zehnten 
Jahres nach dem dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes folgenden. Jahresende außer 
Kraft. 

18. (Zu den §§ 131 bis 142:) 

B,is zum Inkrafttreten eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Begriffe der militärischen ~Waffen 
und der militärischen Munition umschrieben 
werden, gelten als militärische Waffen und mili
tärische Muninion im Sinne dieses Bundesgesetzes 
die im Annex I zum Staatsvertrag betreffend 
die Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demokranischen österreich, BGBL Nr. 152/1955, 
unter Kategorie I angeführten Waffen und Muni
tionsgegenstände, ausgenommen Pistolen und 
Revolver sowie MunitJion für Pistolen und 
Revolver. 

19. (Zu § 134:) 

§ 134 Abs. 3 gilt, soweit er sich auf § 134 Abs. 1 
Z. 1 bis 3 hezieht, nicht für Inhaber von Berech
tigungen, die von der übergangsbestimmung des 
Art. IV Z. 7 der Gewerberechtsnovelle 1965, 
BGBL Nr. 59, Gebrauch gemacht haben. 

20. (Zu § 138:) 

Die Bestimmung des § 138 Abs. 5 über die 
Aufbewahrung und Ablieferung der Waffen
bücher findet auf die Waffenbücher und Waffen
handelsbücher, die auf Grund der Bestimmungen 
der §§ 15 bis 18 der Verordnung zur Durch
führung des Waffengesetzes vom 19. März 1938, 
deutsches RGBL I S. 270, in der Fassung der 
Dritten Verordnung zur Durchführung des Waf
fengesetzes vom 31. März 1939, deutsches 
RGBL I S. 656, geführt worpen sind, sinn
gemäße Anwendung. 

21. (Zu § 150:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 150 an eine Konzession gebunden wurde (Be
trieb von Sprengungsunternehmen), im Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
berechtigt sind, bedürfen zur weiteren Ausübung 
ihrer Tätigkeit einer Konzession gemäß § 150 
in einem ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich ent
sprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu 
erteilen, es sei denn, daß die Voraussetzungen 
für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 
89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigkeit während 
der letzten zwei Jahre vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes befugt aus
geübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs
nachweis (§ 151) erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens 
sech,s Monate nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung üiber ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

22. (Zu § 157:) 

(1) Personen, die vor dem Inkrafttreten .des 
Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, BGBL Nr. 179, 
ein Gewerbe angemeldet haben, das die Ver
fassung von Plänen oder Berechnungen auf dem 
Gebiete des Hoch- oder Tiefbaues zum Gegen
stand hat, dürfen ihre Tänigkeit nur dann weiter 
ausüben, wenn sie oder ein von ihnen nach den 
gewerbe rechtlichen Vorschl"iften bestellter Ge
schäftsführer oder Pächter ,den in den §§ 9 bis 12 
des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBL 
Nr. 193, betreffend die Regelung der konzes
sionierten Baugewerbe, oder ,in einer auf Grund 
der §§ 22 und 24 dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnung den für die Erlangung einer Kon
zession für das Baumeistergewerbe vorgeschriebe
nen Befähigungsnachweis erbringen. 

(2) Personen, die vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, BGBL Nr. 179, 
durch acht Jahre ein im Abs. 1 genanntes Ge
werbe ausgeübt haben oder in einem zur Ver
fassung von Plänen oder Berechnungen auf dem 
Gebiete des Hoch- oder Tiefbaues befugten Be
triebe einschlägig beschäftigt worden sind, sind 
bei der Erbringung dieses Befähigungsnachweises 
(Abs. 1) von dem Nachweis der Erlernung des 
Baumeistergewerbes und der prahischen Aus
bildung befreit, wenn der Befähigungsnachweis 
nur der Weiterführung . des im Abs. 1 bezeich
neten Gewerbes dient. 

(3) Die Befugnis von Personen, die vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 
1957, BGBL Nr. 179, eine Berechtigung für das 
konzessionierte Baumeistergewerbe erlangt 
haben, in den nicht als ausgenommen erklärten 
Orten (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. Dezem
ber 1893, RGBL Nr. 193) Arbeiten des Zimmer
meistergewerbes auch auszuführen, bleibt unbe
rührt. 

(4) Die Befugnis von Personen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Berechti
gung für' das konzessionierte Baumeistergewerbe 
erlangt haben, ,in den nicht als ausgenommen 
erklärten Orten (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 
26. Dezember 1893, RGBL Nr. 193) Arbeiten 
des Steinmetz- und Brunnenmeistergewerbes 
auch auszuführen, bleibt unberührt. 
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(5) Die Befugnis von Personen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Be
rechtigung für das konzessionierte Baumeister
gewerbe erlangt haben, die Arbeiten des Gewer
bes der Aufstellung von Lüftungs-, Zentralhei
zungs- U:nd Warmwasserbereitungsanlagen (§ 103 
Abs. 1 lit. a. Z. 4 bis 7) auch auszuführen, bleibt 
unberührt. ' 

(6) Wer ein im Abs. 1 genanntes Gewerbe 
ausübt, ohne den dort vorgeschriebenen Befähi
gungsnachweis selbst oder durch einen von ihm 
bestellten Geschäftsführer oder Pächter zu er
bringen, oder den im Abs. 2 aufgestellten Vor
aussetzungen zu entsprechen, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 30.000.- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu sechs Women zu ahnden ist. 

23. 

(1) § 3 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, 
RGBl. Nr. 193, über die Befugnisse der Maurer
meister ,ist auf Personen, die vor dem Inkraft

. treten dieses Bundesgesetzes eine Berechtigung 
für das konzessionierte Maurermeistergewerbe 
erlangt haben, weiterhin anzuwenden. 

(2) Personen, die ,im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes die als Vorausset-, 
zung für die Erteilung einer Konzession für das 
Maurermeistergewerbe vorgesehene Befähigung 
nachweisen, erb!1ingen hiedurch den Befähigungs
nachweis für das auf die Ausübung von Maurer
meistertätigkeiten eingeschränkte Baumeister
gewerbe. 

24. (Zu § 158:) 

§ 4 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, 
RGBl. Nr. 193, über die Befugnisse der Zimmer
meister ist auf Personen, die vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes eine Berechtigung 
für das konzessionierte Zimmermeistergewerbe 
erlangt haben, weiterhin anzuwenden. 

25. (Zu § 158 Abs. 3:) 

Zimmermeister dürfen die im § 158 Abs. 3 
angeführten Arbeiten auch unter der Leitung 
eines Maurermeisters ausführen, der die Kon
zession zum Betrieb seines Gewerbes nach den 
bis zum Inkrafttreten dieses Blmdesgesetzes gel
tienJden Rechtsvorschriften erlangt hat, oder unter 
der Leitung eines Gewerbetreibenden, der seine 
Konzession auf Grund der Z. 23 Abs. 2 erlangt 
hat. 

26. (Zu § 159 Abs. 1:) 

Die Befugnis des Steinmetzmeisters zu den im 
§ 159 Abs. 1 Z. 3 genannten Arbeiten gilt auch 
unbeschadet des Rechtes jener Maurermeister zu 
den erforderlichen Ausmauerungsarbeiten für 

Grabmonumente und Grüfte, die die Konzes
sion zum Bet!1ieb ihres Gewerbes nach den bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten
den Rechtsvorschriften erlangt haben, und unbe
schadet des Rechtes von Gewerbetreibenden, die 
ihre Konzession ~uf Grund der Z. 23 Abs.. 2 
erlangt haben. 

27. (Zu § 159 Abs. 2:) 

Steinmetzmeister dürfen die im § 159 Abs. 2 
angeführten Arbeiten auch unter der Leitung 
eines Maurermeisters ausführen, der die Kon
zession zum Betrieb seines Gewerbes nach den 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenden Rechtsvorschriften erlangt hat, oder unter 
der Leitung eines Gewerbetreibenden, der seine 
Konzession auf Grund der Z. 23 Abs. 2 erlangt 

'hat. 

28. (Zu § 176 Abs. 2:) 

(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung von 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes er
teilten, nicht auf bestimmte Kehrgebiete gemäß 
§176 Abs. 2 erster Satz eingeschränkten Kon
zessionen zum Betrieb des Rauchfangkehrer
gewerbes berechtigt sind, dürfen Kehrarbeiten 
nur in den Kehrgehieten verrichten, in denen sie 
ihren Standort haben. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den, die - abgesehen von den Fällen gemäß 
§ 176 Abs. 2 zweiter Satz - Kehrarbeiten in 
einem Kehrgebiet verrichten, ,in dem sie nicht 
ihren Standort haben, begehen hiedurch eine 
Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 30.000.- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu sechs Wochen zu ahnden ist. 

29. (Zu § 183:) 

(1) Personen,' die zu einer Täoigkeit, die durch 
§ 183 an eine Konzession gebunden wurde 
(Erzeugung und Wartung von Luftfahrzeugen 
und Luftfahrtgerät), im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes berechtigt sind, be
dürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeiten 
einer Konzession gemäß § 183 in einem ihren 
bisherigen Tätigkeiten auf diesem Gebiet sach
lich entsprechenden Umfang. Diese Konzession 
isr. auch ohne die Erbringung des für 
dieses Gewerbe vorgeschr,iebenen Befähigungs
nachweises zu erteilen, es sei denn, daß die Vor
aussetzungen für eine Ent:z;iehung der Konzes
sion (§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn 
SIe 

a) nachweisen, ,daß ,sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebUIlJdene Tätigkeit während 
der letzten zwei Jahre vor ,dem Inkraft
treten dieses Bundes-gesetzes befugt aus
geübt haben 'Und 

b) um die KonzesSlionserteilung Ispätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten ,dieses 
Bundesgesetzes ansuchen. 
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(2) Die im Abs. 1 genannten- Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit ,im bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

30. (Zu § 193 Abs.1 Z.1:) 

Bis die Verordnung über den Befähigungsnach
weis für die Gastgewerbe (§ 22 und § 193 Abs. 1 
Z. 1) in Kraft tritt, gelten folgende Bestimmun
gen: 

Konzessionen für ein Gastgewerbe, die die 
Berechtigungen zur Beherbergung von Gästen 
(§ 189 Abs. 1 Z. 1) oder zur Verabreichung von 
Speisen jeder Art und zum Verkauf von warmen 
und angerichteten kalten Speisen (§ 189 Abs. 1 
Z. 2) umfassen, dürfen, wenn die Umstände ge
mäß § 1 der Verordnung des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau vom 3. Mai 1955, 
BGBI. Nr. 109, über den Befähigungsnachweis 
für bestimmte Gast- und Schankgewerbe, in der 
Fassung der Verordnung vom 7. April 1964, 
BGBI. Nr. 74, vorliegen, nur an Bewerber erteilt 
werden, die iden Nachweis der besonderen 
Befähigung gemäß den §§ 2 und 3 dieser Ver
ordnung erbringen. 

31. (Zu § 208:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 208 Abs. 1 neu an eine Konzession gebunden 
wurde, im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes berechtigt sind, dürfen diese 
Tätigkeit Qm Rahmen ,ihrer bisherigen Gewerbe
berechtigung weiter ausüben, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigke1it während 
der letzten zwei Jahre V9r .dem Inkraft
tr,eten dieses Bundesgesetzes befugt aus
geübt haben, und 

b) die weitere Ausübung dem Landeshaupt
mann binnen sechs Monaten nach Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes 'anzeigen. 

§ 345 Abs. 7, Abs. 8 Z. 1 und Abs. 9 gilt 
sinngemäß. 

b) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 
lit. b dieser Verordnung die Vermittlung 
von Gesellschaftsfahrten; 

c) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 
lit. d dieser Verordnung di~ Vermitltlung 
und die Besorgung von Unterkunft oder 
Verpflegung für Reisende und die Führung 
eines Fremdenzimmernachweises. 

(3) Die ,im Abs. 1 genannten Personen, welche 
die dort genannten gewerblichen Tätigkeiten ent
gegen den BestJimmungen des Abs. 1 ausüben, 
begehen hiedurch Verwaltungsübertretungen, die 
mit einer Geldstrafe bis zu S 20.000.- oder mit 
~iner Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden 
sind. 

32. (Zu den §§ 220 und 221:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 220 Abs. 1 oder § 221 neu an eine Konzession 
gebunden wurde, im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes berechtigt sind, be
dürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit 
einer Konzession gemäß § 220 oder § 221 in 
einem ihrer bisherigen Tatigkeit sachlich ent
sprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu 
erteilen, es sei denn, daß die Voraussetzungen 
für eine Entziehung der Konzession (§§ 87 bis 
89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, (daß sie ihre nunmehr an ein,e 
Konzession gebundene Tätigkeit während 
der letzten zwei Jah~e vor ,dem Inkra.ft
treten ,dieses Bundesgesetzes befugt aus
geübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Sefähigungs
nachweis (§ 226) erbringen und 

c) um die Konz,essionserteilung spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

33. (Zu § 228:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 228 an eine Konzession gebunden wurde (Steri
lisierung von Injektionsspritzen und Infusions-

(2) Gewerbetreibenden, die zur Ausübung der . geräten und Handel mit diesen Gegenständen), 
nachstehenden, bis zum Inkrafttreten dieses Bun- im Zeitpunkt des Inkrafhretens dieses Bundes
desgesetzes erteilten Konzessionen gemäß der gesetzes berechcigt sind, bedürfen zur weiteren 
Reisebüroverordnung 1935, BGBL Nr. 148, Ausübung ihrer Tätigkeit einer Konzession ge
berechtigt sind, stehen überdies folgende Berech- mäß § 228 in· einem ihrer bisherigen Tätigkeit 
tigungen zu: sachlich entsprechenden Umfang. Diese Konzes-

a) Inhabern von Konz,essionen gemäß § 2 sion ist zu erteilen, es_ sei denn, daß die Vor
lit. a dieser Verordnung die Vermittlung aussetzungen für eine Entziehung der Konzes
und Besorgung von F,ahrausweisen sowie sion (§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn 
die Vermittlung von Personenbeförderun- Sl<~ 
gen durch Verkehrsunternehmen jeder a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Art; Konzession ~ebundene Tätigkeit während 
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der letzten zwei Jahre vordem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes befugt aus
geübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs
nachweis (§ 230) erbringen und 

c) um .die Konzessionserteilung spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Bundesges'etz.es ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

34. (Zu § 244:) 

(1) Bis zur Erlassung der im § 244 vorgesehenen 
Verordnung, mit der festgelegt wird, welche 
Gase wegen ihrer Gefährlichkeit als hochgiftige 
Gase im Sinne dieses Bundesgesetzes anzusehen 
sind, gelten Zyangase und T-Gas (l\thylen
oxyd) als solche hochgiftige Gase. 

(2) Bis zur Erlassung der im § 244 vor
gesehenen Verordnung, mit der festgelegt wird, 
welche Stoffe wegen ihrer besonderen Gefähr
lichkeit zur Bekämpfung von Schädlingen nicht 
verwendet werden dürfen, ist die Verwendung 
von Schwefelkohlenstoff, Tetrachloräthan und 
Trichloräthylen zur Raumdurchgasung verboten. 

35. (Zu § 283:) 

Die Bestimmungen des § 283 Abs. 4 über die 
Aufbewahrung der Pfandleihbücher finden auf 
die Pfandleihbücher, die auf Grund der Bestim
mungen der §§ 1 bis 2 a der Verordnung vom 
24. April 1885, RGBl. Nr. 49, betreffend den 
Betrieb des Pfandleihergewerbes, in der Fassung 
der Verordnungen vom 10. Mai 1903, RGBl. 
Nr. 115, und vom 28. November 1917, RGBl. 
Nr. 470, geführt worden !>ind, sinngemäß An
wendung. 

36. 

Bis zur Neuregelung des durch das Gelegen
heitsverkehrs-Gesetz, BGBl. Nr. 85/1952, ge
regelten Rechtsg·ebietes gelten folgende Be
stimm ungen: 

a) Die Erteilung der Konzession für das 
Hotelwagengewerbe (§ 3 lit. d des Gele
genheitsverkehrs-Gesetzes) erfordert in 
Abänderung des § 5 Abs. 1 des Gelegen
heitsverkehrs-Gesetzes lediglich die Er
füllung der in § 25 Abs. 1 Z. 1 der Ge
werbeordnung 1973 angeführten Voraus
setzungen. 

b) Kraftfahrzeuge müssen während ihrer 
Verwendung zur Ausübung des Hotel
wagen-Gewerbes mit einer Bezeichnung 

versehen sein, die zumindest den Namen 
des Gewerbetreibenden (§ 63 der Ge
werbe9rdnung 1973), die Angabe der Art 
des Betriebes im Sinne des § 3 lit. d des 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes (z. B. Hotel, 
Erholungsheim, HeiIanstalt o. dgl.) und 
des Standortes dieses Betriebes in gut sicht
barer Schrift enthält. 

c) Wer bei Ausübung des Hotelwagen-Ge
werbes den Bestimmungen der lit. b zu
widerhandelt, begeht eine Verwaltungs
übertretung, die mit einer Geldstrafe bis 
zu S 10.000.- zu ahnden ist. 

d) Für den Anwendungsbereich des Gelegen
heitsverkcehrs-Gesetzes gelten an Stelle der 
im § 12 dieses Gesetzes genannten, in den 
nachstehenden lit. jeweils angegebenen 
Paragraphen der bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Gewerbe
ordnung folgende Bestimmungen: 

aa) An Stelle des § 51 Abs. 1 und 4 gilt: 

(1) Der Landeshauptmann kann unter 
Berücksichtigung der bestehenden Verhält
nisse für die im § 1 des Gelegenheitsver
kehrs-Gesetzes genannte gewerbsmäßige 
Beförderung von Personen mit Fahrzeugen 
des Straßenverkehrs Höchsttarife festlegen. 

(2) Diese Festlegung der Höchsttarife er
folgt auf Antrag der Gemeinde und nach 
Anhörung der zuständigen Landeska;ffimer 
der gewerblichen Wirtschaft und ·der zustän
digen Kammer für Arbeiter und Ange
stellte. Die Höchsttarife können für das 
gesamte Bundesland, für einzelne politische 
Bezirke oder für einzelne Gemeinden fest
gelegt wer.cIen. 

(3) Wer höhere Entgelte als die in den 
gemäß Abs. 1 und 2 erlassenen Höchst
tarifen festgelegten Entgelte verlangt oder 
annimmt,' begeht eine' Verwaltungsübertre
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
S 20.000.- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu vier Wochen zu ahnden ist. 

bb) An Stelle des § 53 gilt: 
(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

einer der im § 3 des Gelegenheitsverkehrs
Gesetzes angeführten Konzessionen berech
tigt sind, dUrfen den begonnenen Ge
werbebetrieb nicht nach Belieben unter
brechen, sondern müssen die beabsichtigte 
Betriebseinstellung vier Wochen früher der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. 

(2) Wer die Anzeige gemäß Abs. 1 nicht 
erstattet, begeht eine Verwaltungsübertre
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
S 10.000.- zu ahnden ist. 
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37. 

cc) An Stelle des § 54 Abs. 1 und 2 gilt: 
(l) Die im § 1 des Gelegenhe1itsverkehrs

Gesetzes genannte gewerbsmäßige Beförde
rung von Personen mit Fahrzeugen des 
Straßenverkehrs unterliegt der gewerbe
polizeilichen Regelung. 

(2) Die gewerbepolizeiliche Regelung 
kann ,sich sowohl auf die Art der Aus
übung des Gewerbebetl1iebes als auch auf 
die Einrichtung der Betriebsstätte erstrek
ken. Gewerbepolizeiliche Regelungen kön
nen, soweit nicht von der Oberbehörde 
getroffene Verfügungen entgegenstehen, von 
der Behörde jeder Instanz, und zwar so
wohl mit allgemeiner Gültigkeit als auch 
für einen einzelnen Gewerbebetrieb, getrof
fen werden. 

(3) Wer die auf Abs. 1 und 2 gegründe
ten gewerbepolizeiJ.ichen Regelungen nicht 
einhält, begeht eine Verwaltungsübertre
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
S 20.000.- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu vier Wochen zu ahnden ist. 

Bis zur Neuregelung der einschlägigen Bestim
mungen des Güterbeförderungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 63/1952, ün der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 36/1963 und BGBl. Nr. 54/1963 gilt 
für den Anwendungsbereich des genannten Bun
desgesetzes an Stelle des § 53 der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Gewerbe
ordnung folgende Bestimmung: 

(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession gemäß § 3 des Güterbeförderungs
gesetzes berechtigt sind, dürfen den begonnenen 
Gewerbebetrieb nicht nach Belieben unter
brechen, sondern müssen die beabsichtigte Be
triebseinstellung vier Wochen früher der Bezirks
verwaltungsbehörde anzeigen. 

(2) Wer die Anzeige gemäß Abs. 1 nicht erstat
tet, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 10.000.- zu ahnden ist. 

38. 

Bis zur Neuregelung der durch das Güter
beförderungsgesetz, BGBl. Nr. 63/1952, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 36/1963 
und BGBl. Nr. 54/1963 und der durch das Gele
genheitsverkehrs-Gesetz, BGBl. Nr. 85/1952, 
geregelten Rechtsgebiete gilt, folgende Bestim
mung: 

Wer die in diesen Gesetzen und in den darauf 
gegründeten Durchführungsverordnungen ein
schließlich der Tarifbestimmungen jeweils ausge
sprochenen Gebote oder Verbote nicht einhält, 
begeht, sofern keine übertretung gemäß §§ 366 
bi~ 368 dieses Bundesgese,tzes vorliegt, eine Ver-

waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis 
zu S 20.000.- oder mit einer Arr,eststrafe bis zu 
vier Wochen zu ahnden ist. 

39. 

Wenn in anderen als den in Z. 38 genannten 
Fällen Rechtsvorschriften auf die Strafbestim
mungen der Gewerbeordnung verweisen, sind 
für übertr,etungen dieser Rechtsvol1schriften, 
sofern keine übertretung gemäß §§ 366 bis 368 
dieses Bundesgesetzes vorliegt, die im § 368 Z. 17 
vorgesehenen Strafen zu verhängen. 

40. (Zu § 325:) 

(1) Gelegenheitsmärkte ("Quasimärkte"), die 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
mehr als dreimal abgehalten worden sind, dürfen 
während drei Jahren nach dem Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes auch ohne die gemäß § 325 
erforderliche Bewilligung abgehalten werden. 

(2) Bei Erteilung von Bewil1igungen zur Abhal
tung von im Abs. 1 genannten Gelegenheits
märkten entfällt die sonst gemäß § 329 Abs. 1 
in Verbindung mit § 327 Abs. 3 vorgeschriebene 
Prüfung, ob ein Bedarf nach der Abhaltung eines 
'Gelegenheitsmarktes besteht. 

41. (Zu § 326 Abs. 3:) 

(1) Bis zur Erlassung der im § 326 Abs. 3 
vorgesehenen Verordnung, mit der jene Waren 
bezeichnet werden, die auf Märkten nicht feil
gehalten werden dürfen, ist das Feilhalten von 
Bettfedern, Obstbäumen, Obststräuchern und 
Reben auf Märkten verboten. 

(2) Wer das Verbot gemäß Abs. 1 übertritt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 20.000.- oder mit einer 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist. 

42. (Zu §§ 349 und 352:) 

Bis zur Neuregelung der betreffenden Materie 
im Art. II des Einführungsgesetzes zu den Ver
waltungsverfahrensgesetzen 1950 g;ilt folgende 
Bestimmung: 

Auf das Verfahren vor den gemäß § 349 
gebildeten schiedsger,ichtlichen Ausschüssen und 
den gemäß § 352 errichteten Prüfungs stellen 
(Meisterprüfungsstellen) bei den Landeskammern 
der gewerblichen Wirtschaft sind die Bestimmun
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
g~setzes 1950 anzuwenden. -

43. (Zu § 374 Abs. 2:) 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes geltenden bundesrechtlichen Be
stimmungen betreffend Befugnisse zu den im 
§ 2 Abs. 1 genannten Tätigkeiten werden durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 
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44. 

(1) Den zur Ausübung des Mechanikergewer
bes im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes berechtigten Gewerbetreibenden ste
hen weiterhin die Befugnisse gemäß § 1 b Abs. 4 
der Gewerbeordnung !in der ,im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung zu. 

(2) Den Getreidemüllern (§ 94 Z. 20) steht 
weiterhin die Befugnis gemäß § 1 b Abs. 5 der 
Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung zu. 

45. 

(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen 
veterinärrechtlichen Vorschriften bleibt § 35 der 
Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung aufrecht. 

(2) Die in der gemäß Abs. 1 aufrechterhaltenen 
Bestimmung festgelegten Aufgaben der Gemeinde 
sind mit Ausnahme der Durchführung des Ver
waltungsstrafverfahrens solche des eigenen Wir
kungsbereiches. 

(3) Wer der gemäß Abs. 1 aufrechterhaltenen 
Bestimmung zuwiderhandelt, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 20.000.- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu vier Wochen zu ahnden ist. 

46. 

(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Be
stimmungen des Ladenschlußgesetzes, BGBL 
Nr. 156/1958, in der Fassung der Ladenschluß
gesetz-Novelle, BGBL Nr. 203/1964, bleibt § 96 e 
Abs. 4 der Gewerbeordnung !in der bis zum 
lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung weiterhin aufrecht. 

(2) Wer die gemäß Abs. 1 aufrechterhaltene 
Bestimmung nicht einhält, begeht eine Verwal
tungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis 
zu S 20.000.- oder mit einer Arreststrafe bis zu 
vier Wochen zu ahnden ist. 

47. 

(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Be
stimmungen bleiben die §§ 72, 73 und 76 bis 
78 e, 82 bis 84, 86, 88 und 90 bis 92 der 
Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung auf
recht. 

(2) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Be-
stimmungen begeht eine Verwaltungs-
übertretung, wer den Bestimmungen 

a) der §§ 78 bis 78 b, 88 oder 90 der Ge
werbeordnung in der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung, 

b) des Gesetzes vom 16. Jänner 1895, RGBL 
Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn
und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, in 
der Fassung der Gesetze RGBL Nr. 125/ 
1905 und StGBl. Nr. 282/1919 sowie der 
Bundesgesetze BGBL II Nr. 241/1934, 
BGBL Nr. 548/1935, BGBL Nr. 194/1947 
und BGBL Nr. 156/1958, 

c) des Art. 3 des Gesetzes vom 15. Mai 1919, 
StGBl. Nr. 282, über die Mindestruhezeit, 
den Ladenschluß und die Sonntagsruhe in 
Handelsgewerben und anderen Betrieben, 
oder 

d) der auf Grund der unter lit. bund c ge
nannten Bestimmungen erlassenen Ver
ordnungen 

zuwiderhandelt. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 2 
ist mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000.- oder 
mit einer Arreststrafe bis zu drei Monaten zu 
ahnden. 

(4) Auf die gemäß Abs. 2 und 3 verhängten 
Geldstrafen ist § 372 Abs. 1 nicht anzuwenden. 

Realgewerbe und Dominikalgewerbe 

§ 377. (1) Ein Realgewerberecht oder Domini
kalgewerberecht, das zu einer Tätigkeit berech
tigt, die dem Anwendungsbereich dieses Bundes
gesetzes unterliegt, gilt nach Maßgabe seines 
sachlichen Inhaltes als entspreChende Berechtigung 
im Sinne dieses Bundesgesetzes, sofern sein In
haber binnen drei Jahren nach Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes der Bezirksverwaltungs
behörde anzeigt, daß er von dieser Berechtigung 
Gebrauch machen will. Die Bezirksverwaltungs
behörde hat die Anzeige mit. Bescheid zur 
Kenntnis zu nehmen, wenn der Inhaber des 
Realgewerbes oder Dominikalgewerbes nach
weist: 
1. den Bestand des Realgewerberechtes oder 

Dominikalgewerberechtes im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes und 

2. daß das Realgewerbe oder Domin1kalgewerbe 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erstat
tung der Anzeige ausgeübt worden ist. 

Treffen die Voraussetzungen gemäß Z. 1 oder 
Z. 2 nicht zu, so hat di,e Bezirksverwaltungs
behörde dies mit Bescheid festzustellen un'd die 
Ausübung ·des Gewerbes zu untersagen. 

(2) Sind zwei oder mehrere Personen Inhaber 
des Realgewerbes oder Domil11ikalgewerbes, so 
gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß der Inhaber 
der Gewerbeberechtigung jene physische oder 
juristische Person oder Personengesellschaft des 
Handelsredltes ist, die von den Inhabern des 
Realgewerbes oder Dominikalgewerbes der Be
zirksverwaltungsbehörde bekanntgegeben wird. 
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(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in dem 
Besdleid, mit dem sie die Anzeige zur Kenntnis 
nimmt, den Inhaber, den Bestand und den Um
fang der Gewerbeberechtigung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes, bei Gastgewerben überdies die 
Betriebsart, die Betriebsräume und die allfälligen 
sonstigen Betl'i·ebsflächen, festzustellen. 

(4) Realgewerberechte und Dominikalgewerbe
rechte, für . die keine Anzeige gemäß Abs. 1 
erstattet worden ist, erlösChen nach drei Jahren 
nach Irikrafttreten dieses Bundesgesetzes. Real
gewerberechte und Dominikalgewerberechte, bei 
denen die Anzeige gemäß Abs. 1 erstattet 
wurde, erlöschen mit Rechtskraft des Bescheides 
gemäß Abs. 1. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat dem 
zuständigen Grundbuchsgericht die radiuerten 
Gewerberechte und Dominikalgewerberechte 
zwecks Löschung im Grundbuch nach Ablauf von 
drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes, in den Fällen des Abs. 1 nach Rechts
kraft des Bescheides, bekanntzugeben. 

(6) Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf 
die Inhaber von Realgewerben und Dominikal
gewerben, die des Rechts zur Ausübung auf 
Grund des § 139 Abs. 3 der Gewerbeordnung in 
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes geltenden Fassung verlustig erklärt 
worden sind. 

(7) Bis zu dem Zeitpunkt des Erlöschens der 
Realgewerberechte und Dominikalgewerberechte 
im Sinne des Abs. 4 sind die bisher geltenden 
Vorschriften für Realgewerbe und Dominikai -
gewerbe auf diese Gewerbe weiter anzuwenden. 

(8) Inhaber einer Gewerbeberechtigung gemäß 
Abs. 1 und 3 dürfen das Gewerbe nur ausüben, 
wenn sie den erforderlichen Befähigungsnachweis 
erbringen; ansonsten haben sie einen Geschäfts
führer (§ 39) zu bestellen. 

(9) Eine Gewerbeberechtigung gemäß Abs. 1 
und 3 erlischt, wenn der Betrieb des Gewerbes 
nicht hinnen drei Jahren nach Rechtskraft des 
Bescheides gemäß Abs. 1 und 3 aufgenommen 
worden ist. 

(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs. 1 und 3 
ausübt, ohne selbst oder durch einen von ihm 
bestellten Geschäftsführer den erforderlichen Be
fähigungsnachweis zu erbringen, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 30.000.- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu sechs Wochen zu ahnden ist. 

Verlags·industrielle U nternehm ungen 

§ 378. Verlagsindustrielle UnternehqlUngen der 

die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ge
werberechtsnovelle 1952, BGBI. Nr. 179, auf 
Grund einer entsprechenden Gewerbeberechti
gung betrieben worden sind, dürfen - abge
sehen von den ihren Inhabern auf Grund der 
bisherigen Gewerbeberechtigung weiterhin zu
stehenden Befugnissen - auch von deren Rechts
nachfolgern hinsichtlich des Unternehmens unge
achtet etwaiger einer solchen Gewerbeberechti
gung entgegenstehender gewerberechtlicher Be
stimmungen auf Grund einer der bisherigen glei
c..1.en Gewerbeberechtigung ·fortbetrieben werden. 
Dies gilt sinngemäß auch für den Inhaber im 
Falle der Verlegung des Betriebes (§ 49 Abs. 1). 

Anhängige Verfahren 

§ 379. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes sind auch auf strafbare Handlungen oder 
Unterlassungen anzuwenden, die vor seinem 
Inkrafttreten begangen worden sind, sofern diese 
dadurch nicht einer strengeren Behandlung unter
liegen als nach den bisher geltenden Vorschrif
ten. 

(2) Im übrigen sind die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes auf die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes noch nicht abge
schlossenen Verfahren anzuwenden. 

Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes 

§ 380. (1) Soweit in anderen Rechtsvorschrif
ten des Bundes auf die durch dieses Bundes
gesetz aufgehobenen Vorschriften verwiesen 
wird, treten an deren Stelle die entsprechenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Auf Angelegenheiten, die durch ausdrück
lidl aufrechterhaltene oder durch sonst aufrecht 
gebliebene gewerberechtliche Vorschriften gere
gelt sind, sind die Best'immungen dieses Bundes
gesetzes - soweit sie nicht schon unmitelbar 
gelten - anzuwenden. 

3. Schlußbestimmungen 

§ 381. (1) Dieses Bundesgesetz tritt sechs 
Monate nach dem seiner Kundmachung folgen
den Monatsersten in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Vorschriften' 
dieses Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Diese Verordnungen dürfen frühestens 
mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden. 

Stickerei-, Spitzen-, Gardinen-, Posamenten-, I (3) Mit der Vollz,iehung dieses Bundesgesetzes 
Kunstblumen-, Schmuckfedern- und Zwirnknopf- ist, sofern Abs. 4 bis 8 nicht anderes bestimmen, 
erzeugung und der Konfektion von Textilwaren, I der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
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Industrie, in Angelegenheiten des Betriebes von 
Schleppliften hinsichtlich der in Betracht kom
menden Bestimmungen jedoch der Bundes
minister für Verkehr, betraut, und zwar 

1. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Inneres hinsichtlich des § 134 Abs. 2, des 
§ 135, des § 138 Abs. '3, des § 139, des § 147, 
des § 283 Abs. 3, des § 375 Abs. 1 Z. 37 
und hinsichtlich jener Bestimmungen, die eine 
Mitwirkung der Sicherheitsbehörden 1. oder 
II. Instanz vorsehen (§ 138 Abs. 4 und 5, 
§ 140 Abs. 2, § 141, § 142, § 273 Abs. 3, 
§ 283 Abs. 5, § 313 Abs. 2, § 321 Abs. 2, 
§ 376 Z. 20) sowie hinsichtlich des § 50 Abs. 3, 
des § 52 Abs. 3, des § 57 Abs. 2, des § 142 
und des § 322, soweit diese Bestimmungen 
die Mitwirkung dieses Bundesministers vor
sehen; 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz hinsichtlich des § 322, soweit diese 
Bestimmung die Mitwirkung dieses Bundes. 
ministers vorsieht; 

3, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Unterricht und Kunst hinsichtlich des 
§ 18 Abs. 8 bis 10, des § 22 Abs. 5 und des 
§ 24 Abs. 2 und 4, soweit diese Bestim
mungen die Mitwirkung dieses Bundesmini
sters vorsehen; 

4, im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung hinsichtlich des § 71 
Abs. 4, des § 82 Abs. 1, des § 135 und des 
§ 244; 

5. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen hinsichtlich d~s § 322, soweit 
diese Bestimmung die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsieht; 

6. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich 
des § 326 Abs. 3 und des § 374 Abs. 1 Z. 106 
sowie hinsichtlich des § 82 Abs. 2, soweit diese 
Bestimmung die Mitwirkung dieses Bundes
ministers vorsieht; 

7. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Verkehr hinsichtlich des § 186 Abs. 2 
und 4 sowie hinsichtlic..i. des § 322, soweit 
diese Bestimmung die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsieht; 

8. im Einvernehmen mit dem Bundesminister' 
für Landesverteidigung hinsichtlich des § 24 
Abs. 6 und des § 376 Z. 18 und hinsichtlich 
des § 134 Abs. 2, des § 135, des § 138 Abs. 3, 
des § 141, des § 142 und des § 322, soweit 
diese Bestimmungen die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsehen, sowie hinsichtlich 
des § 139 Abs. 1, soweit diese Bestimmung 
sich auf militärische Waffen bezieht; 

9. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten hinsichtlich 
des § 134 Abs. 2 und hinsichtlich des § 142, 
soweit diese Best::immung die Mitwirkung 
dieses Bundesministers vorsieht; 

10. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung hinsichtlich 
des § 18 Abs. 8 bis 10, des § 22 Abs. 5 und 
des § 24 Abs. 2 und 4, soweit diese Be
stimmungen die Mitwirkung dieses Bundes
ministers vorsehen; 

11. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz hinsicht
lich des § 22 Abs. 10, des § 24 Abs. 3, des 
§ 82 Abs. 1, des § 235, des § 244 und des 
§ 326 Abs. 3 sowie hinsichtlich des § 22 
Abs. 5, des § 24 Abs. 4, des § 50 Abs. 3, des 
§ 52 Abs. 3 und des § 57 Abs. 2, soweit diese 
Bestimmungen die Mitwirkung dieses Bundes
ministers vorsehen. 

(4) Mit der Vollziehung des § 54 Abs. 3 und 
des § 60 ist der Bundesminister für }1,1stiz betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 71 Abs. 1 sind 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie und der Bundesminister für soziale Ver
waltung gemeinsam betraut. 

(6) Mit der Vollziehung des § 224 Abs. 1 sind 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie und der Bundesminister für Gesund
heit und Umweltschutz gemeinsam betraut. 

(7) Mit der Vollziehung des § 376 Z. 36 bis 38 
ist der Bundesminister für Verkehr betraut. . 

(8) Mit der Vollziehung des§ 376 Z. 47 ist der 
Bundesminister für soziale Verwaltung im Ein
vernehmen mit den beteiligten Bundesministern 
betraut. 
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Entschließung 

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Na- der eine inhaltlich gleichlautende Regelung für 
tionalrat eine Regierungsvorlage zur Abände- das Hotelwagen-Gewerbe getroffen wird, wie sie 
rung des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, BGBL in § 376 Z. 36 der Gewerbeordnung 1973 vor
Nr. 85/1952, in der Fassung BGBL Nr. 1251 genommen wurde. 
1959 und BGBL Nr. 305/1968 zuzuleiten, mit 
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